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Einleitung 

hn März 1803 wurde der Thurgau gleich den andern Ständen selbständiger 
Kanton. Als solchen1 stand ihn1 gernäß Beschluß der Tagsatzung das Postregal zu, 
das heißt: das alleinige l~echt zur Besorgung des Postwesens in seinern Gebiete. 
Bis anhin haben sich nur einige kurze Abhandlungen rnit der Handhabung dieses 
R.egals und nüt den1 Ausbau des Postwesens irn Thurgau befaßt. Es soll deshalb 
versucht werden, auf Grund der in den Arclüven vorhandenen Akten davon eine 
einläßliche Darstellung zu geben. 

Unter den1 Begriff «Post» verstehen wir heute jene öffentliche Verkehrsein
richtung, die dem regehnäßigen Transport von Briefen, Paketen, Personen, Nach
richten und Geld zu jedermanns Gebrauch dient. Deren Hauptmerkmale sind 
Einheitlichkeit der Taxen, sowie Regelmäßigkeit und Sicherheit der Beförderung. 
Diese Eigenschaften fehlten den ältesten, postähnlichen Verkehrseinrichtungen, 
wie beispielsweise den Verkehrslinien der römischen Staatspost, dem «Cursus 
publicus», der zur Zeit der Römerherrschaft auch den Thurgau berührte, aber 
ausschließlich den Zwecken der Regierung und der Heeresleitung diente. Das 
Gleiche trifft zu bei den später folgenden Klosterboten und verschiedenen andern 
Privatboten. Immerhin erfüllten auch gewisse Privatboten eine wichtige Aufgabe. 
Wir ersehen dies aus Pupikofers «Geschichte der Landgrafschaft Thurgau», II, 
S. 819, wonach Boten zweimal in der Woche in Frauenfeld und an andern Orten, 
wo die durchfahrenden Posten Ablagen hielten, die für die Landgemeinden be
stimmten Briefsachen abholten. Diese Boten besorgten sodann die Zustellung an 
die En1pfänger, gegen Bezug zusätzlicher Gebühren. Wenn auch im Thurgau 
bis anfangs des 19. Jahrhunderts ein geordnetes Postwesen fehlte, so war auf diesem 
Wege doch ein bescheidener Postverkehr möglich. Hand in Hand mit der ein
setzenden Verkehrsentwicklung erfolgte ein Ausbau des Postwesens. Als einziges 
öffentliches Verkehrsnüttel bis zum Bau der Eisenbahnen erfüllte der Postwagen 
im Reisedienst eine für die damaligen Verhältnisse sehr wichtige Aufgabe, ja es 
kam zu einer eigentlichen Blütezeit des Postreisedienstes. Gleichzeitig gab die 
Einrichtung von regelmäßigen Postwagenkursen Anlaß zu besserm Ausbau der 
Straßen, womit der auf die Straßenbenützung angewiesenen Öffentlichkeit sehr 
gedient war. 
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Bei der Bearbeitung des ziernlich u1nfangreichen Materials bin ich gelegentlich 
auf scheinbare Nebensächlichkeiten gestoßen, die aber doch in1 Zusa1n1nenhang 
mit der zu behandelnden Frage stehen und auf die ich deshalb nicht verzichten 
wollte. 

Zun1 Schlusse recht herzlichen Dank an Herrn Staatsarchivar J)r. Bruno Meyer 
für seine vielen Be1nühungen, besonders für seine wertvollen Winke und Rat
schläge, die 111ir die Abfassung dieser Arbeit erleichterten. Ebenso herzlichen Dank 
an Herrn alt Rektor Dr. E. Leisi für die Durchsicht des Manuskripts und dein Vor
stand des Historischen Vereins des Kantons Thurgau für die Entgegennahn1e 
dieser Arbeit als Beitrag zur vaterländischen Geschichte. Die Klischees für das 
Stadtbild 111it den1 Schloß und der ausfahrenden Postkutsche, ferner für ein 
Thurgauer Postbotenschild und einen Fahrschein der Zürcher Postadnlinistra
tion von Frauenfeld nach Zürich, wurden in sehr verdankenswerter Weise von1 
PTT-Museun1 in Bern zur Verfügung gestellt. 

Hinsichtlich der benützten Quellen und Literatur wird auf die laufenden An-
111erkungen verwiesen. Die dabei verwendeten Abkürzungen bedeuten: ST AF = 
Staatsarchiv Frauenfeld, ST AZ = Staatsarchiv Zürich. 

Frauenfeld, im September 1952 

Der Verfasser 
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Thurgauer Postbotenschild aus der Zeit vor 1850 

Fahrschein der Z iircher Postad1ninistration fiir die Strecke 
Frauenfeld - Zürich, Interieur, vo111 4. August r 849. 

J)ic Fonnulare der friihern kantonalen Post 1nußtc11 auch 
iin Jahr 1849 noch vcnvcndct ,vcrden 



I. "feil 

hn Vergleich zu den übrigen Kantonen ist i111 Thurgau ein geordnetes Post
wesen sehr spät eingerichtet worden, nä1nlich erst anfangs des 19. Jahrhunderts. 
Schuld daran \Var z,veifellos das Jahrhunderte dauernde Untertanenverhältnis der 
Thurgauer, wodurch die freie Ent,vicklung von Handel, Industrie und Gewerbe 
stark gehenunt wurde und überdies viele Leute die Schreibkunst nicht beherrsch
ten. l)as Zeitungs\vesen war dan1als erst in1 W erden begriffen. Die Folge davon 
war, daß sich in jener Zeit kein großes Bedürfnis für Nachrichtenvennittlung 
geltend 111achte. Anders lagen die Verhältnisse bei den Nachbarkantonen. So hat 
die Stadt St. Gallen das Verdienst, die erste schweizerische Post eingerichtet zu 
haben. Schon in1 14. Jahrhundert blühte in der Gallusstadt die Leinwandindustrie, 
deren Hauptverkehr sich n1it Nürnberg abwickelte. Aus diesem Verkehr heraus 
entstand anfangs des 15. Jahrhunderts der erste regelmäßige Botenkurs von 
St. Gallen über Lindau - Uln1 nach Nürnberg, über dessen Benützung durch 
Private der Rat von St. Gallen Vorschriften erließ.1 Dieses sogenannte Nürnberger
Ordinari 111ußte 1681 unter dein Druck der Thurn und Taxissehen Postverwal
tung ab Lindau eingestellt werden. 

Auch n1it Lyon unterhielt St. Gallen rege Handelsbeziehungen, die 1575 zur 
Einrichtung eines vierzehntägigen Fußbotenkurses von St. Gallen über Münch
wilen - Eschlikon - Aadorf - Winterthur - Zürich - Bre111garten - Lenzburg -
Solothurn - Murten - Lausanne - Genf nach Lyon führten. 2 An dieser neuen Ver
bindung beteiligten sich mit Übernahn1e eines entsprechenden Kostenbetrages 
die daran ebenfalls interessierten Geschäftsleute von Zürich, Schaffhausen, Basel, 
Genf, ferner einige Städte iin Ausland wie Biberach, Uhn, Augsburg, Nürnberg 
und Lyon. Die Reise des Fußboten nach Genf dauerte fünf Tage. Dessen Weg 
führte wohl durch thurgauisches Gebiet, doch hatte dieser Botenkurs für unsern 
Kanton keine eigentliche postalische Bedeutung. 

Den1 offenbar gut rentierenden Lyoner-Ordinari erwuchs bald eine gefährliche 
Konkurrenz. Das Kaufhaus Peyer in Schaffhausen richtete 1585 einen eigenen 

1 Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848. 
2 Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848. 



6 

Botenkurs von Schaffhausen nach Lyon ein, \vclchcr dank seiner verkürzten 
Beförderungsdauer die Postsachen von Nürnberg und Augsburg an sich zu 
ziehen vcrn1ochtc. 1 Das bedeutete eine erhebliche Benachteiligung der Botenver
bindung von St. Gallen über Zürich nach Lyon und führte in der Folge zu stiindi
gen Ilivalitätcn zwischen St. Gallen und Sch:tffhausen. Schließlich \vurdc eine 
Einigung in der Weise getroffen, daß der 1619 in einen Botenritt u111ge\vandelte 
und ab 1624 alle Wochen verkehrende I(urs nach Lyon in1 \viichentlichen Wech
sel bald von Schaffhausen, bald von St. Gallen ausgeführt \Vurdc. Der Schaffhau
ser Bote übcrnahn1 jeweils die zu befördernden Briefe aus St. Gallen in Schaff
hausen und der St. Galler Bote die Briefe aus Schaffhausen in Bülach. 

Der Thurgau wurde durch einen Botengang von Basel über Schaffhausen -
Frauenfeld - Wil - St. Gallen berührt, der ab 1645 wöchentlich ausgeführt und 
1652 durch einen Postreiter ersetzt wurdc. 2 Ab 1763 vvarcn es zwei wöchentliche 
Kurse, die jedoch in der Hauptsache dein I)urchgangsverkchr dienten und für 
das thurgauischc Gebiet von geringer Bedeutung waren. Daß in Frauenfeld niit 
den Boten Briefsachen zur W eitcrbefördcrung ausgewechselt wurden, darf ohne 
weiteres angenommen werden. 

Etwa seit Mitte des 17. Jahrhunderts verkehrte wöchentlich der N untiaturbote 
mit Pferd und Wagen zwischen Luzern - Zürich- Frauenfeld - Pfyn und Kon
stanz. Die Nuntiatur in der Schweiz war bereits am 2. Mai 1579 durch ein Dekret 
Gregors XIII. eingerichtet worden, zum Zwecke, wieder Ordnung ins kirchliche 
Leben zu bringen, die Geistlichkeit in n1oralischer und theologischer Hinsicht 
besser zu erziehen und regelmäßig Visitationen in den Diözesen vorzunehmen.3 

Da zur Diözese Konstanz das ganze Gebiet der Schweiz vom Thurgau bis in die 
Innerschweiz gehörte, war sie ebenfalls der Aufsicht des Nuntius unterstellt. 
Dieser Un1stand, ferner die damaligen politischen Verhältnisse und das Fehlen 
geordneter Postverbindungen, werden den Nuntius zur Errichtung einer eigenen 
wöchentlichen Botenverbindung mit der wichtigen Bischofsstadt Konstanz be
wogen haben. In Anbetracht der Tatsache jedoch, daß die Einmischung der neuen 
Nuntiatur da und dort Anstoß erregte und selbst von vielen katholischen Geist
lichen aus nahe liegenden Gründen nicht immer gerne hingenommen wurde, 
weshalb der Nuntius seinen Wohnsitz in Luzern wiederholt unterbrechen mußte, 
darf angenommen werden, der Nuntiaturbote nach Konstanz sei frühestens Mitte 
des 17. Jahrhunderts eingesetzt worden. Genaue Anhaltspunkte konnten bis jetzt 
nicht gefunden werden. 

~ 

1 Rüd, Zürcherische Postgeschich:c bis 1848. 
2 Rüd, Zürcherische Postgeschichre bis 1848. 
3 Joh. Georg Mayer, Konzil von Trient, und Ant. Phil. v. Scgcsser, Rechtsgeschichte Stadt Luzern, Band 4. 
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Der N untiaturbote vernüttelte auch Korrespondenzen für andere katholische 
Auftraggeber. So konnten wir iin Pfarrarclüv Herdern Briefe vo111 Kloster 
St. Urban an den P. Statthalter der da1naligen Herrschaft Herdern entdecken 111it 
dein Leitvennerk «durch N untiaturbote zu befördern». Dieser Bote wird die 
Briefe bei seiner Durchfahrt durch Frauenfeld einer Vertrauensperson übergeben 
haben, wo sie der Adressat in E1npfang neh111en konnte. 

1698 \vird erstn1als ein Bote erwähnt, der jeden Freitag von Zürich aus die 
Briefsachen nach Frauenfeld, Stein an1 Rhein und I{onstanz vernüttelte. 1 Ferner 
bestanden un1 jene Zeit private wöchentliche Postverbindungen zwischen St. Gal
len und Bischofszell, 111it Ausdehnung bis nach Konstanz (1750) sowie zwischen 
St. Gallen und Arbon. 2 

Mitte des 18. Jahrhunderts, das genaue Datu111 ist 1ücht bekannt, stellte das 
Postamt Schaffhausen eine \vöchentliche Botenverbindung über Stein am R.hein, 
Steckborn, Gottlieben nach Konstanz her. 3 

Nachdem Bern 1735 die erste Postwagenverbindung in der Schweiz zwischen 
Bern und Zürich errichtet und sie 1740 bis Schaffhausen ausgedehnt hatte, woll
ten die St. Galler nicht zurückbleiben. Sie beauftragten den Ochsenwirt Näf in 
St. Gallen mit der Führung eines zweirädrigen, zweiplätzigen Postkabrioletts auf 
der Strecke St. Gallen - Winterthur - Zürich.4 

Zur Verbesserung der Verbindungen zwischen Konstanz und Zürich richtete 
I 760 Johann Katzenmeyer in Konstanz mit einem Pferd und einem Wägelchen 
eine wöchentliche Botenfahrt nach Zürich ein.5 Es war dies die sogenannte 
«Katzenmeyersche Fuhre», die den Weg von Konstanz über Gottlieben - See
rücken - Müllheim - Pfyn - Frauenfeld - Winterthur - Zürich neh1nen mußte, da 
eine Straße von Steckborn nach Pfyn damals noch fehlte. Das Geschäft ging gut. 
Bald brauchte es zwei, dann drei und später sogar vier Pferde. Im weitern meldet 
die Chronik, Katzenmeyer habe vorn auf seinen1 Frachtwagen einen Kutschen
kasten angebracht und mit den Güterstücken auch Personen befördert. Nach den1 
Tode Johann Katzenmeyers führte sein Sohn Fidelis den Betrieb weiter bis zu 
dessen Aufhebung beim Übergang des thurgauischen Postwesens an die Postver
waltung Zürich im Jahre 1807. 

Mit der fortschreitenden Zeit scheint sich auch im Thurgau, namentlich in 
Frauenfeld, das Bedürfnis für einen besser eingerichteten Postdienst gezeigt zu 
haben. Dies war offenbar der Grund zu einer Bittschrift des Johann Peter Möri-

1 Laible Joseph, Geschichte der Stadt Konstanz und Umgebung. 
2 Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848. 
3 Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848. 
4 Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848. 
5 Ruppert Ph., Konstanzer Beiträge zur badischen Geschichte. 



kofer von Frauenfeld, worin er an1 2. Nove111ber 1762 die zürcherische Postver

waltung un1 die Erlaubnis ersuchte, in Frauenfeld ein Postbureau zu eröffi1e11. l)as 

Gesuch ,vurde jedoch abgelehnt nlit der Begründung, ein Postbureau in Frauen

feld sei nicht nötig und es bestünden « unübersteigliche Difficultäten».1 

Schon 1764 erneuerte Mörikofer, unterstützt von seinen Mitbürgern Jos. Ni

klaus R,ogg, An1tsschreiber, und Hans Caspar Fehr, A1ntsschreiber, sein Gesuch 
an die R,egierung des Kantons Zürich. l)ie Gesuchsteller ,vünschten Übertragung 

des Postregals für die Landgrafschaft Thurgau an sie und verpflichteten sich, 

zwei wöchentliche Postverbindungen 111it Zürich herzustellen, ferner ,vöchcnt

liche Verbindungen der größern Orte unter sich, pünktliche allgen1cine Post

besorgung, Bezug n1äßiger Taxen und dazu die Einführung einer Postn1cssa

gerie für schwere Sachen. Auch dieses Gesuch ,vurde auf Antrag des Kauf

männischen Direktoriums in Zürich, den1 seit 1662 die Leitung des zürcherischen 
Post,vesens unterstellt war, abgelehnt. 

Eine 1780 eingerichtete Landkutsche zwischen Zürich und Stein an1 H,hein, 

1nit Abgang in Stein jeden Dienstag und R,ückfahrt ab Zürich jeden Mittwoch, 

ka111 bereits I 784 wieder in Wegfall. 2 

In einer Bekanntmachung von1 8. April 1782 teilte das Postan1t Konstanz 

1nit, daß künftig alle Donnerstage ein Kaiserlicher 1-Zeichspost,vagen von Konstanz 

nach R,adolfzell - Stockach - Engen - Donaueschingen - Villingcn und weiter bis 

Kehl und Straßburg geführt werde, der auch Personen und Waren nach Schaff

hausen vennittle.3 Man möge sich bei Ferdinand Mayer zun1 Adler in Konstanz 

111elden.4 Zu gleicher Zeit verkehrte eine private Kutsche nlit Postbeförderung 
von Basel über Schaffhausen nach Konstanz. 5 

A1n 15. März 1785 ratifizierte die engere Postkon1111ission Zürich auf Antrag 

der Stadtkanzlei Frauenfeld ein Abkommen n1it Jakob Schuppli in Frauenfeld 
als «Zürcher Boten».6 Er hatte als Nachfolger des wegen Altersbeschwerden 

zurückgetretenen Jakob Struppler wöchentlich zwcin1al, das heißt jeden Dienstag 
und Freitag, n1it einem Karren und einen1 Pferd alle ihn1 von Frauenfeld und 

Umgebung anvertrauten Briefschaften und Pakete nach Zürich zu vernlitteln. 

Ebenso in umgekehrter Richtung. Die Taxe wurde festgelegt auf zwei Kreuzer 

für einen einfachen und drei Kreuzer für einen doppelten Brief. Dem Boten 

Schuppli ,var es verboten, 111it andern Neben- oder fremden Boten Abkon1n1en 

1 STAZ, A 57. 
2 Postarchiv Zürich, Postverbindungen in Zürich. 
3 Konstanzcr Wochenblatt 1782, Archiv Konstanzer Zeitung. 
4 Maycr wurde auf r. Januar 1786 zun1 K.K. Postmeister in Konstanz ernannt. 
5 Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis I 848. 
' STAZ, A 57. 
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zu treffen, die das Interesse der zürcherischen Postverwaltung schädigen könnten; 
besonders war es ih111 auch verboten, Berner- und Konstanzcrbricfc zu ver
niitteln. Er hatte 1000 Gulden I(aution zu hinterlegen. Als neuer Zürcherbotc 
folgte 1789 Antonius Müller in Islikon. 

Arbon verbesserte 178 3 seine V crkehrsverhältnissc durch Einrichtung einer 
Botenfahrt 1nit Pferd und Wagen von Arbon nach Zürich, die wöchentlich aus
geführt wurde, abwcchsh1ngs,veisc durch die Boten Johannes IZutischhauser in 
Henunrischwil und Hans Ulrich Fatzcr in Horn. Fatzcr besorgte ncbstdctn alle 
vierzehn Tage eine Botenfahrt nach lZhcincck.1 

In cinc111 Schreiben von1 14.Januar 1806 an den Kleinen lZat beklagte sich 
R.utischhauscr über Fatzer, der ihn1 das Botenwesen nach Zürich streitig 111achc 
und es ihn1 eventuell zu kaufen geben wolle. Dan1it könne sich jedoch R.utisch
hauser nictnals einverstanden erklären. Seit 1nehr als zwanzig Jahren habe er die 
Botenfahrt von Arbon nach Zürich, die ihtn von der da1naligen Regierung und 
der Kaufinannschaft anvertraut war, «niit Gschift und Geschier, Pferd und Wagen 
gänzlich eingerichtet» alle vierzehn Tage zu jcdennanns Zufriedenheit ausge
führt. Er ersuche die Kantonsrcgierung un1 Schutz, dan1it er die Zi.ircherfahrt 
auch künftig alle vierzehn Tage ausführen könne, ansonst er niit seiner Fan1ilic 
in die dürftigste Arn1ut versetzt würde. Distriktspräsident Sauter in Arbon 
en1pfahl dieses Gesuch zur Entsprechung, niit der Begründung, beide Boten 
hätten bis anhin bei der abwechslungsweisen Besorgung dieses Botendienstes 
ihr Auskon1n1en gefunden. Dies wäre jedoch dann nicht mehr der Fall, wenn 
gleichzeitig beide Boten jede Woche nach Zürich fahren wollten, wie dies Fatzer 
offenbar einleiten tnöchte. Sie würden sich gegenseitig ruinieren. 

Als den Boten nach Abschluß des Postvertrags nüt Zürich die Vernüttlung 
der regalpflichtigen Briefe, Geldcroups und Zeitschriften untersagt und das 
Botenwesen überhaupt neu geordnet wurde, beklagte sich Rutischhauser an1 
14. Juli 1807 neuerdings bein1 Kleinen Rat wegen seines Verdienstausfalls und er
suchte un1 Ausrichtung einer Entschädigung. Der Kleine Rat lehnte dieses Be
gehren ab, ernannte aber Rutischhauser, allerdings erst 1809, zun1 Polizeiwächter 
des Distrikts Arbon. 

Im Jahr 1788 gab der Lohnkutscher Jakob Schn1id in Konstanz bekannt, er 
werde künftig während des ganzen Jahres je am ersten Tag des Monats mit einer 
gut eingerichteten vierplätzigen Kutsche von Konstanz bis Genf nach folgendem 
Fahrplan fahren: 1. Tag bis Winterthur, 2. Tag vornüttags bis Zürich und abends 
bis Baden, 3. Tag bis Murgenthal, 4. Tag bis Bern, 5. Tag bis Paycrne, 6. Tag 

1 STAF; VI. 130. 1. 
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bis Lausanne, 7. Tag Ankunft in Genf. Der Fahrpreis von Konstanz bis Genf 
betrage 6 Neuthaler zu 2 Gulden 45 Kreuzer oder t6 Gulden 30 Kreuzer, nebst 
40 Pfund Hardes, das gratis befördert vverde. 1 Zu gleicher Zeit waren V erhand
lungen in1 Gange zwischen der Postverwaltung in Zürich und der lleichspost
verwaltung in Augsburg über gerneinschafdiche Führung eines Postwagens 
Konstanz - Zürich. 2 Offenbar wurde 111it der Einrichtung dieser offiziellen Post
vvagenverbindung nicht nur eine Verbesserung der bestehenden V erkehrsver
hältnisse, sondern dazu eine Konkurrenzierung der bereits seit I 760 bestehenden 
und bisher geduldeten «Katzentneyerschen Fuhre>> bezvveckt. Als itn Juli 1788 

das erste Projekt für die neue Postkursführung vorlag, 111ußte es Zürich daran 
gelegen sein, die mit dem Lohnkutscher Jakob Sch111id auftauchende neue Kon
kurrenz auszuschalten. Dies geschah nut einen1 Polizeibefehl, es sei Schniid bei 
seiner Ankunft in Zürich anzuhalten und san1t seiner Voiture zum Posthaus zu 
führen. 

Die Verhandlungen zwischen den beiden Postvervvaltungen führten atn 22. Fe
bruar 1790 zur Unterzeichnung einer Vereinbarung mit folgenden hauptsäch
lichsten Bestim1nungen: 

Vo111 r. April 1790 an wird jeden Montag von Konstanz über Frauenfeld 
und Winterthur nach Zürich eine Postkutsche geführt, ebenso in der Gegenrich
tung. Der Abgang in Konstanz erfolgt im Son1mer zwischen 7 und 8 Uhr und 
in1 Winter zwischen 8 und 9 Uhr, und abends 8 Uhr, das heißt vor Torschluß, 
die Ankunft in Zürich. Vierteljährlich wird Rechnung gestellt. Vom Gewinn 
oder Verlust entfallen auf das Postamt Konstanz 5/ 12 und auf das Postamt Zürich 
7/ 12• Die Postillione sollen weder Livree noch Schilder führen. Zum bereits be
stehenden Postbureau Winterthur ist ein weiteres Bureau in Frauenfeld einzu
richten. Die Bestellung des «Postcommis» in Frauenfeld wird der Postdirektion 
Zürich überlassen. Mit dem Postwagen beförderte Ware soll nur dann umge
laden werden, wenn sonst der Übergang über die Thur bei Pfyn nicht möglich 
wäre. In einem solchen Falle, nän1lich bei hohem Wasserstand, ist der Commis in 
Frauenfeld gehalten, mit der Zürcher V oiture bis an die Thur zu fahren und dort 
in persönlicher Gegenwart für die überfahrt zu sorgen. 

Die Passagiertaxen betrugen von Frauenfeld nach Konstanz r Gulden 20 Kreu
zer und nach Zürich 2 Gulden. Für einen einfachen Brief von Frauenfeld nach 
Konstanz hatte man 1 ½ Kreuzer, wenn doppelt, 2 Kreuzer, und wenn dreifach, 
3 Kreuzer zu zahlen, für r Loth 2 Kreuzer. Nach Zürich waren die Ansätze 2, 3 
und 4 Kreuzer, für r Loth 3 Kreuzer. 

1 STAZ. D 87-88. 
2 STAZ, D 87-88. 

• 
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J)ie Postver,valtung Zürich ernannte zun1 << Postco111niis» oder « Postspeditor» 

in Frauenfeld den l{reuz,virt Joseph Laurenz IZogg n1it einer jährlichen Ent

schädigung von 44 Gulden lt V. Er hatte 4000 Gulden Bürgschaft zu leisten. Seine 

Aufgabe bestand darin, jeden Montag vorrnittags T I Uhr die Postsachen n1it den 
z,vischen Zürich und l{onstanz verkehrenden Post,vagen auszu,vechseln, die 

Ladungen anhand der Frachtscheine zu prLifen und die überfahrt über die Thur 
in der schon er,vähnten Art zu überwachen. 

Mit Johann Katze11111eyer in I{onstanz, den1 Unternehn1er der «Katzenn1eyer

schen Fuhre», wurde vertraglich vereinbart, den neuen Postwagen durch seinen 

Sohn jeden Montag früh niit vier Pferden bis nach Frauenfeld und abends zurück 

nach Konstanz zu führen gegen eine Entschädigung von 7 Gulden 30 Kreuzer 
für jede Fahrt und niit Bürgschaftsverpflichtung von rooo Gulden.1 Der Vertrag ent

hielt ferner Bestin1111ungen über die Behandlung der Reisenden und der Postsachen. 

Das Abko1nn1en von1 22. Februar 1790 über die Führung der Diligence 

Zürich - Konstanz wurde 1794 erneuert. Als der Kreuzwirt Rogg an1 2. Novem

ber 1795 starb, übernahn1en seine Hinterlassenen die Postkutschenverwaltung in 
Frauenfeld. 

Daß die «Katzen111eyersche Fuhre» trotz der 1790 eingerichteten Diligence

verbindung irnmer noch lebensfähig blieb, geht aus einer Klage der Postverwal

tung Zürich hervor. Diese beschwerte sich 1794 über Konkurrenzierung der 
Diligence durch die «Katzenmeyersche Fuhre», die jeden Freitag in Zürich an

ko111me, und warf die Frage auf, wie diese unbequeme Konkurrenz verhindert 

werden könnte. 2 Offenbar standen Zürich keine Rechts111ittel zur Verfügung, 

dagegen einzuschreiten. 

Eine weitere Postwagenverbindung führte Ende des 18. Jahrhunderts von 

Konstanz über Hub nach St. Gallen. Deren Betrieb lag in den Händen der z,vei 

Unternehmer Gebrüder Hausammann in Hub bei Romanshorn einerseits und 

Ignaz Castelli und Enz in Konstanz anderseits. Wir behandeln diesen Postkurs, der 

in den folgenden Jahren zu allerhand Schriftwechsel Anlaß gab, in einem beson
dern Kapitel. 

Es scheint, daß überdies auch ein Bedürfnis für Reisegelegenheit zwischen 

Konstanz und Chur vorhanden war. Beide Orte waren ja Bischofsstädte. Ein 

gewisser FidelJehle in Konstanz anerbot sich am 30. Dezember 1796 beim Magi
strat der Stadt Konstanz, eine Landkutsche von Konstanz über St. Gallen und 

Rheineck bis Chur einzurichten, und ersuchte um Erlaubnis und Empfehlung. 3 

1 STAZ, D 87-88. 
2 STAZ, D 87-88. 
a Stadtarchiv Konstanz, D I, Fasz. 40 . 
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Über die Erledigung geben die Akten leider keine Auskunft. Eine solche V cr

bindung ist also nicht nachweisbar, zweifellos wurde sie nicht eingerichtet. 

U1n eine bessere V crbindung n1it Zürich zu erhalten, stellte die Stadt Frauen

feld an1 19. Juli 1798 bei der Postverwaltung Zürich das Gesuch, es sei der von 

Zürich über Winterthur - Elgg - Münchwilen nach St. Gallen geführte Postkurs 
künftig über Frauenfeld zu lciten.1 Das Gesuch \vurdc abgelehnt und Z\var 111it 

folgender Begründung: 

«Nach gefallcnc1n Bericht 1nuß inan auf der Straßc, die schlecht sein soll, von Frauenfeld 
nach Münch,vilcn z,vci1nal durch die Murg passieren, ,velches so,.vohl iin Winter \vegen dcn1 
Gefrieren, als i1n S0111111cr ,vegen dein laufenden Wasser sehr gefährlich, ja die Straße dadurch 
inpraticabcl sein könnte.))2 

Es wurde Frauenfeld cn1pfohle11, einen Boten nach Elgg zur Aus\vcchslung 
der Postsachen n1it den1 dort durchfahrenden Post\vagcn zu senden. 

Mit de111 Jahr r 798 sind wir an1 Ende der alten Eidgenossenschaft angelangt. 
Bei dieser Gelegenheit dürfte ein zusa111111cnfasscnder lZückblick auf die da111aligc11 

Postverhältnisse und deren Zersplitterung in unscrn1 Lande angebracht sein. 

hn Thurgau fehlte ein geordnetes Post,vcscn vollständig. Abgesehen von der 

1790 von der zürcherischen Postverwaltung in Frauenfeld errichteten Postablage 

war in der ganzen Landgrafschaft noch keine einzige Poststelle vorhanden. Seiner 

Lage entsprechend war der Thurgau lediglich Transitgebiet für durchfahrende 

Postkurse, die allerdings nebenbei auch Nachrichten aller Art aus unsern1 Ge
biete vcnnittclten. 

l111 übrigen Gebiete der Schweiz bestanden fünf verschiedene, von einander 

in jeder Hinsicht unabhängige Postverwaltungen, jede Verwaltung n1it eigenen 
Tarifen und eigenen Vorschriften :3 

In Zürich, St. Gallen und Basel wurden die dortigen Postwesen je durch das 
Kaufmännische Direktoriu111 besorgt, in Schaffhausen durch die drei privilegier

ten Familien Meyenburg, Peyer und Stockar und in Bern durch die bekannte 

Postpächterfamilie Fischer. Diese Postverwaltungen betreuten auch den Post

dienst in den übrigen Kantonen, soweit solcheüberhauptpostalisch bedient wurden. 

1 STAZ, A 57. 
2 Man kann sich fragen, ob dieser Bericht nicht auf einer Verwechslung beruht. Die Straßc von Frauenfeld nach 

Münchwilcn lief durch das Altholz nach Matzingcn, dann weiter über Lachen nach Sc. Margarcthen und über
schritt die Murg nirgends; dagegen ging der Weg von Frauenfeld nach Elgg bei der Aumühle gleich zwei Mal 
über eine Furt durch die Murg. 

3 Rüd, Zürcherische Postgeschichte bis 1848. 

• 
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2. Hel/Jctik 1798-1803 

Mit den1Jahr 1798 ka111 die Überflutung der Sch,veiz durch französische Heere. 
An die Stelle der alten Eidgenossenschaft trat durch den Machtspruch Napoleons 
die «Eine und unteilbare helvetische H.epublik». Der neuen Ordnung 111ußten auch 
die verschiedenen Postwesen in der Schweiz weichen. Nach den1 vernünftigen 
c;rundsatz «Ohne Einheit kein Postsysten1 und ohne eine große Ausdehnung des 
(;ebiets kein Vorteil iin Betrieb» wollte die helvetische IZepublik die Nachteile der 
Vielgestaltigkeit der bisherigen Postwesen durch deren Vereinheitlichung und 
durch die Zentralisation der Oberaufsicht beseitigen. Mit einen1 dahin gehenden 
Beschluß des Vollziehungs-Direktoriu1ns hatte sich die thurgauische Verwaltungs
kan1n1er in ihrer Sitzung von1 9. Juli 1798 zu befassen.1 Das Protokoll jener Sitzung 
enthält die ,vichtige Feststellung «es werde jener Beschluß lediger Dinge ad acta 
gelegt, da für ein1nal, t/Jo in 1111scr111 Kanton keine Postb11rea11x existieren, keine V er-
, L 

fügungen des\vegen zu treffen sind!» Dan1it wurde, ,vas wir schon früher er-
vvähnten, von ko111petentester Seite einwandfrei festgelegt, daß 1798 in1 Thurgau 
überhaupt noch keine dein allge1neinen Verkehr dienende Poststelle und demzu
folge auch kein geordnetes Postwesen vorhanden war. 

Diese Feststellung wird ganz eindeutig bestätigt durch einen Schriftwechsel 
zwischen der thurgauischen Verwaltungska1n1ner und den1 Finanzminister, wobei 
zugleich die dan1als den Kanton Thurgau durchlaufenden Postwagen und Boten
kurse übersichtlich zusam1nengestellt werden. Wir wollen den Inhalt des inter
essanten Doku1nents 1nit dem genauen Wortlaut wiedergeben. Es handelt sich 
u111 einen Auftrag des Finanzn1inisters vom 7. September 1798, ein thurgauisches 
Botenverzeichnis vorzulegen, worauf die thurgauische Verwaltungska1nn1er am 
25. September 1798 folgendes antwortet: 2 

«Beigebogen übersenden wir Euch ein Verzeichnis der in unserm Kanton angestellten und 
denselben durchlaufenden Postanstalten, Nebenboten und Botenschiffe, nebst einer Tabelle 
der Ankunft und des Abgangs in dein Hauptort unseres Kantons. 

Etablierte Posten sind in den1 Kanton Thurgau keine, sowie keine Postbureaux. 

I. Die durchlaujenden Postanstalten sind folgende :3 

a. Die Diligencen oder Postwagen, so alle Montage von Zürich und Konstanz in Frauenfeld 
anlangen und gleichen Tages wieder dahin abgehen. I)icsc übernehmen Personen, Pakete, 

; Groups und Briefe, welche von dorther kornn1en und so umgekehrt dahin gehen. Darüber 

• 

1 STAF, Hclvctik, Vcrwaltungskan1mer 64. Sitzung. 
2 STAF, Helvetik, Verwaltungskammer Nr. 1420. 
3 Merkwürdigerweise enthält diese Aufstellung die Postwagenfahrten nicht, die jede Woche einmal zwischen 

Konstanz - Uttwil - Hub - Neukirch (Egnach) - St. Gallen durch die Gebr. Hausammann in Hub und lgnaz 
Castelli in Konstanz ausgeführt wurden . 
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wird ein Post-Manuale geführt und alsdann der Betrag davon alle Quartale dein Post
direktor von Zürich zugesandt und n1it ihin verrechnet. l)ic Postexpedition ist iin Wirts
haus zun1 lVci(Jcn Kreuz und hangt von dcn1 Postaint Zürich ab. 

b. Die Landkutsche von I<.onstanz, welche wöchentlich eiiunal durch hier nach Zürich und 
freitags wieder zurückgeht und Personen, Pakete, Briefe und sch\vere Sachen übernünn1t. 
Der dennalige Entrepreneur ist Hr. Katzenn1cyer, ein Particular von l(onstanz, der sie auf 
seine Rechnung führt. Seine Einkehr ist ün Krntz. 

c. Die Post von Schaffhausen nach Konstanz, die ,vöchentlich Sonntags und Donnerstags 
über Stein dcn1 Sec nach hinauf und Montags und freitags zurückgeht, aber nirgends 
anhält und auf der Route Briefe und Groups usw. anninunt, die dein Postillion bezahlt 
werden. 

d. Die Post von Schaffhausen, die wöchentlich zwein1al l)icnstag und Freitag abends durch 
hier nach St. Gallen und Mittwoch und Sainstag abends wieder zurückgeht. Sie hat Ein
kehr iin Hirschen, wo Briefe, Pakete und Groups an- und abgcno1111ncn werden. Für das, 
was niit dein Felleisen geht, wird alle Jahre init dern Postan1t Schaffhausen abgerechnet, 
was aber auf dein Weg aufgegeben \Vird, davon bezieht der Postillion das Porto. 

e. Die Post von St. Gallen nach Zürich, welche alle l)icnstag und Freitag abends über Wil 
und Elgg nach Zürich und Sonntags und Donnerstags zurückgeht und in Elgg und auf 
der Route Briefe, Pakete und Groups anniinint. 

f. Die schwere Post von St. Gallen, welche Sonntags über Wil und Elgg nach Zürich geht. 

g. Der Luzerner Bote. der alle Wochen rnit einern Pferd und Voiture durch hier nach 
Konstanz und wieder zurückreiset. 

ferner die Boten von Steckborn, Arbon, Bischofszcll, Weinfclden, Bußlingcn, Ncuwilcn 
und Schönholzerswilen, welche wöchentlich ein bis zweiinal Montags und Donnerstags über 
Winterthur nach Zürich und Mittwoch und Sa111stag wieder zurückgehen und Briefe und 
schwere Sachen übernehmen. So auch der Fußbote von Frauenfeld, der wöchentlich an1 
Dienstag nach Zürich geht und Donnerstag abends zurückkon1n1t. 

Sodann der Bote von Herisau, der wöchentlich 111eistenteils durch hier, teils aber über Elgg 
nach Schaffhausen und freitags wieder zurückfährt, auch Briefe, Pakete, Groups usw. über
ninunt.1 

Botenschiffe sind die wöchentlichen Marktschiffe von Schaffhausen, Dießenhofen, Stein, 
Steckborn, Bedingen, Ermatingen und Gottlieben, so nach Konstanz und Lindau gehen, sowie 
diejenigen am obern See, von Horn, Arbon, Ro1nanshorn und Uttwil, so gleichfalls wöchent
lich nach Konstanz und Lindau abfahren. Diese kormnen gewöhnlich am Freitag nach Kon
stanz und fahren gleichen Tags von dort wieder ab. 

Sonntag: 

Montag: 

Keine 

II. Ankunft und Abgang der Posten und Boten in Frauenfeld2 

Ankunft 

Morgens um I I Uhr die Diligence von Zürich. Mittags die Fußboten mit Wagen 
und Karren von Weinfelden, Bußlingen, Steckborn, Arbon und Bischofszell. 

1 Von 1803 an fuhr dieser Bote, wie wir später sehen werden, regelmäßig über Frauenfeld, mit Aufenthalt bei 
der «Krone)>. 

2 Diese Aufstellung enthält nur die Frauenfeld berührenden Verbindungen. Es bestanden außerdem noch regel
mäßige Botenkurse zwischen Bischofszell und St. Gallen, Arbon und St. Gallen, sowie Fischingen und Zürich. 



15 

Nach1nittags 2 Uhr die Diligence von Konstanz. Abends 6 Uhr der Luzerner Bott 
von l(onstanz her. 

Dienstag: Abends tlln 9 Uhr die Post von Schaffhausen nach St. Gallen. 

Iv!itt,voc/1: Nachniittags I Uhr die Fußboten von Weinfelden, Steckborn, Bußlingcn, Arbon 
und 13ischofszcll von Zürich her. Abends tlln 8 Uhr die Landkutsche von Kon
stanz nach Zürich. Nachts r r Uhr die Schaffhauser Post von St. Gallen. 

Dow1erst<1g: Morgens ro Uhr die Boten von Wcinfclden, Arbon, Stcckborn, Ne1nvilcn und 
andere nach Zürich. Nach111ittags der Frauenfelder Bott von Zürich. 

Freitag: Abends 8 Uhr die Konstanzcr Landkutsche von Zürich. Nachts 9 Uhr die Post 
von Schaffhausen nach St. Gallen. 

Samstag: 

Sonntag: 

Aiontag: 

Mittags die Boten von Weinfclden, Arbon, Steckborn, Ne1nvilen und andere von 
Zürich her. Abends 6 Uhr der Luzerner Bott von Luzern. Nachts r r Uhr die 
Schaffhauser Post von St. Gallen. 

Abgang 

Morgens 6 Uhr die Schaffhauser Post von St. Gallen nach Schaffhausen. Morgens 
7 Uhr der Luzerner Bott nach Konstanz. 

Mittags die Boten von Weinfelden, Steckborn, Arbon und andere nach Zürich. 
Nach1nittags 2 Uhr die Diligence nach Zürich und run 4 Uhr diejenige nach 
Konstanz. 

Dienstag: Morgens 6 Uhr der Luzerner/Konstanzer Bott nach Luzern. Mittags 12 Uhr der 
Frauenfelder/Zürcher Bott nach Zürich. 

Mittwoch: Morgens I Uhr die Schaffhauser Post nach St. Gallen. Naclunittags 3 Uhr die 
Boten von Wcinfelden und andere von Zürich zurückgehend. 

Donnerstag: Morgens 6 Uhr die Schaffhauser Post von St. Gallen nach Schaffhausen. Morgens 
6 Uhr die Konstanzer Landkutsche nach Zürich. Mittags 12 Uhr die Boten von 
W einfelden und andere nach Zürich. 

Freitag: Keine. 

Samstag: Morgens I Uhr die Schaffhauscr Post nach St. Gallen. Morgens 7 Uhr die Kon
stanzer Landkutsche nach Konstanz. Naclunittags 2 Uhr die Boten von Wcin
fclden, Arbon und andere von Zürich zurückgehend.» 

Verfolgen wir die Maßnah1nen der helvetischen Regierung zum Ausbau und 
zur Vereinheitlichung des gesan1ten Postwesens in der Schweiz, dann fällt uns auf, 
mit welcher Eile und Genauigkeit zuerst an die Reform der Postillions-Dienst
kleider herangetreten wurde.1 Es geschah dies auf höhern Befehl des fränkischen 
Generals, dem alles, was an die bisherige Kantonalsouveränität erinnerte, ein Dorn 
im Auge war. Die alten Uniformen mit den kantonalen Farben mußten raschmög
lichst beseitigt werden. Allen übrigen Gesetzen und Erlassen voran erging deshalb 
ein vom Finanzminister dem Direktorium in Aarau am 5. Mai 1798 vorgelegtes 

1 Stäger, Das schweizerische Postwesen zur Zeit der Helvetik. 
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Regle111ent über die Dienstkleidung der «Postknechte>>. Darin ,vurde 111it aller 

Gründlichkeit beschrieben, wie der runde Hut nüt der helvetischen dreifarbigen 
Kokarde, die sch,varze Halsbinde, die sächsischgrüne Postillionsweste 111it Ärn1el 

und scharlachrote111 Kragen, das scharlachrote Gilet 111it z,vei lleihen gelber 

Knöpfe, die langen grünen Beinkleider und die Stiefel aussehen 111ußten. J)azu 
durfte eine national dreif:.1rbige Schildschnur u111 den Leib und a111 linken Ann ein 

aufgenähtes Medaillon von rote111 Tuch 1nit de111 Sy111bol der helvetischen llepu
blik nicht fehlen. 

Als die Absicht einer Zentralisation des Postwesens bekannt wurde, versuchten 

geschäftstüchtige Unterneh1ner in jenen Kantonen, wo bisher noch kein Postregal 

bestand, neue Postkurse einzurichten, in der Absicht, diese später den1 Staate 111it 

Gewinn abzutreten. Das Direktoriu111 erließ deshalb an1 30. Juni I 798 eine V er

fügung, ,vonach keine neue Post-, Messagerie- oder Landkutsche in der helveti

schen Ilepublik ohne Bewilligung des Vollziehungsdirektoriun1s errichtet vverden 

durfte. Ebenfalls zu1n Schutze der von der helvetischen Ilegierung anerkannten 

Landkutschen diente ein Erlaß vom 10. Juli 1798, wodurch den auf den gleichen 

Straßen verkehrenden, nicht anerkannten Kurieren, Boten und Fuhrleuten ab 

1. August 1798 die Beförderung von IZeisenden und Postsachen untersagt wurde.1 

Offenbar un1 diese111 Erlasse Nachachtung zu verschaffen, verordnete die zürcheri

sche Verwaltungska111mer am 24. November 1798, daß allen Krä111ern, Wirten und 
Weinschenken ernstlich untersagt sein solle, weder Winterthurer- noch Thur

gauer-Briefe für die Boten von dorther anzunehn1en, und forderte sie auf, jeder-
111ann an das Postan1t zu weisen.2 

Es folgte am 3. Septe111ber 1798 eine Proklamation des helvetischen Voll
ziehungsdirektoriun1s mit der Bekanntmachung, die gesetzgebenden Räte hätten 

das Postwesen als ein Staatsregal der helvetischen einen und unteilbaren Republik 

erklärt. Das Gesetz hierüber folgte am 15. Noven1ber 1798 mit folgendem Wort
laut :3 

I. Die Posten sollen in Zukunft von der Regierung durch eine niedergesetzte Verwaltung 
besorgt werden. 

2. Die Posttaxen sollen in ganz Hclvetien auf einem gleichen und bloß nach Verhältnis der 
Entfernung und des weiten1 Laufes der Briefe, Gepäcke und Groups bestimn1ten Fuß fest
gesetzt werden. 

3. Das Vollziehungsdirektoriu1n ist eingeladen, den gesetzgebenden Räten zu seiner Zeit 
die Tabelle der Posttaxen zur Sanktion vorzulegen. 

1 STAF, Hclvetik, Verwaltungskammer 70. Sitzung, Nr. r400. 
2 Wochenblatc fiir den Kanton Thurgau, Nr. 29 von r798. 
3 Stägcr, Das schweizerische Postwesen zur Zeit der Helvctik. 

' f 
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I):1111it \Var auch die un1strittene Frage, ob lZegie oder Pachtsysten1, entschieden. 
[)er Staat \vollte das Postwesen in lZegie, also auf eigene lZechnung und V erant
\vortung, besorgen. 

I111 Zusanunenhang 1nit diesen Erlassen der helvetischen lZegierung n1ußte 
ne1Jst andern Botenkursen auch der private Botengang Z\vischen Frauenfeld und 
Zürich eingestellt ,verden. Diese Verbindung \Var jedoch ein Bedürfnis, weshalb 

i' sie von1 hel\·etischen Posta1nt Zürich bereits an1 26. Noven1ber 1798 in der Weise 
\v:eder hergestellt ,vurde, daß ein Bote Mittwoch niittag in Zürich abging, 11111 
an1 gleichen Abend in Frauenfeld einzutreffen. Dessen lZückkehr nach Zürich 
e ·folgte a1n I)onnerstag nach111ittag. 1 

An1 17.Januar 1799 verfügte das Vollziehungsdirektoriun1 die Abschaffung 
des zvvischen Luzern und Konstanz verkehrenden Nuntiaturboten. 2 In den Akten 
,vurde vern1erkt, dieser fahrende Bote sei nicht n1ehr nötig, da sich der Nuntius 
nicht 111ehr in Luzern befinde. 

Den bisher bestandenen Klosterboten wurde a111 26. April 1799 von1 Voll
ziehungsdirektoriun1 eine Frist von acht Tagen für die Liquidation gegeben. 
Nachher angetroffene Boten würden bestraft.3 

Einiges zu reden gab die Organisation der neuen Postverwaltung.4 Ein Vor
schlag ging dahin, die Schweiz in zwölf Postkreise einzuteilen, jeden Postkreis 
niit eigener, unabhängiger Verwaltung. hn Gegensatz zu einer derartigen, der 
Einheitlichkeit in der Verwaltung nicht förderlichen Lösung, stand ein anderes 
Projekt niit einer streng zentralisierten Verwaltung. Die Leitung und Kontrolle 
wäre bei einer einzigen Direktion vereinigt gewesen, nut Sitz an1 Hauptort der 
IZepublik. Schließlich wurde in der Tat eine Zentralverwaltung mit Sitz a1n 
Hauptort der Republik in Aussicht genon1111en. Vorgesehen vvurden sodann fünf 
Kreisverwaltungen in Basel, Bern, St. Gallen, Schaffhausen und Zürich. Schaff
hausen ver,veigerte jedoch in aller Forn1 die Rechnungsabgabe, weil die Aus
scheidung des National- und Privateigentums nicht zu111 Abschluß gelangt sei. In 
Bern ergaben sich ebenfalls Schwierigkeiten, n1it der Postpacht der Familie 
Fischer, da man sich wegen der Ablösung dieser Pacht in Anbetracht der gestell
ten sehr hohen Forderung von gegen zwei Millionen Franken nicht einigen 
konnte. Es n1achten sich in der Folge überhaupt Widerstände aller Art bemerkbar, 
besonders von den Befürwortern der frühern kantonalen Herrlichkeit. So kam 
es, daß es n1it dein innern Ausbau und dein Erlaß der nötigen Reglemente nur 
langsam vorvvärts ging. Es war gut, daß rechtzeitig verfügt wurde, das gesamte 

1 Wochenblatt für den Kanton Thurgau, Nr. 29 von 1798. 
2 STAZ, K II 59. 
3 STAZ, K II 59. 
4 Stägcr, Das schweizerische Postwesen zur Zeit der Hclvctik. 

2 
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Postpersonal habe vorläufig in seiner Stelle zu verbleiben und seine Dienst
obliegenheiten bis zur Durchführung der neuen Ordnung ununterbrochen fort
zusetzen. Desgleichen sollen bis zu diesen1 Zeitpunkt die Boten zu Fuß und zu 
Pferd sowie die Landkutschen unverändert weiterverkehren. 

Erst an1 8. April 1801 lag der Entwurf des allge1neinen Postregle1nents vor, 
mit ausführlichen Bestimn1ungen über Postregal, Postgeheiinnis, Posttaxen, Haft
pflicht, Portofreiheit, Anstellungsverhältnis des Postpersonals, Klagerecht bei 
Anständen zwischen Privaten und der Postverwaltung und andern Dingen. Das 
gesamte Postpersonal mußte vereidigt werden. Bein1 Postan1t Zürich hatte dies 
nach Weisung des Zentralposta1nts Bern nach folgender Forn1el zu geschehen: 1 

« Ich schwöre: 
Treue der helvetischen einen und unteilbaren Republik, die Unverletzlichkeit des Brief

gehei.Jnnisses unverbrüchlich zu beobachten. (Der Chef hatte noch beizufügen « und auch von 
111einen Untergebenen beobachten zu 111achen»). In der Verwaltung der 1nir anvertrauten 
Staatsgelder aufrichtig zu Werke zu gehen. Die Vorschriften und Befehle n1einer Obern 
pünktlich zu erfüllen und überhaupt den Nutzen der Zentralpostverwaltung nach Vermögen 
zu befördern und den Schaden derselben abzuwenden.» 

Die politische Unruhe in1 Lande und die allgen1ein vorhandene Abneigung 
gegen die aufgezwungene Verfassung waren einer gedeihlichen Entwicklung des 
Verkehrswesens wenig förderlich. Sicher arbeiteten die leitenden Männer 111it 
guten1 Willen und 111it Weitblick an einen1 zweckmäßigen Ausbau des Post
wesens. Es fehlte auch nicht ein günstiger finanzieller Erfolg, denn die Rechnung 
erzeigte eine durchschnittliche Nettoeinnahme von jährlich 160 445 Fr., was ein 
Gesan1terträgnis der helvetischen Postverwaltung während der vier Jahre 1799 

bis 1803 von 641 783 Fr. ausn1achte.2 

Bevor sich die erlassenen Gesetze und Reglen1ente richtig auswirken konnten 
und die ganze Organisation durchgeführt war, nahm die Helvetik und damit auch 
die helvetische Postverwaltung ein Ende. Auf Grund der Mediationsverfassung 
vo111 19. Februar 1803 fiel das Postwesen wieder an die einzelnen Kantone zurück. 

Über die thurgauischen Straßen- und Postverhältnisse während der Zeit der 
Helvetik orientiert Pupikofer/Sulzberger in der <<Geschichte des Kantons Thur
gau» folgendermaßen :3 

«Für das Straßenwesen geschah seit 1798 so viel wie nichts. Über die in Frauenfeld an
kommenden und abgehenden Posten und ,Böthe' steht in dem in Frauenfeld gedruckten und 
von der Wochenblattsexpedition verkauften neuesten Tagebuch oder Schreib- und Wirtschafts
kalender auf das Jahr Christi r 802: 

1 STAZ, K II 59. 
2 Stägcr, Das schweizerische Postwesen zur Zeit der Helvctik. 
3 Pupikofcr/Sulzbcrgcr 1889, Geschichte des Thurgaus 1798-1830, zweiter Band, Nachtrag S. 87. 
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So1mta.<,;: Un1 12 Uhr die Post von Schaffhausen 1nit Briefen aus l)eutschland, logiert in 
Nr. 58; der Both von Tobel, Lon1111is, Wil, logiert in Nr. 94. 

AJ011tag: U111 11 Uhr die I)iligence von Zürich 1nit Brieten aus Frankreich, Basel, Bern, 
Luzern. l)ie Diligence von Konstanz 1nit Briefen von l)cutschland. Logieren in 
Nr. 14. U111 11 Uhr die Böthe von W einfclden und Steckborn, logieren in Nr. 58; 
die Böthe von Bußlingen, Bischofszcll und Stein a111 Rhein, logieren in Nr. 79. 
Nachts tun 10 Uhr die Post von St. Gallen. 

Dienstag: U111 l l Uhr vonnittags der Lu111pcneggerboth von Lustdorf, Thundorf, Kirchberg 
und Wellenberg, logiert in Nr. 58. U111 l Uhr die Sclunalz111änner von Lichten
steig aus dein Toggenburg, logieren in Nr. 75. 

Mittwoch: U111 12 Uhr die Post von Schaffhausen, tun 1 Uhr die Böthe von Zürich, un1 
7 Uhr abends die Landkutsche von Konstanz niit Briefen aus Deutschland, logiert 
in Nr. 14. Abends spät der Steinerboth. 

Donnerstag: U111 l l Uhr die Böthc von Weinfclden und Bischofszell, aus dem Rheintal und der 
von Ncuwcilcn, welcher von der ganzen Seegegend bei Konstanz Briefe und 
Pakete 1nit sich ni1111nt, logieren in Nr. 58. Der Arbonerboth logiert in Nr. 14, 

der Both von Steckborn in Nr. 91. Abends un1 5 Uhr der Both von Zürich. U111 
10 Uhr nachts die Post von St. Gallen. 

Freitag: 

Samstag: 

Sonntag: 

U111 8 Uhr die Schn1alz1nänner von Dießcnhofen und Schaffhausen, un1 9 Uhr 
abends die Landkutsche von Zürich 1nit Briefen von Bern, Basel und weiter, 
logiert in Nr. 14. 

Un1 8 Uhr verschiedene Brotträger von1 Land herein. U111 1 Uhr die Böthe von 
Zürich. 

Abgang 

U111 2 Uhr die Post nach Wil und St. Gallen. Der Both von Tobel und Lonnnis, 
Bettwiesen und Wil und in die dortigen Gegenden. 

Montag: Um 12 Uhr die Böthe nach Winterthur und Zürich, un1 1 Uhr die I)iligence nach 
Zürich, un1 2 Uhr die nach Konstanz. 

Dienstag: Um 3 Uhr früh die Post nach Schaffhausen, tun 2 Uhr naclunittags der Both nach 
Zürich, un1 3 Uhr die Sch111alz1nänner nach Dießenhofen und Schaffhausen. 

l\1itt,lloch Morgens früh der Langdorferboth nach Stein, u111 2 Uhr die Post nach St. Gallen, 
u111 3 Uhr die Böthe nach Bischofszell, Bußlingen, Steckborn und W cinfcldcn. 

Donnerstag: Un1 6 Uhr früh die Konstanzer Landkutsche nach Zürich, un1 12 Uhr die Böthe 
nach Zürich, un1 3 Uhr der Steinerboth nach Tänikon, Uin 6 Uhr abends der 
Both nach W cllenbcrg, Lustdorf und Thundorf. 

Freitag: 

Samstag: 

U111 3 Uhr früh die Post nach Schaffhausen, urn 9 Uhr die Sch1nalzn1änncr nach 
Toggenburg. 

Um 7 Uhr die Landkutsche nach Konstanz, un1 l I Uhr die Brotträger, uni 3 Uhr 
die Böthe nachNcuweilen, Konstanz, Gottliebcn, ferner nach Arbon, Weinfelden, 
Bischofszell, Rheintal und Steckborn.» 
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II. Teil 

1. Von der Hclvctik zur ka11to11alc11 Post 1803-1806 

Das Dekret der schweizerischen 1'agsatzung vo111 2. August 1803 erklärte das 
Postwesen als Regal und Eigentun1 der Kantone in ihrcn1 ganzen U111fangc. 1 Mit 
Ende des Monats August soll die Zcntralad111inistration aufgelöst sein und es 
haben die von den l(antonen aufzustellenden Postvcr,valtungen die Besorgung 
des Post,vesens zu i.iberneh111en. Den Kantonen Bern, Basel, Zürich, Schatrhausen 
und St. Gallen ,vurde die V er,valtung des Postwesens in ihre111 Bereiche einst
weilen überlassen, un1 den Übergang von der Zentral- zur Kantonalvcr,valtung 
zu erleichtern. l)as I)ekrct enthielt sodann W cisungen für die Kantone hinsicht
lich strenger Wahrung des Postgehein1nisses 111it dein Auftrag, das Postpersonal 
hierüber in Pflicht und Eid zu neh111en. Ferner soll auf annähernd gleichförmige 
Posttarife gehalten und diese von den neu aufzustellenden Postver,valtungen der 
nächsten Tagsatzung vorgelegt werden. I)ie Postrouten dürfen nicht zun1 Nachteil 
anderer Kantone geändert werden. 0 brigkeitliche, dienstlicheBriefe genießen Porto
freiheit. Fi.ir den Postbetrieb dürfen weder Weggelder noch Zölle erhoben werden. 

Den Angestellten der helvetischen Postver,valtung vvar bereits auf ro. März 
1803 geki.indet worden, nlit Zuerkennung einer Abfindung in der Höhe von zwei 
Monatsgehältern. 2 Sollte lüerfi.ir der Geldvorrat ün N ationalschatzan1t nicht ge
nügen, ,vürden de111 Personal Anweisungen auf die kantonalen Kassen verabfolgt. 
Die Zentralpostdirektion schloß ihre Rechnung 111it 4.Juli 1803 ab. 

U111 einen geordneten Übergang von der helvetischen Post zu den verschie
denen kantonalen Postwesen zu sichern, ,vurde die bisherige General-Postverwal
tung n1it Sitz in Freiburg vorläufig beibehalten, was der Landam111ann der 
Schweiz, Ludwig von Affry, an1 24. März 1803 den neunzehn verbündeten Kan
tonen bekanntgab.3 Das Rundschreiben enthielt sodann die Weisung, daß alle 
Postbureaux in der Schweiz der General-Postverwaltung unterstellt bleiben, der 
auf Befehl des Landan1manns der Schweiz der ganze Gewinn dieses Zweigs des 
öffentlichen Dienstes abzuliefern ist. Die kantonalen Behörden haben allem Ein
griffe zu entsagen und sie dürfen nichts verfügen, das die bestehende Einrichtung 
der Posten und das Zutrauen, das sie genießt, stören könnte. 

Mit den1 Tagsatzungsbeschluß vom 2. August 1803 wurde die Hoffi1ung ein
sichtiger Männer, die Zentralisation des Postwesens trotz der politischen Umwäl
zung beibehalten zu können, leider zunichte gemacht. Der Stein war für eine 
vollständige Dezentralisation ins Rollen gekomn1en. 

1 Rcpcrt. der Eidgenössischen Abschiede 1803-1813, § 113, B, Das Postregal. 
2 Stägcr, Das schweizerische Postwesen zur Zeit der Hclvctik. 
3 Wochenblatt für den Kanton Thurgau, Nr. 14 von 1803. 
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Was geschah nun ün Thurgau? Als neu geschaffenen1 und gleichberechtigte1n 
Kanton kan1 nach dein Tagsatzungsbeschluß von1 2. August 1803 auch den1 
Thurgau das Postregal ün vollen Un1fange zu. Der Kleine lZat befaßte sich daniit 
in seiner 11 I. Sitzung von1 23. N ove111ber 1803 .1 Er beauftragte die vercüiigten 
diplo111atischen und finanziellen Kon1111issioncn, ein ge1ncinsa1nes Gutachten vor
zulegen, vvie und auf welche Weise von1 Tagsatzungsbeschluß für den Kanton 
Nutzen gezogen und vvie bei der Einrichtung des Postwesens 1nit den benach
barten Postän1tern das vorteilhafteste Arrangen1cnt getroffen vverden könnte. 
Diese Kon111iissionen scheinen sich nüt der Abfassung des verlangten Gutachtens 
nicht allzu sehr beeilt zu haben; denn es geht aus den V crhandlungen des Kleinen 
llats von1 I 3. August 1805, also beinahe zwei Jahre später, hervor, daß sie an die 
baldige Erledigung ihres Auftrags gc111ahnt werden n1ußten. 2 Durchgeht n1an 
die vorhandenen Akten und die lZatsprotokolle, dann beko1n1nt inan überhaupt 
den Eindruck, der neu geschaffene Kanton Thurgau habe niit den1 neuen R.echt 
nicht viel anzufangen gevvußt. Ein geordnetes Postvvcscn hatte ja, wie schon 
erwähnt, ün Thurgau noch 1iicht bestanden, weder vor, noch während der Hel
vctik. Der V er kehr vvar dafür zu gering. Diese Feststellung dürfte die R.egierung 
dazu geführt haben, von der Einrichtung eines eigenen Postwesens ün Regie
betrieb abzusehen. Die zu erwartenden Einnahn1cn wären nien1als ün Einklang ge
wesen n1it den1 großcn Aufwand für Personalausgaben, Lokalkosten und An
schaffung von Fuhrn1aterial. Die Verpachtung des Postregals an eine benachbarte 
Postverwaltung wurde erst I 807 verwirklicht. 

Wiederholt finden wir obrigkeitliche Bestätigungen für das Fehlen irgend 
eines geordneten Postwesens oder einer Poststelle im Thurgau. Und doch liegen 
aus der Zeit während und unmittelbar nach der Hclvetik Akten vor, in denen ein 
« Postbureau Frauenfeld» erwähnt ist und ein gewisser Franz Mettler als « Post
con1n1is» unterzeichnet. Wieso dieser Widerspruch? Was war das für eine Post
stelle? W er besorgte den Postdienst und in wclchc111 Gebäude in Frauenfeld 
vvickelte sich der Postdienst ab? Es verhält sich dan1it folgendcrn1aßen: 

Wie wir gesehen haben, ernannte die zürcherische Postverwaltung 1790 den 
Kreuzwirt Rogg in Frauenfeld zun1 Postspeditor zur Bedienung der Diligence 
Zürich - Frauenfeld - Konstanz. Nach seinen1 Ableben 1795 wurde die Witwe 
R.ogg mit den gleichen Obliegenheiten betraut. Die Folge war, daß diese ein
fachen Postgeschäfte auch während und unmittelbar nach der Helvetik ün Gasthof 
zum Kreuz erledigt wurden. Ja noch mehr. Die Postverwaltung Zürich, die be
reits Postbureaux in Winterthur und Baden unterhielt, reihte nun auch die der 

1 Kleiner Rat, Protokoll vom 23. November 1803, S. 380. STAF. 
2 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2074 von1 13. August 1805, STAF. 
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Familie R.ogg zun1 Kreuz in Frauenfeld übertragene «Postkutschenverwaltung» 
unter die Postbureaux ein. Dies geht aus einen1 Schreiben des Vorstehers der 
Zürcher Kaufmannschaft von1 13. Novernber 1798 an die helvetische Regierung 
über die Durchführung der helvetischen postalischen Erlasse hervor. 1 Darin 
wurde erklärt, daß in dieser Hinsicht durch das Postan1t Zürich in Verbindung 
mit den Poststellen Baden, Winterthur und Frauenfeld bestens gesorgt sei. Wegen 
der Abschaffung der Nebenboten sei die Verwaltungska111111er Thurgau veranlaßt 
worden, die Boten anzuhalten und die Brief- und Geldsachen, sowie die Pakete 
auf den1 schon seit 10 Jahren existierenden Postlntrcau ztun Kreuz in Frauenfeld ab
geben zu lassen. 

Mit Schreiben von1 26. November 1798 an die Verwaltungskamrner des Kan
tons Zürich bestätigte die thurgauische V erwaltungskanuner, daß das V erbot der 
Nebenboten durchgeführt werde, desgleichen die vo1n Postan1t Zürich erhaltenen 
Weisungen betreffend die Postaufgabe, von welchen jedoch das hiesige sogenannte 
Postbureau zun1 Kreuz bis heute noch keine Kenntnis habe! 2 Also nur ein «so
genanntes» Postbureau hat sich 1798 in Frauenfeld befunden. Diese interessante 
Feststellung durch die thurgauische Verwaltungskan1n1er bestätigt neuerdings, daß 
damals in1 Thurgau noch kein öffentliches, geordnetes Postwesen vorhanden war, 
sondern einfach eine dem Postamt Zürich unterstellte Postablage in1 Gasthof zurn 
Kreuz in Frauenfeld. Zur weitern Bekräftigung kann noch beigefügt werden, daß 
in eine1n Dienstbeschrieb für die Bea1nten des Postamtes Zürich eine bestimn1te 
Obliegenheit wie folgt un1schrieben war: 3 

« Die Kontrollierung desjenigen Betrages, welchen die beiden Postbureaux Winterthur 
und Frauenfeld, wie auch dasjenige in Baden, jeden Posttag erhalten, zu welche1n End eine 
Art Gcncralfaktur verfertigt werden 1nuß.» 

Wie verhält es sich nun aber mit «Franz Mettler», der als «Postcommis>> unter
zeichnete? Auch diese bis anhin offene Frage läßt sich anhand der Munizipal
gemeinde-Protokolle Frauenfeld einwandfrei beantworten. Aus diesen Protokol
len geht hervor, daß sich die Stadtbehörde wiederholt mit «Franz Mettler im 
Kreuz» befassen mußte. So wurde Mettler a1n 21. Juni 1800 vom Quartiermeister 
Joh. Neuwiller wegen Beschin1pfung verklagt, weil er diesem vorgeworfen habe, 
Frau Ratsherr Rogg itn Kreuz sei zu viel Einquartierung zugewiesen worden. 4 

Ein andermal hatte sich Mettler zu verantworten, weil er einen1 Juden das Nacht
lager in1 Gasthof zun1 Kreuz verweigerte.5 Im Zusam1nenhang mit diesen und noch 

1 STAZ, K II 59. 
2 STAZ, K II 59. 
3 STAZ, R 79. 
4 Stadtarchiv Frauenfeld, Mc. Gemeinde Pro<0koll 21. Juni 1800 und 1 r. Juli 1800. 
5 Stadtarchiv Frauenfeld, Mc. Gemeinde Protokoll 12. November 1805. 
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andern V orko1nn11iissen wurden seine Personalien iin Protokoll wie folgt ergänzt :1 

«Franz Mcttlcr iin Kreuz als Kellner und Haushalter dortiger Wirtschaft, wo die 
alte Witwe nicht mehr vorzustehen iin Stand, 11nd überdies das Postivesen zu be
sorgen hat.» Die Sache ist sorriit auch in personeller Hinsicht eindeutig klar. In 
Anbetracht des umfangreichen Betriebs des da1nals bedeutenden Gasthofs zu1n 
Kreuz, stiegen doch bekanntlich auch der Dichter Wolfgang Goethe und der 
Herzog Karl August von Weirnar nüt Gefolge a1n 3. Dezember 1779 dort ab, 2 

war es Frau R.ogg nicht n1öglich, alle Arbeiten allein zu besorgen. Offenbar als 
eine Art Vertrauensperson stand ihr Franz Mettler zur Seite, dem sie nebst andern 
Arbeiten die Besorgung des von Zürich übertragenen Postdienstes überließ. So 
kan1 es, daß sich in der Folge, und zwar während der Zeit der Helvetik und nach 
deren Zusan1111enbruch, ausschließlich Mettlcr mit den postdienstlichen Obliegen
heiten bcfaßtc. Daß sich ein obrigkeitlicher Auftrag oder gar eine Ernennung dazu 
nirgends nach,veisen läßt, ist begreiflich. Nominell ,var ja 1795 die Witwe Rogg 
als Nachfolgerin ihres verstorbenen Mannes mit den postalischen Funktionen be
traut worden. Dabei ist es dann geblieben. In Anbetracht jener politisch sehr be
wegten Zeiten, 1nit täglich neuen Aufgaben für die verantwortlichen Behörden 
und An1tsstellen, ist es verständlich, wenn es die zürcherische Postverwaltung bei 
der stillschweigenden Zustimmung bewenden ließ und also Mettler als Post
besorger in1 Gasthof zum Kreuz anerkannte. In dieser Eigenschaft richtete Mettler 
zu1n Beispiel am 31. Oktober 1803 eine Anfrage an den Präsidenten des thurgaui
schen Kleinen Rats, die er mit «Fr. Mettler, Postcommis» unterzeichnete. 3 Mettler 
wies darauf hin, die vorher bestandene Zentralpostverwaltung in Freiburg habe 
am 21. Septen1ber 1803 Rechnungstellung über den Verkauf der gelieferten Post
scheine verlangt. «W er liefert künftig die Postscheine, der Kanton Thurgau oder 
Zi.irich1» wollte Mettler wissen. Im weitern machte Mcttler auf die Notwendig
keit aufmerksam, ein anderes «Post-Signet» zu erstellen. Dieser Hin,vcis war be
rechtigt, denn Ende 1803 stand imn1er noch ein Poststen1pel im Gebrauch mit 
der abgekürzten Inschrift am Stempelrand «Helvet. Postamt» und im Sten1pcl
zentrun1, mit einer Kranzverzierung eingerahmt, die Ortsangabe «Frauenfeld» 
und darunter das Bild eines Posthorns.4 Daß dieser Poststempel bei der Einführung 
der helvetischen Postverwaltung vom helvetischen Postamt Zürich geliefert 
wurde, war gegeben; wir haben ja gesehen, daß sich der Kanton Thurgau damit 
nicht befaßte. Ebenso ist es verständlich, daß Mettler hinsichtlich der Postscheine 
an das Postamt Zürich verwiesen wurde, dem nach wie vor die Posteinnahmen 

1 Stadtarchiv Frauenfeld, Mc. Gemeinde Protokoll r4. August 1804. 
2 Leisi, Geschichte der Stadt Frauenfeld. S. r55. 
3 STAF, VI. r30. r. 
' STAF, VI. r30. 1, ~tempelabdruck auf Akcen vom 24. November 1803. 



abzuliefern waren. Diese Ablieferungen werden in den R.echnungen der Post
verwaltung in Zürich wie folgt ausgevviesen:1 

Jahr Franken Batzen Rappen 

1803 508 3 5 
1804 1212 
1805 1676 6 5 
1806 1715 5 5 

Daß Mettler Verständnis hatte für eine korrekte Postbesorgung und überdies 
die Postinteressen zu verteidigen wußte, geht aus seiner Behandlung einer Be
sch,verde des Distriktspräsidentcn Dr. Aepli in Gottlieben hervor. 2 Dieser er
wartete von Zürich ein sehr pressantes Paketehen init R.ezepten, das nach seiner 
Ansicht durch die «Katzcnn1eycrsche Fuhre» verspätet worden vvar. Er habe das 
Paketehen drein1al bei Katzenineyer un1sonst reklan1iert und nachher ebenso 
erfolglos in1 « Kreuz» in Frauenfeld persönlich abholen ,vollen. Wegen dieser 
n1angelhaftcn Postbedienung besch,verte sich Aepli ain 8. Noveinber 1803 beün 
Kleinen }'{_at. Dieser leitete die Klage nicht, v.:ie inan es nach dein Vorausgegan
genen eigentlich hätte erwarten n1üssen, an die zuständige Postverwaltung in 
Zürich, sondern er gab auffallender,veise dein «Postbureau Frauenfeld» von sich 
aus Weisung, künftig für die Postsachen nach Gottlieben ein besonderes Post
paket zu n1achen. Mettler nahin energisch Stellung, sowohl gegen Aeplis Be
schwerde, als gegen die erhaltene Weisung. «Bürger Aepli» verstehe nichts von 
einein geordneten Postwesen, schrieb er in seiner V ernehinlassung. Das Paket 
sei init der offiziellen Diligence von Zürich in Frauenfeld eingetroffen, nicht init 
der« Katzcnn1eyerschen Fuhre», und von1 Postan1t Zürich in die Übergabskarte für 
Konstanz eingetragen worden, gleich wie alles, was nach Gottlieben und Kon
stanz adressiert sei. Bei seiner Vorsprache ün «Kreuz» habe Aepli nlit Ge,valt 
die Auslieferung des eingeschriebenen Paketes verlangt, Mettler habe es ihn1 
jedoch wegen der bestehenden Haftpflicht für derartige Postsendungen weder 
geben können noch geben dürfen. Wenn Aepli das Paket in Frauenfeld in Einp
fang nehmen wollte, dann hätte er es eben anher adressieren lassen sollen und nicht 
nach Gottlieben. Die W cisung, für Gottlieben ein besonderes Postpaket zu 111achen, 
sei vorläufig gar nicht durchführbar. W erde dies von Aepli verlangt, dann 111üsse 
vorerst abgeklärt werden, an wen die Abgabe in Gottlieben zu erfolgen habe. 
Bis jetzt bestehe dort keine Niederlage, weshalb das Postbureau Frauenfeld bis 
zu dieser Abklärung alle eingeschriebenen Postsachen für Gottlieben zur eigenen 
Sicherheit auch künftig nach Konstanz leiten müsse. Mettler fügte sodann seiner 

1 STAZ, Rechnungen 1803-1806 betreffend Postwesen. 
' STAZ, VI. 130. I. 
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R.echtfertigung die bedeutungsvolle Anregung bei: «.\·icht u1z11ot1g 1vare es z111i1r, 

dein Post1vcsc11 i111 hics(~c11 Ka11to11 eine hcsscrc Ei11riclzt1111,~ zu gehen!» 

In seiner Sitzung von1 30. Nove1nber I 803 befaßte sich der Kleine Rat niit 
dieser Angelegenheit. 1 U1n den a1ntlichen Verkehr n1it den1 Distriktspräsidenten 
in Gottlieben sicher zu stellen, erhielt Postco1nnlis Mettler den bestinunten Auf
trag, aus den nach Gottlieben an den l)istriktspräsidenten zu versendenden A1nts

schriften an jede1n Posttag ein besonderes Postpaket zu n1achen und dieses in 
Täger,vilen abgeben zu lassen. 

Über die künftige Gestaltung des Post,vesens in1 Thurgau bestand Ende 1803 

noch nicht die geringste Klarheit. Dagegen ist ein Schriftwechsel 1nit Luzern un1 
diese Zeit er\vähnens,vert, niit den1 der Kanton Thurgau zun1 «ge111einschaft
lichen Beitritt für Einrichtung des Postwesens» nach eine1n bereits ausgearbeiteten 
Postplan eingeladen ,vurde. 2 Dieser Postplan war jedoch der Einladung nicht 
beigelegt ,vorden. Als der Kleine R.at des,vegen reklaniierte, ant,vortete Luzern, 
111an habe den Postplan vorläufig zurückgelegt, da die I{antone Zürich und Basel 
dagegen Ein,vendungen 111achten. Der Kleine Rat verzichtete deshalb in seiner 
Sitzung von1 3 1. Deze111ber 1803 auf eine weitere Verfolgung dieser Angelegen
heit.3 Es handelte sich 11111 einen Vorschlag zur Vereinheitlichung des Post,vesens, 

der nach einigen Jahren wieder aufgegriffen wurde. 
Bekanntlich führte ein Postkurs von Schaffhausen über Frauenfeld nach 

St. Gallen. Aus einer Bekanntn1achung iin Wochenblatt Nr. 50 von1 17. Deze1n
ber 1803 geht hervor, daß künftig nebst diese111 Postkurs noch ein anderer Bote 
1nit eine111 Wagen von Schaffhausen über Frauenfeld nach Herisau und St. Gallen 
fahren werde und dazu die obrigkeitliche Erlaubnis erhalten habe.4 Es können 

Briefe und Güter n1itgegeben werden. Die Ankunft von Schaffhausen erfolge 
in Frauenfeld Donnerstag 2 Uhr nachmittags, in1 Rück,veg von St. Gallen 
Sonntag zwischen 10 und 11 Uhr vorn1ittags, jeweils 1nit Aufenthalt bei der 
«Krone». 5 

Wie unbedeutend das Postwesen in1 Thurgau gewesen ist, beweist die Tat
sache, daß von Ende 1803 bis Ende 1805 in dieser Hinsicht überhaupt nichts 
vorgekehrt ,vurde. Erst a1n 14. Septen1ber 1805 hatte sich der Kleine Rat niit 
einen1 Gesuch von Distriktspräsident Benker in Dießenhofen zu befassen, der 
zu Han,den des Postan1tes Schaffhausen beantragte, die Post, die wöchentlich 

1 Kleiner Rat, Protokoll vom 30. November 1803, S. 5, STAF. 
2 Kleiner Rat, Protokoll vom 29. November 1803, S. 408, STAF. 
3 Kleiner Rat, Protokoll vo1n 3r. Dezember 1803, S. 91, STAF. 
4 Wochenblatt für den Kanton Thurgau, Nr. 50 von 1803. 
5 Es isr dies das Gebäude, in dein sich heute die Burcaux der Schweizerischen Kreditanstalt befinden. Der ordent

liche Postkurs Schaffhausen - Frauenfeld - St. Gallen verkehrte beim «Hirschen);, heute Gebäude der katholischen 
Kirchgcn1cinde, neben der katholischen Stadtkirche. 



26 

zweünal von Schaffhausen über Schlatt und Truttikon nach Frauenfeld geführt 
wurde, künftig über Dießenhofen zu leiten.1 Diese veränderte Kursführung wäre 
für den Distrikt Dießenhofen von großen1 Vorteil. Allerdings sei die Straße 
über Dießenhofen nicht gut, sie sei aber auch nicht schlinuner als die bisher 
benützte Kursstrecke. Dem Begehren wurde entsprochen, denn bereits 1806, 

so 111eldet der Chronist, kam die Post von Schaffhausen über Dießenhofen in 
Frauenfeld an und zwar Mittwoch an1 Mittag und San1stag nachts un1 9 Uhr. 2 

A111 20. Mai r 806 gestattete der Kleine Rat in eine1n Schreiben an den Distrikts
präsidenten Hug in Tobel die Ersetzung des nach begangenen Unregelmäßig
keiten flüchtig gewordenen Boten in Fischingen Ulrich Bürgi von Oberwangen 
durch Joseph Scherrer von Fischingen als Zürcher Boten, in der Meinung jedoch, 
daß dadurch den in Zukunft in hiesigen1 Kanton wegen den1 allge1neinen Boten
dienst zu treffenden Maßnahmen nicht vorgegriffen werden solle.3 Mit diesen1 
Vorbehalt, der an die Ernennung des neuen Zürcher Boten aus Fischingen 
geknüpft wurde, wird bereits die große Wandlung im thurgauischen Postwesen 
angedeutet, die in1 Entstehen begriffen war. 

Der Fischinger Bote hatte in Zürich seine regelmäßige Einkehr im «Rothen 
Haus)), von wo aus er jeden Freitag um 4 Uhr abends den Rückweg nach Fisch
ingen antrat.4 

2. Der «Huber Both» 

Schon früher war von einer Postwagenverbindung zwischen Konstanz und 
St. Gallen die Ilede, die es verdient, daß n1an sich etwas näher mit ihr befaßt. 

Die Gebrüder Philipp und Jakob Hausa111111ann in Hub bei Romanshorn 
,viesen in einer Eingabe vom 14. November 1804 an den Kleinen Rat darauf 
hin, daß sie und ihre Vorfahren schon seit über hundertfünfzig Jahren als von1 
Landesfürsten zu St. Gallen eingesetzte Böte das Botenwesen von Konstanz nach 
St. Gallen mit aller Mühe, Sorgfalt und mit Fleiß verrichtet hätten.5 So sei 
1785 Freiherr von Haysdorf, Fürstlich Thurn und Taxis Geheimer Rat und Ober
postmeister in Augsburg, im Beisein der «Fidünacion))6 des Landesherrn Abt Beda, 
wie auch Postmeister Mayer von Konstanz, ferner Postdirektor Rittmeister Fehr 
von St. Gallen und Posthalter Hietenstein (,) von Rorschach erschienen, und 

1 STAF, VI. 130.r. 
2 Sulzberger, Geschichte des Thurgaus 1798-1830, S. 125, im zweiten Band von Pupikofcr, Thurgau 2. 
3 STAF, VI. 130. L 
4 Postarchiv Zürich <1 Fischingen n. 

'' STAF, VI. 130. L 

" Vidimation, sonst Beglaubigung, hier = beglaubigter Vertreter. 
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es haben alle mit ihrer eigenhändigen Unterschrift bestätigt, daß die Gebr. Haus
a1nn1ann nicht nur als Böte von Konstanz nach St. Gallen sollen eingesetzt sein, 
sondern daß sie diesen Botendienst künftig auch als Posthalter mit Pferden und 
Wagen zu besorgen haben. Ferner seien sie verpflichtet worden, alle Briefe, 
Pakete usw. von St. Gallen über R.orschach, Arbon und weiter hinuuter den1 
Postatnt Konstanz und in un1gekchrter R_ichtung die Postsachen an das Postan1t 
St. Gallen zu übergeben. Dieser Vorschlag sei durch den damaligen Landes
herrn Fürst Beda1 geneh111igt worden, und das Obervogtan1t in Rotnanshorn habe 
das Bestallungsinstrun1ent gefertigt, 1nit Beigabe einer Taxtabelle. Die vom 
Postan1t St. Gallen verlangte Bürgschaft von 2000 Gulden wurde in Pfandbriefen 
hinterlegt. Die Gebr. Hausamn1ann ,viesen darauf hin, daß sie diesen Botendienst 
itntner klaglos besorgten, selbst während der französischen Revolutionszeit, wo 
unser Land die ganze Zeit tnit Militär belegt ,var und Pferde und Wagen imn1er 
requiriert wurden. Nun habe so beschweren sich die Gebr. Hausammann, ein 
gewisser Castelli2 zu ihren1 größten Nachteil und Schaden eine Diligence Kon
stanz - St. Gallen eingeführt. Castelli sei vor acht Tagen gestorben, und es führe 
ein Knecht des Verstorbenen, ohne von irgend einem Postamt dazu ermächtigt 
zu sein, die Diligence weiter. Als Thurgauer Bürger verlangen die Beschwerde
führer den Schutz der Regierung gegen diese Konkurrenz. 

Das war der sogenannte «Huber Both>>, dessen Einsetzung die Gebr. Haus
ammann in die Zeit Mitte des 17. Jahrhunderts legen. 

Die von Castelli von Konstanz nach St. Gallen geführte Diligence scheint 
vorübergehend schon 1790 bestanden zu haben, denn Ruppert schreibt hierüber 
in seinen1 « Post,vesen zu Konstanz vor 100 Jahren» folgendes :3 

«A111 längsten dauerten die Botenfahrten nach St. Gallen, welche 1790 der Goldarbeiter 
Ignaz Kastell und der Sattlenncister Enz 111it Frachtwagen und Kutsche unternah111en und 
wöchentlich Z\Veiinal ausführten.» 

Diese Botenfahrten müssen später aus irgend einetn Grunde aufgehoben 
worden sein; denn es liegt im Stadtarchiv Konstanz ein Gesuch von1 27. Februar 
1801, in dem achtundzwanzig Unterzeichner dem Magistraten einen Postkurs 
nach St. Gallen vorschlagen, jeden Dienstag einen vierplätzigen gedeckten Wagen 
morgens 6 Uhr ab Konstanz, bis Mittag in Arbon, 1 Uhr nachmittags ab nach 
St. Gallen und von da Rückfahrt Mittwoch nachmittags 1 Uhr über Arbon 
nach Konstanz. Ein gleiches Gesuch liegt vor mit Datutn 2. März 1801 von 

1 Fürstabt Bcda Angehrn von Hagenwil, Abt vom Kloster St. Gallen 1767-1796. Romanshorn stand bis 179 
unter der Gerichtsherrschaft des Abtes. 

2 Schreibweise auch Castell, Kastell. 
3 Ruppert Ph., Konstanzer Beiträge zur badischen Geschichte. 
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Georg Fischer, Ignaz Castelli und eine1n \veitern Unterzeichner, die ebenfalls 
eine Diligence nach St. Gallen einrichten wollen.1 

Aus den vorhandenen Akten ist ersichtlich, daß Ignaz Castelli noch iin gleichen 
Jahre, also I 801, eine wöchentlich zweirnal kursierende l)iligence von Konstanz 
nach St. Gallen einrichtete und diese später sogar 1nit Genehnügung und unter 
Aufsicht der zuständigen Postbehörden2 ,veiterführen konnteY Auf ihre Ent
vvicklung, so,vie auf das V erhält1üs zur Botenfahrt der Gebr. Hausan1n1ann in 
Hub vverden wir später zurückko1111nen. 

3. Vcrpaclzt1111g des JJostn~r,:als a11 Ziiric/1 1 So 7 

Während andere Kantone, zun1 Teil schon seit Jahren, ein verhältnisn1äßig gut 
organisiertes Post,vesen auf,viesen, verfi.igte der Thurgau wohl über das ih111 
durch Tagsatzungsbeschluß vorn 2. August T 803 zuerkannte Postregal, aber ein 
geordneter Postdienst fehlte selbst in1 Jahre I 806 noch ganz. h11111er noch ,vies der 
Kanton nicht eine einzige Poststelle auf. Was vorhanden ,var, das ,varen einn1al 

die das thurgauische Gebiet durchfahrenden Postwagen Zürich - I{onstanz, 
Zürich - St. Gallen, Schaffhausen - St. Gallen, Schaffhausen - Konstanz und Kon
stanz - St. Gallen und dazu einige Botenverbindungen. l)ann haben ,vir gesehen, 

wie 1790 die Postver,valtung Zürich den Kreuzwirt llogg in Frauenfeld zun1 
Postbesorger ernannte. Er hatte die Postsachen nüt den Postwagen auszu,vechseln. 

ferner stellten wir fest, daß nach dessen Ableben die Witwe Rogg die Besorgung 
der Postgeschäfte vollständig dein Hausangestellten Franz Mettler i.iberließ, der 
offenbar bei der Fa111ilie Rogg im Gasthof zun1 Kreuz eine besondere Vertrauens
stellung eingenonunen hat. Endlich kam die Zeit, die auch dein Postwesen in1 
Thurgau eine neue Wendung geben sollte. Irn Namen der Finanzko1nnüssion wies 

Johann Konrad Freyen111uth in einern Bericht von1 29. Mai 1806 an den Kleinen 
R.at darauf hin, daß das Fehlen einer Post irn Thurgau eine Lücke in den 
Staatseinnahmen darstelle.4 Diese Lücke auszufüllen sei schon lange eine Not
wendigkeit. Der «Mangel eines fachkundigen Subjekts», ausgerüstet 111it den er
forderlichen Kennt1Üssen über diesen Teil der Staatswissenschaft, habe dazu ge
führt, dieses Geschäft allzulange zu verschieben. Nun habe durch Vernüttlung 

1 Stadtarchiv Konstanz, D I, Fasz. 40. 
2 Es l1andclt sich un1 die Postverwaltungen Konstanz, Zürich und St. Gallen. 
3 Laiblc Joseph, Geschichte der Stadt Konstanz und ihrer nächsten Umgebung. 
·• STAF, VI. 130. L 
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des R.egierungspräsidenten Andervvert dessen Bruder, Co1nnüs en Chef bei der 
Postdirektion in Aarau und gründlicher Kenner des Postwesens, einen un1fassen
den Plan für die Einrichtung der Post vorgelegt. l)aniit dieses Projekt bald vcr
\virklicht \Verden könnte, beantragte Frcyenn1uth, den Postän1tern Zürich, 
St. Gallen, l(onstanz und Schaffhausen von dieser Absicht Mitteilung zu 1nachen. 
Ein anschließender Schrift,vechsel nüt dein IZegierungsrat des l(antons Zürich 
führte zur Vereinbarung einer n1ündlichen Besprechung dieser Frage in Frauen
feld.1 Als Vertreter der Postdirektion Zürich erhielt Posta1ntskontrolleur 

J. J. Sch\veizer Auftrag, nüt den nötigen Instruktionen versehen, an1 29. Septen1-
ber I 806 in Frauenfeld einzutreffen. I)er Thurgau wurde vertreten durch R.cgie
rungsrat Johann Konrad Frcyenn1uth und Johann Jakob Ander\vcrt, Co1nn1is en 
Chef bei der Postdirektion Aarau. Über das Ergebnis dieser a111 30. Septcn1ber 
und den folgenden Tagen stattgefundenen Konferenz berichtete Frcyen1nuth dcn1 
Kleinen IZat. 2 Es ist interessant zu vernehn1en, \vie zuerst über eine V crständigung 
beraten \Vurdc \vcgen der Benützung der Posten, welche von Zürich aus eine 
größcre oder kleinere Strecke des Kantons Thurgau durchlaufen. Der Abge
ordnete von Zürich vertrat die Meinung, es sei der Thurgau in die Mitverwaltung 
eintreten zu lassen und erklärte sich dan1it einverstanden, den Ertrag der Montags
Diligence von Konstanz nach Zürich, sowohl für Gewinn als V crlust, in1 V crhält

nis zu 5/ 12 für Zürich, 3/ 12 für Thurgau und 4/ 12 für Konstanz aufzuteilen. An1 I(urs 
von Zürich nach St. Gallen sollte der Thurgau iin Verhältnis zur durchlaufenen 
Strecke teilnch111cn. 1111 Laufe der V erhandlungcn ka111 111an jedoch von einer 
solchen Lösung ab. Schweizer erklärte, Zürich sei nicht abgeneigt, das ganze Post
wesen iin Thurgau in Pacht zu nchn1en. Diese Idee fand beidseitig Anklang. Es 
\vurdc ein Projekt für einen Pachtvertrag ausgearbeitet, wobei n1an sich allerdings 
in einigen Punkten vorläufig noch nicht einigen konnte, vvic zu111 Beispiel über 
die Pachtsu111111e. Thurgau verlangte jährlich 2560 Franken, Zürich offerierte nur 
2000 Franken; Thurgau schlug eine Pachtdauer von sechs Jahren vor, Zürich ver
langte neun Jahre; ferner verlangte Zürich eine zeitliche Verlegung der Post
wagenverbindungen 111it Zürich und Einschränkung der Botenverbindungen n1it 
Zürich, teils zu Fuß, teils 111it Fuhrwerken, womit sich die Thurgaucr V crtretcr 
nicht ohne weiteres einverstanden erklären konnten. Man einigte sich sodann, 
wie sich Freycn111uth ausdrückte, auf das Mittel zwischen zwei Extremen. Bei den 

spätern schriftlichen Verhandlungen 111it Zürich zur endgültigen Bereinigung des 
Pachtvertrages setzte der Thurgau seine Forderung auf 2400 Franken herab und 
machte zuletzt den Vorschlag, es sei der Unterschied zwischen 2400 und 2000 

1 STAF, VI. 130. 1. 
2 STAF, VI. 130. I. 



Franken zu teilen. Zürich trat auf diesen Vorschlag ein und erklärte sich zur Be
zahlung eines Pachtzinses von 2200 Franken bereit. Der Pachtvertrag z,vischen 
Thurgau und Zürich wurde hierauf abgeschlossen 111it Wirksan1keit ab T. Januar 
1807, gültig fi.ir neun Jahre, un1 einen jährlichen Pachtzins von 2200 Franken.1 

Dieser Vertrag ist für die Entwicklung des Post,vesens in1 Thurgau außerordent
lich wichtig. Wir lassen ihn deshalb in1 Wortlaut folgen. 

Convention 

zwischen 

der Fi11a11z-Co111mission des Hohen Standes Th11rgau 

11nd der 

Ge11eralpostdircktio11 des Hohen Standes Ziirich 

l)ie Finanz-Co1n1nission des I(antons Thurgau irn Namen dortiger Regierung, 111it Rück
sicht auf das Recht, welches ihr zusteht, über das Postregale ihres Kantons nach Gutbefinden 
zu verfügen, und von der Notwendigkeit überzeugt, daß das Postwesen in de111sclbcn auf 
einen bessern und sichern Fuß eingerichtet werde, hat dafür niit der Generalpostdirektion des 
Kantons und Arrondissen1ents Zürich nachfolgende Übereinkunft unterhandelt und abge
schlossen: 

I. 

Die Regierung des Kantons Thurgau überläßt der Generalpostdirektion des Kantons und 
Arrondissements Zürich die Benützung des Postregals ihres Kantons gänzlich und aus
schließend unter den in nachstehenden Artikeln festgesetzten Bedingungen. 

2. 

Die Generalpostdirektion von Zürich verpflichtet sich, die Organisation des Postwesens 
im Kanton Thurgau zu überneh1nen, und macht sich anheischig, dc1nselben folgende Ein
richtung zu geben: 

a. Sie wird in dein Hauptorte des Kantons, zu Frauenfeld, ein Posta111t und in nachgenannten 
Ortschaften den1selben untergeordnete Bureaux errichten, als zu 

Arbon Dießenhofen Steckborn 
Bischofszell Tägerwilen Weinfelden 

Auch werden überdies da, wo inan es nötig findet, Briefablagen angeordnet werden. 

b. Auf der geraden Straße von Zürich nach Konstanz bleiben zwei Diligcncekurse, der eine 
a1n Montag und der andere a1n Donnerstag. 

1 STAF, VI. 130. 1. 
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J)ie bisherige Katzcnn1eyersche I)iligcncc aber inuß aufhören und die Regierung Löbl. 
Standes Thurgau \Vird den Privatuntcrnchrner derselben hievon zeitlich avertieren. 

c. Zur Besorgung der Briefpost wird alle J)ienstage und Freitage Con1n1uiiication durch 
Fußboten z,vischcn dein Postburcau Frauenfeld und Winterthur unterhalten, zu \Vclchen1 
Ende \vöchentlich an1 erstern Tag in der Frühe sich ein Bote von Winterthur niit dein von 
Zürich konnnenden Briefpaket nach Frauenfeld begibt und daselbst das dorthinbestinnnte 
in Ernpfang ninnnt; arn Freitag aber urngekehrt der Bote von Frauenfeld abgeht und init 
dein zu Winterthur erhaltenen Briefpaket zurückko1n111t. Durch gleichen Kanal kann 
sodann auch Korrespondenz rnit St. Gallen stattfinden. 

d. In den Distriktsbureaux werden Botenläufer aufgestellt, welche sich zweirnal \vöchent
lich, arn Montag und Donnerstag, zu Frauenfeld konzentrieren und mit den an beiden 
Tagen von Zürich kon1n1enden J)iligencen in Verbindung gesetzt werden. 

e. Die bisherige Post, \vclche alle Sonntage und Donnerstage von Schaffhausen nach Konstanz 
und von1 ersteren Orte Sonntag und Mittwoch nach St. Gallen geht, wird ferner auf dein 
gleichen Fuße beibehalten. Rücksichtlich des Diligencekurses von Konstanz nach St. Gallen 
aber, \Velcher bisher ein Partikular-Unterneh1nen war, wird n1an sich 1nit den betreffen
den Postäintern über eine bessere und zweck1näßigere Einrichtung, sowie über den Anteil 
eines jeden an den1 obbeineldeten Postkurs zu vereinigen suchen; übrigens wird auch hier 
die Regierung des Standes Thurgau den gegenwärtigen Entrepreneur die Einstellung des 
Kurses instruieren, in der Meinung jedoch, daß von Seite der Generalpostdirektion von 
Zürich auf die besondern Verhältnisse des einen derselben, näinlich des bisherigen Botten von 
Ron1ishorn, billige Rücksicht und auf dessen Wiederanstellung der n1öglichste Bedacht 
genon1n1en werden soll. 

f. Für die Versendung irn Innern des Kantons wird folgender Tarif festgesetzt: 

von1 einfachen Brief .................. . 
vorn doppelten Brief ................. . 
von der Unze ...................... . 
von Paketen unter 2 Pfund Gewicht ... . 

das Mehrge\vicht per Pfund ...... . 
von Valoren per Mille ............... . 

2 Kreuzer 
3 Kreuzer 
8 Kreuzer 
4 Kreuzer 
2 Kreuzer 
r Kreuzer 

Für die Gegenstände, welche über Zürich und Winterthur in das Thurgau spediert werden: 

Bis Frauenfeld 

vom einfachen Brief. ................. . 
von1 doppelten Brief ................. . 
von der Unze ...................... . 
von Paketen bis auf 2 Pfund .......... . 

2 Kreuzer 
4 Kreuzer 
8 Kreuzer 
6 Kreuzer 

das Mehrgewicht per Pfund . . . . . . . 2 Kreuzer 
von Valoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

/ s Prozent 

Für die oberhalb Frauenfeld liegenden Bureaux 

vom einfachen Brief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kreuzer 
vom doppelten Brief . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kreuzer 
von der Unze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kreuzer 
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von Paketen bis auf 2 Pfund .......... . 
das Mchrge\vicht per Pfund ...... . 

von Valoren ........................ . 

8 I(reuzer 
' Kreuzer J 

1 
/ s Prozent 

g. Für Besetzung der Stelle eines Dearnten inr f·Iauptbureau zu Frauenfeld gibt die Regie
rung von1 I<.anton Thurgau der Generalpostdirektion von Zürich einen dreifachen Vor
schlag und überläßt dann dieser die Aus\vahl aus dernsclben; die übrigen Angestellten 
hingegen ernennt die gerncldete Generalpostdirektion unrnittclbar aus thurgauischen 
Kantonsbürgern, so \vie ihr zugleich auch die Besoldung der siinitlichen Bearntcn und 
übrigen bei eiern Postdienst ün Thurgau angestellten Personen abh:ingt. 

h. l)ie Generalpostdirektion ist Garant für die Sicherheit des Bricfgeheirnnisses auf den von 
ihr eingerichteten 13ureaux. Sie haftet für alles, \Vas der Post anvertraut \vird (Unfälle 
durch Übennacht jedoch vorbehalten) und übcrnin1111t die Vcrant\vortlichkeit für alle 
ihre Postbearnten, sie kann sich dagegen aber auch von ktztcrn Kaution leisten lassen. 

3-

l)ie Regierung vorn Kanton Thurgau verpflichtet sich, allen von der Generalpostdirektion 
des Kantons Zürich nicht anerkannten Posten und Postwagen den l)urchpaß durch ihren 
Kanton zu untersagen und überhaupt diejenigen Maßregcln zu ergreifen, \velche jede Be
einträchtigung des Postwesens zu verhindern irn Stande sind. 

4-

Zu eiern Ende \Vird sie auch die wöchentlich zweirnal aus eiern Innern des Kantons nach 
Zürich gehenden Botten verpflichten: Keine verschlossenen Briefe und Gcldcroups und keine 
Zeitschriften weder hin noch zurück zu tragen, sondern sich lediglich auf den Transport der 
Waren und solcher Effecten, die in obige Kategorien nicht gehören, so\vie auf Besorgung 
der ihnen persönlich anvertrauten Konunissionen und Bestellungen zu beschränken, bei 
harter Gcldbußc irn ersten und Dienstcntsetzungsstrafe in1 wiederholten Dawidcrhandlungs
fall. Überhaupt sollen diese Botten nur solange fortdauern, als es rnit den Botten-Ordnungen 
beider Hohen Stände verträglich sein wird; es sollen dieselben hingegen gänzlich aufhören, 
sobald sie durch angernessenere und in schicklichern Zeitpunkt unter bcidseitigcrn Einver
ständnis zu treffenden Einrichtungen surrogiert werden können. 

Und da vennittclst dieser Verpflichtung die Generalpostdirektion des Kantons Zürich die 
Spedition der Zeitungen und Zeitschriften i.ibcrnirnn1t, so verpflichtet sie sich zugleich, die 
Einrichtung zu treffen, daß die Spedition in gleich kurzer Zeitfrist nach Herausgabe der Zei
tungen erfolgen soll, in welcher sie bis anhin die Gerneinden des I<.antons Thurgau erhalten 
haben. 

5-

Alle Briefe und Pakete, \vclchc von Schweizerischen Regierungs- und andern obrigkeit
lichen Behörden an die Regierung und die Bcarnten des Kantons Thurgau versandt werden, 
sowie offizielle Briefe und Pakete irn Innern des I(antons selbst, gcnießen die Portofreiheit, 
Sendungen von Geld hingegen, wenn solche auch schon an die Regierung oder an ihre 
Bearnten adrcßicrt sind, werden nach dem vorgeschriebenen Tarif taxiert. 
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6. 

l)ie Generalpostdirektion des Kantons und Arrondisse111ents Zürich entrichtet der 
Regierung des Kantons Thurgau für die Überlassung des Postregale einen jährlichen Pacht
zins von 2200 Sch,veizerfranken, sage zweitausendzweihundert Franken, ,velcher in vier 
Tcnnincn quartalitcr an den Löbl. Finanzrat dieses Kantons übennacht \Vird. 

7-

Dieser Traktat soll 1nit dein 1. Januar 1807 seinen Anfang neh1nen und von da an für 
die neun (9) nächst folgenden Jahre gültig sein. Würde nach V erfluß dieser Zeit einer der 
kontrahierenden Teile eine Abänderung \VÜnschen, so sollte er den andern sechs Monate 
vorher davon benachrichtigen und den Traktat aufkünden. 

So geschehen und unter Vorbehalt der Ratifikation ab Seite der respektiven Hohen 
Standesregierungen unterzeichnet ,vorden. 

Frauenfeld, den 4. l)eze1nber 1806. 

Na1nens der Finanzko1nmission 
des Kantons Thurgau 

J. C. Frcycnmuth, Regierungsrat 

Zürich, den 6. Dezernber 1806. 

Die Generalpostdirektion 
des Kantons und Arrondisse1nents Zürich 

und in ihre1n Nan1en 

Der Präsident: J. J. Hirzel 

Der Sekretär: J. Chr. Ott 

Wir Burgenneister und Räthc des Eidgenössischen Standes Zürich beurkunden hiermit: 

Daß wir die vorstehende mit dein Hohen Stand Thurgau über Ad1nodiation des jen
seitigen Postregals abgeschlossene Konvention eingesehen, in allen ihren Teilen ratifiziert 
und gut geheißen haben und zu deren 1nehrerer Bekräftigung 1nit unsern1 gewohnten Standes
Siegcl, sowie n1it den Unterschriften unseres Herrn An1ts-Burgenneisters und zweiten Staats
schreibers versehen lassen. 

Gegeben zu Zürich, den 17. Christn1onat 1806. 

3 

])er Amts-Burgermeister 

Escher 

Der zweite Staatsschreiber 

Stapfer 
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4. Die Ei1ifuhru11g der IICUC/1 Postordnung 

Der zwischen Thurgau und Zürich abgeschlossene Pachtvertrag hatte aller
dings Gültigkeit ab I.Januar 1807, es wurde aber I.Juli, bis Zürich den Post
betrieb aufnehmen konnte. Vorerst mußten Maßnahn1en aller Art getroffen 
werden. In erster Linie hatte der Thurgau die Pflicht, den Unternehn1ern Katzen
meyer in Konstanz, Gebr. Hausan1n1ann in Hub und Ignaz Castelli in Konstanz 
entsprechende Mitteilung zu n1achen, n1it der Aufforderung, ihren Betrieb zu 
liquidieren, sobald Zürich die betreffende Kursführung selbst übernehn1e. Den1 
Schreiben für Gebr. Hausammann wurde beigefügt, die R.egierung habe sich in 
Zürich verwendet für deren eventuelle Wiederanstellung.1 Verständigt wurden 
ferner die Postämter St. Gallen, Schaffhausen und Konstanz, wobei der Meinung 
Ausdruck gegeben wurde, diese Postämter 1nögen das Nötige mit der Postverwal
tung Zürich direkt vereinbaren. Für die sehr guten Dienste als Berater bei den 
Vertragsverhandlungen erhielt J. J. Anderwert auf Antrag von Freyenmuth 
I 5 Louisdors als Gratifikation, die ihm mit einem verbindlichen Dankschreiben 
übergeben wurde.2 

Begreiflicherweise 1nußte die komn1ende Neuordnung des Postwesens in1 
Thurgau für die bisherigen Besorger von Botenkursen aller Art recht unangeneh111 
sein. Während die benachbarten Postverwaltungen St. Gallen und Schaffhausen 
die erhaltene Mitteilung verdankten, ohne irgend welche Einwendungen zu 
machen, bangten die Unternehn1er der Postwagenkurse Konstanz - St. Gallen 
und Konstanz - Zürich mit Recht um ihren bisherigen Broterwerb. Sie wandten 
sich mit Bittschriften an den Kleinen Rat.3 

Die Gebrüder Hausammann in Hub nahmen Bezug auf die erhaltene Zusiche
rung, daß die Regierung sich bei der Postverwaltung Zürich für deren W eiterver
wendung bemüht habe. Sie ersuchten um Nachsicht mit Hinweis darauf, daß die 
Familie Hausammann schon seit mehr als hundertfünfzig Jahren den Boten- und 
Postdienst von Konstanz nach St. Gallen besorgt habe, und hofften als Kantons
bi.irger auf Entgegenkommen. Ihr Gesuch wurde unterstützt von Sauter, Distrikts
präsidcnt in Arbon, der erklärte, mit den Gebrüdern Hausammann würden einige 
Haushaltungen in die drückendste Verlegenheit kommen. Die Weiterführung 
der Botenfahrt wurde ihnen von Zürich in der Folge bewilligt. 

Fidel Katzenmeyer in Konstanz ersuchte mit Unterstützung des Burger
meisteramtes um Wiedererwägung. Er betonte, daß er und sein verstorbener 

1 STAF, VI. 130. r. 
2 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 3001 vom 30. Dezember 18o6, STAF. 
3 STAF, VI. 130. r. 
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Vater die Landkutsche von Konstanz nach Zürich während fünfzig Jahren klaglos 
geführt hätten. Viel Schaden sei ihn1 durch den Krieg entstanden. Wenn er diesen 
Broterwerb verliere, dann kornme er tun sein V ern1ögen und damit in die traurig
sten Urnstände. l{atzenn1eyer wünschte, es n1öchte ihn1 die neu zu errichtende 
Diligence anvertraut ,verden, wofür ihm von der Postkon11nission in Zürich 
schon vor drei Jahren die Zusicherung gegeben worden sei, als von einer ähnlichen 
Änderung die Rede war. 1111 äußersten Falle soll n1an ihn1 eine ange1nessene Ent
schädigung zuko111111en lassen. 

Die Postdirektion Zürich verfügte an1 21.Januar 1807, die Katzenmeyersche 
Fuhre dürfe unter keinen Urnständen länger fortdauern. 1 Deren Aufhebung be
rechtige nien1als zu einer Entschädigung an den Gesuchsteller. Fidel Katzenmeyer 
fand dann sein weiteres Fortkomn1en als badischer Postkondukteur.2 

Für den noch 111inderjährigen Ignaz Castelli in Konstanz legte der Magistrat 
Fürbitte ein. Dessen Vater habe 1801 die Landkutsche von Konstanz nach St. Gal

len eingerichtet. Nach seinem Tode sei diese nebst der nötigen Einrichtung das 
ganze Erbteil des Sohnes. Der unterdessen zum zweitenn1al verheirateten Mutter 
sei das andere Vertnögen zugeteilt worden. Der Sohn würde den Broterwerb 
verlieren und damit das Vermögen einbi.ißen. Der Magistrat bittet, Castelli 
eventuell als Kondukteur lebenslänglich anzustellen oder ihn auf eine andere Art 
schadlos zu halten. Die Postdirektion Zürich zeigte Entgegenkommen und be
willigte Ignaz Castelli, respektive dessen Stiefvater Max Jehle, die W eiterfi.ihrung 
der bisherigen Diligence von Konstanz nach St. Gallen mit folgenden Bedingun
gen: Aufsicht durch das Posta1nt Frauenfeld, genaues Einhalten der Tarife, porto
freie Beförderung der obrigkeitlichen Briefe, Bezahlung einer vierteljährlichen 
Abgabe von 80 Schweizerfranken an das Postamt Frauenfeld und Hinterlage einer 
noch zu bestimmenden Kaution.3 

Das nächstliegende Geschäft war die Besetzung der im Postvertrag vorgesehe
nen Stelle eines «Beamten im Hauptbureau zu Frauenfeld», das heißt des Postver
walters. Da dem Postver,walter in Frauenfeld zur Zeit der kantonalen Post das 
ganze thurgauische Postwesen unterstellt war, galt er itn Volksmund allgemein 
als «Postdirektor». 

Für die ausgeschriebene Stelle lagen vier Anmeldungen vor,4 nämlich von: 

I. Georg Brunschweiler in Frauenfeld 
2. Dr. Sulzberger in Frauenfeld 

1 STAF, VI. 130. r. 
2 Ruppert Ph., Konstanzer Beiträge zur badischen Geschichte. 
3 Stadtarchiv Konstanz, D I, Fasz. 40. 
4 STAF, VI. 130. r. 



3. Joh. Leonhard Müller in Frauenfeld 
4. Jakob Anderwert von Münsterlingen, jetzt Con1n1is en Chef der Aargauer 

Postdirektion und Berater bein1 Vertragsabschluß 1nit Zürich. 

Der Kleine Rat 1nachte von seinen1 R.echt, der Postdirektion Zürich einen 
Dreiervorschlag vorzulegen, Gebrauch, ohne aber dazu \veiter Stellung zu neh

men. Die Reihenfolge seiner Vorschläge lautete J. Anderwert, Dr. Sulzberger, 
J. L. Müller. Gewählt wurde Anderwert. Seine Besoldung betrug vierteljährlich 
275 Gulden. Gleichzeitig ernannte die Postverwaltung Zürich den wiederholt 
erwähnten Franz Mettler auf r. Juli r 807 zun1 Postcon11nis in Frauenfeld und 
Joh. Ferch von Wüesthüsli zu1n Briefträger, total sonut drei Mann. Es sei hier 
gleich beigefügt, daß der Postdienst in Frauenfeld bis I 842 nur von drei Mann 
besorgt wurde, von einem Postverwalter, einem Postco1n1nis und cincn1 Brief
träger. 

Im Jahr 1849, beim Übergang des Postwesens an den Bund, waren es vier 
Bean1te, d. h. ein Postverwalter, ein Kontrolleur und zwei Postcommis, ferner 
vier Angestellte, nämlich ein Briefträger, zwei Postkondukteure und ein Post
packer, insgesan1t also acht Mann, wozu noch eine nur zeitweise beschäftigte Bu
rcauaushilf e kan1. 

Endlich waren die Organisationsarbeiten so weit gediehen, daß am 25.Juni 
eine Bekanntmachung erfolgen konnte, aus der wir die folgenden wichtigeren 
Punkte hervorheben :1 

Die neue Posteinrichtung nünn1t am r. Juli r 807 ihren Anfang. In Frauenfeld 
wird in der «Kronc»2 ein Postamt eingerichtet, dein das Postwesen im ganzen 
Kanton unterstellt ist. Postbureaux erhalten folgende Ortschaften und es sind die 
Postsachen abzugeben: 

Arbon, bei Zolleinnehmer Suter; Bischofszell, bei Ott, Sekretär des Gemeinde
rates; Weinfclden, bei Jakob Reinhart; Tägerwilen, bei Zolleinnehmer Riby; 
Steckborn, bei Hauptmann Joh. Heinrich Guhl; Dießenhofen, bei Wepfer bein1 
Löwen. 

ferner ,vcrden an allen Orten, wo es nötig sein \vird, Briefablagen eingerichtet. 
Wie bereits Ün Pachtvertrag festgelegt ist, wechseln die Distrikts-Postbureaux jeden 
Montag und Donnerstag die Postsachen mit dein Postamt Frauenfeld aus. Die 
Gemeinden sorgen für die entsprechenden Verbindungen mit den Distrikts
Postbureaux, sei es durch Boten oder eine andere schickliche Gelegenheit. 

1 STAF, VL 130. r. 
2 Heute Gebäude der Schweizerischen Kreditanstalt, bis 1852 Gasthof zur Krone. Die Post zahlte dem Vermieter 

Rogg vierteljährlich r 3 Gulden 4 5 Kreuzer Mietzins. Das Postamt befand sich in den Räumen, wo jetzt die Bank
schalter eingerichtet sind. In der Nacht vom 23./24. November 1898 erfolgte die Verlegung in das neu erstellte 
heutige Gebäude. 
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hn weitern vvird darauf aufn1crksa1n ge111acht, daß es untersagt ist, Post
sendungen auf andcnn Wege als durch die regulären Postverbindungen zu be
fördern. Die bisher bestandenen Zürcher Boten haben sich durch ein in die Hände 
des Distriktspräsidentcn abgelegtes Gelübde zu verpflichten, künftig keine ver
schlossenen Briefe und Geldcroups und keine Zeitschriften zu befördern, sondern 
sich lediglich auf den Transport der Waren und solcher Effekten, die nicht in 
obige Kategorien gehören, sowie auf Besorgung der ihnen persönlich offen an
vertrauten Ko111111issioncn und Bestellungen zu beschränken. Widerhandlungen 
werden erstmals n1it «harter Gcldbußc», iin Wiederholungsfalle niit Dicnstcnt
sctzung unnachsichtlich bestraft. 

Diese Bckanntn1achung wurde jcdcn1 Distriktspräsidcntcn zugestellt, n1it dem 
Auftrag zur öffentlichen V crlcsung in allen Gcn1einden, an1 Hauptort des Distrikts 
unfehlbar schon an1 folgenden Sonntag den 28. Juni. hn weitern hatten die 
Distriktspräsidentcn die Zürcherbotcn an ihre Pflicht zu 1nahnen und sie ins Hand
gelübde zu nehn1en. Dieses Handgelübde wurde, wie Distriktspräsidcnt Kesselring 
an1 8.Juli r807 n1eldctc, von den beiden Zürcherboten Hug und Keller in Wein
fclden wiederholt verweigert, 111it der Begründung, sie seien geneigt, sich der 
neuen Ordnung zu unterziehen, allein es könne vorko111111en, daß Handelsleute 
pressante Aufträge und Bestellungen hätten, die mit den zurückgehenden Boten 
erledigt werden 1nüßten, und daß sie fönnlich gedrängt würden, die Briefe 1nit
zunchn1cn.1 Als ehrliche Männer könnten sie sich nicht zu einem unbedingten 

Handgelübde verstehen, das so schwer zu erfüllen wäre, und hofften, die llegierung 
werde sie davon dispensieren. Die Boten wurden unterstützt von den Kaufleuten 
in W cinfelden, die n1it der neuen Einrichtung nicht zufrieden waren. Auch V er
trctcr von Handel und Gewerbe in Arbon waren unzufrieden. Sie beschwerten 
sich deswegen a111 5. August 1807 bein1 Kleinen Rat und wiesen darauf hin, daß 
ihnen vorher die Briefe n1it einem täglich zwischen Arbon und St. Gallen ver
kehrenden und vo111 Handelsstand Arbon besoldeten Boten von St. Gallen her zuge
kon1men seien. Die Postvcrvvaltung Zürich habe verfügt, dieser Bote dürfe nur noch 
Montag, Dienstag und Freitag nach St. Gallen gehen. Das sei zu wenig. Auf die Ver
bindung an den zwei wichtigsten Geschäftstagen Mittwoch und Samstag könne nicht 
verzichtet werden. Die Beschwerdeführer ersuchten, die Briefpost für Arbon wie 
früher über St. Gallen zu leiten, das heißt: bis deren Zuleitung über W einfelden ohne 

Verspätung möglich sei. Ferner wurde ein täglich verkehrender Bote nach St. Gallen 
gevvünscht, wie dies vorher der Fall war, eventuell auf Kosten der Gesuchsteller, 
falls das Postamt Zürich nicht selbst einen solchen täglichen Fußboten anstelle.2 

1 STAF, VI. 130. r. 
2 STAF, VI. 130. r. 



Auf der Strecke Konstanz - St. Gallen befriedigte Max Jehle in Konstanz, der 
als Stiefvater des noch nunderjährigen Ignaz Castelli die Postvvagenfahrten aus
führt, nicht mehr.1 Es wurde über nachlässige Dienstbesorgung geklagt, er 111ache 
überall Schulden und nußhandle seine Frau. Der Magistrat in Konstanz verfügte die 
Entlassung des Jehle und beauftragte in1 April 1808 dessen Frau nüt der Führung 
der Diligence Konstanz - St. Gallen, wozu ihr aber offenbar die Eignung fehlte. 
Bereits arn 6. März 1809 unterzeichnete Frau Jehle eine Erklärung, daß sie die 
Fahrt nach St. Gallen für acht Jahre an Johann Heinrich Guenin verpachte gegen 
eine Entschädigung von jährlich 55 Gulden.1 Der Magistrat von Konstanz über
trug jedoch diesen Dienst an Pelagius Pantli in Konstanz. Die Postverwaltung 
Zürich, der die Änderung erst nachträglich an1 1. April 1809 gemeldet wurde, 
hätte es vorgezogen, die Pacht dem Fidel Katzenmeyer zu übergeben, als Ent
schädigung für den in anderer Hinsicht erlittenen Verlust. 2 

Ein Privatbote zwischen Oberaach und St. Gallen scheint schon seit Mitte 
des 18. Jahrhunderts bestanden zu haben. Es geht dies aus einem Schreiben des 
Häberli, Friedensrichter in Oberaach, hervor, der an1 24. April 1810 die Verab
folgung des Botenpatents an Jakob Ackennann von Schrofen befürwortet, dessen 
Voreltern den Botendienst nach St. Gallen seit sechzig Jahren besorgt hätten. 3 

Ebenfalls ein Privatbote bestand seit etwa 1780 von Bürglen und Weinfelden 
nach St. Gallen. Dieser Botendienst wurde während dreißig Jahren durch den 
Boten Enz von Bi.irglen besorgt, der das allgemeine Zutrauen hatte.4 Ihrn folgte 
sein Tochtern1ann Schönholzer, über den sich verschiedene Geschäftsleute in 
Weinfelden, darunter Paul Reinhart, Elias Haffter und andere, am 30. Mai 1812 

beim Kleinen Rat beklagten. Wegen seines Trotzes, seiner Grobheit und seines 
übersetzten Tarifs sei man mit Schönholzer nicht zufrieden. Der pflichtvergessene 
Mann führe seit einigen Wochen den Botendienst ab W einfelden nicht mehr aus. 
«Man möge die Briefe selbst nach St. Gallen tragen», das sei die von Schönholzer 
erhaltene Antwort, als man bei ihm reklanuerte. Die Untersuchung dieser Be
schwerde durch Postverwalter Anderwert ergab keine Anhaltspunkte für deren 
Richtigkeit. Um weitern Klagen vorzubeugen wurde immerhin angeordnet, 
künftig alle Briefsachen und Gelder dem Postbureau Weinfelden zu übergeben, 
das dann die richtige Taxierung vornehmen werde. 

Der Grund, weshalb über Schönholzer geklagt wurde, war offenbar lediglich 
Konkurrenzneid, denn er betrieb nebenbei Handel mit ähnlichen Produkten wie 
seine Auftraggeber, nämlich mit Wein, Branntwein, Butter und Käse. 

1 Stadtarchiv Konstanz, D I, Fasz. 40. 
2 Stadtarchiv Konstanz, D I, Fasz. 40 
3 STAF, VI. 130.r. 
' STAF, VI. 130. r. 
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Bis zur pachtweise an Zürich erfolgten Abtretung des Postregals bestanden im 
Thurgau eine Reihe von Privatboten, die sich mit dem Transport von Briefsachen, 
Geldsendungen und Waren aller Art befaßten. Mit den1 Postpachtvertrag vom 
4. Dezen1ber r 806 wurden verschlossene Briefe, Geldcroups und Zeitschriften 
den1 Postregal unterstellt; deren Beförderung war den Privatboten ohne beson
dere Bewilligung verboten. Ihnen blieb lediglich der nicht regalpflichtige Trans
port von Waren und die Besorgung der ihnen persönlich anvertrauten Aufträge. 
Der Postvertrag enthielt in § 3 und § 4 die nötigen Bestitnn1ungen zum Schutze 
dieser Regalrechte, auf deren Wahrung Zürich im Interesse seiner Posteinnahmen 
begreiflicherweise streng bedacht war. Verständlich ist aber auch, daß die jahre
lang an ihren freien Verkehr gewohnten Boten sich nur sehr ungern die mit 
finanziellen Einbußen verbundenen Einschränkungen gefallen ließen. Verstöße 
gegen das Postregal karnen deshalb da und dort vor. Nan1haft gemachte Über
treter wurden jedoch gerichtlich verfolgt und bei erstmaliger Regalverletzung 
mit r6 Franken a. W. Buße bestraft, im Wiederholungsfall erfolgte Entsetzung 
von1 Botendienst.1 Ein derartiger Fall von Regalverletzung mit entsprechender 
Ahndung spielte sich wie folgt ab :2 

Es war im Frühjahr 1808. Heinrich Keller in Weinfelden besorgte als «Zürcher 
Bote» den Botendienst zwischen Weinfelden und Zürich, ebenso Ulrich Fatzer 
von He1nn1erschweil in gleicher Eigenschaft denjenigen zwischen Arbon und 
Zürich. Jeder Bote hatte in Zürich einen Spetter zur Verfügung, der die Zustel
lung an die Adressaten und umgekehrt die Vermittlung von den Auftraggebern 
an den Boten besorgte. Aus irgend einem Grunde war Keller anfangs Mai verhin
dert, den Botendienst nach Zürich selbst auszuführen. Er übergab deshalb die 
bei ihm zur Weiterleitung eingegangenen Sachen in einem Sack dem Zürcher
boten Fatzer von Arbon zur Abgabe an den Spetter des Keller in Zürich. Von 
diesem Spetter nahm Fatzer für die Rückfahrt Aktenstücke vom Geschäftshaus 
Ritt in Zürich für Advokat Studer in Weinfelden entgegen, für welche der Spetter 
dem Angestellten des Ritt einen Empfangschein ausgestellt hatte. Versehentlich 
legte der Angestellte diesen En1pfangschein mit verschiedenen Briefsachen in den 
Briefeinwurf des Postamtes Zürich, das dadurch Kenntnis von der regalwidrigen 
Briefbeförderung erhielt. Eine durch das Postamt Frauenfeld vorgenommene 
Nachfrage beim Adressaten Advokat Studer in Weinfelden ergab, daß die Zu
stellung der Schriftstücke am 6. Mai 1808 tatsächlich durch den Arboner Boten 
Ulrich Fatzer erfolgt war, der bei jenem Botengang auch die Aufträge des Boten 
Keller von W einfelden erledigte. Die Postverwaltung klagte hierauf beim 

1 STAF, Tagblatt Thurgau, Beschlüsse, Dekrete usw., Nr. 6 von 1807. 
2 STAF, VI. 130.r. 



Distriktspräsidenten in Arbon gegen Fatzer wegen Verletzung des Postregals. l)er 
Mann wurde nlit 16 Franken a. W. Buße bestraft. 

Aus den in dieser Sache ergangenen Untersuchungsakten geht auch hervor, 
daß Ende I 808 die während vielen Jahren bestandenen «Zürcherboten» von W ein
felden und Arbon aufhörten zu verkehren. Alt Zürcherbott Heinrich Keller in 
Weinfelden schrieb an125. Februar 1809 folgendes: 1 «Durch die neue Posteinrich
tung ist den Bötten ihr sauer erworbenes Brot ohnede1n so sehr gesch1nälert \vor
den, daß ein rechtlicher Mann unn1öglich 111ehr sein Ausko111111en dabei finden 
kann. Deshalb ,vurde der Arboner Bott Fatzer und ich genötigt, den Botendienst 
zu quittieren, un1 das Brot auf eine andere W eise zu verdienen.» 

Ein anderer Fall von Verletzung des Postregals, der zugleich ein anschauliches 
Bild von den dan1aligen Straßenverhältilissen gibt, spielte sich ün Juli 1812 ab. 2 

Distriktspräsident Fehr in Frauenfeld 1neldete dein Kleinen R.at, das Hochwasser 
habe bei der Aumühle eine Kiste an das Land geschweinn1t. Darin befänden sich 
drei Käse, achtzehn Briefe, eine lederne Brieftasche init « St» bezeichnet, nebst 
Barschaft und andern Sachen, die der Zürcherbote Gainper von Stettfurt verloren 
habe, als er Sainstag abends 7 Uhr den stark angeschwollenen Bach zwischen 
Matzingen und Stettfurt durchqueren \vollte. Der Bote habe init der Beförderung 
zien1lich vieler Briefe und Barschaft wider die Postordnung gehandelt. Das Post
amt Frauenfeld, dazu angehört, erklärte, der Zürcherbote Gan1per habe kein 
Patent von der Postverwaltung, er habe sich der Contrebande schuldig gen1acht, 
weshalb er zur Verantwortung gezogen werden n1üsse. 1111 weitern beantragte 
das Posta1nt, daß , .e nach Zürich fahrenden Boten zur Abschreckung gelegent
lich einer Visitation zu unterwerfen seien! Über die endgültige Erledigung geben 
die Akten leider keinen Aufschluß. 

Neben den Vergehen gegen die Bestin11nungen des Postregals hatte sich der 
Kleine Rat gelegentlich auch 111it Betrügereien der Boten zu befassen. So wurden 
anfangs 1813 dein privaten Zürcherboten Keller in Weinfelden von Jakob Etter 
in Birwinken 60 Gulden zur Überbringung an Dr. Rahn in Zürich anvertraut.3 

Keller behielt das Geld für sich und täuschte seinen Auftraggeber, indein er ihn1 
eine gefälschte Quittung zurückbrachte. Der Betrug wurde jedoch bald aufge
deckt; Keller wurde seines Botendienstes entsetzt und den1 Distriktsgericht W ein
felden zur Bestrafung überwiesen. 

Mit einem Unfall, als Folge der dan1aligen prinlitiven Verkehrsverbindungen, 
hatte sich der Kleine Rat in seiner Sitzung von1 25. November 1814 zu befassen. 

1 STAF, VI. 130.1. 
2 STAF, VI. 130. I. 
3 Kkincr Rat, Missiv Nr. 297 vom 23. Februar 1813, STAF. 
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Es ,var ihn1 vo1n Gen1einderat Herdern die Meldung zugekon1111en, an1 2r. No
ve1nber l 814 sei ein Wagen bei der Fahrt durch die Thur bei Ochsenfurt un1-
gestürzt, wobei die Botin von Herdern, Frau K. Eberli, sowie z,vei z,völfjährige 
Knaben, Johannes Schlatter und Johannes Keller, ebenfalls von Herdern, ertrun
ken seien. 1 Der Kleine H.at sprach in der Antwort sein Bedauern aus und ersuchte 
den Ge1neinderat Herdern, den Bauern zu en1pfehlen, in Zukunft bein1 Über
fahren der Thur 1nit 1nehr Vorsicht zu Werke zu gehen! 

Übertriebene Forderungen in Fällen von Verlust oder Beschädigtu1gen hatten 
schon bis anhin verschiedene schweizerische und ausländische Postverwaltungen 
veranlaßt, die Deklaration von Inhalt und Wert der Paketpost bei der Aufgabe zu 
verlangen. Diese111 Vorgehen schloß sich auch die Postverwaltung in Zürich an. 
Von1 Septe1nber 1810 an mußten alle niit den regulären Postkursen zu versenden
den Pakete n1it einer Deklaration ihres Inhalts und des genauen Werts oder der 
Bezeichnung « ohne Wert» versehen sein. 2 Nur in diesen1 Falle übernehn1e die 
Post die Verantwortung bei Verlust oder Beschädigung. Fehlt die Deklaration 
oder lautet sie «ohne Wert», dann kon1n1e auch keine Haftpflicht in Frage. Ebenso 
,vird für Glaswaren und andere leicht zerbrechliche Sachen, selbst bei deklarier
ten1 Wert, nicht gehaftet. 

Die Annahme, es sei bereits 1813 eine Schiffsverbindung von Friedrichshafen 
über den Bodensee nach den1 schweizerischen Ufer n1it Post- und W arenbeförde
rung und danut itn Zusamn1enhang eine Postwagenverbindung zwischen Frauen
feld und Ron1anshorn und in Ro1nanshorn ein Postbureau eingerichtet ,vorden, 
ist unrichtig. 3 Es handelte sich un1 folgendes: 

Der Kleine Rat befaßte sich an1 22. September 1812 mit einer Zuschrift von 
Bavier-Planta, Handels1nann in Friedrichshafen, der erklärte, von1 Kö1iiglich 
Württe1nbergischen Hof beauftragt und bevollmächtigt zu sein, sich n1it den be
treffenden Eidgenössischen Ständen wegen einer Posteinrichtung von Friedrichs
hafen nach der Schweiz in Verbindung zu setzen.4 Den1 Unterhändler ,vurdc er
widert, die thurgauische R.egicrung sei geneigt, zu der fraglichen Posteinrichtung, 
mit der auch der Warentransport verbunden werden solle, Hand zu bieten, Aus
wechslung vorläufig über den Grenzort Uttwil. Die Finanzkomnussion habe Wei
sung erhalten, diese Frage in Verbindung niit den beteiligten Postverwaltungen 
näher zu prüfen. 

Die hierauf folgenden Verhandlungen führten Ende Juni 1813 zu einer Kon-

1 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2100 vom 29. November 1814, STAF. 
2 STAF, VI. 130.r. 
3 Dr. Spielmann, Das Postwesen der Sclnvciz, S. uo. Riid, Zürcherische Postgeschichte bis 1848, S. 79. 
4 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 1942 vom 22. September 1812, STAF. 
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fcrcnz in Frauenfeld zwischen den Postverwaltungen Zürich und St. Gallen und 
Oberpostrat Halbcrstadt von Ulm, als Vcrtrcr der Königlich Württcn1bcrgischcn 
Postvcrwaltung.1 Württc1nbcrg ancrbot sich, gegen billige V crgütung den ganzen 
Hin- und Hcrtransport über den Sec zu übernehmen. Besondere Lasten und Ge
fahren für die Postverwaltung Zürich waren sonüt nicht zu erwarten. Es kan1 ein
zig die Einrichtung einer Poststelle in R.omanshorn in Frage, ferner eine neue 
Postverbindung von Frauenfeld nach Ro1nanshorn, die übrigens von der thur
gauischcn Regierung schon lange gewünscht wurde. 

Mit dicscn1 Postvertrag hatte sich der Kleine Rat in seiner Sitzung vom 8. Ok
tober 1813 zu bcfasscn. 2 Er verdankte der Postverwaltung Zürich die erhaltene 
Mitteilung und sicherte die Ratifikation des fraglichen V crtragcs zu. Im wcitcrn 
versicherte der Kleine Rat, er werde der neuen Einrichtung, der er eine gute Ent
wicklung wünsche, die nötige Unterstützung angedeihen lassen. Er werde auch 
durch den Oberaufseher der eidgenössischen Grenzanstalten veranlassen, daß die 
beim neu zu errichtenden Postburcau in Ro1nanshorn ankom1ncndcn Effekten 
und Waren in1 Sinne der Zollvorschriften geprüft würden. 1111 übrigen erwarte 
der Kleine Rat, daß die Postburcaux unseres Kantons mit dem neuen Postkurs in 
gehörige V crbindung gesetzt werden, tun dein, wenn auch nicht zahlreichen, 
thurgauischcn Handelsstand die möglichste Erleichterung zu verschaffen. Die 
Finanzko1n1nission erhielt Auftrag, itn Einvcrständ11is mit dem Grenzinspektor 
bciin eidgenössischen Oberaufseher um die Bewilligung nachzusuchen, und die 
Anordnung, daß die Visitation und die Plombierung der im vorgesehenen Post
burcau Ro1nanshorn ankomn1cndcn Effekten und Waren von einem Angestellten 
beim Grcnzburcau in Uttwil besorgt werde. Der Landammann der Schweiz, in 
dessen Händen die oberste Grenzkontrolle lag, stimmte dem Antrag zu, aber 
unter der Bedingung, daß dem Grenzbeamten für die Erledigung des Postverkehrs 
eine jährliche Entschädigung von 100 Franken bezahlt wcrdc. 3 Mit dieser Be
lastung war der damals noch recht finanzschwachc Kanton Thurgau nicht einver
standen. Der Kleine Rat stellte sich auf den Standpunkt, diese Entschädigung 
müsse aus der Grenzkasse bestritten werden. Der Landammann lehnte ab und 
beharrte auf Bezahlung durch den Kanton, allenfalls durch den Postpächter. 
Nach einigcn1 Hin und Her und nach erneuten Nachfragen, wie es mit der Er
ledigung der vom Landammann aufrecht gehaltenen Verfügung stehe, erwiderte 
der Kleine Rat am 18.Januar 1814 dem frühcrn Grcnzinspektorat, «daß die Re
gierung im Begriff gewesen sei, wegen dem fraglichen Entscheid neuerdings vor 

1 STAZ, R Sr, 5, 1803-1848. 
2 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2304 vom 8. Oktober 1813, STAF. 
3 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2458 vom 5. November 1813 und Nr. 2783 vom 17. Dezember 1813, STAF. 
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stellig zu ½·erden, ,vas aber, so1vie die Einricht1111g z11 Ron1anshorn überhaupt, zufolge 
der seither eingetretenen Ereignissen unterblieben sei» !1 

Da1nit ist überzeugend erwiesen, daß 1813 weder der vorgesehene Postwagen
kurs von Frauenfeld nach R.0111anshorn n1it Postverbindung über den Bodensee 
zustande gekon1111en ist, noch in llo1nanshorn ein Postbureau errichtet wurde. Das 
zu jener Zeit noch unbedeutende Bauern- und Fischerdorf n1ußte sich bis zur Ein
richtung einer Poststelle und einer Postwagenverbindung nach Frauenfeld und 
Zürich bis l 841 gedulden. Iin übrigen wurde der in Frage stehende Postvertrag 
n1it Württen1berg von1 Jahr 1813 nach einer Mitteilung der Postdirektion Zürich 
an den Kleinen Rat vorn 8. April 1820 in aller For1n ,vieder aufgehoben.2 

5. Erneuerung des Vertrags im Jahr 1816 

Der Postvertrag n1it Zürich, gültig ab l. Januar l 807, wurde, wie erwähnt, für 
neun Jahre abgeschlossen. Er hatte sonut eine Laufzeit bis Ende 1815. In einen1 
Bericht der Finanzkomnussion an den Kleinen Rat über eine eventuelle Vertrags
verlängerung heißt es, der Kanton habe sich bei dieser Verpachtung 1ucht übel 
befunden, wenn auch zu wünschen wäre, daß die Briefbeförderung da und dort 
etwas schneller geschehen möchte. Dies solle aber eine Vertragserneuerung nicht 
hindern. Mit Zustim1nung des Kleinen Rats beantragte deshalb die Finanzkom
mission der Postverwaltung Zürich eine Erneuerung der Pacht. 3 A1n 27. und 
28. Septen1ber 1815 fanden zu diesem Zwecke Verhandlungen in Frauenfeld statt, 
an denen sich der Thurgau durch Regierungsrat Joh. Konrad Freyenmuth und 

Postverwalter Joh. Jakob Anderwert, die Postverwaltung Zürich durch Oberpost
atntsverwalter Joh. Jakob Schweizer vertreten ließen. Das Ergebrus war ein neuer 
Postvertrag, gültig ab I. Januar 1816 für die Dauer von neun Jahren, dann künd
bar auf sechs Monate, Pachtzins wie bis anhin jährlich 2200 Schweizerfranken, 
vierteljährlich zahlbar. Auch die übrigen Punkte stimn1ten mit jenen des ersten 
Vertrages überein. Eine Erhöhung des Pachtzinses war trotz den Ben1ühungen 
der thurgauischen Vertreter 1ucht zu erreichen. Wünsche nebensächlicher Natur, 
deren Entsprechung Zürich zusicherte, wurden absichtlich nicht in den V ertrag 
aufgenon11nen, sondern lediglich im Protokoll vorgemerkt. Es handelte sich um 
folgende Punkte, zum Teil un1 Neuerungen: Uneingeschriebene Briefschaften 
mit Schriftstücken ohne Geldwert, wie Me1noiren an obrigkeitliche Behörden, 

1 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 90 vom 18. Januar 1814, STAF. 
' Kleiner Rat, Protokoll Nr. 632 vom II. April 1820. 
3 STAF, VI. 130. r. 



44 

Schuld-Copien, abgelöste Schuldbriefe, also das, was wir heute als « Geschäfts
papiere>> bezeichnen, sollen iin Verkehr innerhalb der Kantone Thurgau und Zü
rich nicht nach der Unze, sondern nur 1nit dein nä1nlichen Porto \vie doppelte 
Briefe oder 111it der niedrigsten Posttaxe für Pakete taxiert ,verden. Die J)eklara
tion der Valoren, Barschaft ausge110111111en, soll nicht 1nehr obligatorisch sein. 
Unterläßt aber der Versender die Deklarierung, dann haftet die Post nicht für die 
betreffende Sendung. Für die von der Post abgegebenen En1pfangscheine bei der 
Aufgabe von Valoren soll die übliche Taxe nur bei Wertangabe von 50 Franken 
oder n1ehr erhoben ,verden. Bei der Zustellung von Valoren ist eine Gebühr nur 
bei Wertangabe von roo Franken oder n1chr zu erheben. Endlich verpflichtete sieb 
Zürich, für bessere V crbindungen 111it abgelegenen Gegenden zu sorgen. 

An1 5. Nove1nbcr 1816 starb Postver,valter Joh. Jakob Andcr,vcrt. Für die 
frei ge,vordene Stelle n1cldetc11 sich neun ßcvv'crbcr: 1 

Joh. Anton Diethchn, von Bischofszcll 
l3althasar I-Ianhart, Provisor, in Stcckborn 
Daniel Kappcler, Präzcptor, in Frauenfeld 
Franziskus Mettlcr, Postconunis in Frauenfeld 
Joh. Conrad Morcll, von Wöschbach (Krcuzlingen) 
Georg Peter Mörikofcr, Sohn, zur Geduld in Frauenfeld 
Bernhard Ivlüllcr, in Frauenfeld 
Joh. Melchior Müller, in Frauenfeld 
Joh. Jakob Wücst, Sohn, in Frauenfeld 

l)er Kleine R.at, dein laut Postvertrag das Recht auf einen Dreiervorschlag zu

stand, übcnnittelte diese Ann1cldungen an1 20. Dcze111bcr I 816 der Postdirektion 
Zürich und bcn1crkte dazu: « U111 die erledigte Stelle der hiesigen Postvcr,valtung 

haben sich n1chrcre Subjekte bei uns gen1cldet, von denen jedoch keines ent
schiedene Kenntnisse für dieses Fach besitzt. Für diesn1al wird von1 Recht für 
einen Dreiervorschlag nicht Gebrauch ge1nacht, sondern die Entscheidung der 
Postdirektion Zürich überlassen.>> 

Zun1 Postverwalter in Frauenfeld wurde an1 9. Januar 1817 Joh. Jakob Wücst, 
Sohn, in Frauenfeld, gewählt n1it eine111 Lohn von 80 Louisdor. 2 Die Postdirektion 
Zürich hatte diesen Personalwechsel benützt, tun das bisherige Jahresgehalt des 
Postverwalters in Frauenfeld von 100 auf 80 Louisdors herabzusetzen, in der 
Absicht, die Besoldung der übrigen Beamten verhältnismäßig und sukzessive 
zu verbessern. Tatsächlich setzte die Postdirektion bei dieser Gelegenheit den 

1 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2447 vom 26. November r8r6 und Missiv vom 20. Dezember 1816, STAF. 
2 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 38 vom 14. Januar 1817, STAF. 



45 

Lohn des z,veiten Beatnten Mettler auf 60 Louisdors fest. Sie betonte dabei aus
drücklich, nicht die Stelle, sondern die persönliche R.ücksicht auf Mettler, als 
Beweis der Zufriedenheit für vieljährige treue l)ienste, sei dabei ausschlaggebend 
gewesen. 

In der <<Geschichte des Kantons Thurgau» von Sulzberger heißt es über 
Wüest :1 « Unter der Leitung des zweiten Postdirektors J. J. Wüest, spätern Ober
gerichtspräsidenten und Ad1ninistrationsrats, wurde der Postverkehr vennehrt, 
sechs regelt11äßige I)iligencekurse nach Konstanz und Zürich und Schaffhausen 
und St. Gallen, sowie 1nehr Postbotenkurse eingerichtet.» ferner wird Wüest 
als Aktuar des 1822 neu gegründeten «Griechenvereins», an dessen Spitze Antistes 
Sulzberger stand, genannt. l)ieser Verein sa111melte Gelder zur Unterstützung der 
Griechen in ihre111 Freiheitska1npfe gegen die Türken. Ebenfalls 1822 ,vurde in 
Frauenfeld eine Ersparniskasse gegründet, deren Buchhalter Wüest ,var. Nach den1 
Übergang des gesa111ten Post,vesens an den Bund fanden a111 29. Oktober 1849 

die Wahlen des Postpersonals in1 Thurgau statt. Wüest, der bis anhin als «thur
gauischer Postad111inistrator» an1tete und als «Postdirektor» unterzeichnete, konnte 

sich offenbar 1nit der Neuordnung nicht tnehr abfinden. Er nah111 den Rücktritt 
aus de111 Postdienst und starb am r. November 1885 im hohen Alter von vierund
neunzig Jahren. An seine Stelle als Postverwalter trat Andreas Sauter, der neun 
Jahre später zu111 Mitglied des Kleinen R.ats gewählt wurde. 

1817 gab der Diligencekurs Konstanz - St. Gallen wieder einn1al Anlaß zu 
Verhandlungen. In einer Zuschrift vo111 18. März 1817 an den Kleinen Rat 
erinnerten die Hausan1111ann in Hub, die sich nun Philipp Hausa111111ann & Cie. 
nannten, daran, daß sie zur Zeit der Übergabe des Postwesens an Zürich die Fahrt 
n1it der Diligence von Konstanz nach St. Gallen wöchentlich zweimal gemacht 
hätten. 2 Ein Fuhrwerk ähnlicher Art führte Pelagius Pantle in Konstanz auf der 
gleichen Strecke ebenfalls zwei111al in der Woche. Beide Unternehmer hätten 
zufolge dieser gegenseitigen Konkurrenzierung gelitten. Sie einigten sich deshalb 
in der W eise, daß Pantle nur noch z,vischen Konstanz und Hub und die Haus
ammann nur noch zwischen Hub und St. Gallen verkehrten. In Hub wechselten 
sie die Postsachen zur Weiterbeförderung aus. Dieses Übereinkommen sei letztes 
Jahr abgelaufen. Philipp Hausammann & Cie. wünschten, die ganze Strecke von 
Konstanz bis St. Gallen wieder allein zu besorgen; Pelagius Pantle in Konstanz 
sollte ausgeschlossen ,verden. Die Postverwaltung Zürich lehnte dieses Begehren 
kategorisch ab. Nicht ohne Mühe habe sie bis jetzt einer wiederholt versuchten 

1 Pupikofer/Sulzberger 1889, Geschichte des Thurgaus 1798-1830, 11, Nachtrag S. 158 und 171 und 173. 
2 STAF, VL 130.r. 



Einn1ischung der badischen Oberpostdirektion in diese Unterneh1nung aus
weichen können. Würde sie in1 vorliegenden Falle zustin1111en und thurgauische 
Angehörige auf Kosten von badischen Untertanen begünstigen, dann \väre ,vei
terhin ein freundschaftlicher Verkehr n1it der badischen Postdirektion in Frage 
gestellt. Beide Unterneh1ner erhielten deshalb ihr Patent zu den bisherigen Be
dingungen. Sie führten die Postkurse Konstanz - St. Gallen bis 1. April 1825 

auf ihre eigene Rechnung, von diese1n Tage an dagegen auf Rechnung der beiden 
Postverwaltungen Zürich und St. Gallen.1 Nach der an1 16. März 1825 zwischen 
diesen beiden Postverwaltungen getroffenen Vereinbarung mußten \vöchentlich 
zwei Kurse ausgeführt werden mit einen1 zweispännigen leichten Post\vagen. 
Briefe, Gelder und Pakete bis zu zwanzig Pfund waren ausschließlich auf Rech
nung der Postverwaltung zu befördern. In Wegfall ka1nen dagegen die bisherigen 
Patentgebühren an die Postverwaltungen und die Manipulationsgebühr an das 
Posta1nt Konstanz. ferner gehörten den Unterneh1nern die Reisendeneinnahn1en, 
die Einnah1nen für den Transport der Pakete über zwanzig Pfund, überdies 
wurde ihnen eine jährliche Barentschädigung von 400 Gulden ausgerichtet, n1it 
Erhöhung auf 500 Gulden, falls das Übernachten in St. Gallen nötig würde. 
Die Manipulationsgebühr, sowohl für die Postwageneffekten, als auch für die 
Briefpakete, wurde dem Postamt Konstanz auf Rechnung der beiden beteiligten 
Postadministrationen durch das Oberpostamt St. Gallen vergütet. Endlich war 
im Vertrag die Übernahme von Gewinn oder Verlust dieses Postkurses zu gleichen 
Teilen durch die beiden Postverwaltungen Zürich und St. Gallen vorgesehen. 

Wegen des Hochwassers im Monat Juli 1817 mußte der Postwagenkurs von 
Schaffhausen nach Konstanz über Frauenfeld geleitet werden. Der Chronist 
meldet hierüber :2 

«Auf den vierundzwanzigstündigen Regen vo1n 4. auf 5. Juli 1817 hat der Rhein zu-
genommen und ist über die Ufer getreten. Alle Schi/fahrt hatte aufgehört. Kein Schiff 
konnte mehr unter den Brücken von Konstanz, Stein und Dießcnhofen durchkomn1en. 
Die Post nach I(onstanz kann nicht 1nehr den geraden Weg über Steckborn, sondern 
1nuß einen U1n\veg über Frauenfeld nehmen.» 

Es scheint, daß dieser Postwagen beim Umweg über Frauenfeld regelrecht 
vo1n Regen in die Traufe gekommen ist, denn zu gleicher Zeit war auch die Thur 
über die Ufer getreten. Es geht dies aus folgender Unfallmeldung hervor :3 

«Se. König!. Hoheit Prinz Karl von Bayern ist a1n 6. Juli 1817 unter den1 Na1ncn eines 
Grafen von Dachau in Zürich eingetroffen. Er hatte das Unglück, daß sein Wagen a1n Sonn-

1 STAF, VI. 130. r. 
2 Thurgauer Zeitung Nr. 28 von 1817. 
3 Thurgauer Zeitung Nr. 28 von 1817. 
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tag Morgen uni 2 Uhr Z\vischcn der Pfyncr Brücke und Fclben, eine Stunde von Frauenfeld, 
u1nstürzte und er selbst in Lebensgefahr geriet. Die ausgetretene Thur hatte nänilich die Straßc 
diesseits der Pfyner Brücke teils unterspült, teils wirklich schon beschädigt. Die vorderen 
Pferde gelangten glücklich über die gefährliche Stelle, hingegen schlug der Wagen uni und 
Sc. König!. Hoheit sollen bis an den Hals in1 Wasser gestanden haben. Dreißig Männer von 
Felben sprangen niit rulunwürdigcm Eifer herbei und beschäftigten sich unverdrossen, die 
iin Wasser liegende, in die ausgefressene Lücke der Straße versunkene, große und schwere 
Kutsche heraus zu bringen. Ihre I{önigl. Hoheit \Veilten unterdessen iin Wirtshaus zu Fclben; 
als die gerettete I{utsche herbeigeführt ,vurde, beschenkten sie diese braven Leute groß
n1ütig. » 

Eine Verbesserung der Straße Z\.vischen Arbon und St. Gallen ist im Jahr 1817 

zu verzeichnen.1 Diese Landstraße wurde von den Gemeinden Arbon, Roggwil, 
Wittenbach und Berg in Stand gestellt. Die Tagsatzung von 1817 bewilligte hier
auf den Bezug eines Weggeldes für die Dauer von zehn Jahren und zwar: 

2 Kreuzer für Reit-, Zug-, Kuppclpferdc und Zugvieh 
1 Kreuzer für ein Stück Hornvieh 
2 Pfennig für ein Stück Sch1nalvieh 
4 Kreuzer für einen Wagen nlit vier oder 111ehr Pferden oder Zugvieh bespannt 
2 Kreuzer für einen Wagen nlit zwei und 111ehr Pferden oder Zugvieh bespannt 
1 Kreuzer für einen Wagen, einspän11ig geführt. 

6. Postregalverletzungen. Allerlei Verbesserungen 

Ende 1819 sah sich der Kleine Rat veranlaßt, mit einer Bekannt1nachung auf 
häufige Postregalverletzungen hinzuweisen, die auf der Strecke zwischen St. Gallen 
und Schaffhausen festgestellt worden waren.2 Als Gegenmaßnahme entschlossen 
sich die beteiligten Postadministrationen, einerseits das bisherige Porto des Gel
des von 1/ 5 auf 1/ 8 vo1n Hundert und dasjenige der Gepäcke von 4 auf 3 Kreuzer 
pro Pfund herabzusetzen, anderseits aber verschärfte Maßnahmen gegen Beein
trächtigungen des Postregals zu ergreifen. Es wurde namentlich i111 Kanton 
St. Gallen allen Fuhrleuten und Nebenboten der Transport von Postgegenständen 
auf genannter Strecke ab 1. Januar 1820 unter Androhung persönlicher Strafe 
und mit Auflegung der doppelten oder sogar der vierfachen Posttaxe für die sich 
bei ihnen vorfindenden Postsachen untersagt. Sodann wurde darauf hingewiesen, 
daß einem frühern Dekret entsprechend bei erstmaliger Regalverletzung eine 
Geldbuße von 16 Franken, im Wiederholungsfall aber Einstellung im Boten
dienst verfügt werden müsse. 

1 Eidgenössische Abschiede 1817, § 46, ß 14, S. 276, STAF Nr. 3 82 22. 
2 STAF, VI. 130. 1 und Thurgauer Zeitung Nr. 50 von 1819. 



Mit einen1 Geschäft ähnlicher Art, dies1nal jedoch vvegen Konkurrenzierung 
der fahrenden Boten Philipp Hausan11nann an der Hub, David Scherer von 
Schochenhaus, Johannes Bischof und Kaspar Hang von Weinfelden, hatte sich 
der Kleine Rat in seiner Sitzung von1 r 7. Januar r 823 zu befassen. 1 Die genannten 
Boten beschwerten sich an1 10. Januar 1823 über Benachteiligung in ihren1 Ge
,verbe durch Rutishauser von A1nriswil, der von der Postverwaltung als Fuß
bote anerkannt vvar, aber auch Fuhren nach Zürich ausführte. 

An1 24. März 1825 teilte das Posta1nt Frauenfeld den1 Kleinen Rat 1nit, die 
Postver,valtung Zürich werde bei Herrn Steger zun1 Engel in Münchvvilen ein 
Postbureau errichten.2 Zun1 Posthalter wurde der Engelwirt Steger ernannt, 
doch ist diese Ernennung erst auf T. Septe1nber 1826 nachweisbar. Es ,var dies 
die erste in1 Kanton errichtete Poststelle außer den iin Art. 2 des Postvertrags 
genannten Postbureaux der Bezirkshauptorte. Münchwilen hatte eben eine ge
vvisse Bedeutung als Utnschlagsstation der nach St. Gallen führenden Postkurse. 

Auf I. April 1829 ,vurde die Kursierung der Postboten und der den Kanton 
Thurgau berührenden Wagenkurse nach folgender Übersicht neu geordnet: 3 

I. Dil('?ence 11011 Ziirich nach Konstanz 111it Wagen zu sechs PEitzen: 

Ziirich ab Montag und Donnerstag 10 Uhr vonnittags, Ankunft in Frauenfeld 3 Uhr nach-
111ittags und in l(onstanz 8 Uhr abends. 

Konstanz ab Dienstag und Freitag 10 Uhr vonnittags, Ankunft in Frauenfeld I Uhr 111ittags 
und in Zürich zwischen 8 und 9 Uhr abends. 

Die Diligence vcrläßt Zürich nach Ankunft der Posten und Diligencen von Basel und der 
,vestlichen Schweiz. Ihre Ankunft in Zürich erfolgt un Anschluß an die alle Mittwoch 
und Sa111stag nach der ,vestlichen Schweiz abgehenden Postwagen. 

2. PostwagenJJcrbindung 11011 Scha,ß7iausen nach St. Gallen 111it zwei viersitzigen Wagen: 

Scha,ffhausen ab Mittwoch und Sa1nstag 7½ Uhr 111orgens, Ankunft in Dießenhofen 
8¾ Uhr und in Frauenfeld Ir½ Uhr vonnittags. Weiterfahrt nach dein Mittagessen un1 
121 / 2 Uhr 1nittags, 111it Ankunft in St. Gallen S½ Uhr abends. 

St. Gallen ab Mittwoch und Sa111stag 5 Uhr 111orgens, Ankunft in Wil 9 Uhr vormittags 
und in Frauenfeld r 2 Uhr n1ittags. Weiterfahrt nach dein Mittagessen un1 I½ Uhr 
nachmittags, 111it Ankunft in Dießenhofen 4¼ Uhr und in Schaffhausen 6 Uhr abends. 

Mit diesen Postwagen wird ferner die alle Mittwoch und Sa111stag von Zürich nach 
Winterthur und zurückgehende sogenannte italienische Postchaise in Verbmdung ge
bracht. Zu diese111 Zweck geht jeden Mittwoch und Sa111stag eine zweispännige Post
chaise in Winterthur vonnittags 10 Uhr ab und konu11t in Frauenfeld mittags 12 Uhr an. 
Rückf.,hrt ab Frauenfeld nachrnittags I Uhr 111it Ankunft in Winterthur naclunittags 3 Uhr 
und in Zürich abends 6 Uhr. 

1 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 108 vom 17.Januar 1823, STAF. 
2 Kleiner Rat, Pro:okoll Nr. 551 vmn 26. März 1825, STAF. 
3 Thurgaucr Zeitung Nr. 12 von 1829. 
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3. Tlwrga11 ischc Postbote11 

a. Die Boten von Arbon, Bischofazcll, Wcintcldcn und Steckborn konunen alle Dienstag 
und Freitag von I I bis 12 Uhr in Frauenfeld an und gehen von da urn I Uhr ,.vicder ab. 

b. l)er Bote von Frauenfeld nach Tägcrwilcn und IConstanz geht jeden Sonntag, Mitt
,voch, l)onncrstag und Sarnstag rnorgcns 5 Uhr in Frauenfeld ab und kon11nt bis 
abends 6 Uhr wieder zurück. 

c. Von Frauenfeld nach Winterthur gehen alle Tage abends 6 Uhr Boten ab und kornrnen 
in der Nacht wieder zurück. 

Die Diligence von St. Gallen nach Konstanz (je Soru1tag und Mittwoch) und der Courier 
von Schatfhauscn über Dießenhofcn, Stein und Steckborn nach IZonstanz (je Sonntag 
und l)onnerstag) bleiben unverändert. 

Vor dein Bau der Eisenbahnen war der Postwagen das einzige öffentliche 
V erkehrsrnittel. Wo die regulären Postwagenkurse nicht genügten oder zeitlich 
nicht dienten, wurde nlit Extraposten ausgeholfen. So kan1 es, daß vielenorts das 
Extrapostwesen eine ganz bedeutende Rolle spielte. 

Nachdern bereits arn 24. Mai 1824 der Rabenwirt Jakob Graf in Eschenz beirn 
Kleinen R.at erfolglos un1 die Bewilligung nachgesucht hatte, eine «fahrende Po,t» 
auf der Strecke Konstanz - Schaffhausen einzurichten,1 griff sein Geschäftsnach
folger, der IZabenwirt Zuber in Eschenz, dieses Begehren neuerdings auf. 2 Er 
\Vurde 1829 bei der Postverwaltung Zürich wegen Einrichtung einer Pferdepost
halterei vorstellig. Als Grund seines Gesuches wies Zuber darauf hin, Eschenz sei 
der Mittelpunkt zwischen Schaffhausen und Konstanz und deshalb für die Ein
richtung einer Pferdeposthalterei sehr ,v-ohl geeignet. Ein besonderer Grund liege 
aber darin, daß IZeisende, die n1öglichst rasch von Konstanz nach Schaffhausen 
oder un1gekehrt reisen rnöchten, jetzt die Straße über lZadolfzell und Singen be
nützten, weil dort Extraposten zur Verfügung ständen. Diese Reisenden an sich 
zu ziehen, sei die Absicht des Gesuchstellers. Sie würden gerne die kürzere und 
weit angenehrnere Route durch den Kanton Thurgau wählen, wenn eine Pferde
posthalterei vorhanden sei. freilich werde n1an irn benachbarten Großherzogtum 
Baden wegen des zu erwartenden Wegfalls von Zoll- und Weggeldern das neue 
Unternehmen auf Schweizerseite nur ungern sehen. Das dürfe aber nicht davon 
abhalten, die Zustitnmung zu erteilen; denn die anderorts gen1achten Erfahrungen 
hätten die Nützlichkeit solcher Einrichtungen erwiesen. So seien in jüngster Zeit 
in der Sch,v-eiz mehrere Extraposten eingerichtet worden, wie zum Beispiel durch 
das Fricktal nach Basel, von Genf durch den Kanton W aadt nach dem Simplon 

1 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 955 vmn 26. Mai 1824, STAF. 
2 STAF, VI. 130. r. 
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und nach Pontarlicr, die von zahlreichen H.eisenden benützt würden, die sonst 
den Weg durch unser Land gar nicht gcnon1111en hätten. In ähnlicher W eise ,verdc 
eine großc Zahl von Reisenden den Weg durch die Schweiz vorziehen, ,vcnn sie 
bei der Errichtung einer Pfcrdcposthaltcrci in Eschenz rnit obrigkeitlich fest
gelegten Taxen und Kostenberechnungen nicht rnchr befürchten nüissen, durch 
private Lohnkutscher geprellt zu werden. 

Die Postdirektion Zürich erklärte, das beabsichtigte Untcrncl1111cn wohl 
patentieren zu wollen, jedoch eine Berechtigung, die Pferdcposthalterci als ct,vas 
anderes als ein Privatunternehmen anzusehen, nicht anzuerkennen. Dan1it gab 
sich Zuber zufrieden; dagegen gelangte er arn 4. Mai 1829 an den Kleinen IZat 
rnit der Bitte, seine Postillione in der Farbe des Kantons Thurgau kleiden und das 
von Zürich erhaltene Postzeichen n1it wciß und grünen Bändern an seincrn Tavcr
nenschild aufhängen zu dürfen.1 Die Postillione n1üßten ohnehin in eine Livree 
gekleidet werden, wofür schicklichcrweisc jedoch nicht die Farbe eines aus,värti
gcn Staates oder eines andern Kantons gc,vählt werden sollte. Der Kleine IZat 
entschied a111 24. Juli 1829, es handle sich un1 ein Privatuntcrnehn1cn, ,veshalb 
keine «obrigkeitliche Dazwischenkunft,> stattfinden könne. Es sei dein Petenten 
selbst zu überlassen, wie er seine Postillione kleiden und ,vas für ein Postzeichen 
er aushängen wolle. 

Auf r.Januar 1830 erneuerten Thurgau und Zürich den Pachtvertrag von 
1816, der Ende 1824 abgelaufen, aber mit stillschweigender Zustin11nung beider 
Vertragspartner bei sechs Monaten Kündigungsfrist weiter in Kraft geblieben 
war, für cirie weitere Laufzeit von zwölf Jahren.2 Pachtzins wie bis anhin 2200 

Schweizerfranken, dazu ein jährlicher Beitrag von 400 Franken für die Gc1ncinden, 
denen der Unterhalt der Straßen oblag. Die übrigen Vertragsbcstitnn1ungen 
änderten sich nicht. 

Auf 2. April 1832 wurde an Stelle der bisherigen Postverbindung z,vischcn 
Schaffhausen - Steckborn - Konstanz eine Diligence eingerichtet.3 Abfahrt in 
Schaffhausen jeden Dienst und Freitag morgens 6 Uhr, Fahrzeit, Pferdewechsel 
inbegriffen, fünf Stunden, Rückfahrt ab Konstanz gleichen Tages 2 Uhr nach-
1nittags, nlit Ankunft in Schaffhausen 7 Uhr abends. Für die Diligence ,var ein 
bequemer, den damaligen Anforderungen entsprechender Wagen zu verwenden, 
der auch zur Beförderung von Waren und Bagage eingerichtet sein n1ußte. Be
spannung n1it wenigstens drei Pferden. Dem Unternehmer wurden für jede Hin
und Rückfahrt total 11 Gulden 3 o Kreuzer bezahlt, Auslagen für Wagen, Pferde-

1 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 1437 von1 24. Juli 1829, STAF. 
2 STAF, VI. 130. r. 
3 STAF, VI. 130.r. 
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wcchsel und alle übrigen Obliegenheiten inbegriffen. Er konnte sodann jeden 
fünften R.ciscndcn auf seine eigene Rechnung 1nitführen. Der Fahrpreis betrug 
20 Kreuzer je W cgstundc, 40 Pfund zu 3 2 Loth taxfreies Gepäck inbegriffen, dazu 
2 Kreuzer Trinkgeld für den Postillion. Die Postkursführung erfolgte wie vorher 
für gen1cinschaftliche R.cchnung der beiden Postadnünistrationcn Schaffhausen 
und Thurgau. Das Posta111t Schaffhausen hatte vierteljährlich mit dcn1 Postan1t 

Frauenfeld abzurechnen. 

7. Kritik und ihre Wirkung 1833-1839 

Die gelegentlich eingeführten N cuerungcn bedeuteten eine bescheidene V cr
bcsscrung der bestehenden Verkehrsverhält11isse, genügten aber offenbar dem 
wachsenden Bedürfnis für zwcck111äßige V crbindungsn1öglichkeiten n1it der Zeit 
doch nicht. Es geht dies aus einer zicn1lich u1nfangreichen Kritik hervor, die ein Ein
sender in der Thurgaucr Zeitung von1 I 5. März I 8 3 3 an1 Post,vesen übtc.1 Der V cr
fasscr stellt scincn1 Aufsatz die Feststellung voran, daß das Postwesen in1 Thurgau, 
1nöge es kantonal oder eidgenössisch bleiben, einer bedeutenden Revision bedürfe. 
Zu111 Be,vcise dafür, daß es sich in einen1 direkt beklagenswerten Zustand be
finde, wird auf die Tatsache hingewiesen, daß die verschiedenen Orte des Kantons 
in der Regel nur durch das Postan1t Frauenfeld n1itcinandcr in Verbindung stän
den. Das habe beispielsweise zur Folge, daß ein Brief von Arbon nach Bischofszell 
drei und 1nehr Tage brauche, bis er dem Adressaten ausgeliefert werde. Ferner 
könne der Postbote, der von Bischofszell über Neukirch an der Thur, Schön
holzerswilen, Mcttlen, Weingarten, Märwil, Affeltrangen, Lomn1is und Stett
furt nach Frauenfeld gehe, der vielen Ablagen wegen, nicht in eincn1 Tage hin
und hergelangen und rnüssc deshalb in Mettlen übernachten. Der Postsack bleibe 
dort über Nacht liegen, wodurch die Postsachen stark verspätet würden. Zu be
anstanden sei im weitern, daß viele Briefe aus der Westschweiz für Bischofszell 
und Arbon über Goßau und St. Gallen geleitet, dort n1it zusätzlichen1 Porto be
lastet und dadurch ebenfalls verspätet würden. Ferner n1üßten Briefe aus dem 
Oberthurgau nach Deutschland Privatboten zur Abgabe in Konstanz übergeben 
werden, u111 den großen U111weg über Frauenfeld - Konstanz zu vern1cidcn. Be
kanntlich handle es sich dabei um ein regalwidriges und deshalb verbotenes Vor
gehen. Endlich übt der mit der Materie offenbar gut vertraute Einsender Kritik 
an den bestehenden Postverbindungen im allgemeinen, die unbedingt noch wei
ter ausgebaut werden sollten. Das Bedürfnis sei vorhanden für eine fahrende Post 

1 Thurgaucr Zeitung Nr. 22 von 1833. 



von Arbon und Bischofszcll nach Frauenfeld, ebenso von Bischofszcll nach Kon
stanz und St. Gallen oder Hcrisau. Man sollte alle Montage und Donnerstage 
nachmittags nach Ankunft des Zürcher Post,vagcns in Frauenfeld eine Diligence 
über W einfeldcn und I3ischofszell nach Arbon abgehen lassen, die je,veils a111 
folgenden Tag 111orgens früh von Arbon ,viedcr zurückfahren und in Frauenfeld 
111it der von Konstanz nach Zürich zurückkehrenden Diligence zusa1n1ncntrcffcn 
1nüßte. Würde eine Brücke bei Hcschikofcn (heute Eschikofen) über die Thur 
führen, wäre diese Verbindung vern1utlich schon verwirklicht worden. Vorläufig 
sollte dieser wünschbare Anschluß aus dcn1 Oberthurgau 111it dctn Post,vagcn 
Zürich - Konstanz in Müllhciin hergestellt ,vcrdcn. 

Der Einsender findet es unbillig, daß der Kanton als Postpachtentschädigung 
I 500 Gulden beziehe, das Postwesen aber so übel besorgen lasse! 

Die vorstehende Kritik scheint berechtigt gewesen zu sein; denn die Postver
waltung hat den vorgebrachten Wünschen auffallend rasch entsprochen. Schon 
ab r. Mai 1833 vvurden der bisherige Arboncr Postbote, sowie die Fußbotcn von 
Frauenfeld nach Konstanz und Winterthur eingestellt und durch folgende Post
kurse ersetzt: 1 

a. Eine Diligence je Montag und Donnerstag nach1nittags I Uhr ab Frauenfeld über W cin
felden und Bischofszell nach Arbon. Rückfahrt je Dienstag und Freitag n1orgens 5 ½ Uhr 
ab Arbon über Bischofszcll und Wcinfeldcn nach Frauenfeld. Diese l)iligence stand in 
Frauenfeld in Verbindung 1nit dein Zürcher Postwagen. J)en1 Begehren, diesen Anschluß 
in M[illheitn herzustellen, wurde zwei Jahre später entsprochen. 

b. Tägliche Führung einspänniger Briefposten von Zürich und Konstanz nach Frauenfeld, 
wo sie zwischen I I und 12 Uhr 111ittags eintrafen und nach111ittags r Uhr weiterfuhren. 

c. l)er Bischofszeller Postbote von Mettlen nach Frauenfeld wurde von Dienstag und Frei
tag auf Mittwoch und Satnstag verlegt. 

I)aß 1833 ein Botendienst von Bischofszell nach Zürich bestand, ersehen wir 
aus folgender öffentlicher Bekanntmachung vom 16. Mai 1833 :2 

«Die Gebr. Bischof in Weinfclden geben bekannt, es habe ihnen der Ge111einderat Bi
schofszell den frei gewordenen Botendienst übertragen. Das Fuhrwerk geht wie früher alle 
Sonntage von Bischofszell ab nach Zürich, aber über die Straße nach Sulgen, Weinfelden und 
Frauenfeld.» 

In einetn Postvertrag, den die beiden Postverwaltungen Zürich und St. Gallen 
an1 25. Mai 1833 miteinander vereinbarten, jedoch erst mit Gültigkeit ab I. April 
1834, wurden die getroffenen Vereinbarungen über die regelmäßigen Brief- und 

1 Thurgauer Zeitung Nr. 34 von 1833. 
2 Thurgauer Zeitung Nr. 42 von 1833. 
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Fahrpostverbindungen auf den gen1einsa1n benützten Poststraßen festgelegt. 1 Den 
Charakter von Fahrpostrouten hatten folgende Strecken: 

a. DieHauptstraßevonZürich über WinterthurundMünch,vilennach St. Gallen. 

(Täglich für Briefe und Reisende. Aus\vcchslungspunkt Münch\vilcn). 

b. Die Heeresstraße von St. Gallen über Münchwilen nach Frauenfeld. 

(Nach Maßgabe der Bedürfnisse, jedoch in kcincrn Fall \Vcnigcr als dreirnal \VÖchcntlich. 
Aus\vcchslungspunkt Münch\vilcn). 

c. Die Straße von St. Gallen über die Hub nach Konstanz. 

(Nach Maßgabe der Bedürfnisse, jedoch in kcinern Fall \Vcnigcr als drcirnal \VÖchcntlich. 
Aus\vcchslungspunkt die Posthalterei auf der Hub). 

Beide Postverwaltungen überliefern sich n1it diesen Postverbindungen die in 
ihre1n Bereiche aufgegebenen und transitierenden Korrespondenzen, Valoren und 
Effekten von Wert und Gewicht zur ,veitern Beförderung. Über die Ertragsver
teilung ,vurde vereinbart: 

a. Zwischen Zürich und St. Gallen bezieht Zürich 3 /5 und St. Gallen 2 /5 des Ertrags. 

b. Zwischen Winterthur und St. Gallen bezieht Zürich ½ und St. Gallen ½ des Ertrags. 

c. Z,vischen Thurgau und St. Gallen auf der Route Münchwilcn - Frauenfeld bezieht jeder 
Teil die Hälfte, n1it Abzug dessen, was bei der V crbindung z,vischen St. Gallen und 
Schaffhausen durch den Thurgau dern Postarnt Schaffhausen zu gut kon1n1en wird. 

Für die einzelnen Strecken wurde festgelegt: 

Zwischen Zürich und St. Gallen hatte ein täglicher Eilwagenkurs zu verkeh
ren, an beiden Endpunkten Abfahrt 8 Uhr rnorgens und Ankunft 8 Uhr abends, 
Fahrzeit somit zwölf Stunden, inbegriffen dreiviertel Stunden Aufenthalt in 
Münchwilen zu1n Mittagessen. Urn das Un1steigen und das Un1laden zu vennei
den, hatten Postwagen und Kondukteur die ganze Tour von Zürich nach St. Gal
len und umgekehrt, ohne zu wechseln, auszuführen. In der Regel wurden rein
lich und zeitgen1äß gut unterhaltene Wagen zu neun Plätzen, inklusive Konduk
teur, verwendet, mit vier Pferden bespannt und von1 Sattel aus geführt. 

Die Route ,var in vier Relais eingeteilt, zwei von Zürich bis Münch,vilen und 
zwei von St. Gallen bis Münchwilen. Eine fünfte Ablösung wurde für eine Sta
tion zwischen Winterthur und Münchwilen bestimmt für die Pferde, welche die 
Fahrt täglich nur einmal zu 1nachen hatten, während jene von Winterthur nach 
Zürich oder von Münchwilen nach Flawil, oder von Flawil nach St. Gallen, täg
lich für die Rückfahrt benützt ,vurden. 

1 STAF, VI. r30. r. 
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Zwischen St. Gallen und Konstanz erfolgte der Briefpostverkehr in geschlos
senen Amtspaketen, die von der zürcherischen Postverwaltung durch das thur
gauische Territoriutn und zurück vennittelt ,vurden. St. Gallen vergütete Zürich 
diesen Transitverkehr nach dein Gewicht und zwar zu acht Kreuzer per Unze 
Nettogewicht. 

Auf der IZoute St. Gallen - Frauenfeld wurde dreitnal wöchentlich über 
Münchwilen eine Brief- und Fahrpostverbindung zwischen St. Gallen und 
Frauenfeld n1ittels einer «Influenz» auf Münchwilen durch die täglichen Eilwagen 
nach Zürich unterhalten, welche auch zur Verbindung zwischen St. Gallen und 
Schaffhausen benützt werden konnte. Die Postad1ninistration Zürich übernahn1 
diese «Influenzkurse» auf ihre Kosten. 

Das Jahr 183 5 brachte weitere Verbesserungen. An Stelle des bisher wöchent
lich nur zwein1al kursierenden Postwagens auf der Strecke Zürich - Frauenfeld -
Konstanz trat auf 1. April 1835 eine täglich verkehrende Diligence.1 Da1nit war 
die Möglichkeit geschaffen, daß Reisende alle Tage sowohl von Zürich nach 
Konstanz, als von Konstanz nach Zürich fahren konnten. Die Abfahrt der Dili
gence in Zürich erfolgte 1norgens 8 Uhr und die Ankunft in Konscanz abends 
7 Uhr; Abfahrt in Konstanz 1norgens 9 Uhr, 1nit Ankunft in Zürich abends 4½ 
Uhr. Beide Wagen trafen in Frauenfeld n1ittags zusan1men, so daß die Reisenden 
daselbst das Mittagessen einnehn1en und 11111 1¼ Uhr wieder weiterfahren konn
ten. Den Postillionen waren keine Trinkgelder zu bezahlen. 

Die Postverwaltung Zürich erklärte, den Versuch mit dieser Verbesserung 
wagen zu wollen, trotz den erheblichen Mehrkosten für zwei Wagen, zwei 
Kondukteure und wenigstens zwölf Pferden samt den nötigen Postillionen. 

ferner gab die Postverwaltung Frauenfeld am 28. April 1835 folgende Neue
rung bekannt:2 

« Vom 4. Mai I 8 3 5 an wird alle Montage und Donnerstage n1orgens 7 Uhr eine leichte 
Postchaise von Bischofszell iiber W einfelden nach Miillheim fahren und alle Dienstage nnd 
Freitage nachmittags 2½ Uhr von Miillhein1 wieder iiber Weinfelden nach Bischofszell 
zurückkehren. Diese Postchaise influiert in Miilllieim auf die Ziircher-Konstanzer Diligence. 
Die Diligence von Frauenfeld nach Arbon bleibt w1verändert.» 

In Verbindung mit dieser Verkehrsverbesserung wurde in Müllheim am I.Januar 
1836 ein Postbureau eingerichtet und Schlatter als Posthalter gewählt.3 

Im Januar 1838 erschienen verschiedene Zeitungsartikel mit Kritik am thur
gauischen Postwesen.4 Es wurde auf Verhandlungen hingewiesen zwischen 

1 STAF, VI. 130.1 und Thurgauer Zeitung Nr. 26 von 1835. 
2 Thurgaucr Zeitung Nr. 35 von 1835. 
3 Siehe Anhang r. 
4 Thurgauer Zeitung Nr. 3, 4 und 5 von 1838. 
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Zürich, St. Gallen und München über den Postenlauf München - Lindau - R.or
schach - St. Gallen - Zürich und dazu die Frage gestellt, warun1 bei diesen Ver
handlungen der Thurgau beiseite gestellt vvcrdc. Offenbar sei qer Grund in dein 
U1nstand zu suchen, daß eine brauchbare Straße an den Sec fehle. Die Straßc von 
Frauenfeld über Hcschikofcn nach Wcinfclden und von dort über Sulgcn und 
An1riswil nach Arbon und Ro1nanshorn sei noch nicht in fahrbarem Zustande. 
Unhcin1lich langsan1 gehe der Bau vorwärts! Immerhin, so n1einte der Einsender, 
könnte Zürich für den Anschluß an Württc1nberg und darüber hinaus die schon 
lange bestehende Poststraßc von Frauenfeld nach Konstanz benützen, tun dann 
über Kreuzlingcn - Bottighofen - Uttvvil - R.01nanshorn - Arbon in R.orschach 
die Verbindung herzustellen. Mit Hinweis auf den 1841 zu Ende gehenden Post
vertrag nut Zürich hoffte der Einsender, das Postwesen werde alsdann in die 
Selbstvervvaltung des I(antons übcrno111111en, was für die Postbenützer viel vor
teilhafter wäre. 1111 vveitcrn wurde der Standpunkt vertreten, ein Land, den1 es an 
Straßen und Posten fehle, sei übel daran. Die Produkte könnten nicht abgesetzt 
vverden und der Briefverkehr wickle sich nur sehr langsa111 ab. Das Postwesen 
übe auf die allge1neinc Wohlfahrt einen derart großen Einfluß aus, daß der Staat 
verpflichtet sei, dasselbe zu fördern, auch wenn das Postregal keinen Heller ein
trage, ja selbst dann, wenn der Staat noch Zuschüsse machen n1i.i.ßte. 

Daß die Kritik dieses Einsenders an1 dan1aligen thurgauischen Straßcnwesen 
sicher etvvelche Berechtigung hatte, das geht auch aus einem frühern Akten
wechsel zwischen dein Kleinen Rat und der zürcherischen Postverwaltung hervor. 
An1 17. Oktober 1837 meldete die Postdirektion Zürich, es seien Verhandlungen 
1nit der Köruglich Bayrischen Postverwaltung in Aussicht.1 Wichtig sei nun zu 
vvissen, vvelches die kürzeste Straße von Frauenfeld über Weinfelden an den 
Bodensee, zum Beispiel nach Romanshorn, sei, die als Poststraße zu benützen 
wäre. Bekannt sei der Postverwaltung, daß auf der Strecke von Frauenfeld bis 
Weinfelden schon bedeutende Vorarbeiten getroffen würden und diese Straßc 
bald fahrbar sein dürfte. Wie es aber mit dem weitern V er lauf dieser Arbeiten stehe 
und \vie bald die Straße von Frauenfeld nach dem obern Thurgau für Postfuhr
vverke benützt werden könne, wünschte die Postverwaltung Zürich zu wissen. 
In seiner Antwort vom 10.Januar 1838 erklärte der Kleine Rat, die neue Straße 
von Frauenfeld über Heschikofen nach Weinfelden könne spätestens bis r. Juli 
1838 als Poststraße benützt werden, dagegen stehe die Straßc über Sulgen nach 
Amriswil, Neukirch und Arbon jetzt schon zu diesem Zwecke zur Verfügung. 
Die Postverwaltung versprach hierauf, nach Vollendung der Straße von Frauen-

1 STAF, VI. 130.r. 
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feld nach Weinfelden nicht nur die Postkurse z,vischen diesen beiden Orten auf 
die neue Straße zu verlegen, sondern auch eine unnuttelbare kürzere Verbindung 
111it Arbon über Sulgen und A111risv.:il einzurichten und zugleich Influenzkurse 
zwischen Bischofszell und Sulgen herzustellen.1 I)anut ,verde die steile und be
sonders zur Nachtzeit gefährliche Halde bei Bischofszell vennieden. l)ie Ausdeh
nung der Postkurse von A111riswil nach IZ0111anshorn könne erst auf den Zeit
punkt der Vollendung dieser Straße, nän1lich ün Frül~ahr 1839 erfolgen. Einst
vveilen wäre diese Ausdehnung auch zvvecklos, da die ge,vünschte Postverbindung 
zwischen Bayern und eine111 Ort a111 thurgauischen Ufer des Bodensees nüt dein 
neuen Dan1pfboot vorläufig weder bei der Königlich Bayrischen Postbehörde, 
noch viel weniger bei der Da1npfschiffverwaltung den erhofften Anklang finde. 

Die bisher in Verbindung nüt der Postdirektion München unternonunenen 
Schritte bei der Dan1pfschiffahrtsgesellschaft seien erfolglos geblieben. Die Lin
dauer Da111pfschiffgesellschaft habe sich nüt jener zu Konstanz vereüiigt und könne 
den Bedürfnissen unseres Postverkehrs nur insoweit entgegenkon1111en, als diese 
Verbindung es gestatte. Vorläufig scheine das Lindauer Dan1pfschiff keinen andern 
täglichen Dienst versehen zu können als zwischen Lindau und lZorschach. Unter 
diesen Un1ständen n1üsse die Briefpost, statt über den Bodensee, wie bisher über 
Vorarlberg geleitet werden. 

Die Kritik an den ungenügenden Postverbindungen ka111 nicht zur Ruhe. Da 
,var einn1al der bekannte Frauenfelder Geschäftsmann J. H. Debrunner zur Walz-
1nühle, der sich in einer Eingabe vom 4. Mai I 8 3 8 an die Finanzkon1mission in 
origineller W eise über die dan1aligen Verkehrsverhältnisse äußerte und Anregun
gen für allerhand Verbesserungen machte. 2 Als Geschäftsmann wünschte er in 
erster Liiue, daß der Kanton Thurgau das möglichste tue zur Hebung der In
dustrie. Er wies auf die benachbarten Gebiete hin, die hierfür günstigere Verhält
nisse aufwiesen und sich alle Mühe gäben, dem Thurgau den Rang abzulaufen. 
Un1 mit Erfolg das Gewerbe zu heben, brauche es Intelligenz, verbunden mit Ge
schäftskenntnis. Das Thurgauer Volk sei in dieser Hinsicht «nicht gerade schwach», 
aber noch jung, die allge111eine Geschäftskenntnis sei wohl iin Zunehn1en begrif
fen, habe aber noch 1ücht tiefe Wurzeln gefaßt. Dann fehle es an den nötigen 
Geldmitteln. Günstig sei die geographische Lage des Kantons am Bodensee, an 
den auch die deutschen Staaten stoßen. Was fehle, das seien günstige V erbindun
gen und Verkehrsmittel, tun die Lage als Transitland besser ausnützen zu können. 
Bei eine1n neuen V ertragsabschluß sei es Pflicht des Kantons, auf Verbesserung der 

1 STAF, VI. 130. I. 
2 STAF, VI. 130. I. 
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Postverbindungen zu dringen, sei es durch einen wcitcrn Pachtvertrag nut Zürich 

oder durch Besorgung des Post,vcscns auf eigene lZcchnung. Dcbrunner 111einte, 

ein Postbetrieb in lZcgic wäre für Publiku1n und Finanzen des Kantons vorteil

haft. Müßtcn auch drcißig- bis fünfzigtausend Gulden dafür aufgc,vendet vvcrdcn, 
so würde sich ein solcher Auf,vand doch reichlich verzinsen. Dcn1 Kanton Thur

gau sollte dies 1nöglich sein, da seine Bevölkerung allein für Tabak diesen Betrag 
ausgebe. Ferner ,vies Debrunner auf den Kanton Freiburg hin, der 1832 sein Ver

tragsverhältnis niit Bern gelöst habe, seither das Post,vcsen auf eigene Rechnung 

besorge und da111it gute Erfahrungen 111achc. 

Auch bei den Beratungen in1 Großcn 11-at über den Unterhalt der Straßcn 

erster und zweiter Klasse auf lZcchnung des Staates wurde auf die unbefriedigen

den Postverbindungen in1 Thurgau hingcvvicscn. Der Kleine lZat crluelt an1 7. März 

I 8 3 8 den Auftrag, bei der zürcherischen lZcgicrung in1 Interesse der Handel trei

benden Einwohner tun zwcck111äßigcrc Postverbindungen nachzusuchen. 

1111 Einverständnis 1nit der Postadn1inistration St. Gallen vereinbarte die Post

verwaltung Frauenfeld nüt Gebr. Hausan11nann in Hub einen neuen Postführungs

vertrag, wonach vo1n r. Juli r 8 3 8 an auf der Strecke Konstanz - Hub - St. Gallen 

die bisher viennal wöchentliche Fahrt in einen täglich geführten Diligencekurs 

u111gcvvandclt wurdc. 1 

Mit Eingabe vom 20. September 1838 ersuchten zweiundzwanzig Geschäfts

leute von Frauenfeld und Un1gebung den Kleinen Rat, dahin zu wirken, daß 

zwischen Frauenfeld und Zürich eine zweite tägliche Diligenceverbindung ein
gerichtet wcrde. 2 Zu diesen1 Zwecke seien die jetzt schon bestehenden Winter

thurer Morgen- und Abendkurse bis nach Frauenfeld auszudehnen. Statt un1 5 Uhr 

morgens ab Winterthur, 111üßtc die Abfahrt ab Frauenfeld um 3 ½ Uhr n1orgens 

erfolgen, n1it Ankunft in Zürich un1 8 Uhr n1orgens. Rückfahrt ab Zürich 4 ½ Uhr 

nachn1ittags und Ankunft in Frauenfeld 9 Uhr nachts. Der gcgenvvärtige Zustand 

sei unhaltbar, sowohl für den Brief-, als für den R.eisendenverkehr. Wer nach 

Zürich schreibe, könne eine Antwort frühestens a1n dritten Tag erwarten, und 

wer dort Geschäfte zu erledigen habe, der sei gezwungen, in Zürich zwein1al zu 

übernachten. Die vorgeschlagene Neuerung würde auch eine Verbindung her

stellen 111it den Eilwagen, die n1orgcns 8 Uhr in Zürich nach allen Richtungen 

abgehen. 
Die Postdirektion Zürich, der diese Eingabe zugestellt wurde, erklärte, die 

Einrichtung einer zweiten täglichen Fahrpostverbindung zwischen Frauenfeld 

und Zürich wäre 1nit zu großen Unkosten verbunden und würde für die Post-

1 STAZ, f I, 20!.C 
2 STAF, VI. 130. r. 
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verwaltung eine nicht tragbare Mehrbelastung bedeuten.1 Das Postwesen sei 
eben eines jener Institute, bei denen die Saat einer R.eihe von Jahren bedürfe, un1 
ihre Früchte zum Reifen zu bringen. Mit Hinweis auf den bald zu Ende gehenden 
Pachtvertrag fügte dann die Postdirektion Zürich bei, auch der Staat Thurgau 
werde verstehen, daß den1 Pächter in cincn1 Zeitpunkt, wo ih1n die Aussicht auf 
spätere Erfolge entrückt sei, billiger W eise nicht 111chr zugc111utet werden köru1e, 
sich in kostspielige Unternehn1e11 einzulassen. Auf das vorliegende Gesuch könne 
inan eventuell eintreten, wenn dan1it V erhandlungcn über die künftigen Post
pachtverhältnisse verbunden würden. 

Als die Frauenfelder Geschäftsleute von1 ablehnenden Bescheid der Postdirek
tion Zürich Kenntnis erhielten, erklärten sie sich bereit, für allfällige Mehrkosten 
selbst aufkom111en zu wollen. Mit einer solchen Lösung hätte sich die Postverwal
tung schon abfinden können. Bei näherer Prüfung karn sie jedoch zun1 Schlusse, 
daß für die Pächterin Unanneh111lichkeiten entstehen 1nüßten, wenn sich die beid
seitigen Interessen über Kursierungszeiten und ähnliche Dinge nicht deckten. Un1 
in dieser Hinsicht unabhängig zu bleiben, zog es die Postdirektion Zürich vor, 
einen Versuch auf eigene Rechnung zu 111achen und von1 r. April 1839 an die 
zweite tägliche Verbindung zwischen Winterthur und Frauenfeld herzustellen, 
vorläufig probeweise für sechs Monate. 2 Über den Ertrag werde sie genaue Rech
nung führen, um nach Ablauf der Probezeit endgültige V erfi.igung treffen zu 
können. Die Fahrzeiten wurden ungefähr iin gewünschten Siru1e festgelegt, nän1-
lich Abfahrt in Zürich um 4½ Uhr nachmittags, 111it Ankunft in Frauenfeld 
9½ Uhr nachts; ferner Abfahrt in Frauenfeld tun 3 Uhr 111orgens, mit Ankunft 
in Zürich um 8 Uhr morgens. Briefe und Reisende wurden zum gleichen Tarif 
befördert wie mit dem Konstanzer Kurs. In Frauenfeld mußten die Postsachen bis 
9½ Uhr nachts aufgegeben werden. 

Eine weitere Verbesserung erfolgte auf r. Mai r 8 3 9 mit einetn täglichen Fahr
postkurs zwischen Arbon, Bischofszell, Weinfelden und Frauenfeld.3 Von diesem 
Tage an fuhr alle Morgen früh eine Postchaise von Arbon nach Sulgen und abends 
wieder zurück nach Arbon, ferner alle Morgen ein Postwagen von Bischofszell 
über Sulgen, Weinfelden und Eschikofen nach Frauenfeld und nachmittags wieder 
zurück nach Bischofszell. Diese neue Verbindung ersetzte die seit I 8 3 5 eingerich
tete Postchaise Bischofszell - W einfelden - Müllheim. 

Noch im gleichen Jahre, d. h. am I. Juli I 839, trat an Stelle der bisher wöchent
lich dreimal verkehrenden Diligence Schaffhausen - Dießenhofen - Stein - Steck-

1 STAF, VI. 130. r. 
2 STAF, VI. 130. l und Thurgaucr Zeitung Nr. 37 von 1839. 
3 Thurgauer Zeitung Nr. 32 von 1839. 
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born - Täger,vilen - Konstanz ein täglicher Eilwagenkurs n1it Abfahrt in Schaff
hausen 111orgens 7 Uhr, Ankunft in Konstanz n1ittags 12 Uhr und R.ückfahrt nach-
111ittags 3 Uhr ab Konstanz. 1 

Der Ochsenwirt Bäschlin in Stein an1 R.hein fand, es ließe sich 111it der Einrich
tung einer ,veitern Verkehrsverbindung zwischen Konstanz und Schaffhausen 
Geld verdienen, und kündete in1 Sept. 1841 im « Schaffhauser Tagblatt» eine 
jeden Tag stattfindende Personenbeförderung nüt einen1 passenden Fuhrwerk auf 
dieser Strecke an. 2 Das war natürlich ein Eingriff in das Postregal. Die Postver
vvaltung Zürich gelangte sofort an die thurgauische Regierung und verlangte niit 
Berufung auf den bestehenden Postvertrag Schutz gegen dieses Vorgehen. Mit 
Beschluß von1 20. Oktober 1841 verbot der Kleine Rat diese Fahrten. Das Polizei
departe111ent erhielt Auftrag, die geeigneten Maßnahn1en zu treffen. Das Vorgehen 
,var klar und durch das Vertragsverhältnis z,vischen Thurgau und Zürich ge
geben. In diesen1 Sinne beantwortete der Kleine Rat eine nachträgliche Anfrage 
der R.egierung von Schaffhausen über den Grund des Verbots der Bäschlinschen 
Fahrten auf thurgauischem Gebiet. 

hn folgenden Jahr 111ußte sich der Kleine Rat neuerdings mit eine111 ähnlichen 
Eingriff in das Postregal befassen. In Nr. I 15 der « Konstanzer Zeitung» gab ein 
Privatunternehn1er bekannt, er werde dreitnal wöchentlich mit Fuhrwerk Reisen
de von Konstanz nach Schaffhausen befördern3• Der Kleine Rat erteilte den1 Poli
zeideparte111ent an1 I. Oktober 1842 Auftrag, diese regal widrige Reisendenbeför
derung zu verhindern. Die R .. egierung des Großherzogtu111s Baden war mit die
sem Vorgehen gegen einen Bürger von Konstanz nicht einverstanden und wurde 
deswegen bei der thurgauischen Behörde vorstellig. In seiner Antwort vom 
21.Juni 1843 wies der Kleine Rat darauf hin, daß ge111äß Postvertrag nüt Zürich 
jede regelmäßige Personenbeförderung mit Privatfuhrwerken verboten sei, wes
halb auch am 20. Oktober 1841 die von Bäschlin in Stein am Rhein eingerichtete 
Personenbeförderung habe untersagt werden müssen. Auf falschen Voraus
setzungen beruhe sodann die vertretene Ansicht, der Postkurs Schaffhausen -
Konstanz werde von Thurn und Taxis geführt, weshalb nur eine Benachteiligung 
der Postverwaltung Schaffhausen in Frage stehe, nicht aber der thurgauischen 
Postadministration. Tatsächlich sei die Sache so, daß diese Postkursführung auf 
gemeinschaftliche Rechnung beider Postverwaltungen erfolge. 

Auch Steckborn strebte bessere Verbindungen mit Frauenfeld an. Bereits am 

1 STAF, VI. 130. 1 und Thurgaucr Zeitung Nr. 77 von 1839. 
2 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2137 vom 2. Oktober 1841 und Nr. 2218 vom 20. Oktober 1841 und Nr. 2249 vom 

23. Oktober 1841, STAF. 
3 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2319 vom r. Oktober 1842 und Nr. 2942 vom 24. Dezember 1842 und Nr. 135 vom 

21.Januar 1843, STAF. 
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7. Nove111ber 1838 hatte der Stadtrat von Steckborn den Kleinen Ilat ersucht, eine 
tägliche Postverbindung nach Frauenfeld einzurichten.1 Steckborn sei ein Ort niit 
verschiedenen Ervverbszvveigen, niit Absatz bis anhin nach den benachbarten 
Grenzstaaten. Dieser Verkehr sei durch die politischen Wirren unterbrochen 
worden, weshalb n1an nun auf das Inland ange\viesen sei und also ein Bedürfnis 
für eine tägliche Verbindung niit Frauenfeld vorliege. Wie aus einen1 Botenver
zeich1iis von1 Jahr 1840 ersichtlich ist, \Vurde diese111 Begehren in der W eise ent
sprochen, daß ein Postbote von Ennatingen über Bedingen und Steckborn bis 
Pfyn kursierte, in Pfyn 1nit Anschluß an den Eilvvagen Konstanz - Frauenfeld -
Zürich und da1nit auch nach Frauenfeld selbst. 2 

8. Die A,if;i"ngc der Bodcnsccschij)ahrt. Ro111anshon1 11Jird Secl11ift'll 

Die fortschreitende Entwicklung des Verkehrs erfaßte auch den Bodensee. 
Wir haben bereits gesehen, daß schon 183 7 die zürcherische Postverwaltung als 
Pächterin des thurgauischen Postvvesens n1it der Königlich Bayrischen Postver
waltung wegen der Postvennittlung über den Bodensee, vorläufig ohne Erfolg, 
verhandelte. Wohl hatte bereits I 824 Friedrichshafen das erste Bodenseedarnpf
boot erhalten, fast zu gleicher Zeit auch Bayern und 1831 das Großherzogtu111 
Baden. Ein R.ückblick auf die Entwicklung dieser Schiffahrt zeigt, daß das erste 

Dan1pfschiff auf den1 Bodensee 1817 durch den Mechaniker Kaspar Bod111er in 
Konstanz gebaut worden ist. 3 Nachden1 sich Bodn1er in England u111gesehen und 
dort die nötigen Maschinenteile gekauft hatte, tnachte er sich in Petershausen an 
den Bau eines Schiffs «von der Größe einer Korvette von zwanzig Kanonen». 

A111 30. September 1817 sollte das Schiff von Stapel gelassen werden, 1un in1 
November seine regelmäßigen Fahrten zwischen Schaffhausen und Lindau auf
zunehmen. Die Sache interessierte selbst den König von Württen1berg, der an1 
26. Septen1ber 1817 mit der Königin inkognito als Graf und Gräfin von Hohen
berg nach Schaffhausen ka1n, dort itn Gasthof zur «Krone» logierte und sich 
andern Tages in Petershausen von1 Mechaniker Bodmer das von ihn1 gebaute 
Dan1pfschiff zeigen ließ.4 Der Stapellauf fand tatsächlich wie vorgesehen an1 
30. Septc1nber statt. Die in England bestellte Dan1pfinaschine war jedoch noch 
nicht eingetroffen; sie kan1 überhaupt nie. Trotzdem kündigte Bod1ner atn 
29. Januar 1818 itn «Konstanzer Intelligenzblatt» eine fahrt nach Meersburg 

1 STAF, VI. I 30. r. 
2 STAF, VI. 130.r. 
:i Thurgaucr Zeitung Nr. 18 von1 3. Mai 1817 und Nr. 38 vrnn 20. Scptc1nbcr 1817. 
·1 Thurgaucr Zeitung Nr. 40 von1 4. Oktober 1817 und Nr. 6 von1 7. Februar 1818. 
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an auf Montag den 2. Februar r 8 I 8, init Abfahrt in Konstanz 1nittags 12 Uhr. 1 

Fahrpreis «in den Ziinincrn,, 24 Kreuzer und auf dcn1 V crdcck 12 Kreuzer. 
Der i\ntricb erfolgte an Stelle der fehlenden Dainpfn1aschinc durch Menschen
hände! Später probierte es Bod1ncr nüt einer l)ainpfn1aschinc von Konstanz, 
doch befriedigte diese Lösung nicht. Das Schiff sei dainit nur sehr lang
sa1n bis Mccrsburg und zurück nach Petcrshauscn fortbe,vcgt worden, wo es bis 
auf \vcitcrcs eingestellt wurde. 

Bis zu den ersten Anfängen der später auch für die Postbeförderung vvichtigcn 
Schif-L,hrt auf dcn1 Bodensee vergingen noch beinahe sieben Jahre. I)cr erste V er
such nüt einen1 in Friedrichshafen neu gebauten Da1npfboot wurde a111 10. No
vc1nbcr r 824 gcinacht. 2 Mit achthundert Zentner Getreide beladen führte das 
Schiff sodann an1 26. N oven1ber I 824 eine Fahrt nach Rorschach aus, wo es von 
den Kreis- und Munizipalbehördcn gczic1ncnd en1pfangen wurde. Es hatte seinen 
Erbauer, den a1ncrikanischcn Konsul Church, an Bord. Das hundert Fuß lange, 
sechzehn Fuß breite und sieben Fuß hohe Boot führte eine kleine Kanone mit 
sich, ferner eine Kajüte, für vierundzwanzig Personen. Ain 29. November 1824 

führte es crstn1als eine Fahrt von Friedrichshafen nach Konstanz aus und wurde 
dort von einer großcn Mcnschcnn1cngc bestaunt, da ,vcgcn des Konradi-Marktcs 
viel frcn1dcs Volk anwesend war. 

Zu gleicher Zeit, näinlich an1 2. Dczcinbcr r 824, begannen V crsuchsfahrtcn 
1nit dcn1 bayrischen Da1npfschiff «Max Joseph», das etwas kleiner war als das 
wiirttc111bcrgischc Schiff und sich auch durch die Konstruktion der l<-äder unter
schied. Es wird berichtet, die Izäder seien nüt geschlagenen, eisernen Schaufeln 
versehen gewesen, die sich vertikal einsenkten und ebenso wieder heraushoben. 
Das bedeutete weniger Kraftaufwand gegenüber dein Einsenken und Ausheben 
horizontaler Schaufeln und verursachte auch ,venigcr Erschütterungen. 

Von einer Fahrt mit Hindernissen auf dein bayrischen Dampfboot a111 Neu
jahrstag 1825 wird folgendes bcrichtct: 3 

Vorgesehen war eine Rhcinfahrt ab Konstanz und feierlicher Empfang nüt 
Sang und Klang in Schaffhausen. Vierzig Passagiere freuten sich bei der Abfahrt 
in Konstanz auf die Fahrt. Vor der Izhcinbriicke zu Konstanz zeigte es sich, daß 
der Mechanismus zum Umlegen des Kamins defekt war. Dazu streifte das Boot 
die Brücke, die erschüttert wurde. Die Galerie des Schiffs wurde teilweise zer
triimmert. Dadurch entstand eine großc Verwirrung auf dem Fahrzeug. Als man 
nach Passieren der Brücke das Kanün wieder aufrichten wollte, fiel es fatalcrweise 

1 Thurgaucr Zeitung Nr. 32 vom 8. August 1818. 
2 Thurgaucr Zeitung Nr. 47, 49, 50, 51 und 52 von 1824 und Nr. l von 1825. 
3 Thurgaucr Zeitung Nr. 2 vom 8. Januar 1825. 
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auf die andere Seite. Dcn1 Stcucrn1ann wurde dadurch der l\auch ins Gesicht ge
jagt, was ihn am Steuern hinderte. Als Folge davon ka1n das Boot zu nahe an das 
rechte Ufer und strandete erstmals bei der Fabrik Hcrosc. Kaun1 ,var es ,vicder 
flott gc1nacht, so erfolgte eine zweite Strandung bei Gottlicben auf einer Sand
bank. Mit Nachen wurden fünzig Salzfässer ans Land gebracht. Nach dieser Er
leichterung war es n1öglich, das Schiff nach Konstanz zurückzuführen. Schaff
hausen 1nußtc jedoch auf den feierlichen E1npfang für dics1nal verzichten. 

Ende April I 825 glückte wohl die Fahrt den l\hcin hinunter bis nach Schaff
hausen, dagegen vcnnochtc die l\ückfahrt nicht zu befricdigen.1 Mit siebzig 
Personen befrachtet, habe sich das Da111pfboot zufolge der Gcgenströ111ung lang
sa111er fortbewegt als ein nur von acht Pferden gezogenes Schiff Den !\eisenden 
sei die Sache nach einigen Stunden zu dun1111 geworden und sie hätten es vorgezo
gen, 111it Nachen an Land zu gehen. 

Mit den1 Dan1pfboot von Friedrichshafen wurden seit anfangs Dezc111ber r 824 

rcgehnäßige Fahrten nach R.orschach ausgeführt, und z,var je Dienstag, Mitt\voch, 
Donnerstag und Freitag. 

Er,vähncnswert dürfte noch die Tatsache sein, daß ein Dan1pfschiff für Fried
richshafen von einen1 Thurgauer gebaut wurde, nä111lich von1 Schiffbaun1cistcr 
Kaspar Hagen von Hüttwilcn.2 Er erhielt dafür an1 3r. August 1829 vo111 König 
von Württe111berg als Anerkennung einen goldenen, 111it Brillanten besetzten 
Ring, und die Schiffahrtgesellschaft beschenkte ihn niit vierhundert Gulden. 

U111 den Bodenseeverkehr zu beleben, waren Bestrebungen in1 Gange, fahr
plann1äßige Verbindungen zwischen den angrenzenden Ländern herzustellen und 
Zufahrtsstraßen aus dem Landinnern nach den1 Bodensee zu bauen. Dazu brauchte 
es am Schweizerufer vor allein einen Seehafen, \VO die Dampfschiffe landen konnten. 
An der Lösung dieser fragen waren die Leiter des Postwesens begreiflicherweise 
lebhaft interessiert. Es ist deshalb angezeigt, daß wir näher auf die Sache eintreten. 

Speditor und alt Ge111eindeammannJ. P. Dölli in Uttwil, der von der Absicht, 
Postverbindungen durch den Thurgau und über den Bodensee nach Deutschland 
herzustellen, Kenntnis erhalten hatte, beantragte an1 I 5. Deze1nber r 8 3 7 dem 
Kleinen R.at, den Landungsplatz Uttwil als Seehafen auszubauen.3 Als Vorteile 
gegenüber den Landungsplätzen Ro1nanshorn und Arbon wies Dölli auf die 
Möglichkeit liin, daß die Schiffe selbst beün 1iiedrigsten Wasserstand in Uttwil 
landen könnten, da dort keine Felsstücke und Sandbänke vorhanden seien. ferner 
befinde sich unmittelbar beim Landungsplatz genügend verfügbares Land für ein 

1 Thurgaucr Zeitung Nr. 18 vom 30. April 1825. 
2 Thurgaucr Zeitung Nr. 36 von 1829. 
3 STAF, VI. 130. r. 
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Warenlager und ein Postburcau. In1 Gegensatz zu Uttwil weise der Landungsplatz 
R.omanshorn große Nach teile auf, wie zun1 Beispiel den viel zu niedern Wasser
stand, der eine sichere Landung gefährde. Eine Menge großer Steine und Sand
bänke, die sich 111ehrcrc Tausend Schuh in den Sec hinaus erstreckten, ragten bei 
niedcrn1 W asscrstand hervor und licßen nur eine kleine Öffnung frei für die Ein
fahrt, was besonders bei Nebel eine Gefahr für die Schiffe bedeute. In R.on1anshorn 
fehle sodann das nötige Land in der Nähe des Landungsplatzes und Gcbäulich
kcitcn, u111 ein schönes Postbureau einrichten zu können. 

Auch der Landungsplatz in Arbon sei ungünstig für einen Seehafen ,vegen zu 
geringer Wassertiefe. Die Entfernung Z\vischcn Arbon und Ilorschach, von \VO 

bereits eine Postverbindung in die Sch,veiz führe, sei überdies so kurz, daß eine 
zweite derartige Postverbindung ab Arbon kau1n in Frage ko1n1ncn werde. Zu111 
Schlusse führte Dölli noch an, die Da111pfschiffgesellschaft Lindau habe letzte 
Woche Uttwil 111it dc111 neuen Da111pfschiff für Warentransporte 111ehrn1als an
gefahren und die Zusicherung gegeben, die Dan1pfschiffpost in Uttwil 111it der 
Landpost in V crbindung zu setzen, wenn eine solche eingerichtet werde. 

Unterdessen stellte Bayern eine rcgelmäßigc Da1npfbootvcrbindung zwischen 
Lindau und R.orschach her. Die Königlich Bayrische Generalpostadministration 
teilte der Postdirektion Zürich a1n 25. Dezember 1837 111it, ab r.Januar 1838 

\verde das Lindauer Dampfschiff seine Fahrten zwischen Lindau und Rorschach 
aufnchn1cn und diese teilweise nach dein Untersee ausdehnen.1 Laut Fahrplan er
folgte die Abfahrt in Lindau n1it dein Schiff «Ludwig» n1orgens 6 Uhr und die 
Ankunft in Rorschach un1 7½ Uhr. Dazu sollten zwischen den genannten Orten 
wöchentlich einige Male noch Verbindungen durch badische Dan1pfschiflc her
gestellt werden. 

Gestützt auf ein unterdessen von Oberingenieur Negrelli in Zürich ausgearbei
tetes Gutachten beschloß der Kleine Rat an1 22. Februar 1840, den1 Großen Rat 
den Bau eines Seehafens in Utt\vil vorzuschlagen. 2 Den1 berühmten Ingenieur 
wurden für seine Arbeit 20 Louisdors zugesprochen. Die Seehafen-Frage sollte 
aber in der Folge trotzden1 eine andere Wendung neh111cn. Obwohl der Ge
meinderat Uttwil noch ein Zeugnis der Schiffergesellschaft zu Lindau beschaffte, 
das den Landungsplatz Uttwil für die Anlegung eines Seehafens als vorzüglich 
geeignet bezeichnete, 3 wurde letztendlich doch noch Rornanshorn der Vorzug 
gegeben. Der Große Rat ermächtigte 111it Beschluß vom 15. September 1840 den 
Kleinen Rat, nach einem von Ingenieur Sulzberger verfertigten Plane einen Lan-

1 STAF, VI. 130.r. 
2 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 397 vom 22. Februar l 840, STAF. 
3 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 1840 vom 9. September 1840, STAF. 



dungsplatz in lZ0111anshorn zu erstellen und be\villigte dafür einen Kredit von 
15 ooo Gulden.1 Dieser Kredit genügte jedoch nicht, er 111ußte ,vährend der Bau
zeit auf 21 ooo Gulden erhöht werden, 2 und Ende 1842 bewilligte der Großc Rat 
noch111als einen N achtragskredit von 12 ooo Gulden. 3 I)a111it konnte der Hafenbau 
in R.on1anshorn in1 Laufe des folgenden Jahres zu Ende gefi.ihrt wcrdcn.4 

9. Der Übcr;gani,; des Post1/Jescns in Scha}Jha11scn a11 Th11rn 1111d '[axis 1833 

Anläßlich der Vertragserneuerung nüt Zürich Ende 1841 wurde durch das 
Dazwischentreten des Hauses Thurn und Taxis für den Thurgau eine total ver
änderte Lage geschaffen. Diese reichsdeutsche Postad111inistration versuchte, die 
Postbesorgung im Thurgau an sich zu ziehen und zwar zu weit günstigeren Be
dingungen für den Kanton, als sie Zürich und die ebenfalls daran interessierte 
Postverwaltung St. Gallen anboten. Thurn und Taxis hatten 1833 die Post
bedienung in Schaffhausen überno111men, zu einer Zeit, als bereits der Gedanke 
einer Zentralisation und Vereinheitlichung des Postwesens in der Schweiz auch 
in den Tagsatzungsverhandlungen zun1 Ausdruck ka111. Es ist deshalb begreiflich, 
daß das Vorgehen von Schaffhausen nicht überall verstanden wurde und teilweise 
ein gewisses Unbehagen hervorrief. Wiederholt 111ußte sich sogar die Tagsatzung 
da1nit befassen. Auf diese Verhandlungen wurde bei den Beratungen über eine 
Neuordnung des thurgauischen Postwesens Ende 1841 111ehrn1als hingewiesen. 
Wir lassen hiernach eine Zusammenstellung der wichtigeren Punkte folgen. 

Die Stammeltern der Taxis ka111en ursprünglich aus dem Bergatnaskischen. 
Deren Nachkomn1en waren während Jahrhunderten führend iin Betrieb der 
europäischen und ganz besonders der deutschen Post tätig. Bezeichnend für den 
Aufstieg und das Ansehen der Taxis ist deren Erhebung in den Adelstand, ja bis 
zur Würde von reichsun1nittelbaren Fürsten. Sie nannten sich in der Folge Thurn 
und Taxis. Ihre letzten postalischen Rechte gingen 1867 an Preußen über, und die 
Fan1ilie lebt heute in Regensburg. In Schaffhausen lag das Postregal als Erblehen 
in den Händen der drei privilegierten Fanülien von Meyenburg, Peyer und 
Stockar. Durch den Rückgang der Postgeschäfte um die Jahrhundertwende wur
den auch ihre Einkünfte geschn1älert. Die drei Postmeister ersuchten deshalb die 
Regierung, das Postlehen an den Fürsten Maximilian Karl von Thurn und Taxis 

1 Großer Rat, Protokoll Nr. 416 vom 15. September 1840 und Kkiner Rat, Protokoll Nr. 1908 vom 23. Septem
ber 1840, STAF. 

2 Großer Rat, Protokoll Nr. 604 vom 9. März 1842 und Kleiner Rat, Protokoll Nr. 628 vom 9. März 1842, ST Al'. 
3 Großer Rat, Protokoll Nr. 73 vom 23. Dezember 1842 und Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2566 und 2978 von 

1842, STAF. 
·1 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2499 vom 29. Oktober 1842, STAF. 



zu übertragen. Da die Thurn und Taxis kurz vorher verschiedene Postgebiete 
verloren hatten, zun1 Beispiel Bayern und Großherzogtun1 Baden, griffen sie 
gerne zu einen1 kleinen Ersatz auf Schweizer Boden. Mit der Aufnahme von Ver
handlungen zwischen der Schaffhauser R.egierung und Thurn und Taxis war aber 
die Tagsatzung nicht einverstanden. Deren Vorort legte in einem Schreiben von1 
23. Noven1ber 1833 an die lZegierung vom Kanton Schaffhausen in1 Nan1en der 
Eidgenossenschaft Verwahrung ein.1 Einerseits würden dan1it der Idee einer 
Zentralisation des schweizerischen Postwesens Hindernisse in den Weg gelegt, 
anderseits werde ein Vertrag abgeschlossen, der, nach Ansicht des eidgenössischen 
Vororts, nicht ratifiziert und vollzogen werden dürfe, ohne daß er vorher der 
Tagsatzung vorgelegt würde, gen1äß Vorschrift betreffend Unterhandlung ein
zelner Stände 111it den1 Ausland von122.Juli 1819. In ihrer Antwort von125. No
ve1nber I 8 3 3 erklärte die Schaffhauser Regierung, die von1 Vorort angerufene 
Bestin1111ung finde hier keine Anwendung, denn das Postregal zu Schaffhausen 
sei seit Jahrhunderten einzelnen Fa1nilien in Erblehen gegeben worden. Mit Be
,villigung des Großen Rats als Oberlehensherrn hätten diese das besessene Lehen 
an einen andern Privaten verkauft. In einem weitern Schreiben von1 16. Deze1n
ber 1833 erklärte Schaffhausen, der Postvertrag zwischen Thurn und Taxis und den 
Erblehenträgern sei durch den Großen Rat ratifiziert worden. Ferner, so schrieb 
Schaffhausen am 19. Dezen1ber 1833, habe Thurn und Taxis nun das Staats
burgerrecht vom Stand Schaffhausen erhalten. 

Anläßlich der Tagsatzungsverhandlungen von 1834 stellte sich Schaffhausen 
neuerdings beharrlich auf den Standpunkt, die Abtretung der Postpacht an die 
Fürstlich Thurn und Taxissche Postad1ninistration sei eine durchaus rechtmäßige 
Handlung gewesen, weshalb dem Bund kein Einsprachrecht zustehe. Im übrigen 
bleibe der Kanton Schaffhausen Oberlehensherr seiner Posten, und im Postvertrag 
sei ein Vorbehalt angebracht worden für den Fall der Zentralisation des schweizeri
schen Postwesens. Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis sei sodann ein mediati
siertes Fürstenhaus und Art. VIII der Bundesakte nicht anwendbar, da dort nur 
von auswärtigen Staaten die Rede sei. 

Baselland beantragte hierauf, Schaffhausen müsse den Vertrag aufheben, 
wurde aber von keinem andern Stande unterstützt. 

Freiburg wünschte mit Unterstützung von Zürich, Luzern und Baselland 
nähere Prüfung der Frage, ob Veräußerung des Souveränitätsrechts vorliege, und 
wies darauf hin, daß die Sicherheit des Postgeheimnisses bei Anständen mit den1 
Ausland gefährdet sei. 

1 Eidgenössische Abschiede 1834, § 37, B, S. 178, STAF Nr. 3 82 42. 
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Zürich, Luzern, Glarus, Appenzell, St. Gallen, Aargau und Waadt sehen den 
V ertrag nicht gern und hätten mehr politisches Zartgefühl erwartet. 

Bern, Thurgau und Genf erklären, sie hätten lediglich den Auftrag, an der 
Beratung teilzunehmen und darüber zu referieren. 

Ein Antrag Baselstadt, es solle beiin abgeschlossenen V ertrag sein Bewenden 
haben, wurde von zehn Ständen unterstützt. Der Thurgau gab dazu n1it Unter
stützung von zwölf Ständen den Vorbehalt zu Protokoll, der Vertrag solle bei 
späten1 Verfügungen des Bundes über das Postwesen durchaus ohne Präjudiz sein. 

Bei der Schlußabstimmung stin11nten vierzehn Stände für folgende Erklärung: 

<< Von Seite der obersten Bundesbehörde seien keine ,veitern Einwendungen gegen diesen 
zwischen den postberechtigten Fa111ilien in Schaffhausen und der Thurn und Taxissehen Post
ad111inistration bereits abgeschlossenen V ertrag zu 111achen.» 

Mit Mehrheit von zwölf Stimmen, darunter der des Thurgaus, wurde sodann 
ein Antrag Glarus angenomn1en, daß für die Zukunft der Grundsatz aufgestellt 
werde, das Postregal dürfe von keine111 Kanton einem ausländischen Postan1t 
weder verliehen noch verkauft werden. 

Dieses Abstimmungsergebnis zeigte schon dan1als, daß die Meinungen der 
Kantone in dieser Sache geteilt waren. Eine neue Un1frage ergab tatsächlich, daß 
im allgemeinen eher die Ansicht herrschte, es solle jeden1 Stand frei stehen, über 
das ihm zustehende Postregal zu verfügen.1 Als anläßlich der Sitzung Torn 25.Juli 
1836 in der Tagsatzung neuerdings der Antrag gestellt wurde zu beschließen, daß 
das Postregal von einem eidgenössischen Stande auf keine W eise an eine aus
wärtige Postverwaltung abgetreten werden dürfe, stimmten nur zehn Stände, 
darunter Thurgau, zu. Damit wurde dieser Gegenstand aus Abschied und Trak
tanden verwiesen. 

1 o. Zürich und St. Gallen beiverben sich um die thurgauische Post 1839 

Der Postpachtvertrag mit Zürich war befristet bis Ende 1841. Während der 
erste Vertragsabschluß auf l. Januar 1807, ebenso die jeweiligen Vertragserneue
rungen auf Nettjahr 1816 und 1830, die Öffentlichkeit sozusagen gar nicht be
schäftigt hatten, begegnen wir diesmal einer völlig veränderten Situation. Der 
neu entstandene Kanton Thurgau war in den vergangenen vier Jahrzehnten er
starkt und das Interesse seiner Bürger, namentlich der Geschäftsleute, für bessere 
Verkehrsverhältnisse und für eine die thurgauischen Vorteile wahrende Neuord-

1 Eidgenössische Abschiede 1836, § 40, S. 197, STAF, Nr. 3 82 44. 



nung des Postwesens hatte zugenon11nen. Dazu kan1 die Aussicht auf die bevor
stehende Schiffahrt auf dein Bodensee 1nit regehnäßigen Verbindungen zwischen 
beiden Ufern, wo1nit der Thurgau als Transitgebiet an Bedeutung gewinnen 
1nußte. Daran war der Stand Zürich, als bisheriger Pächter des thurgauischen 
Postv,esens, begreiflicherweise lebhaft interessiert. Interessiert daran war aber 
auch die benachbarte Postverwaltung St. Gallen und vor allem das Haus Thurn 

und Taxis, das 1833 das Postwesen Schaffhausen gegen eine Abfindungssun1me 
von 175 ooo Gulden an die postberechtigten Fan1ilicn Meyenburg, Peyer und 
Stockar übernom1nen hatte.1 Überdies hatte es dein Kanton Schaffhausen die 
bisherige Pachtsum1ne von 1500 Gulden zu zahlen. Wenn auch das Postwesen im 
Nachbarkanton Schaffhausen ungleich wichtiger war, als der bescheidene thur
gauische Postverkehr, so 111ußten doch diese Zahlen i111 Thurgau Eindruck 111achen. 
Man wird deshalb mit der Annahn1e nicht fehl gehen, die Neuregelung des Post
pachtverhältnisses in Schaffhausen habe auch die thurgauische Behörde veranlaßt, 
beizeiten zum Rechten zu sehen, um die fiskalischen Interessen bei einer neuen 
Verpachtung des Postwesens hinreichend zu wahren. Mit Beschluß des Kleinen 
Rats vom 5. April 1836 wurde die Finanzko1nmission angewiesen, darauf Bedacht 
zu nehmen, daß das Mißverhältnis zwischen dem von Zürich bezahlten Pacht
zins und der Lage und Ausdehnung unseres Kantons aufgehoben werde. 2 In der 
Folge 111ehrten sich die Anträge und Anregungen aller Art, die sich n1it der 
Stellungnahme zu einer eventuellen Vertragserneuerung befaßten. Die Wich
tigkeit dieser Verhandlungen rechtfertigt unseres Erachtens eine einläßliche Be
handlung. 

Auf Ende März 1838 kündete die Regierung des Kantons St. Gallen sän1tliche 
Verträge zwischen den beiden Postverwaltungen St. Gallen und Zürich.3 Die 
Postdirektion Zürich gab dem thurgauischen Kleinen R.at am 14. Januar 18 3 8 da
von Kenntnis, mit den1 Beifügen, diese Kündigung berühre auch die Postverhält
nisse im Thurgau, dessen Postvertrag 1841 aufhöre. Ferner wies Zürich auf den 
bedeutenden Kostenaufwand für alle diese Postverbindungen hin und ersuchte 
den Thurgau, Hand dazu zu bieten, daß jetzt schon über eine Vertragserneuerung 
Thurgau-Zürich eine Vereinbarung getroffen würde. Zürich werde bei den künf
tigen Abkommen mit St. Gallen auch die thurgauischen Interessen wahren. 

ItnJahr 1839 begannen die Verhandlungen, man möchte fast sagen: das Wer
ben, wegen der Besorgung des Postwesens im Thurgau nach dem Vertragsablauf 
lebhafte Formen anzunehmen. In erster Linie schaltete sich St. Gallen ein mit einer 

1 Dr. Spielmann, Das Postwesen der Schweiz, S. ro2. 
2 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 656 vom 5. April r836, STAF. 
3 STAF, VI. r30.r. 
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Einladung an den thurgauischen Kleinen Rat zur Teilnahme an einer Konferenz 
in Wil, un1 die beidseitigen Postverhältnisse zu besprechen.1 «Wir sind zwei be
freundete Kantone, welche durch ihre Lage an der östlichen Grenze des Vater
landes wesentliche gemeinschaftliche Verkehrsverhältnisse zu unterhalten haben», 

fügte St. Gallen bei. Das war am 2.Januar 1839. Bereits an1 16. Februar 1839 
1nachte St. Gallen dem thurgauischen Kleinen Rat bestimmte Vorschläge. 2 Diese 
sahen entweder den Abschluß eines Postpachtvertrags zwischen Thurgau und 
St. Gallen auf bestim1nte Zeit und gegen eine bestin11nte Pachtsumme oder die 
Besorgung des Postwesens ün Thurgau durch St. Gallen vor. In diesen1 Falle 
würde für das thurgauische Postwesen eine besondere Rechnung geführt, in die 
jederzeit Einsicht genommen werden könnte. Ein weiterer Vorschlag ging auf 
Schaffung einer ge1neinsa1nen, niit sehr ausgedehnten Vollmachten zu versehe
nen Postadministration beider Kantone und Postbesorgung auf gen1einschaftliche 
Rechnung, in welchem Falle man sich über Teilung von Gewinn und Verlust ün 
voraus verständigen n1üßte. Die Thurgauer ließen sich Zeit zu1n überlegen. Als 
St. Gallen am 29. März 1839 eine Antwort auf obige Vorschläge verlangte und 
auf Verhandlungen drängte, erklärte der Kleine Rat, die Postangelegenheit werde 
dem Großen Rat vorgelegt. Bis zu dessen Entschluß könne mit St. Gallen nicht 
verhandelt werden.3 

Am II. Mai 1839 orientierte der Kleine Rat 1nit einer Botschaft den Großen 
Rat über Anregungen zur Verbesserung des bestehenden Postwesens und über die 
schwebenden Verhandlungen für eine künftige Neuordnung.4 Diese interessante 
Botschaft verdient es, daß wenigstens die wesentlichsten Punkte hier festgehalten 
werden. 

Im Anschluß an die vorliegenden Anregungen zur Erzielung von zweck
mäßigeren Postverbindungen im Innern des Kantons weist der Kleine Rat auf die 
in den letzten Jahren vorgenommenen Verbesserungen hin. Bekanntlich sei noch 
vor wenigen Jahren nur zweimal in der Woche ein Postwagenkurs über Frauen
feld nach Konstanz gefahren, mit W einfelden, Bischofszell und Arbon habe gar 
keine Postwagenverbindung bestanden. Die im letzten Jahr vorgenommenen 
Verbesserungen seien beachtenswert, wie beispielsweise die Errichtung einer Post
stelle in Uttwil auf I. April I 83 8. Eine einspännige Postchaise gehe seither täglich 
von Tägerwilen nach Uttwil, ein Fußbote komme alle Sonntage, Dienstage und 
Freitage von Arbon nach Uttwil, an welchen Tagen die Diligence von Schaff
hausen und Dießenhofen in Tägerwilen eintreffe, so daß diese auf die angegebene 

1 STAF, VI. 130. r. 
2 STAF, VI. 130.r. 
3 STAF, VI. 130. r. 
' STAF, VI. 130. r. 



W eise in Verbindung 1nit Arbon und St. Gallen gebracht werde. Von größter 
Wichtigkeit sei die seit I. April r 839 hergestellte zweite Fahr- und Briefpostver
bindung zwischen Frauenfeld, Winterthur und Zürich, ebenso die seit 1. Mai 1839 

errichtete tägliche Fahrpost zwischen Arbon, Bischofszell, W einfelden und 
Frauenfeld. Zürich habe nicht nur den V ertrag eingehalten, sondern darüber 
hinaus den Bedürfnissen Rechnung getragen. Obgleich n1an nicht wissen konnte, 
ob der I 841 ablaufende Postvertrag ,vieder erneuert werde, wurde die zweite 
fahrende Post von Frauenfeld nach Zürich eingerichtet, so daß es jetzt n1öglich 
sei, morgens früh von Frauenfeld nach Zürich zu reisen, un1 nach Erledigung der 
Geschäfte a1n gleichen Abend wieder in Frauenfeld einzutreffen. 

Der Kleine Rat niinn1t sodann Bezug auf die bereits von Zürich eingegangene 
Einladung für eine Vertragserneuerung und auf den Antrag von St. Gallen für 
einen ganz andersartigen V ertragsabschluß. In1 Anschluß daran wirft er die 
grundsätzliche Frage auf, ob Verpachtung des Postwesens oder dessen Besorgung 
auf eigene Rechnung vorzuziehen sei. Hinsichtlich des Regiebetriebes sei zu sagen, 
daß ein Vergleich niit der 1833 überno1nmenen Salz-Adnünistration nicht passe. 
Bei der Post spielten andere Faktoren nüt, als bein1 Salz. Ein lZegiebetrieb hätte 
Mühe, sich neben den bereits seit Jahrhunderten bestehenden Postad1ninistrationen 
der benachbarten Kantone zu halten. Man denke nur an die großen Anschaffungs
kosten für Wagen und anderes Material. Der Thurgau sei kein bedeutendes Han
delsgebiet; sein Verkehr könne keinen Vergleich mit Zürich und St. Gallen aus
halten. Aus diesen Überlegungen heraus kon1n1t der Kleine Rat zun1 Schlusse, es 
sollte ein V ersuch rnit Zürich gen1acht werden, den V ertrag unter vorteilhafteren 
Bedingungen zu erneuern. Es rnüsse ein höherer Pachtzins verlangt werden, als 
die bisherigen 1512 Gulden und 3 o Kreuzer. Im weitern 1nüsse verlangt werden, 
daß die Einsicht in die Rechnungen und die Teilnahn1e an der Adn1iiüstration des 
Postwesens auf thurgauischen1 Gebiet garantiert werde. In richtiger Erkenntnis, 
daß jede Zersplitterung einer gedeihlichen Entwicklung des Postwesens nur 
schaden könne, schrieb der Kleine Rat: « Vor wenigen Jahren ,var Zentralisation 
das Losungswort schweizerischer Staats1nänner. Zentralisation des Postwesens 
wurde in vorderste Reihe gestellt. Diese Zentralisation wird in das Gebiet der 
Unmöglichkeit hinausgerückt, wenn jeder Kanton, sei er groß oder klein, eine 
eigene selbständig für sich bestehende Postverwaltung organisiert, das heißt, wenn 
sich der Kantonalisrnus auch ii11 Postwesen auf eine schroffe W eise festsetzen will. 
Wir wollen diese Materie nicht weiter ausführen, weil das Streben nach Zentrali
sation in der Schweiz mit jedem Jahr weniger Anklang zu finden scheint.» 

Zum Schlusse ersucht der Kleine Rat um die Ern1ächtigung, mit Zürich Ver
handlungen aufzuneh1nen. Diese Ermächtigung wurde vom Großen Rat erteilt, 



worauf die Regierung die Besprechungen über eine eventuelle Vertragserneuerung 
mit Zürich einleitete. 

Anläßlich einer Konferenz vo1n 9. Januar I 840 in Frauenfeld, an welcher sich 
die Postdirektion Zürich durch Direktor Schweizer vertreten ließ, beschränkten 
sich die thurgauischen Vertreter vorerst auf die Frage einer Übernahme der hiesi
gen Postad1ninistration durch Zürich gegen eine ange1nessene Entschädigung an 
den Kanton Thurgau.1 Dabei würde es der thurgauischen R.egierung vorbehalten 
bleiben, über die Postkurse zu verfügen. Es n1üßte ihr über den Ertrag des Post
wesens Rechnung abgelegt werden. Gegen eine derartige Lösung machte Direktor 
Schweizer verschiedene, zum Teil begründete Einwendungen. Einn1al wäre daniit 
zu rechnen, daß der Thurgau die Ad1ninistration des Postwesens wohl bald selbst 
besorgen würde, sobald die erforderlichen Einrichtungen vorhanden wären. Die
ses Risiko könnte aber Zürich nicht übernehn1en. Dann wären die Abrechnungen 
über Briefporti und Reisendengelder auf der Route Frauenfeld - Zürich - Frauen
feld 1nit Schwierigkeiten verbunden. Die zu erwartende Mehrarbeit hätte eine 
Personalvermehrung und damit Mehrauslagen zur Folge. Zürich ziehe aus dein 
gegenwärtigen Pachtverhältnis schlechterdings keinen direkten Nutzen, könne 
sich aber indirekt schadlos halten, teils durch die Vergrößerung des Postarrondisse
ments und der damit verbundenen Vereinfachung in der Verwaltung, teils durch 
den ungehinderten Transitverkehr niit Deutschland. Dieser habe früher 1iicht 
ohne lästige Bedingungen durch die Kantone Schaffhausen und St. Gallen geleitet 
werden müssen. Schweizer wies sodann darauf hin, die Messagerie ergebe überall, 
mit Ausnah1ne der Routen von Zürich nach Basel und nach Genf, Verlust, nur die 
Briefpost rentiere, vorausgesetzt, daß die Merkantilverhältnisse eine lebhafte 
Korrespondenz bedingen. Es sei vorauszusehen, daß der Thurgau bei Übernahme 
des Postwesens auf eigene Rechnung dafür Opfer bringen oder die Briefporti er
höhen 1nüßte, um die vennehrten Auslagen zu decken. Dies würde beim Publikum 
eine viel ungünstigere Aufnahme finden, als eine ,veitere Verpachtung des Post
regals. Schweizer unterließ auch nicht, auf die Verhandlungen mit St. Gallen 
anzuspielen. Wenn St. Gallen sich um das Postwesen im Thurgau interessiere und 
eine gemeinschaftliche Postverwaltung vorgeschlagen habe, dann möge dies 
vielleicht der Konvenienz St. Gallens besser zusagen, als derjenigen des Thurgaus. 
St. Gallen würde dadurch Gelegenheit erhalten, die Postkurse im Thurgau dem 
eigenen Interesse gen1äß regulieren zu helfen, und würde die transitierenden Gü
ter soviel wie in1mer 1nöglich an sich ziehen, zum Nachteil von Thurgau. Bald 
wäre mit Mißhelligkeiten zu rechnen. Beweis dafür seien die Stände Aargau und 

1 STAF, VI. 130. r. 
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Solothurn, die vor einigen Jahren eine solche gen1einsame Postadministration 
ein.geführt hätten, aber nach verschiedenen Zwistigkeiten und bis heute noch nicht 
erledigten Anständen sich wieder trennten. Zun1 Schlusse stellte Schweizer eine 
Erhöhung des Pachtzinses in Aussicht, obwohl einzelne Postkurse, wie Frauenfeld
Arbon, bei ,veiten1 ihre Kosten nicht deckten. Die thurgauischen Vertreter ließen 
durchblicken, daß ein neues Pachtverhältnis vorläufig sehr fraglich sei. 

1111 Anschluß an diese Besprechung erhielt die Finanzkommission Auftrag, n1it 
rnaßgebenden Geschäftsleuten Rücksprache wegen der Besorgung des Post
;,vesens zu neh1nen.1 Diese Verhandlungen fanden an1 14. Februar 1840 statt. Die 
Geschäftswelt war vertreten durch Oberrichter Bachn1ann in Thundorf, die Kan
tonsräte Kreis in Zihlschlacht, R.utishauser in Oberaach, Bachmann in Wängi und 
Haupt1nann J. H. Debrunner in Frauenfeld. Grundsätzlich ,vurde vorgeschlagen, 
mehr das Interesse des Publiku1ns im Auge zu behalten, statt die finanziellen Vor
teile des Fiskus in den Vordergrund zu stellen. Im übrigen waren die Meinungen 
geteilt. Mehrheitlich bestand die Auffassung, es sei in erster Linie mit Zürich zu 
verhandeln, mit Postverwaltungen anderer Kantone erst dann, wenn eine V er
ständigung 1nit Zürich nicht tnöglich wäre. Der Kanton Zürich sei schon der geo
graphischen Lage nach unser natürlichster Bundesgenosse und kenne die Verhält
nisse. Zürich habe bedeutende Postverbindungen und habe sich in11ner loyal und 
zuvorko1nmend gezeigt; es habe irn Thurgau sogar mehr getan, als wozu es ver
traglich verpflichtet war. In Anbetracht des gegenseitigen guten Einvernehmens 
sei zu erwarten, daß Zürich unsern Interessen bereitwilligst entgegenkommen 
werde. Im weitern wurde die Übernahn1e des Postwesens durch den Kanton auf 
eigene Rechnung nicht als zweckmäßig bezeichnet, weil das Gebiet für ein eigenes 
Postwesen zu klein sei und die Einrichtung zu teuer wäre. 

Einen gegenteiligen Standpunkt vertrat die Minderheit, die beantragte, das 
Postwesen im Thurgau solle dem entwürdigenden Pachtverhältnis entzogen und 
eine ehrenhaftere, dem selbständigen Staate angen1essenere Stellung erhalten. 
Zürich strebe nach Pachterneuerung mit etwas erhöhtem Pachtzins, womit sich 
jedoch der Thurgau nicht zufrieden geben könne. Es sei deshalb unbedingt not
wendig, nut andern Postverwaltungen zu verhandeln. Bereits habe ja St. Gallen 
beachtenswerte Anträge gemacht. St. Gallen scheine auch geneigt zu sein, das 
thurgauische Postwesen auf unsere Rechnung zu übernehmen und werde zu 
einem Vertragsverhältnis Hand bieten, das uns in jeder Beziehung n1ehr zusagen 
werde, als ein Pachtverhältnis mit Zürich. Deshalb war die Minderheit der An
sicht, es sei von einem Vertrag mit Zürich Umgang zu nehmen und statt dessen 
mit St. Gallen oder Schaffhausen zu verhandeln. 
1 STAF, VI. 130. r. 
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Der Mchrhcitsbcschluß ging jedoch dahin, 1nit Zürich weiter zu verhan
deln. Dagegen blieb die Frage offen, auf was für einer Grundlage dies geschehen 

solle. 
Die thurgauischcn Wünsche und Begehren wurden der Postver\valtung Zürich 

a1n 24. März 1840 bekannt gegeben, worauf diese nüt Schreiben vo111 13. April 
1840 antwortete.1 Sie bestätigte, daß zufolge Vertragsablaufs Ende 1841 eine 
Neuregelung der Postverhältnisse in1 Thurgau nötig werde. Auf die gcvvünschte 
Besorgung des thurgauischen Postwesens für die eigene R.echnung des Kantons 
Thurgau könne jedoch Zürich 1ücht eingehen. Als Basis für einen neuen Vertrags
abschluß schlug Zürich eine erhöhte Pachtsun1n1c vor, nä111lich Erhöhung auf 
3000 Gulden Reichswährung. Ferner Beibehaltung der bisherigen Tarife, ob\vohl 
diese in1 Verhältnis zu den Entfernungen überaus niedrig seien. Sodann Beibehal
tung der gegenwärtigen Postkurse, trotzdern es vollständig iin thurgauischen 
Interesse liegen würde, sich den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen, da durch ver
änderte Straßenzüge mit der Zeit die einen Kurse teilweise oder ganz überflüssig 
würden, während sich ein Bedürfnis für andere Verbindungen zeigen dürfte. ln1 
weitern wird eine tägliche Postverbindung zugesichert zwischen Uttwil oder 
Ro1nanshorn und Friedrichshafen oder Lindau, für deren Einführung jetzt noch 
jede Möglichkeit fehle. Ein vier1naliger Postkurs in der Woche zwischen Schaff
hausen und St. Gallen über Frauenfeld sei schon vor Jahresfrist angeboten worden, 
doch seien die Verhandlungen hierüber 1nit St. Gallen noch nicht erledigt. Für 
eine tägliche Verbindung zwischen den11nittleren Thurgau und St. Gallen bestehe 
für den Augenblick weder ein Bedürfnis noch eine Möglichkeit. I111 übrigen sei 
die thurgauischc Posteinrichtung der eigenen in Zürich in1n1er gleich gehalten 
worden und zwar ohne Rücksicht auf die Unkosten. 

In ihrer Begutachtung der von Zürich gemachten Vorschläge findet die Fi
nanzkommission die angebotene Pachtsun1me zu niedrig angesetzt.2 Der Große 
Rat würde zweifellos der Meinung sein, daß der doppelte Betrag erhältlich wäre, 
wenn die Postdirektionen Schaffhausen und St. Gallen mit Zürich in Konkurrenz 
träten. Die Kommission vertritt die Auffassung, die Verhandlungen nüt Zürich 
n1üßten als beendigt betrachtet werden, wenn eine Erhöhung nicht in Frage kän1c. 
Im ablehnenden Falle wäre den Postdirektionen Schaffhausen und St. Gallen n1it
zuteilen, daß beabsichtigt sei, nach Ablauf des 1nit Zürich bestehenden Vertrags, 
entweder einer benachbarten Postverwaltung die Administration des thurgaui
schen Postwesens zu übertragen oder das Postregal wieder zu verpachten. Beide 
Postverwaltungen wären einzuladen, Vorschläge zu machen, wobei aber zu be-

1 STAF. VL 130. L 
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achten sei, daß die Minderheit der Kon1nlission nur noch nlit St. Gallen verhan
deln 111öchte. 

In1 hierauf folgenden Schrift,vechsel bedauerte Zürich, daß die bisher gen1ach

ten Vorschläge ohne den gewünschten Eindruck blieben. Die vorgeschlagene 
Pachtsun1111e sei gestützt auf die bisher gen1achten Erfahrungen berechnet worden, 

wofür die Belege vorgewiesen werden können. Wenn der Thurgau trotzd.en1 

nicht einverstanden sei, solle er die Höhe des gewünschten Pachtzinses nennen. 1 

Der Kleine R.at verzichtete darauf, ein Angebot zu 111achen, beauftragte da

gegen die Finanzkon1nlission, 111it der Regierung des Kantons St. Gallen und. gleich

zeitig 111it der Thurn und. Taxissehen Postdirektion in Schaffhausen zu verhand.eln. 2 

I)iese V erhand.lungen wurden aufgenon1n1en und. zwar zun1 großen Vorteil des 

Stand.es Thurgau. 

St. Gallen beeilte sich, zwei Wege für die künftige Postbesorgung in1 Thurgau 

vorzuschlagen.3 Einn1al durch Abschluß eines Konkordats zwischen den beiden 

Ständen Thurgau und. St. Gallen zwecks gen1einschaftlicher Verwaltung des 

Postwesens auf die Dauer von fünfzehn Jahren, nachher nlit Kündigungsfrist von 

z,vei Jahren. Für die gen1einsarne Verwaltung war eine Postkommission von fünf 

Mitgliedern vorgesehen. St. Gallen wäre daran n1it den1 Präsid.iun1 und. zwei Mit

gliedern und. Thurgau nlit zwei Mitgliedern beteiligt gewesen. V 0111 Ertrag oder 

Verlust sollten in den ersten fünf Jahren auf St. Gallen 5/ 6 und. Thurgau 1/ 6 ent

fallen, in den zweiten fünf Jahren auf St. Gallen 4/ 5 und. Thurgau 1/ 5 und. in den 

letzten fünf Jahren auf St. Gallen ¾ und. Thurgau ¼- Das vorgeschlagene Ab

kon1n1en enthielt in fünfundzwanzig Artikeln eine genaue Umschreibung der 

Posteinrichtungen, der neu einzurichtenden Postkurse und Botengänge, sowie 
der Aufhebung 11.icht rentierender Postverbindungen, ferner Weisungen über 

Personalfragen, Portofreiheit, Wahrung des Postregals, Wegfall von Weg-, 

Brücken- und. Pflastergeld. irn gesamten gen1einsa111en Postgebiet und. anderes 

n1ehr. Mit einem zweiten Vorschlag hätte St. Gallen die Besorgung des Post

wesens im Thurgau pachtweise für zehn Jahre, und dann bei Ausbleiben einer 

Kündigung für nochmals zehn Jahre, i.iberno111men. Als Pachtzins ,var vorgesehen 

5000 Gulden jährlich für die ersten fünf Jahre der Pacht und 6000 Gulden für die 

folgenden Jahre. Es verdient, hervorgehoben zu werden, daß sich St. Gallen in 
diesem Entwurf verpflichten wollte, unter anderem den Postkurs Schaffhausen -

Frauenfeld - Mi.inchwilen als Verbindung 1nit St. Gallen in einen täglichen 

Kurs umzuwandeln und zwischen Lindau und Romanshorn einen direkten 

1 STAF, VI. 130. r. 
2 STAF, VI. 130. r. 
3 STAF. VI. 130. r. 



74 

Kurs über R.orschach zu unterhalten. Die Verbindung mit dem deutschen 
Ufer des Bodensees wäre sonüt nur über Rorschach hergestellt worden, was zwei
fellos den Interessen von St. Gallen wohl gedient hätte, nicht aber den thurgaui
schen Bedürfiüssen. 

11. Angebot der Thurn und Taxissehen Postverwaltung 1840 

Unbedingt vorteilhafter als die Vorschläge von Zürich und St. Gallen wäre 
das Angebot der Thurn und Taxissehen Postverwaltung Schaffhausen gewesen, 
die am 20. November 1840 nach bereits vorausgegangene1n Schriftwechsel eine 
neue direkte Postverbindung zwischen Ro1nanshorn und Friedrichshafen zu
sicherte, ob,vohl der Ertrag in1 Thurgau 1ücht glänzend sein werde.1 Diese Bereit
willigkeit wird verständlich, wenn n1an weiß, wie sehr Thurn und Taxis 
Wert darauf legten, sich, wo dies in1n1er 1nöglich war, die Transitfreiheit zu sichern. 
Anläßlich einer n1ündlichen Besprechung am 19. Dezen1ber 1840 in Frauenfeld 
nüt Vertretern der Thurn und Taxissehen Postadmiiüstration Schaffhausen wurde 
ein Vertragsentwurf vereinbart. 2 Vorgesehen war unter anderem, nicht nur die 
bestehenden Postkurse beizubehalten, sondern dazu einen täglichen Postkurs von 
Frauenfeld über W einfelden nach Romanshorn einzurichten, mit direkter V er
bindung nach Friedrichshafen, ferner einen täglichen Kurs von Schaffhausen über 
Dießenhofen und Frauenfeld nach Münchwilen oder Wil, sowie einen täglichen 
Postwagenkurs von Steckborn nach Pfyn nüt Influenz auf den Konstanzer 
Wagen, sobald hier die neue Straße erstellt wäre. Die Postfuhrwerke sollen von 
Weg-, Zoll- und Brückengeldern befreit sein. Bei einem Pachtzins von jährlich 
12 ooo Gulden war eine Vertragsdauer von zehn Jahren 1nit nachheriger Kündi
gungsfrist von sechs Monaten in Aussicht genon1men. 

12. Der letzte Vertrag mit Zürich 1842 

Wir haben gesehen, daß dem Stand Zürich das Postwesen im Thurgau seit 
1807 immer unverändert gegen einen jährlichen Pachtzins von 2200 Franken 
überlassen ,vorden war. Zufolge der Verhandlungen mit St. Gallen und Schaff
hausen stand ab 1. Januar 1842 bei einer Verpachtung an die Thurn und Taxissche 
Postverwaltung eine Pachtsumme von 12 ooo Gulden in Aussicht. 

Das war eine Steigerung der kantonalen Einnahn1en aus dem Postregal, die der 

1 STAF, VI. 130. 1. 
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iinn1er noch finanziell schwache Kanton Thurgau wohl hätte brauchen können. 
Es ist jedoch erfreulich zu sehen, daß sich die öffentliche Meinung von einem sol
chen Erfolg nicht durchwegs beeindrucken ließ. In einer V ersan11nlung in W ein
felden von Vertretern des Gewerbeverbandes aus verschiedenen Kantons teilen 
wurde allerdings einer weitern Verpachtung des Postwesens zugestinllnt, jedoch 
1nit dein Vorbehalt, daß die Verpachtung nicht an einen fren1den Staat erfolgen 
dürfe, sondern nur an einen andern eidgenössischen Stand.1 Eventuell solle die 
Selbstverwaltung des Postwesens in Erwägung gezogen werden. 

Ein noch viel schärferer Wind gegen einen Vertrag 1nit Thurn und Taxis 
\,Vchte von1 Untersee her. In einer Eingabe vom 12. Januar 1841 protestierten in 
aller Fonn eine Anzahl Bürger von Berlingen, Tägerwilen und Dießcnhofen da
gegen.2 Sie bezeichneten die Überlassung des thurgauischen Postwesens an einen 
nicht sch\,veizerischen Pächter als 1nit der Nationalehre unvcrträglich,ja sogar ge
fährlich und den Interessen des Handel treibenden Publikums nicht zusagend. Das 
Postwesen sollte unter eigene Administration genommen oder, ,venn dies durch
aus untunlich sein sollte, einer benachbarten schweizerischen Postverwaltung, 
auch bei weniger glänzenden Aussichten für die Staatskasse, pachtweisc über
lassen werden. Ein Pachtvertrag n1it Thurn und Taxis sei eine unschweizcrische 
Maßnahn1c. Dieser « Postenfürst>> habe in den letzten Jahren in Deutschland ver
schiedene Postgebiete verloren und sei deshalb gezwungen, sich in1mer n1ehr 
nach der Schweiz hinzudrängen. Ein1nal iin Besitz des thurgauischen Postwesens, 
werde er bald die Posten der Kantone St. Gallen und Graubünden an sich bringen 
und so die Straßen nach Italien beherrschen. Die ,vichtigsten Interessen des Vater
landes könnten dadurch gefährdet ,verdcn, zumal in den damaligen Zeiten mit 
unruhiger Weltlage. Die Heiligkeit des Postgeheimnisses wäre in fremder Hand 
nicht geschützt. Wörtlich hcißt es sodann in der Eingabe: 

« Von wo aus soll sich dein Ausland ein abermaliges Bild unserer nationalen Zerrissenheit 
darbieten? Von de1njenigen Kanton aus, dessen Gesandtschaftsvoten auf eidgenössischen 
Tagen das Gepräge des feurigsten Patriotisn1us an sich tragen, dessen Institutionen sich inuner 
demokratischer entwickeln und der damals, als Schaffhausen sein Postwesen einern Fre1ndcn 
abtrat, in öffentlichen Blättern und in Ratssälen zu den Koryphäen der sich gegen jenen anti
nationalen Akt aussprechenden öffentlichen Meinung gehörte. Man wird vielleicht hierauf 
bemerken, es handle sich hier nicht un1 ein Erblehen, wie dort, sondern um einen Postvertrag, 
der Standpunkt sei hier verändert usw. Wir glauben dagegen, die Zeiten und 1nit ihnen die 
Menschen haben sich seit sechs Jahren geändert.» 

In der Eingabe wird sodann anerkannt, daß sich mit der angebotenen Pacht
sum1nc eine bedeutende Finanzquelle öffnen würde, zugleich aber der Befürchtung 

1 STAF, VI. 130. r. 
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Ausdruck gegeben, der Pächter werde suchen, sich dafür punkto Auslagen und 
Leistungen schadlos zu halten. Dies könne nur auf Kosten des Publiku111s ge
schehen. Sollte aber der fre111de Pächter in einer bloßen Anwandlung von Edel-
111ut n1ehr zahlen, als er einnehmen wird, oder, was wahrscheinlicher ist, durch die 
Pacht andere niittelbare Vorteile erlangen, die ihn über eine kleine Einbuße ,veg
sehen lassen, wie beispiels,veise eine direkte Verbindung n1it seinen übrigen Post
gebieten, so werden wir nicht verhindern können, daß Baden, St. Gallen und 
Zürich den Posttransit erschweren, da wir von1 Ausgangspunkt der Thurn und 
Taxissehen Posten, von Schaffhausen aus, keinen Zugang besitzen, der nicht über 
eines jener Gebiete führt. Die So ooo bis roo ooo Stücke, die jährlich durch den 
Kanton Zürich von und nach den1 Thurgau gehen, würden bei nur zwei Kreuzer 
Postaufschlag den Privaten eine indirekte Auflage von etwa 2000 Franken verur
sachen. Die nachbarlichen Beziehungen, besonders niit Zürich, n1üßten sich ver
schlimmern. Eher das Postwesen in Regie besorgen, ,vas bei den benachbarten 
Postverwaltungen weniger Anstoß erregen würde, als die Übergabe an einen aus
ländischen Pächter! 

Um hierfür die nötigen Vorbereitungen treffen und weitere Erfahrungen 
sa111meln zu können, wird ein Vertrag auf kurze Zeit nüt Zürich en1pfohlen, auch 
wenn hierbei einige Tausende weniger in die Staatskasse fließen sollten. 

Während der Thurgau ernsthaft111it St. Gallen und Schaffhausen unterhandelte, 
wurde auch der Schriftwechsel mit Zürich wieder aufgenomn1en. Anlaß dazu gab 
eine Zuschrift der Postdirektion Zürich, welche den Kleinen Rat neuerdings bat, 
die vom Thurgau gewünschte Pachtsu111me bekannt zu geben.1 Die Finanzkon1-
niission antwortete hierauf am 24. Nove111ber 1840 Ün Auftrag des Kleinen Rats, 
der Kanton Thurgau legte allerdings Wert auf Beibehaltung des bisherigen V er
tragsverhältnisses mit Zürich, doch befriedigten die bisher ge1nachten Vorschläge 
noch nicht.2 Vor allem betreffe dies die verlangte direkte Postverbindung zwi
schen Romanshorn und Friedrichshafen oder Lindau, auf die Zürich bis jetzt nicht 
unbedingt eingehen wollte. Im weitern sei die Pachtsumme von 3000 Gulden 
allzu niedrig. Dies habe dazu geführt, mit benachbarten Postverwaltungen zu 
verhandeln, die nicht nur die Verbindung über den Bodensee zugesichert, sondern 
dazu die doppelte Pachtsun1me angeboten hätten. Zürich beeilte sich, in der Ant
wort vo111 r r. Deze1nber r 840 auf die bis anhin guten Beziehungen hinzuweisen 
und zu versichern, das thurgauische Postwesen nicht als Spekulation behandeln zu 
wollen.3 Wie die Angebote der benachbarten Postverwaltungen in dieser Hin-
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sieht aufzufassen seien, könne Zürich nicht beurteilen. Die verlangte Verbindung 
nach Friedrichshafen oder Lindau stelle es in Aussicht, dagegen könnten die Pacht
zinsangebote der Nachbarpostverwaltungen nicht überboten werden. 

Nun hielt es der Kleine R.at an der Zeit, niit Zürich ernsthaft weiter zu ver
handeln. Er beantragte eine vertrauliche Besprechung auf den 14. Januar 1841 und 
fügte bei, daß hinsichtlich der Verbindung über den Bodensee sich die Dan1pf
bootverwaltung in Friedrichshafen bereit erklärte, bei111 Berühren von R.0111ans
horn dort Reisende und Waren u111zuladen gegen eine Entschädigung von 2000 
Gulden jährlich, Postbesorgung inbegriffen. Der Thurgau neh111e an, Zürich 
,verde eine solche Ab111achung ohne weiteres eingehen. Als Pachtsu111111e seien 
von einer Seite über 10 ooo Gulden angeboten worden. Wenn auch nicht dieser 
Betrag, so doch eine ange111essene Erhöhung werde von Zürich erwartet.1 

A111 14. und 15. Januar 1841 fand in Frauenfeld die in Aussicht geno111111ene 
Besprechung statt. Die R.egicrungsräte Merk und Keller vertraten den Kanton 
Thurgau, R.cinhart-Heß von Winterthur und Postdirektor Schweizer die Post
verwaltung Zürich. Mit Ausnah111e von Pachtsu111111e und Pachtdauer einigte 
inan sich in allen wesentlichen Punkten. 

Bei den wcitcrn Verhandlungen verzichteten die Thurgauer Vertreter nach 
Weisung des Kleinen Rats auf die zuerst verlangte Vertragsdauer von zwölf Jah
ren zugunsten der von Zürich vorgeschlagenen Dauer von fünfzehn Jahren. 1111 
übrigen stellte sich der Kleine Rat 111it Beschluß vom 13. Februar 184 r auf den 
Standpunkt, wenn Zürich nicht bald auf die noch unerledigten Bedingungen ein
trete, dann sollten die V crhandlungen als abgebrochen zu betrachten sein. 2 Dieses 
Ultiinatu111 durfte sich der Thurgau in Anbetracht der glänzenden Angebote von 
St. Gallen und Schaffhausen erlauben. Bereits a111 20. Februar 1841 unter
zeichneten nun die Bevollmächtigten beider Stände mit Ratifikationsvorbehalt 
einen neuen Postvertrag n1it einer jährlichen Pachtsu111me von 8000 Gulden. 

Dieser Vertrag wurde vom Kleinen Rat a111 I. März 1841 de111 Großen Rat 
zur Genehmigung vorgelegt. 3 In seinem Begleitschreiben wies er darauf hin, daß 
er mit den benachbarten Postverwaltungen verhandelt habe, tun für die Zukunft 
eine den thurgauischen Interessen zusagende Neuordnung des Postwesens zu er
reichen. Es habe sich dabei gezeigt, daß für unsere Verhältnisse die Verpachtung 
des Postwesens an eine andere Postverwaltung das Richtige sei. Die Selbstverwal
tung wäre gar nicht zweckmäßig. Ein neuer Vertragsabschluß mit Zürich komme 
in erster Linie in Frage. Wenn dessen Resultat auch nicht gerade glänzend zu 
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nennen sei, so bleibe es doch unbestritten, daß daniit sowohl hinsichtlich der 
postalischen Einrichtungen, als auch des Ertrags unseres Postwesens viel n1ehr 
gewonnen werde, als man vor einigen Jahren zu fordern gewagt hätte. So habe 
sich Zürich verpflichten n1üssen, nicht nur die jetzt bestehenden Postkurse beizu
behalten, sondern dazu neue Kurse zu errichten von Frauenfeld über Weinfelden 
nach Ron1anshorn, nüt direkter Verbindung nach Friedrichshafen oder Lindau. 
Ferner von Schaffhausen über Dießenhofen nach Frauenfeld - Münchwilen -
St. Gallen und von Frauenfeld nach Steckborn, sobald diese Straße fertig erstellt 
sei. In Ron1anshorn solle ein Postamt eingerichtet werden. Eine entsprechende 
Erhöhung der bisher zu niedrigen Pachtsumn1e habe Zürich zugesichert, dagegen 
auf einer Pachtdauer von fünfzehn Jahren beharrt, statt wie bis anhin von nur 
zwölf Jahren. 

Der 1nit Vorbehalt der Ratifikation des Großen Rats 1nit Zürich vereinbarte 
Postpachtvertrag wurde vorerst einer zu diesen1 Zwecke eingesetzten Ko111-
mission zur Prüfung übergeben, der die Regierungsräte Keller und Merk, so\vie 
die Kantonsräte Bachmann, Eder, Freyenn1uth, Hirzel, Kern, Kreis und lZauch 
angehörten.1 

Aus dem bei den Akten liegenden Gutachten geht hervor, daß die Meinungen 
itn Schoße der Kon11nission sehr auseinander gingen. Die Minderheit stellte sich 
auf den Standpunkt, es handle sich bei der Verpachtung des thurgauischen Post
wesens n1ehr um eine fiskalische Angelegenheit, um die Ausbeutung eines Ge
werbes, wobei die Aussicht auf Vern1ehrung der Staatseinkünfte allein entschei
dend sei. Eidgenössische Rücksichten kän1en um so weniger in Frage, als bei 
frühern ähnlichen Fällen, wie bei der Übernahme des Postwesens in Schaffhausen 
durch Thurn und Taxis, sich die Mehrheit der Tagsatzung dahin ausgesprochen 
habe, derartige Verträge gehören in die Kompetenzen der Kantone. 

Mit dieser Stellungnahme war jedoch die Mehrheit der Ko1nnüssion nicht 
einverstanden, sondern hielt am Grundsatz fest, daß die Rücksichten auf das Ge
samtvaterland und auf einen Nachbarkanton, mit dein wir hinsichtlich unserer 
Gewerbeverhältnisse so vielfach in Berührung kämen, einer Mehreinnahme 
von einigen Tausenden Gulden nicht zum Opfer gebracht werden dürften. Die 
Überlassung unseres Postwesens an einen fremden Pächter würde uns mit den für 
unsere Tagsatzungsgesandtschaft in der Instruktion bei Anlaß der Abtretung des 
Postwesens von Schaffhausen niedergelegten Grundsätzen so sehr in Widerspruch 
bringen, daß kein Argument mehr gegen den Vorwurf der größten Inkonsequenz 
zu schützen vern1öchte. Die Meinungen gingen auch in Einzelheiten auseinander, 
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so daß eine Einigung nicht 111öglich schien. Da legte die Minderheit, zur größten 
Überraschung der Mehrheit, einen durch sie unterdessen mit der Postverwaltung 
Schaffhausen in aller Form verabredeten Vertragsentwurf vor, dein, nach der 
Meinung der Minderheit, zu seiner vollen Gültigkeit nur noch die Gench1nigung 
des Großen Rats fehlte. 

Danut lagen nun zwei Entwürfe vor, was der Diskussion sofort eine andere 
Wendung gab. Während die Mehrheit den von der Minderheit mit Schaffhausen 
vereinbarten Vertrag als unstatthaft erklärte, von dcn1 einfach keine Notiz zu 
nch1nen sei, empfahl die Minderheit Verwerfung des rnit Zürich entworfenen 
Vertrags. Die Mehrheit hielt dafür, der Kleine Rat sei durch die Art und Weise, 
wie luntcr seinem llücken n1it Thurn und Taxis in Schaffhausen verhandelt 
wurde, auf die schroffste W eise kon1pron1itticrt worden. Ein derartiges V orgchen 
n1üssc entschieden n1ißbilligt werden. hn übrigen sei es Zürich, von wo unser 
Postwesen am meisten alimentiert werde, und es bürge uns zugleich dafür, daß 
uns das Postwesen nach Ablauf der Pacht wieder im guten Zustand zurückgegeben 
werde. 

Es licß sich erwarten, daß die gereizte Stin1mung zwischen den Vertretern der 
beiden Vorschläge auch im Großratssaal zun1 Ausdruck kommen werde. Die dort 
vertretenen Auffassungen verdienen, daß sie hier festgehalten werden. 

Die Verhandlungen im Großen Rat begannen an1 22. April 1841.1 Für die 
Majorität der bestellten Kon1mission referierte Rauch und für die Minorität Eder. 
Zur Diskussion standen ein Vertragsentwurf mit Zürich, ferner ein Entwurf n1it 
Thurn und Taxis, von der Postverwaltung Schaffhausen unterschrieben und be
siegelt, verhandelt mit der Kommissionsminderheit. Er sah eine Vertragsdauer 
von zehn Jahren und eine jährliche Entschädigung von 12 ooo Gulden und dazu 
eine A versale von 500 Gulden für Zölle vor. 

Die Majorität mißbilligte eingangs vor allem, daß Regierungsrat Merk ge
meinsam mit einem Mitglied der Minorität auf einen solchen Vertrag ohne Er-
1nächtigung durch den Kleinen und Großen Rat eingetreten sei, und bezeichnete 
dieses Vorgehen als eine Ko1npetenzvarletzung. Der Antrag der Majorität ging 
dahin, es sei der Vertrag rnit Zürich zu ratifizieren, wenn sich die Postdirektion 
Zürich verpflichte, außer den bereits bezeichneten Postkursen sofort einen täg
lichen Postwagenkurs von Köpplishaus über Hagenwil nach St. Gallen herzustel
len und denselben später auf die Straße von Weinfelden über Bischofszell und 
Hauptwil nach Goßau zu verlegen, oder neben diesem Postwagenkurs einen 
besondern Kurs auf der zuletzt genannten Straße einzurichten, sobald diese her-

1 Thurgauer Zeitung Nr. 49 und 50 von 1841, 
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gestellt wäre, und zwar 1nit Influenz auf die Herisauer Post nach Goßau. Ferner 

müsse in1 V ertrag noch vorgesehen werden, daß der Entscheid über das Bedürfnis 

zur Einrichtung der Botenkurse den thurgauischen Behörden anhein1 gestellt sei. 

Der Pachtzins müsse 12 ooo Gulden betragen und die Pachtdauer zehn, höch

stens aber zwölf Jahre. Lehne Zürich die Anerkennung dieser Punkte ab, dann 

sollten die Verhandlungen 111it den Konkurrenten aufgeno1n1nen werden. 
In der anschließenden Diskussion versuchte Merk, sein Vorgehen zu recht

fertigen. Er wollte ge1neinsam mit Oberrichter Bacl1111ann in1 Sinn und Geist 

eines von der Ko111niission erhaltenen Auftrags und nach deren Mandaten ge
handelt haben. Er wurde in seinen Ausführungen unterstützt von1 Ko111111issions-

111itglied Kreis, dann natürlich vor allen1 von Bach1nann, der sich energisch gegen 

Verdächtigungen verwahrte und erklärte, ein V ertragsabschluß 111it Thurn und 

Taxis biete n1ehr Vorteile, als ein solcher nüt Zürich. Auch die R.ats1nitglieder 

Rutishauser, Brugger, Wiesli und Eder unterstützten den Minderheitsantrag, 

ebenso l{egierungsrat Stähelin, der den Standpunkt vertrat, die Überlassung des 

thurgauischen Postwesens an Thurn und Taxis sei politisch nicht absolut unn1ög

lich und unsere Ehre werde gewahrt bleiben. Regierungsrat Keller war geneigt, 

den1 Minderheitsantrag dann zuzustimn1en, wenn ein Vertrag mit Thurn und 
Taxis ,vesentliche Vorteile für den Thurgau zur Folge habe. 

Rauch, als Referent der Majorität, erklärte, von eine1n solchen Auftrag an 

Merk nichts zu wissen. Sein Antrag auf Vertragsabschluß mit Zürich ,vurde 

unterstützt von Oberrichter Hirzel, der das Vorgehen der Minorität scharf kriti

sierte und beantragte, es sei deren V ertrag 1nit Schaffhausen einfach als nicht 

existierend zu übergehen. Für Zürich traten sodann auch Baldin, Freyenmuth, 

Häberlin und Kradolfer ein, ebenso Dr. J. K. Kern, der als Kon1missionsn1itglied 

niit gutfundierter Begründung einen Postvertrag 1nit Zürich unterstützte. Zwei

fellos hat sein klar aufgebautes Votum das Abstimmungsergebnis maßgebend be
einf!ußt. Dr. Kern erklärte, daß er aus drei Hauptgesichtspunkten einen Postver

trag niit Zürich befürworten müsse und zwar aus: a. dem ökonomischen, materiel

len; b. dein politischen, eidgenössischen und c. dem formellen, nämlich mit Rück

sicht auf den Gang der Unterhandlung und die Stellung der Behörden. 
Zum ersten Punkt führte Dr. Kern aus, die Interessen des Publikums würden 

bei eine1n V ertragsabschluß mit Zürich gewahrt; denn es werde eine tägliche V er

bindung nach allen Richtungen zugesichert, ebenso eine direkte tägliche Verbindung 

über Ron1anshorn nach Friedrichshafen oder Lindau. Thurn und Taxis habe zwar 

diese Verbindungen ebenfalls versprochen, sei aber zun1 Teil auf Zürich angewie

sen, dessen Gebiet durchfahren würde. 1111 übrigen sei Zürich auch bei weniger 

Pachtzins der Vorzug zu geben, dieser soll aber auf alle Fälle 12 ooo Gulden betragen. 
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Zun1 zweiten Punkt ,vics Dr. Kern auf seinen vor einigen Jahren erhaltenen 
Auftrag hin, bei der Tagsatzung in1 Na1ncn des Standes Thurgau gegenüber eine111 
andern Kanton die eidgenössische Bedeutung des Post,vcscns hervorzuheben. 
Seine Pflicht sei es son1it, heute auf diese Seite hinzuweisen. Nie1nals könne er sich 
111it der M.inorität einverstanden erklären, die 1neinc, es handle sich hier un1 eine 
rein finanzielle Frage 1nit keiner politischen und eidgenössischen Beziehung. hn 
,vcitcrn bezeichnete Dr. Kern die Post als einen wichtigen Teil der Staatsadn1ini
stration. Es sei nicht gleichgültig, an ,vcn sie verpachtet werde. hn Falle Schaff
hausen habe der Thurgauischc Großc lZat den Tagsatzungsabgcordncten bcstin1111tc 
Instruktion erteilt, dafür einzutreten, daß in Zukunft von kcincrn Kanton das 
Postregal einer ausländischen Postverwaltung zu Lehen gegeben, verpachtet oder 
verkauft ,verdc. « Und jetzt soll inan das tun, was wir dan1als als so uneidgenössisch 
bezeichneten?» fragte l)r. I{crn. « Sollen wir der erste Kanton sein, der Schaff
hausen nachfolgt, dan1it Thurn und Taxis für ihre in I)cutschland da und dort 

bedrohte Postherrschaft im Gebiete der Eidgenossenschaft Entschädigung finden, 
Bei eventuell künftiger Zentralisation des Postwesens kann ein V ertrag 111it einer 
ausländischen Verwaltung nicht gleichgültig sein.» 

Endlich zu1n dritten Punkt bezeichnete Dr. Kern die Vorwürfe der Minorität 

gegen Zürich als ungerecht. Der niedere Pachtzins sei vertraglich vereinbart wor
den. Den vorliegenden Vertrag rnit Thurn und Taxis kritisierte Dr. Kern sowohl 
in fonncllcr Hinsicht, als inhaltlich, und appellierte zum Schlusse an den Sch,vci
zcrsinn in1 Großen Rate. 

Bei der nachfolgenden Abstiinmung sprachen sich neunundvierzig Rats111it
glieder für den Antrag der Majorität aus, d. h. für einen V ertragsabschluß mit 
Zürich, und sechsunddreißig Stirnmcn entfielen auf den Minderheitsantrag, der 
das Postwesen an Thurn und Taxis verpachten wollte. 

Da1nit hatte der Große Rat grundsätzlich beschlossen, das thurgauische Post
wesen auch künftig durch die zürcherische Postverwaltung besorgen zu lassen, 
aber unter erheblich verschärften Bedingungen. Nach weitcrn Verhandlungen 
zwischen den beiden Ständen wurde am rr. Mai 1841 zwischen Thurgau und 

Zürich ein Postvertrag abgeschlossen, gültig ab r. Januar 1842 für die Dauer von 
zwölf Jahren und einern jährlichen Pachtzins von 12 ooo Gulden R. V. 1 Dieser 
Vertrag enthält wichtige Neuerungen hinsichtlich Beibehaltung der bestehenden 

1 Die I 2 ooo Gulden Reichs-Valuta, welche für den Thurgau vor I 10 Jahren einen ganz unerwartet hohen Pacht
zins darstellten, mögen vielleicht cinc111 heutigen Geschäftsmann als ein Pappenstiel vork0tntnen. Um den Be
trag richtig einzuschätzen, 1nuß nun bedenken, daß der Reichsgulden bei der Einführung der jetzigen Währung 
1852 zu Fr. 2.124/33 Rp. gewertet wurde und daß die Kaufkraft des Frankens in hundert Jahren auf etwa ein 
Zehntel gesunken ist. Damit ergibt sich für die 12 ooo Reichsgulden ein Wert von rund 250 ooo heutigen Schwei
zerfranken. 
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und die Einrichtung von neuen Post- und Botenkursen, ferner über Posttaxen, 
Haftpflicht und anderes mehr. 

Vergleicht inan die neuen V ertragsbestin1n1ungen mit den bisherigen Ab
kom1nen, dann ko1nmt man zum Schlusse, der Thurgau habe es verstanden, seine 
Interessen in geschickter Weise zu wahren, indem er St. Gallen und Schaffhausen 
als Mitkonkurrenten zu Angeboten veranlaßte, wodurch Zürich notgedrungen 
bessere Bedingungen gewährte. Wir werden später sehen, wie Zürich diese 
Zwangslage ohne weiteres zugeben n1ußte. Doch lassen wir den Postvertrag 
mit seinem ganzen Wortlaut folgen: 1 

Post-Pachtvertrag 

zwischen 

dem Stand Thurgau u11d der General-Post-Direktion des Kantons und Arro11disseme11ts Zürich 

Zwischen dem Stand Thurgau und der General-Postdirektion des Kantons und Arrondissc-
1nents Zürich ist, mit beidseitige111 Vorbehalt der erforderlichen Ratifikationen, nachstehender 
neuer Postpachtvertrag für die Dauer von zwölf Jahren unter folgenden Bedingungen ab
geschlossen worden: 

§ I. 

Der Stand Thurgau überläßt und garantiert der General-Postdirektion des Kantons und 
Arrondissen1cnts Zürich die Ausübung und Handhabung des Postregals in scine111 Kanton n1it 
allen damit verbundenen Rechten und Befugnissen, dergestalt, daß im Un1fang desselben, ohne 
Bewilligung des Pächters, weder eine andere Postanstalt errichtet, noch eine fre1nde Post, unter 
welchem Na1nen und Titel es auch sein 1nöge, durch sein Territoriu111 geführt werden darf. 
Ebenso gewährleistet der Stand Thurgau den1 Pächter alle Nutzungen und Erträgnisse des 
erwähnten Postregals in dem Sinne, daß weder versiegelte Briefe, noch Valoren und Pakete 
anders als durch die ordentlichen Post- und Botengelegenheiten befördert und daß regel
mäßige Privatfuhrwerke zur Beförderung von Personen, Briefen oder Paketen auf Straßen, 
wo Postwagenkurse bestehen oder noch angelegt werden, ohne Bewilligung des Pächters 
nicht errichtet und unterhalten werden dürfen. 

§ 2. 

Die General-Postdirektion des Kantons und Arrondissements Zürich verpflichtet sich 
dagegen: 

a. Die Postkurse, welche gegenwärtig im Kanton bestehen, beizubehalten. 

b. Außerdem einen täglichen Postkurs von Frauenfeld über W einfelden nach Romanshorn 
mit einer täglichen Verbindung zwischen dein letztern Orte und Friedrichshafen oder 

1 STAF, VI. 130. r. 



Lindau n1ittclst der Da111pfschiffahrt iin Laufe des Jahres I 842 in der W eise herzustellen, 
daß die Fahrt von Friedrichshafen oder Lindau dirccte nach Ro111anshorn gehe. 

c. Einen täglichen Postwagenkurs von Köpplishaus über Hagenwil nach St. Gallen sogleich 
herzustellen und denselben auf die Straße von Weinfelden über Bischofszell und Haupt
wil nach Goßau zu translocieren oder neben diesen1 Eihvagenkurs einen besondern auf 
der lctztern Straße einzurichten, sobald dieselbe hergestellt sein wird und Z\var niit In
fluenz auf die Herisauer Post in Goßau. 

d. Einen täglichen Kurs von Schaffhausen über Dießenhofen nach Münchwilen bis 
spätestens I 843 zu errichten. l)ie beidseitigen Regierungen \Verden dafür sorgen, daß die 
Straße von l)ießenhofen nach Frauenfeld innerhalb dieser Frist in den gehörigen Zustand 
gebracht werde. 

e. Einen täglichen Post\vagenkurs nach Steckborn einzuführen, sobald die Landstraße er
stellt ist. 

f. Überhaupt den1 Postwesen iin Thurgau eine zeitgemäße Ausdehnung und n1öglichst voll
ständige Einrichtung zu geben. 

Die General-Postdirektion in Zürich verpflichtet sich ün weitern, regehnäßige Botenkurse 
auf ihre eigene Rechnung einzurichten und denselben die durch das Bedürfiiis gebotene Aus
dehnung zu geben. Über das Vorhandensein dieser Bedürfiiisse hat der Kleine Rat von1 Thur
gau zu entscheiden. 

Die bisher in1 Innern des Kantons Thurgau bestandenen Brief-, Valoren- und Passagier
taxen dürfen ohne Einwilligung der thurgauischen Regierung nicht erhöht werden. 

l)ie Taxen stellen sich gegenwärtig wie folgt: 

a. Für Reisende in den Postwagen per Schweizerstunde 16 Kreuzer. 

b. Für Briefe iin Innern des Kantons: der einfache 2 Kreuzer, der doppelte 3 Kreuzer, die 
Unze 8 Kreuzer. 

Für Briefe dagegen, welche ohne Wert deklariert sind, nach bisheriger Übung per Unze 
4 Kreuzer. 

Für Briefe auf den Nebenrouten, durch besondere Boten bestellt, per Stück I Kreuzer mehr. 
Für Briefe von Zürich nach Frauenfeld: der einfache 3 Kreuzer, der doppelte 4 Kreuzer. 
Für die oberhalb Frauenfeld liegenden Ortschaften: der einfache 4 Kreuzer, der doppelte 

5 Kreuzer. 

c. Für Valoren im Kanton: von I Gulden bis roo Gulden 4 Kreuzer; über roo Gulden je 
50 Gulden 2 Kreuzer 

d. Für Waren und Pakereien im Kanton: von I bis 4 Pfund per Pfund 4 Kreuzer, für jedes 
Pfund mehr: vide Tarif. 

e. Für Valoren außer den1 Kanton: vide Tarif. 

f. Für Waren und Pakcrcien außer dem Kanton: vide Tarif. 



Von den thurgauischcn Posttaxen bleiben gänzlich befreit: Alle Korrespondenzen und 
Pakete der Kantonalbehörden und Gerichtsstellen unter sich und rnit den untergeordneten 
Behörden und Bearnten, so,vie urngekehrt und ebenso die Korrespondenz, ,velche unter 
untern Behörden und Bearnten stattfindet. Gelder und Valoren bezahlen das tarifinäßige 
Porto, nebst den allfällig darauf haftenden Auslagen. l)agegen sind ebenfalls die Kurier-, Post
und Eihvagen, überhaupt alle irn ordinären Postdienst ver,vendeten Pferde und Fuhr,verke 
von Entrichtung aller Weg- und Brückengelder, von lctztern jedoch nur insoweit, als ihr 
Bezug nicht Korporationen zusteht, befreit. 

§ 6. 

I)ie General-Postdirektion von Zürich übernirnrnt für die der Postanstalt des Kantons 
Thurgau anvertrauten Gelder und Gcgenstiinde von Wert, für welche ein Postschein aus
gestellt ,vird, die gesetzliche Haftung für den Zeitraurn von drei Monaten und leistet irn 
Verlustfalle für dieselben Ersatz nach dern angegebenen Wert, wenn 

a. der Verlust durch Verschulden oder Nachlässigkeit der Postbearnten oder Postbediensteten 
und also nicht durch unab,vendbare Gewalt oder durch reinen Zufall (casurn rnerc talern) 
herbeigeführt worden ist und wenn 

b. in Verlustfällen die Anzeige bei der Postanstalt nicht später als ein Vierteljahr nach Aus
stellung des Postscheins gernacht wird. 

Die General-Postdirektion von Zürich verpflichtet sich, Verträge, ,velche rnit andern 
Postadrninistrationen abgeschlossen werden und das thurgauische Postwesen beschlagen, vor 
definitivern Abschlusse derselben der thurgauischen Regierung zur Einsicht vorzulegen und 
überhaupt alle Abänderungen, die irn thurgauischen Postwesen vorgenon1n1cn ,verden, der
selben n1itzuteilcn. 

§ 8. 

Die Postbearnten für den Kanton Thurgau hat die pachtende Postdirektion aus thurgaui
schen Bewohnern zu wählen. Auf jeden1 der beiden Hauptbureaux zu Frauenfeld und Ro
rnanshorn rnag jedoch eine Stelle, n1it Ausnahrne derjenigen des I)irektors, durch freie Wahl 
besetzt werden. 

Die Dauer des Vertrages ist vorn I. Januar 1842 auf zwölf nacheinander folgende Jahre 
und der Endterrnin auf den 31. Dezernber 1853 festgesetzt. Wenn jedoch nicht ein Kontrahent 
dern andern sechs Monate vor Ablauf des Pachtes aufkündet, so dauert der Vertrag bis nach 
Verfluß von weitern sechs Monaten, von1 Tage der später erfolgenden Aufkündung an, fort. 

§ 10. 

Die jährliche Pachtsurnrne, ,velche die General-Postdirektion des Kantons und Arrondisse
rnents Zürich für Ausübung des thurgauischen Postregals auf eigene Rechnung an den Stand 
Thurgau bezahlt, ist auf G 12 000.- R.V., schreibe zwii/ftausend Gulden (Reichs-Valuta), fest
gesetzt und in vier Quartalstcrrnincn an das thurgauische Staatskassierarnt abzuführen. 
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§ I I. 

So ,vic die General-Postdirektion des l(antons und Arrondissen1ents Zürich in gegen
,v,irtigein Post-Pachtvertrag die zeitgein,iße Förderung des Postverkehrs in1 Kanton Thurgau 
übcrnonnnen hat, so verspricht auch die Regierung des Standes Thurgau, dein Pächter in 
Ausübung seiner vertrags1näßigcn (;erechtsa111e kräftigen Beistand zu leisten und de1nsclben 
ihren Schutz und ihre Verwendung bestens zu teil werden zu lassen. 

§ I2 

Dieser V ertrag ,vird in z,vei gleichlautenden Exc111plaren gefertigt und von den beid
seitigen Bcvollinächtigten, unter Vorbehalt der in1 Eingang gedachten Ratifikation, unter
zeichnet. 

Zürich, den Ir. Mai I 841. 

Die 13evolhnächtigten 
der General-Postdirektion 

des Kantons und Arrondissen1ents Zürich: 

Schweizer, Postdirektor 
Rrinhart-H,:ß 

Frauenfeld, den Ir. Mai I 841. 

])er 13evolhnächtigte 
des Kleinen Rats des Kantons Thurgau: 

Dr. Keller, Regierungsrat 

Wir 13urgenneister und Regierungsrat des Kantons Zürich erteilen dein vorstehenden 
Post-Pachtvertrag unsere Genehniigung. 

Zürich, den 13. Mai 1841. Der Aintsburgenneister: H. Mottsson 

Der erste Staatsschreiber: Hottingcr 

Das neue Postabkon1n1en fand in Zürich nicht allgemeine Zustin1mung. Da
von zeugte ein Artikel in der Thurgauer Zeitung vom II. Mai 1841, also von1 
Tage des Vertragsabschlusses zwischen Thurgau und Zürich.1 Zuerst befaßte sich 
der Einsender n1it dein Inhalt des neuen Postvertrags und fügte dann bei, daß die 
Verhandlungen irn thurgauischen Großen Rat in Zürich keinen guten Eindruck 
1nachten. Viele Stimn1en hätten von diesem neuen Vertrag 111it den1 Kanton Thur
gau abgeraten, darunter versierte Kaufleute. Die Pachtsumn1e sei zu hoch und die 
übernonunenen allgemeinen Bedingungen zu schwer. Dann fährt der Artikel
schreiber wörtlich weiter: 

«13ei der Übernah111e galt es, das zürcherische Postgebiet in seiner Integrität zu erhalten 
und dadurch eine ausländische Postn1acht von der alhnählichen Eroberung der Schweiz 
abzuwehren. Für beides war der Thurgau seiner ausgedehnten Grenzen a.in Bodensee und 
der eigentü111lichen Stellung der verschiedenen Postgebiete zu dem unsrigen wegen durchaus 
nötig. Hätte inan sich aus dieser Stellung verdrängen lassen, sie nicht, wenn auch mit einigen 
Opfern, gehalten, so hätten die weiten1 Folgen dieses Rückzuges auf die ganze Eidgenossen
schaft und auf Zürich selbst zunächst verderblich zurück wirken müssen.» 

1 Thurgauer Zeitung Nr. 56 von 1841. 
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Un1 diese Zeit hatten zwei köstliche, in V ersfonn gekleidete Stiinmungsbilder 
den Weg in die thurgauische Tagespresse gefunden. Als die Verhandlungen noch 
im Gange waren, erschien das Gedicht « Th11rgauischcs Postlied», eine Ablehnung 
der Übertragung des Postwesens an Thurn und Taxis.1 Unrnittelbar nach Ab
schluß des neuen Postvertrags rnit Zürich behandelte der « Taxisschc Sch1vancn
gesang» in humorvoller Weise die Ablehnung des Thurn und Taxissehen Post
pachtgesuchs. 2 Er leistet sich Wortspiele nüt den N arnen von versclüedenen Dis
kussionsrednern aus dein Großcn Rat. 

Thurgauisches Postlied 

Die Thurn und Taxis sollen 
Nicht haben unsre Post; 
Als Eidgenossen wollen 
Wir handeln hier getrost. 

W oh! sucht man uns zu fangen, 
Wie inan Fische fängt Ün Bach, 
Durch goldner Angel Prangen 
Und bietet wacker nach. 

Doch 1nögen Juden im1ner 
Ein weit Gewissen han; 
Der Thurgau weichet ninuner 
Ab von der Ehrenbahn. 

Das Tausendguldenkräutchen 
Ist wohl ein schönes Kraut; 
Es ist ein holdes Bräutchen, 
Mit dem man gern sich traut. 

Doch wird, wer Schweizerbürger 
Ist, ganz und nicht nur halb, 
Flieh'n, wie den Freiheitswürger, 
Das fremde, goldne Kalb. 

« !(ein Stand soll je verpachten 
Sein Postregal auswärts; 
l)as würden wir betrachten 
Als Stich in's Schwcizerherz», 

Dies war vor wenig Jahren 
Thurgau's Instruktion. 
Jetzt nicht n1ehr drauf beharren, 
Brächt Schande den1 Kanton. 

Es schmück' ein andres Zeichen 
Dann Thurgau's Schild - der Krebs -, 
Wenn seine Ehr' n1uß weichen 
Dein Egoisten-Plebs, 

Der ganz nach seiner W eise 
Das Seine sucht - n1erkts fein -
Nur Mittelpunkt ün Kreise 
Auch hier will wieder sem. 

(Gleich viel, ob doppelt teuer 
Das Porto ko1nmt zu stehn, 
Wenn er nur seine Eier 
Kann ausgebrütet seh'n). 

Nein, Thurn und Taxis sollen 
Nicht haben unsre Post; 
Als Eidgenossen wollen 
Wir handeln hier getrost! 

1 Thurgaucr Zeitung Nr. 27 von 18.p. 
2 Thurgaucr Zeitung Nr. 57 von 1841, Häbcr!in-Schaltcgger, Thurgau 1798-1848, S. 311. 



Taxisseher Schwanengesang 

Verschlossen bleibt dir, Thurn von Valsassinal 
- Du Quell postalischer Glückseligkeit -
Der Gau der Thur, ,Nie Albions Söhnen China! 
Philister-Zopftu111 ist drob hoch erfreut, 
Wir sitzen an den Bächen, weinend stille Tränen 
Ob deines Posthorns nun verpönten Silbertönen. 

Wie sollten wir nicht trauern, da wir waren 
Von dir erkoren, unser Land nüt Glück 
Zu übcrschwcnuncn, aber der «Halbnarren» 
Borniertes Ehrgefühl barsch wies zurück -
Als ob in Zauberkreis der Knechtschaft straks gerieten 
Die Söhne Thurgau's all', - dein goldnes Anerbieten? 

Man hat uns zwar 1nit freiem 1vf11t beschuldigt, 
(Merk Marx der Mäklcr Taschenspielerei!), 
I)er Selbstsucht hätten stahlhart wir gehuldigt, 
I)run1 eingestim1nt nicht in das Hirschgeschrei; 
Doch u1ngekehrte Rede wäre wahr gewesen: 
«Ein goldnes Wies/ein wollten sie für's Land erlesen». 

Nun lebe wohl! Von Friedrichshafen drüben 
Mög' freundlich fort dein gnadenvoller Blick 
Uns strahlen! Auch wir werden immer lieben 
Dich, hoffend, daß ein holderes Geschick 
Auf bittre Schale süßern Kern uns werde spenden 
Und Sonnenlicht statt des aschgrauen Rauches senden! 

Man erkennt in diesem Gedicht Anspielungen auf die Narnen der Kantonsräte 
Bachmann, Kreis, Freyenmuth, Merk, S tähelin, Hirzel, Eder, Wiesli, Kern und Rauch. 

Mit diesem neuen Postvertrag war die Besorgung des thurgauischen Post
wesens von1 I.Januar 1842 an neu geordnet. Nach§ 2 des Vertrags verpflichtete 
sich die Pächterin, nicht nur die bereits im Kanton bestehenden Postkurse beizu

behalten, sondern dazu noch weitere, näherbezeichnete Verbindungen einzurich
ten. Dieser Verpflichtung kam die Postverwaltung Zürich, vorläufig wenigstens 
teilweise, wie folgt nach: 

1 Mit Zustimmung von König Philipp IV. und Kaiser Fcrdinand III. hatte sich der Generalpostmeister Lamoral Clau
dius von Taxis im Jahr 1650 den Titel und das Wappen derer von Thurn und Valsassina (Grafschaft östlich vom Co
mersee) beigelegt. Doch wollte der Urheber des Schwanengesanges wohl nicht auf diese verschollene Standeser
höhung anspielen, sondern er dachte an die angeblich mit den Thurn und Taxis verwandten Grafen von Thurn 
und Valsassina, die bis 1836 auf Schloß Berg gewohnt hatten. Graf Johann Theodor war sogar bis zur Regene
ration Mitglied des Thurgauischen Kleinen Rates gewesen. 
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Auf r. April 1842 wurde eine tägliche Postverbindung von Weinfelden bis 
Bischofszell hergestellt, nut Weiterführung bis nach St. Gallen durch die St. Gal
ler Postverwaltung. 1 Die Abfahrt in W einfelden erfolgte 5 Uhr n1orgens, die 
Rückfahrt ab St. Gallen zwischen 4 und 5 Uhr nachtnittags. Das Publikun1 be
grüßte diesen Postkurs W einfelden - Bischofszell - St. Gallen besonders deshalb, 
weil in Verbindung dan1it die Instandstellung der Straße Hauptwil - Goßau in 
Aussicht gestellt wurde. 2 

Sodann folgte auf r. Mai r 842 als weitere Verkehrsverbesserung die Führung 
eines täglichen Eilwagenkurses von Schaffhausen über Frauenfeld nach Wil. Das 
Posta1nt Frauenfeld gab diese Neuerung n1it folgender Mitteilung bekannt: 3 

«Mit r. Mai 1842 wird ein täglicher Eilwagenkurs von Schaffhausen über Dicßenhofen
Frauenfeld-Wil-Wattwil-Wildhaus nach Feldkirch ins Leben treten. Abgang in Schaff
hausen 7 Uhr n1orgens und in Frauenfeld 101

/, Uhr vonnittags; Ankunft in Feldkirch ro¾ Uhr 
abends; Abgang in Fcldkirch 4 Uhr n1orgens 1nit Ankunft in Frauenfeld 4 Uhr nach111ittags 
und in Schaffhausen 71 / 6 Uhr abends. l)ieser Postkurs steht in Verbindung 111it den täglichen 
Eilwagen von Wien nach Innsbruck und Feldkirch, welche die ganze Tour Feldkirch - Wien 
in So Stunden zurücklegen. Zugleich influiert dieser I{urs in Wil auf den täglichen Eihvagen 
von Zürich nach St. Gallen, so daß, wer vonnittags 101 

/ 6 Uhr von Frauenfeld abfährt, nach-
111ittags 41

/, Uhr in St. Gallen eintrifft, und u111gekehrt ko111111t, wer in St. Gallen 111orgcns 
ro¼ Uhr abgeht, nach111ittags 4 Uhr in Frauenfeld an.» 

Von besonderer Bedeutung war der auf r. Juli r 842 eingerichtete Postkurs 
von Zürich über Frauenfeld nach Romanshorn, der täglich verkehrte und die Ver
bindung herstellte über den Bodensee nach Lindau.4 Abgang in Zürich 9 Uhr 
nachts, in Frauenfeld 2 Uhr nachts, in W einfelden 3 ½ Uhr nachts, Ankunft in 
Romanshorn an1 Morgen früh; Abgang nach Lindau zwischen 7 und 9 Uhr 
1norgens, Ankunft in Lindau zwischen 9 und r r Uhr vormittags, das heißt: mit 
Anschluß an die um 2 Uhr nachmittags nach ganz Bayern und darüber hinaus 
abgehenden Posten. Die Rückfahrt erfolgte ab Lindau zwischen r und 2 Uhr 
nachnüttags, ab Romanshorn 7 Uhr abends, ab W einfelden 9 Uhr nachts, ab 
Frauenfeld rr½ Uhr nachts; Ankunft in Zürich am andern Morgen um 5 Uhr, 
1nit Anschluß an die Frühposten nach Bern, Basel, Luzern, Glarus und Chur. 

Mit diesem Postkurs wurde nun allerdings eine Verbindung über den Boden
see hergestellt, aber nicht diejenige Verbindung, die vertragstnäßig vorgesehen 
war. Dort war ausdrücklich gesagt, die Fahrt müsse von Friedrichshafen oder 
Lindau direkt nach Romanshorn gehen. Diese direkte Verbindung konnte jedoch 

1 Thurgaucr Zeitung Nr. 28 von 1842. 
2 Thurgaucr Zeitung Nr. 35 von 1842. 
3 Thurgaucr Zeitung Nr. 48 von 1842. 
4 Thurgauer Zeitung Nr. 75 von 1842. 



vorläufig noch nicht hergestellt \Verden. Die Da1npfboote verkehrten n1it R.o

n1anshorn nur auf den1 Weg über R.orschach. Dazu ka1ne11 erst noch verhältnis-

1näßig große U 111schlagszeiten in H.0111anshorn und Postkursaufenthalte unter

wegs. Das war ein unbefriedigender Zustand, der iin Laufe der nächsten Jahre zu 

fort\vährenden Klagen Anlaß gab und, wie wir sehen werden, erst 1847 behoben 

\verden konnte. 

Der 1839 eingeführte Nachtkurs zwischen Winterthur und Frauenfeld ka1n 

von1 1.Juli 1842 an in Wegfall, da er neben der neuen durchgehenden Nachtpost 

Zürich - R.on1anshorn keine Bedeutung 1nehr hatte. 1 

Vielleicht iin Zusa1nn1enhang 111it dieser Aufhebung richteten I 842 der Adler

\Virt R.udolf Hirzel und Melchior Altenburger in Winterthur tägliche Fahrten für 

I\eisendentransport zwischen Frauenfeld - Winterthur und Zürich ein. 2 l)ie Post

verwaltung Zürich verlangte an1 14. Oktober 1842 von1 Kleinen R.at, daß diese 

regalwidrigen Fahrten auf thurgauischen1 Boden verboten würden. 

Ebenfalls von1 1. Juli I 842 an wurde der Kurs der seit I 8 3 8 geführten ein

spännigen Postchaise Tägerwilen - Uttwil bis nach l\01nanshorn ausgedehnt. 3 Auf 

den gleichen Zeitpunkt erhielt l\0111anshorn zufolge der dort neu einmündenden 

Postverbindungen ein Postbureau.4 Als Posthalter wurde Allispach gewählt. In 

das Jahr 1842 fällt sodann auch die Einführung eines Nachtpostkurses auf der 

Strecke Zürich - Winterthur - St. Gallen. 

1111 Zusan1111enhang n1it den1 Ausbau der Postkursverbindungen zeigte sich das 

Bedürfiüs für die Errichtung neuer Poststellen. Zu diesen1 Zwecke legte das 

Finanzdeparten1ent Ende 1841 einen Entwurf für Erweiterung des Botenwesens 
vor. Nach diesen1 Entwurf waren fünfzehn Postbureaux und überdies dreißig 

Briefablagen vorgesehen, von denen aus die Nebenorte durch Briefboten bedient 

werden sollten, u1n die Postsachen in jeder Ortschaft 111indestens drein1al wöchent

lich zustellen zu können. Dieses Projekt war von1 Kleinen Rat a1n 9. Dezen1ber 

1841 1nit dem Vorbehalt späterer Erweiterung genehn1igt worden.5 

Der auf r. Mai r 8 3 9 eingerichtete Fahrpostkurs zwischen Arbon, Bischofszell, 

Weinfelden und Frauenfeld erhielt ab 1843 eine neue Fahrordnung. Die Postver

waltung erließ dazu folgende Bekannt1nachung6 : 

«Mit I. Januar I 843 wird der tägliche Post,vagen von Arbon dasclbst 111orgens 3 ½ Uhr 
abfahren, 6½ Uhr in Weinfelden und 8¼ Uhr in Frauenfeld anko111men. Nachn1ittags 3 Uhr 

1 Thurgauer Zeitung Nr. 75 von 1842. 
2 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2443 vom 22. Oktober 1842, STAF. 
3 Thurgauer Zeitung Nr. 75 von 1842. 
4 Thurgaucr Zeitung Nr. 63 von 1842. 
5 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 2653 vom 9. Dezember 1841, STAF. 
6 Thurgaucr Zeitung Nr. I 53 von 1842. 
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wird derselbe von Frauenfeld zurückkehren, 4. 40 Uhr in W einfclden und abends 8 Uhr in 
Arbon eintreffen. Zur Verbindung 1nit diesen Kursen wird von Bischofszcll alle Morgen 
43/4 Uhr eine Postchaise nach Wcinfclden abgehen, dasclbst 6~'4 Uhr eintreffen, nachnüttags 
43/4 Uhr von da nach Bischofszcll zurückkehren und 6.25 Uhr dort ankonunen.» 

Vorn I. Oktober des gleichen Jahres an wurden die Abfahrtszeiten dieses Kurses 
in Arbon und Bischofszell eine Stunde später gelegt, dagegen erfolgte die R.ück
fahrt ab Frauenfeld eine Stunde früher. 1 

Einer Mitteilung der Postverwaltung Zürich an den Kleinen R.at2 und einer 
gleichzeitig erfolgten Bekanntrnachung3 ist zu entneh1nen, daß der Nachtwagen 
Zürich- St. Gallen von1 r.Juli 1843 an von Winterthur über Frauenfeld nach 
Wil geleitet werden solle. Durch diese veränderte Kursierung bestehe künftig 
eine zweite Verbindung, nämlich ein Tag- und ein Nachtwagenkurs, zwischen 
Frauenfeld und St. Gallen. Abfahrt in Frauenfeld 12 Uhr nachts nach Zürich und 
I Uhr nachts nach St. Gallen. 1111 weitern 1nachte die Postverwaltung darauf auf-
1nerksam, daß ebenfalls vorn r.Juli 1843 an auf der Strecke zwischen Weinfelden 
und St. Gallen nur noch eine einspännige Postchaise verwendet werde. 

In seiner Antwort nah1n der Kleine Rat nüt Befriedigung von der schon längst 
gevvünschten Leitung des St. Galler Nachtwagens über Frauenfeld Kennt11is und 
anerkannte das Bestreben für Verbesserung unseres Postwesens gemäß Post
vertrag.4 Nicht einverstanden erklärte sich jedoch der Kleine Rat 1nit der Um
wandlung des im Vorjahr eingerichteten Postwagenkurses zwischen Wein
felden und St. Gallen in einen Kurs mit einer nur einspännigen Chaise. Er verwies 
in seinern Protestschreiben auf§ 2a des neuen Postvertrags, wonach die zur Zeit 
des Vertragsabschlusses bestehenden Postkurse beizubehalten seien. Die beab
sichtigte Reduktion des Postkurses Weinfelden - St. Gallen stehe im Widerspruch 
mit dieser vertraglichen Bestimmung. Bereits hätten auch Handel und Gewerbe 
dagegen Stellung genommen. In einem spätern Schreiben vom 29. Juli I 843 be
harrte der Kleine Rat auf Beibehaltung der bisherigen Kursführung auf der ganzen 
Strecke von Weinfelden bis St. Gallen.5 Es genüge nicht, wenn der Postwagen 
bis nach Bischofszell geführt werde, die Verbindung nüt Goßau und St. Gallen 
jedoch vom Gutfinden der Postverwaltung St. Gallen abhängig sei. Die Postver
waltung Zürich habe die vertraglich übernommene Verpflichtung, einen täglichen 
Postkurs von W einfelden über Bischofszell und Hauptwil nach Goßau herzustel
len, und daran halte man sich iin Thurgau. Anlaß zu dieser festen Stellungnahme 

1 Thurgauer Zeitung Nr. 114 von 1843. 
2 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 1506 vom 28. Juni 1843, STAF. 
3 Thurgauer Zeitung Nr. 79 von 1843. 
4 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 175b vom 5. Juli 1843 und Missiv Nr. 185 vom 22. Juli 1843, STAF. 
5 Kleiner Rat, Missiv Nr. 190 vom 29.Juli 1843, STAF. 
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gab das Vorgehen der Postverwaltung St. Gallen, die von1 r. August r 843 an auf der 
Strecke von Bischofszell bis St. Gallen nur noch zweiinal vvöchentlich einen zwei
spännigen Wagen, an den andern Wochentagen eine einspännige Postchaise führte. 1 

An1 7. Dezen1ber r 843 erstattete der Kleine R.at dein Großen Rat einen all
geineinen Bericht über die Befolgung der init dein neuen Postvertrag übernom
n1enen Verpflichtungen durch die Pächterin. 2 Die Führung des 1842 eingerichte
ten Postkurses von Frauenfeld über W einfelden nach R.on1anshorn wurde in Ord
nung befunden. Beanstandet n1ußte das fehlen einer direkten Verbindung über 
den See werden, denn die Schiffe berührten bei jeder Hin- und Herfahrt in1iner 
den Hafen von R.orschach. Mißbilligt wurde sodann die auf I. August 1843 vor
genon1n1ene Änderung auf der Strecke Frauenfeld - Weinfelden - St. Gallen, 
über die sich der Kleine Rat bereits bei der Postverwaltung Zürich beschwert habe. 
Nach den neuesten Verhandlungen zwischen Zürich und St. Gallen werde Zürich 
ab r. Januar I 844 den Postwagenkurs Weinfelden bis Goßau, St. Gallen die Fort
setzung übernehmen, und zwar jede Vervvaltung auf ihre eigene Rechnung. Im 
weitern wurde erwähnt, der Ün Postvertrag vorgesehene tägliche Postkurs von 
Schaffhausen über Dießenhofen nach Münchwilen sei bereits zu Anfang 1842 ein
gerichtet worden, obwohl die Straße zwischen Dießenhofen und Frauenfeld, be
sonders auf Zürcher Boden, noch nicht instandgestellt sei. 

Dieser Bericht sowie ein Gutachten der für Postangelegenheiten eingesetzten 
Spezialkommission,3 gab bei den folgenden Beratungen im Großen Rat Anlaß 
zu lebhaften Auseinandersetzungen.4 Im allgemeinen bestand die Auffassung, 
Zürich n1üsse zur Einhaltung der vertraglich eingegangenen Verpflichtungen an
gehalten werden. Dabei wurden die Schwierigkeiten hinsichtlich Herstellung 
direkter Verbindungen von Romanshorn nach Lindau oder Friedrichshafen nicht 
verkannt. Einerseits vermöchten die Verhältnisse beim Romanshorner Hafen 
noch nicht voll zu befriedigen, da es für Dampfschiffe bei niedrigem Wasserstand 
unmöglich sei, dort anzulegen. Anderseits mache die derzeitige Uneinigkeit unter 
den Dampfschiffgesellschaften die Einrichtung der in Frage stehenden direkten 
Verbindungen beinahe unmöglich. 5 

Als Beispiel für diese Tatsache konnte eine öffentliche Bekanntmachung der 
Dampfschiffahrtverwaltung in Konstanz angeführt werden, wonach die Großher
zoglich Badische Regierung am 20. Juli I 843 den bayrischen und württembergischen 
Dampfbooten das Anfahren der badischen Häfen und Landungsplätze untersagte.6 

1 Kleiner Rat, Missiv Nr. 276a vom 7. Dezember 1843, STAF. 
2 Kleiner Rat, Missiv Nr. 276a vom 7. Dezember 1843, STAF. 
3 STAF, VI. 130. r. 
4 Thurgauer Zeitung Nr. 153 von 1843. 
' Thurgauer Zeitung Nr. 28 von 1844. 
6 Thurgauer Zeitung Nr. 79 von 1843. 
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In der Diskussion ,vurdc auch festgestellt, daß der Postkurs Zürich - Frauen
feld - R.on1anshorn seit der Einführung des Post,vagens von Zürich über Frauen
feld nach St. Gallen weniger benützt ,verdc. Offenbar zögen es viele lZeiscndc in 
Anbetracht der nicht voll befriedigenden V crbindungcn über R.on1anshorn vor, 
den W cg über St. Gallen zu nchn1cn, un1 alsdann ab lZorschach die Überfahrt 
nach Lindau zu n1achcn. 

Als bisher unerfüllte V crtragspunktc wurden die wiederholt verlangte direkte 
V crbindung über den Bodensee und ein durchgehender ordentlicher Postwagen
kurs zwischen Wcinfcldcn und St. Gallen, 1nit Anschluß an den Zürich- llo111ans
horn-W agen, bezeichnet. Iin weitcrn wurde eine tägliche Postkursführung von 
Schaffhausen über Frauenfeld nach St. Gallen gewünscht, ein Begehren, dcrn rnit 
eincrn Abko111111cn vorn 5. Novernbcr 1844 zwischen Zürich und der Fürstlich 
Thurn und Taxissehen Generalpostdirektion entsprochen ,vurde.1 Mit diesen1 
Abkon1111cn wurde die tägliche Führung eines Eilwagens von Schaffhausen über 
Schlattingen - Sta1111nhcin1 - Wilcn - Üßlingcn - Frauenfeld - Münchwilen - Wil -
St. Gallen näher urnschrieben. Zürich stellte Wagen und Kondukteur und bezahlte 
die Brückengelder von Schaffhausen bis Wil, woran Thurn und Taxis einen Pau
schalbeitrag entrichteten. Die Einnahn1cn zwischen Schaffhausen und Wil ge
hörten Zürich. Für die Beträge, die Schaffhausen auf Ilechnung der Postverwal
tung Zürich einkassierte, bezog das Postan1t Schaffhausen eine Expeditionsgebühr 
von 3 Prozent. Weitere Bestünn1ungen urnschrieben die Vergütungen für den 
Transitverkehr. Der Eilwagen verließ Schaffhausen 7 Uhr n1orgens rnit Ankunft 
in Wil 12 Uhr nlittags und Weiterfahrt 2 Uhr nach111ittags, lZückkunft nach 
Schaffhausen 7 Uhr abends. 

Für den täglichen achtsitzigen Eilwagen von Schaffhausen nach Konstanz 
stellte Zürich Wagen und Kondukteur n1it gleichzeitiger Übernahme der Brücken
gelder und dergleichen. Schaffhausen erhielt für abgehende und dort ankon1mendc 
einfache Briefe je einen Kreuzer. An die Unterhaltskosten der zwei Postkurse nach 
Wil und Konstanz hatten Thurn und Taxis einen Beitrag von jährlich 400 Gulden 
R.V. an Zürich zu zahlen. Der Eilwagen verließ Schaffhausen 8 Uhr n1orgens, mit 
Ankunft in Konstanz 12½ Uhr mittags, Rückfahrt 2 Uhr nachrnittags, nlit An
kunft in Schaffhausen 6½ Uhr abends. 

Auf diesen beiden Strecken galt folgender Briefposttarif: Von Schaffhausen 
bis Frauenfeld und von Schaffhausen bis Tägerwilen und vice-versa der einfache 
Brief 2 Kreuzer, der doppelte 3 Kreuzer, das Loth 4 Kreuzer. 

1 STAF, VI. 130. r. 
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13. E11ttci11sch1111g der Postvenva!tung Zürich 1844 

Die in11ner noch unerledigten Vertragspunkte veranlaßten den Kleinen Rat 
a111 6. April 1844 zu einein neuen Vorstoß bei der Postverwaltung Zürich.1 Mit 
Hinweis auf den Postvertrag, ferner init Hinweis auf die zu diese111 Zwecke er
stellte teure Hafenbaute in R.oinanshorn, ,vurde baldige Einrichtung der direkten 
Verbindung von lloinanshorn über den Bodensee verlangt. Auf der Strecke 
W einfelden - St. Gallen wurde die V er,vendung einer einspännigen Chaise zwi
schen Bischofszell und St. Gallen nach wie vor als ungenügend bezeichnet. Mit 
Entschiedenheit forderte der Kleine llat, daß n1it einen1 Postwagen bis St. Gallen 
gefahren ,verde, das heißt: gleich ,vie iin ersten Jahr nach Vertragsabschluß. Eine 
Ant,vort auf dieses Schreiben blieb aus, trotz erfolgten1 Mahnschreiben von1 
21. August. Nun ,vandte sich der Kleine llat an den llegierungsrat voin Kanton 
Zürich und beschwerte sich in aller Fonn über die Generaldirektion der Postver
,valtung, die endlich die vertraglich eingegangenen Verpflichtungen einlösen 
solle. 2 l)ieses Vorgehen veranlaßte die zürcherische Postverwaltung, 111it einen1 
«Meinorial über die thurgauischen Postverhältnisse» von1 ro. Deze111ber 1844 der 
thurgauischen llegierung einen un1fassenden Bericht zu erstatten über die n1it 
dein neuen Postvertrag gen1achten Erfahrungen. 3 Mit diesen1 Bericht, so erklärte 
Zürich, solle dargelegt werden, ,vie getreu und ehrenhaft versucht worden sei, die 
übernon1n1enen Verpflichtungen zu erfüllen. Offenbar stütze n1an sich im Thur
gau vielfach auf den trockenen, kalten Buchstaben des Vertrags, und es bestehe 
ein Mißtrauen gegen den guten Willen und die Befähigung des gegenwärtigen 
Pächters. Zürich wies sodann darauf hin, daß der fragliche Pachtvertrag zwischen 
Thurgau und Zürich zu einer Zeit abgeschlossen worden sei, wo ein allgemei
ner Postkrieg zwischen n1ehreren schweizerischen Postad1ninistrationen herrschte 
und das Eindringen einer freinden einflußreichen Verwaltung in einen Grenz
kanton4 fürchten ließ, daß die postalische Selbständigkeit der Schweiz in hohein 
Maße gefährdet sei. Bein1 V ertragsabschluß seien die innern thurgauischen V er
kehrsverhältnisse stark überschätzt worden. Es sei ein Irrtun1 gewesen, wenn inan 
glaubte, iin agricolen Thurgau könne der Postverkehr nüt Postkursen und Boten
gängen stark belebt werden. Dies sei nur dort n1öglich, wo Industrie vorhanden 
ist. Selbst in1 Kanton Zürich inußten Kantonalkurse wieder aufgehoben werden. 
Daß inan in1 Thurgau die übertriebensten Erwartungen von den1 Wert eines 
Postgebietes hatte, das den Transit fremder Briefe vermitteln half, sei verständlich; 

1 Kleiner Rat, Missiv Nr. 82 von1 6. April 1844, STAF. 
2 Kleiner Hat, Missiv Nr. 282 vom 16. November 1844. 
3 STAF, VI. 130.1. 
4 Es handelt sich um Thurn und Taxis, Pächter des Postwesens von Schaffhausen. 
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denn die verschiedenen Postverwaltungen hätten un1 die Wette versucht, sich 
dieses Gebiet abzujagen, ohne alle Rücksicht auf den wirklichen Ertrag. 

Der Postvertrag vom I I. Mai I 841 sei unter solchen U111ständen und Voraus
setzungen zustande gekon1n1en: Zürich habe, gedrängt durch den gefährlichen 
Nachbar und entschlossen, so,vohl seine, als auch die postalische Selbständigkeit 
anderer Kantone nicht preiszugeben, die harten Bedingungen angenornrnen. 
Unter den darnaligen Umständen dürfe Zürich rnit Dank anerkennen, daß der 
Kanton Thurgau, nachde111 er zufolge seiner Lage die Angebote der Konkurrenz 
auf die Spitze getrieben hatte, durch ein schweizerisches Gefühl geleitet, a111 Ende 
doch zu einern etwas billigeren Preis einer Verpachtung an Zürich zugestinunt 
habe, als ihn der fre111de Bewerber zahlen wollte. 

Im Me111orial wird sodann auf die noch unerledigten Vertragspunkte Bezug 
geno111111en, wie die verlangte direkte Verbindung niit Lindau. Diese sei von 
Zürich wiederholt angestrebt worden, doch sei auf Seite des Thurgaus noch kein 
Hafen vorhanden und die Straße Frauenfeld - R.on1anshorn könne nur niit 
Schwierigkeiten befahren werden und nur gegen eine Extraentschädigung. 
Neuestens verlange die Lindau er Gesellschaft einen jährlichen Beitrag von 15 ooo 
Gulden, zuvor müsse aber erst noch das dritte Schiff gebaut sein. Unter diesen 
Umständen werde n1an auch im Thurgau verstehen, daß eine Entsprechung jetzt 
noch nicht möglich sei. Ein wichtiges Hindernis für die Anbahnung einer direkten 
Da1npfschiffahrt nach Ro1nanshorn liege aber unstreitig in den kümmerlichen Ver
hält1iissen dieses Ortes selbst. Wohl sei der Hafen erstellt; es bestehe aber keine 
Aussicht auf eine nennenswerte Verkehrsentwicklung. Daher ko111n1e auch die 
große Abneigung der Dampfschiffgesellschaft, diesen Hafen zu befahren. Ro
manshorn weise überdies keine Lagerhäuser auf und keine Gasthöfe für eine ordent
liche Bewirtung der Reisenden. Alle diese Punkte müßten erwogen werden, nicht 
nur die nackten Buchstaben des Vertrags. Der Ertrag des Postwagenkurses Ro-
1nanshorn - Zürich sei gering. Bischofszell - St. Gallen habe eine einspännige 
Chaise, die Verlust bringe. Die Rechnung über das thurgauische Postwesen für 
das Jahr 1843 zeige, wie unbedeutend der gesamte Verkehr sei. Die Bruttoein
nah1nen aus Briefen, Valoren und Reisenden erreichten nur 43 087 Gulden und 
53 Kreuzer für den ganzen Kanton Thurgau. Der Besoldungsetat beanspruche 
allein 8000 Gulden. Briefe und Valoren brächten Gewinn, der Reisendenverkehr 
nur Verlust. 

Zusammenfassend schließt Zürich den Bericht, daß eine nennenswerte Ver
kehrszunahme nicht zu erwarten sei. Der reine Verlust betrage jetzt schon 3000 

Gulden; dazu komme eine weitere Erhöhung der Kosten um 10 ooo Gulden für 
die Bodenseeschiffahrt, wenn Thurgau auf Erfüllung des Vertrags beharren sollte. 
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Zürich erwarte aber Bereitwilligkeit von Seite des Kantons Thurgau und appel
liere an dessen freundeidgenössische Einstellung. 

Den1 Men1orial war das nachfolgende Verzeichnis der Boten- und Postkurse 
vom Jahr I 843 n1it Angaben über Gewinn und Verlust beigegeben, das wertvollen 
Aufschluß über die da1naligen Verkehrsverbindungen gibt. 

a. Bote11k11rse im Jahr 1843 

Von Hüttwilen nach Frauenfeld 
Herdern Frauenfeld 
Nußbaumen Frauenfeld 
Neunforn Frauenfeld 
Thundorf Frauenfeld 
Tuttwil Frauenfeld 
Guntershausen - Frauenfeld 
Mettlen Frauenfeld 
Mettlen Bischofszell 
Dießenhofen Schlatt 
Steckborn Pfyn 
Steckborn Ermatingen 
Steckborn Dettighof en 
Hamburg Müllheiin 
Raperswilen Müllhein1 
Hefenhausen Helsighausen 
Illighausen Kreuzlingen 
Altnau Schönenbaurngarten 
Altnau Landschlacht 
Schlatt Weinfelden 
Ottenberg Weinfelden 
Mattwil Weinfelden 
Bi.irglen Istighofen 
Braunau W eii1felden 
Bußnang Weinfelden 
Wigoltingen Weinfelden 

Sulgen Götighofen 

Sulgen Donzhausen 

Erlen Waldhof 
Buch ackern Erlen 



Von Zihlschlacht nach Bischofszell 
Köpplishaus Som1neri 

Köpplishaus Utt,vil 

Köpplishaus Hagenwil 
Gottshaus Bischofszell 

Egnach Neukirch 

R.oggwil Arbon 
Arbon Rorschach 
Arbon St. Gallen 
Arbon Ro1nanshorn 

Münchwilen Fischingen 
Münchwilen Rickenbach 
Affeltrangen Münchwilen 

Die Ausgaben für diese Botenkurse betrugen iin Jahr 1843 
Der Ertrag dieser Botenkurse betrug iin Jahr 1843 ...... . 

Der Verlust für diese Botenkurse betrug im Jahr 1843 ... . 

h. Postkurse ini Jahr 1843 

Gulden Kreuzer 

4285 
2279 

2005 

24 
32 

52 

Gewinn Verlust 
Gulden Kreuzer Gulden Kreuzer 

Konstanz - Frauenfeld - Zürich .............. . 330 41 
Konstanz - Steckborn - Schaffhausen ......... . 1203 14 
Konstanz - Hub - St. Gallen .................. . 1661 59 
Schaffhausen - Frauenfeld - Wil .............. . 14 49 
Zürich - Frauenfeld - Romanshorn ........... . 
W einf elden - Bischofszell - St. Gallen ......... . 
Frauenfeld nach Arbon nebst den InBuenzkursen 

von W einf elden nach Bischofszell ......... . 
Tägerwilen - U ttwil - Ron1anshorn ........... . 

c. Brückenzoll ivurde hezahlt hn Jahr 1843 

In Pfyn Für den Postkurs Zürich - Konstanz ........ . 
In Eschikofen Für den Postkurs Zürich - Ron1anshorn ..... . 

Für den Postkurs Frauenfeld - Arbon ........ . 

524 30 
1065 15 

1942 54 
406 46 

Gulden Kreuzer 

20 



d. Pj/aste~r;eld wurde bezahlt irn Jahr 1843 

!11 Konstanz Für den Postkurs Konstanz - Schaffhausen ... . 
Für den Postkurs Konstanz - St. Gallen ..... . 
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Gulden Kreuzer 

45 
II 30 

Zur Besprechung der ün vorstehend erwähnten Memorial aufgeführten 
Punkte, na1nentlich aber zu1n Zweck, daß Zürich endlich dem Pachtvertrag im 
vollen U1nfange nachlebe, kan1 es a1n 2.Juni 1845 zu einer Konferenz in Frauen
feld.1 Thurgau war vertreten durch die Regierungsräte Dr. Keller und Stähelin, 
Zürich durch Regierungsrat Pestalozzi-Hirzel, ferner Reinhart-Heß und Post
direktor Schweizer. Iin Vordergrund der Besprechung stand neuerdings die Schaf
fung einer direkten Verbindung zwischen R.on1anshorn und Lindau oder Fried

richshafen. Zürich erklärte, die Dan1pfschiffgesellschaft stelle derart übersetzte 
Forderungen, daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen einfach nicht ent
sprochen werden könne. Es solle deshalb die Möglichkeit geprüft werden, eine 
Da1npfschiffgesellschaft an1 schweizerischen Seeufer ins Leben zu rufen. Die Thur
gauer Vertreter glaubten nicht, daß sich der Große Rat durch die vorgebrachten 
Argu111ente ,verde beeinflussen lassen, auch dann nicht, wenn der Kleine R.at einen 
Antrag zugunsten von Zürich stellen würde. 1111 ganzen Kanton verlange 111an 
allge111ein die direkte Verbindung nach Lindau oder Friedrichshafen. Die bisherige 
Verzögerung errege überall Unwillen. Man dürfe nicht vergessen, daß bein1 
Vertragsabschluß eine starke Minderheit für Thurn und Taxis eingetreten sei. 
Diese Gegner ,vürden in1 Großen Rat bestimmt Stellung gegen Zürich nehmen, 
wenn dein Begehren nicht bald entsprochen werde. Der Ertrag einer eigenen 
Dan1pfschiffgesellschaft sei zu gering. Aus allen diesen Gründen müßten die thur
gauischen Vertreter von Zürich verlangen, daß endlich die im Postvertrag fest
gelegte direkte Verbindung über den Bodensee hergestellt werde, auch wenn sie 
mit finanziellen Opfern verbunden sein sollte. Dann werde auch der Thurgau in 
kleinern Dingen so gut wie 1nöglich Konzessionen machen. Die Zürcher Ab
geordneten versprachen, die Sache weiter zu prüfen, und ersuchten die thurgaui
schen Vertreter, in folgenden Punkten Nachsicht zu üben: Für den Postkurs 
W einf elden - Bischofszell - St. Gallen solle man sich 111it einer einspännigen Chaise 
begnügen. Der einspännige Kurs Tägerwilen - Romanshorn sei überflüssig, da 
auf jener Strecke gleichzeitig der Konstanz - St. Gallen-Kurs fahre. Ge111äß V er
trag habe Zürich nach Erstellung der Straße einen Postkurs einzurichten von 
Frauenfeld nach Steckborn, der kein dringendes Bedürfnis sei, aber bedeutende 

1 STAF, VI. r30. r. 
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Opfer für die Postverwaltung zur Folge hätte und deshalb unterbleiben sollte. Die 
gegenwärtige Posteinrichtung sei überhaupt zu weit ausgebaut und dürfte verein
facht werden. Die vorläufige Antwort der thurgauischen Abgeordneten ging da
hin, daß sich die R.egierung an den V ertrag halten n1üsse und nur in1 Ilahn1en der 
vertraglichen Bestiinmungen entscheiden dürfe. Über weiter gehende Erleichte
rungen n1üsse der Große R.at verfügen; ein Entgegenk.01nn1en könne aber be
stiinmt nicht erwartet werden, solange die direkte Verbindung von R.on1anshorn 
über den See nicht hergestellt sei. 

Der Verlauf dieser Besprechung war nicht derart, daß eine baldige Einigung 
in den schwebenden Verkehrsfragen zu er,varten war. Dies zeigte sich an1 3 r. Ja
nuar 1846, als die Postverwaltung Zürich dein Kleinen llat den Beschluß der 
Postkommission St. Gallen mitteilte, wonach sie vo1n I. März 1846 an den Post
kurs W einfelden - Bischofszell - St. Gallen auf St. Galler Gebiet nicht 1nehr fort
setzen werde.1 Der Thurgau war da1nit begreiflicher,veise nicht einverstanden. 
Wiederun1 stützte sich der Kleine Rat auf den bestehenden Postvertrag und ver
langte von der Postverwaltung Zürich, daß sie sich n1it St. Gallen über den Fort
bestand dieses Postkurses verständige und einen eventuellen Verlust auf eigene 
Rechnung übernehme.2 Der Handelsverein Bischofszell - Haupt,vil setzte sich 
ebenfalls für diese Kursführung ein.3 Die Streitfrage wurde vorläufig durch 
Weiterführung des Kurses bis Goßau erledigt, wo mit Anpassung der Fahr
zeiten der Anschluß an den St. Galler Eilwagen hergestellt wurde.4 Zürich konnte 
diese Lösung mit den Bestiinmungen in § 2c des Postvertrags rechtfertigen. 

Recht gereizt wurde die Stimmung, als die Postverwaltung Zürich den1 Klei
nen Rat mit Zuschrift von1 15. August 1846 folgende Änderungen bekanntgab, 
die ab I. Oktober I 846 gelten sollten :5 

a. Ziirich - Frauenjeld - St. Gallen (-Ro111anshorn) werde als dreispänniger Eilwagen, ohne 
U111wechslung in Frauenfeld, bis Romanshorn geführt. Zürich ab 8 Uhr abends, Frauenfeld 
an 12. 30 Uhr nachts, Weinfelden an 2. 20 Uhr nachts, Ron1anshorn an 5. 10 Uhr morgens. 
Rückfahrt Romanshorn ab 7. 30 Uhr abends, Weinfelden an 10 Uhr nachts, Frauenfeld an 
l 1. 40 Uhr nachts, Zürich an 5. 45 Uhr 111orgens. 

b. Frauenfeld - St. Gallen solle als neuer zweispänniger lnfluenzkurs die Verbindung von 
Frauenfeld über Wil nach St. Gallen herstellen. Frauenfeld ab 12. 45 Uhr nachts, St. Gallen 
an 6.15 Uhr morgens. Rückfahrt St. Gallen ab 7 Uhr abends, Frauenfeld an 12 .15 Uhr 
nachts. 

1 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 248 von1 3 r. Januar 1846, STAF. 
2 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 442 vom 25. Februar 1846, STAF. 
3 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 645 vom 18. März 1846, STAF. 
' Kleiner Rat, Protokoll Nr. 645 vom 18. März 1846, STAF. 
5 STAF, VI. 130. r. 
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c. IVci11jddcn - Go}Jau ,var einspännig vorgesehen niit Anschluß in Goßau nach St. Gallen: 

Weinfclden ...... ab 2.30 Uhr n1orgens St. Gallen ....... ab 6.oo Uhr abends 
l3ischofszell . . . . . . an 3. 45 Uhr n1orgens Goßau .......... an 7. oo Uhr abends 
Goßau . . . . . . . . . . an 5. 20 Uhr n1orgcns 
St. Gallen ........ an 7. 30 Uhr n1orgcns 

Bischofszell. . . . . . an 8. 20 Uhr abends 
W einfclden . . . . . . an 9 . 4 5 Uhr abends 

d. Wci11Jrldcn - Arbon solle als Influenzkurs 1nit einspänniger Postchaise geführt werden. 
Wcinfclden ab 3 Uhr n1orgcns, Arbon an 6 Uhr n1orgens, Rückfahrt Arbon ab 6 Uhr 
abends, Weinfcldcn an 9 Uhr abends. 

e. Tiigcrwilc11 - Romanshorn könne eingestellt werden, weil überflüssig. Die Bedienung dieser 
Orte erfolge bereits durch die Postwagen der Strecken von Zürich und Schaffhausen nach 
l(onstanz und durch den Eihvagenkurs von Konstanz nach St. Gallen. Überdies seien 
beide Orte durch l3otcnkurse 1nit der U1ngebung verbunden. 

l)er Kleine R.at anerkannte vollständig die niit der Bedienung des Romans
horner Kurses durch einen dreispän1iigen Wagen und dessen fließenden Weiter
führung von Zürich bis Ron1anshorn ohne U111wechslung in Frauenfeld verbun
denen Vorteile. Ebenso schätzte er es auch, daß damit eine direkte Verbindung 
1nit den1 Kurs von W einfelden nach St. Gallen hergestellt werden sollte. In seiner 
Antwort an die Postverwaltung Zürich von1 25. August 1846 beanstandete er 
aber in aller Form, daß nicht ein zweispänniger Wagen für die Strecke W einfel
den - St. Gallen vorgesehen wurde.1 Im weitern protestierte der Kleine Rat gegen 
die beabsichtigte U1nwandlung der seit Jahren bestandenen direkten Postwagen
verbindung zwischen Frauenfeld und Arbon in eine an den Romanshorner Nacht
wagenkurs anschließende Postchaise W einfelden - Arbon. Mit der Einstellung 
der Postchaise von Tägerwilen nach Ron1anshorn war der Kleine Rat ebenfalls 
nicht einverstanden. Er stellte sich auch bei dieser Gelegenheit kategorisch auf den 
Standpunkt, gemäß Postvertrag § 2a müßten sämtliche Postkurse beibehalten 
werden, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestanden hätten. Mit aller 
Bestimmtheit erwarte man iin Thurgau, daß eine derartige Vertragsverletzung 
unterbleibe. 

In ihrer Antwort vom 21. September 1846 wies die Postverwaltung Zürich 
auf die ungenügende Frequenz des Arboner Wagens hin.2 Eine tägliche Verbin
dung werde trotzdem auch künftig bestehen. Das Gleiche gelte auch für den 
Tägerwiler Kurs, der neben dem bereits bestehenden St. Galler Postwagen keine111 
Bedürfnis entspreche. Wörtlich fügt dann die Postverwaltung bei: «Wir sind 
überzeugt, daß Sie die Kurse nicht anders einrichten würden bei Selbstbesorgung 
des Postdienstes. Wenn solche Kurse müßten eingehalten werden, wäre der Päch
ter 1iicht zu beneiden. Wo sollen wir Ihre versprochene Rücksichtnahme für Er-

1 Kleiner Rat, Missiv Nr. 258 vom 25. August 1846, STAF. 
'STAF, VI. 130.1. 
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leichterungen finden, wenn Sie bei jeder Gelegenheit Einsprache erheben? Das Her
anrücken der deutschen Eisenbahnen wird öftere und schnelle Änderungen nach sich 
ziehen. Es muß das Ganze im Auge behalten werden. Wir haben es bisher getan.» 

Der Kleine Rat beschränkte sich in seiner bereits a1n 22. Scpten1ber 1846 erfolg
ten Entgegnung darauf, noch1nals speziell gegen die beabsichtigte Änderung des 
bisher bestehenden Postwagenkurses zwischen Frauenfeld und Arbon zu prote
stieren.1 Einerseits sei er von1 Großen Rat beauftragt, auf genaue Erfüllung des 
neuen Postvertrags in allen seinen Teilen zu dringen, anderseits aber lege das daran 
interessierte Publikun1 auf die unverkün11nerte Beibehaltung der bestehenden 
Postkurse großen Wert. Auch bei dieser Gelegenheit n1üsse nochmals die be
stin1mte Erwartung ausgesprochen werden, daß die Postverwaltung sich an die 
überno1nmenen vertraglichen Verpflichtungen halte. 

Auf die Postverwaltung Zürich ist diese energische Einsprache offenbar doch 
nicht ganz ohne Eindruck geblieben. Sie ließ die ab I. Oktober 1846 vorgesehenen 
Änderungen vorläufig fallen. Statt dessen stellte sie 111it Schreiben von1 16. Okto
ber l 846 in Aussicht, 1nit Wirksa1nkeit ab I. Januar 184 7 zwischen Frauenfeld und 
Weinfelden die Kurse wie bisher zweispännig fortbestehen zu lassen, jedoch die 
Fortsetzung von Weinfelden bis Arbon durch einen einspännigen Influenzkurs 
zu unterhalten.2 Ferner solle der Anschluß des Kurses Weinfelden - Goßau an den 
Romanshorner Kurs zugesichert sein. Dabei müsse aber ben1erkt werden, daß die 
vorgesehene Änderung auf der Strecke Zürich - Frauenfeld - Ro1nanshorn noch 
nicht vorgenommen werden könne. Es schwebten gegenwärtig hierüber Verhand
lungen n1it der Postkommission St. Gallen wegen des Influenzkurses von Frauen
feld nach St. Gallen. 

Wiederum zeigte sich der Thurgau höchst unzufrieden. Der Kleine Rat stellte 
sich nänuich in seiner Antwort vom 21. Oktober 1846 auf den Standpunkt, es 
stehe ihn1 das Geneh1nigungsrecht für derartige Änderungen zu. 3 Eine einfache 
Anzeige über beschlossene Änderungen könne er nicht anneh1nen. In1 übrigen 
betrachte er die vorgesehenen neuen Kursierungen als ungenügend. Die früher 
erhobene Einsprache gegen die Änderung des Kurses Frauenfeld - Arbon n1üsse 
un1 so mehr erneuert werden, als die in Aussicht gestellte Verbesserung des Kurses 
Zürich - Frauenfeld - Ron1anshorn wieder auf ungewisse Zeit verschoben werde. 
Am Schlusse seiner Antwort machte der Kleine Rat noch darauf aufmerksam, daß 
die neue Straße von Frauenfeld nach Steckborn vollendet sei. Gen1äß Postvertrag 
§ 2e solle nun ein Postwagenkurs auf dieser Straße eingerichtet werden. 

1 Kleiner Rat, Missiv Nr. 273 vom 22. September 1846, STAF. 
2 Kleiner Rat. Missiv Nr. 296 vom 21. Oktober 1846, STAF. 
3 Kleiner Rat, Missiv Nr. 296 vom 21. Oktober 1846, STAF. 
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Trotz diesen neuen Vorstellungen verfügte die Postverwaltung Zürich am 
28. Oktober 1846 kurz und bündig, die an1 16. Oktober angekündigte Änderung 
des Postkurses nach Arbon werde ab 1. Januar 1847 durchgefi.ihrt.1 Gegen dieses 
vertragswidrige Vorgehen erhob der Kleine R.at bei der zürcherischen Regierung 
an1 14. Noven1ber 1846 energische Einsprache. Die erste Folge dieses Protestes 
war nochn1als ein erfolgloser Schriftwechsel zwischen Postverwaltung Zürich 
und der thurgauischen Regierung. Dann ka1n es zu einer n1ündlichen Besprechung 
in Frauenfeld an1 28. Nove111ber 1846.2 Zürich war vertreten durch Reinhart-Heß 
und Thurgau durch R.egierungsrat Dr. Keller. 

Zürich hob die großen Opfer für das thurgauische Postwesen hervor. Die 
R.echnungen wiesen folgende Rückschläge aus: l 842 = 19 508 Gulden. l 843 = 

18 942 Gulden. 1844 = 16 666 Gulden. 1845 = 21 844 Gulden. Die beabsichtigten 
Kursänderungen kürzten den Verkehr nicht. Thurgau möge folgenden Anträgen 
zust1mn1en: 

a. Frauenfeld - Arbon: Zürich will entsprechen und diesen Kurs wie bis anhin zweispännig 
führen. Frauenfeld ab 2 Uhr nachnlittags; Arbon ab 5 Uhr morgens. 

b. Bischofszcll- Weinfelden (Influenzkurs): Statt Botenkurs, wie beabsichtigt, soll ein ein
spän,iigcr Postkurs unterhalten werden, 1nit der Zusicherung, diesen zwei- oder 1nchr
spännig zu führen, sobald sich dafür ein Bedürfnis zeige. 

c. Weinfeldcn - Goßau: Mit späterer Abfahrt des St. Galler Wagens in Konstanz \Vird 
dieser Postkurs ,nit dem Arboncr Wagen in Neukirch in Anschluß gebracht, wo,nit die 
Reisenden von Weinfelden un1 6 Uhr abends in Neukirch und un19 Uhr nachts in St. Gal
len eintreffen können. 

d. Bischofszell - St. Gallen: Für die Verbindung Bischofszell - St. Gallen würde ein um 6 bis 
7 Uhr 1norgens in Bischofszell abgehendes Fuhrwerk direkt nach St. Gallen und von dort 
un1 5 bis 6 Uhr abends wieder zurück geführt. 

Der thurgauische Vertreter nahm I(enntnis von diesen Ausführungen mit dem 
Versprechen, den Kleinen Rat über den Verlauf der Verhandlungen zu orientie
ren, erklärte aber, die Regierung werde auf die gewünschten Erleichterungen 
nicht eintreten, solange den1 Pachtvertrag nicht in allen Bestimmungen nachgelebt 

vverde. In1 übrigen sei der gegenwärtige Zeitpunkt überhaupt nicht günstig ge
wählt und es sollten diese Änderungen verschoben ,verden, bis die Seefahrt ge
sichert sei. 

Der Kleine Rat trat in seiner Sitzung vom 3. Dezember l 846 auf die von 
Zürich ge1nachten Vorschläge nicht ein.3 Er beharrte darauf, daß auf der Route 

1 Kleiner Rat, Missiv Nr. 314 vom 14. November 1846, STAF. 
2 STAF, VI. 130. 1. 
3 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 3078 vom 3. Dezember 1846 und Missiv Nr. 338 vom 3. Dezember 1846, STAF. 
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von Frauenfeld über Wcinfcldcn und Bischofszcll nach Arbon sowie auf derjeni
gen von Wcinfcldcn über Bischofszell nach St. Gallen keine vertragswidrigen 
Änderungen vorgenon1111en würden. 

Endlich 111ußte die Postvcr,valtung Zürich gegenüber dcn1 sein Recht hartnäckig 
verteidigenden Thurgau nachgeben. Irnn1crhin holte sie in ihrcn1 Schreiben vo111 
9. Deze111ber r 846 nochn1als zu eincn1 kleinen Seitenhieb aus.1 Sie vcr,vics auf 
eine in1 Protokoll vom 2. Juni I 845 enthaltene Erklärung, wonach der thurgau
ische Kleine R.at nach Einrichtung einer Seeverbindung, sei es nach Lindau oder 
Friedrichshafen, nicht abgeneigt sei, in andern Punkten Konzessionen zu tnachcn, 
un1 dadurch die Erfüllung des V crtrags zu erleichtern. Daß der Thurgau alle 
Anordnungen der Postverwaltung von der Hand weise, 1nüssc unangcnchtn be
rühren. In Anbetracht der abgegebenen Erklärung, der gcgcn,värtige Zeitpunkt 
sei für Kursänderungen nicht günstig, l/Jürden 111111 die bestehc11dc11 Postkurse i111 
Innern des Kantons unverändert beibehalten. Man vverdc in einer spätcrn Zeit darauf 
zurückko1nn1cn. In Bezug auf die Herstellung eines Infl.ucnzkurscs z,vischen 
Frauenfeld und St. Gallen habe sich die Postverwaltung Zürich tnit der Postkon1-
mission St. Gallen ins Einverständnis gesetzt, und es werde alsdann zu gleicher 
Zeit auch die direkte Fahrt von Zürich nach Ron1anshorn eingerichtet. Dagegen 
erfolge die in1 Postvertrag vorgesehene Einführung eines täglichen Postkurses 
zwischen Frauenfeld und Steckborn bereits auf r. Januar r 847. Es ,verde zu die
scn1 Z,veckc der bestehende Eilwagen Zürich - Frauenfeld - Pfyn - Müllhein1 -
Konstanz künftig von Pfyn über Stcckborn nach Konstanz geleitet. Die Verbin
dung zwischen Pfyn - Müllhein1 - Tägerwilen soll durch eine Postchaisc aufrecht 
gehalten werden, die in Pfyn nüt dem Zürich - Konstanz-Eilwagen zeitlich zu
sa1nmentrifft. 

Es war zu erwarten, daß sich die Gemeinden von Müllheim bis Wäldi nüt der 

Umleitung des Konstanzcr Eilwagens über Stcckborn nicht ohne weiteres ab
finden würden. An Stelle der einspännigen Postchaisc wurde ein zweispänniger 
Postwagen verlangt. 2 Dieses Begehren war jedoch 1ücht stichhaltig; denn die 
gemachten Erhebungen ergaben eine recht geringe Frequenz. So wurden während 
vierzig Zähltagen nur sechsundz,vanzig Personen befördert, während zu gleicher 
Zeit hundert Reisende den Postwagen über Steckborn benützten. Dagegen wurde 
einem andern Begehren entsprochen, mit dem verlangt wurde, die Reisendentaxc 
solle bei der Fahrt über Steckborn nicht höher sein, als wenn der Post,vagen über 
Müllhein1 benützt würde. 

Ende I 846 wurde ein Botenkurs zwischen Arbon und Romanshorn aufgeho-

1 STAF, VI. 130. r. 
2 STAF, VI. 130.r. 
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ben, der ,vöchentlich drein1al verkehrt hatte.1 Der Gen1einderat Arbon, unter
stützt durch eine Eingabe der Einwohnerschaft von Arbon und Frasnacht, be
schwerte sich deswegen beitn Kleinen R.at. Dieser wies die Klage an1 9. Dezember 
I 846 ab n1it der Begründung, dieser 13otenkurs entspreche keine111 Bedürfnis 
n1ehr, da dafür ander,veitig Ersatz vorhanden sei. 

Die Herstellung von direkten Verbindungen über den Bodensee gab noch 
jahrelang Anlaß zu zahlreichen Verhandlungen. Endlich konnte a111 I.Juli 1847 

ein fahrplan1näßiger, geordneter V er kehr eröffnet werden. Die Postverwaltung 
gab a111 27. Juni I 84 7 bekannt, daß von1 I. Juli I 847 an täglich direkte Dampf
schiffahrten zwischen Lindau und Ro1nanshorn ausgeführt würden, mit Anschluß 
an den täglichen Eil,vagenkurs von Ron1anshorn nach Zürich.2 Die Abfahrt in 
Lindau erfolge tun 2 Uhr nachn1ittags, närnlich nach Ankunft des Eil,vagens von 
München und Augsburg, die Übergabe der Ileisenden und Postsachen in llomans
horn an den über Frauenfeld - Winterthur nach Zürich fahrenden Eilwagen, 1nit 
Ankunft in Zürich 5 Uhr früh, das heißt vor Abgang der Eilwagen nach Bern, 
Basel, Glarus und der Innerschweiz. Dan1it werde der Ron1anshorner Kurs mit 
allen Postkursen ab Zürich nach der West- und Südschweiz in Verbindung ge
bracht. Urngekehrt stehe der abends 8 Uhr in Zürich abgehende Eilwagen in 
llomanshorn in Verbindung mit den1 direkten Dan1pfschiff nach Lindau, mit 
Ankunft daselbst zwischen 9 und 10 Uhr vormittags und damit itn Anschluß an 
den Eilwagen nach Augsburg und München. 

Das war der frühere Postkurs Zürich - Frauenfeld - St. Gallen, der nun in der 
auf I. Oktober 1846 vorgesehenen Weise als dreispänniger Eilwagen ohne Un1-
vvechslung in Frauenfeld bis llomanshorn geführt ,vurde. Obwohl die postan1t
liche Bekanntn1achung sich hierüber nicht besonders ausspricht und aus den 
Protokollen des Kleinen Rats ebenfalls nichts zu ersehen ist, darf man doch ohne 
weiteres annehmen, daß entsprechend den früheren V erhandlungen3 die Verbin
dung von Frauenfeld über Wil nach St. Gallen mit einem zweispännigen Influenz
kurs, nut Abgang in Frauenfeld 12.45 Uhr nachts, ebenfalls ab I.Juli 1847 her
gestellt ,vorden sei. 

Daß bis Ende 1848 keine nennenswerten Neuerungen mehr zu verzeichnen 
sind, ist begreiflich. Die Zentralisationsbestrebungen für das gesamte schweizeri
sche Postwesen waren in Fluß gekommen und wurden 1848 zu einem glücklichen 
Ende geführt. Das Interesse der kantonal zürcherischen Postverwaltung an einem 

1 Kleiner Rat, Protokoll Nr. 3120 vom 3. Dezember 1846, STAF. 
2 Thurgaucr Zeitung Nr. 77 von 1847. 
3 Kleiner Rat, Protokoll N.r. 3236 vmn 16. Dezember 1846, STAF. 



104 

weitern Ausbau des Postwesens iin Thurgau war unter diesen Un1ständen nicht 

mehr groß. 
Damit sind wir in1 Verkehrsdienste unseres Landes bei einen1 Wendepunkt 

von gewaltiger Bedeutung angelangt, bei der Überführung aller bestehenden 
Postwesen auf I. Januar 1849 unter die Hoheit des neu geschaffenen Bundes
staates, worüber im folgenden Kapitel berichtet wird. 

III. Teil 

Von der kantonalen zur eidgenössischen Post 

1. Verei11heitlichungsbestrebunge11 i1n Post1vescn 

Den Gedanken, das Postwesen in1 ganzen Lande zu vereinheitlichen, suchte 
erst1nals die zentralisierende Helvetik zu verwirklichen. Das Postwesen wurde als 
Staatsregal der helvetischen R.epublik erklärt, ferner wurde eine Zentralpostdirek
tion eingesetzt und ein Gesetz erlassen, wonach die gleichen Posttaxen in ganz 
Helvetien, nach einheitlichen Grundsätzen aufgebaut, gelten sollten. Mit den1 Zu
sammenbruch der Helvetik fiel das Postregal an die einzelnen Kantone zurück, 
die fortan über die Postbesorgung in ihren1 Gebiete selbständig verfügten. l)aniit 
wurde ein Zustand geschaffen, der zufolge der Zersplitterung, der Willkür und 
Unsicherheit im ganzen Taxwesen für die Postbenützer recht unbefriedigend war. 
Es ist deshalb begreiflich, daß der Wunsch nach Vereinheitlichung imn1er wieder 
ausgesprochen wurde und bis zu ihrer Verwirklichung durch die Bundesverfas
sung vom Jahre l 848 nicht 1nehr zur Ruhe ka1n. Der Weg zu den heutigen V er
hältnissen führte über 1nühselige Verhandlungen zu oft nur unbefriedigenden 
Konkordaten und Sonderverträgen zwischen einzelnen Kantonen, um vorläufig 
wenigstens eine teilweise Vereinheitlichung des Postwesens zu erzielen. Es sei 
versucht, diese Verhandlungen, die schließlich doch noch zu einem vollen Erfolg 
führten, in kurzen Zügen festzuhalten. 

Handel und Verkehr waren in dem 1803 selbständig gewordenen Kanton 
Thurgau noch gering. Trotzdem sah sich der Große Rat veranlaßt, am 14. Juni 
1803 der Gesandtschaft an die erste Tagsatzung der Mediationszeit eine Instruk
tion 1nit mehreren Anträgen für eine Erleichterung von Handel und Verkehr 
zwischen den Kantonen mitzugeben.1 Darin wurde sie unter anderem beauftragt: 
« ... den Wunsch zu äußern, daß für das Postwesen ein Tarif von der Tagsatzung, 

1 Instruktion 14. Juni 1803, § 5, STAF Nr. 2710. 
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der in allen Kantonen zu beachten wäre, festgesetzt würde.» Als erstes setzte die 

Tagsatzung arn 30.Juni 1804 eine Kon1nüssion ein nüt den1 Auftrag, Vorschläge 
für gleichförn1ige Posttarife in den Kantonen auszuarbeiten.I Mit R.ücksicht auf 

viele eingegangene Klagen wurde an1 5.Juni 1805 eine weitere Ko1nnüssion be
auftragt, allgemein gehaltene V orschlägc für n1öglichst einfache und billige Post
taxen vorzulegen, un1 deren Erhöhung und den V erändcrungen und V crspätun
gcn der Postkurse vorzubeugen.I Noch in1 gleichen Jahre kan1 es zwischen n1eh
rcrcn Kantonen zu einern Übercinkornn1en über eine gegenseitige Zoll- und 
Transitvergünstigung für Postsendungen. Solothurn sah sich veranlaßt, a111 8. Juli 
1807 wegen der seit der Trennung zwischen Bern und Waadt eingetretenen Tax
erhöhung (von zwei Kreuzern für einen einfachen und vier Kreuzern für einen 

doppelten Brief) zu reklanüeren. 2 Der Tagsatzung von1 5. Juli 1808 konnte der 
Stand Solothurn die Mitteilung 1nachcn, es sei dieser Anstand unterdessen 
«freundnachbarlich» erledigt worden. 2 Gleichzeitig beantragte Solothurn, die 
Tagsatzung soll entscheiden, ob es 1ücht zweckmäßig wäre, konkordatswcisc eine 
allgcrneine Posteinrichtung zu treffen, dan1it der Postenlauf einfacher und zweck
n1äßigcr geordnet, die Kosten vern1indert und überdies bessere Verhältrüsse mit 
dcn1 Ausland erzielt werden könnten. Aus dem Ertrag wären zuerst die Kosten zu 
bestreiten und alsdann der verbleibende Gewinn unter die Kantone nach dem Ver
hält1üs ihres Beitrags zu den eidgenössischen Auslagen zu verteilen. Dabei könnte 
auf die Kantone, die durch diese Zentralisation zu Schaden kämen, besondere 
Rücksicht genommen werden. 

Zu gleicher Zeit beantragte die Gesandtschaft Zug den Erlaß eines allgemeinen 
Postreglements und Vorlage der verschiedenen Posttarife gemäß Tagsatzungs

beschluß vo111 Jahr 1804.2 Dieser Antrag wurde damit begründet, daß die Taxe der 
aus dem Kanton Luzern kommenden oder diesen Kanton transitierenden Briefe 
beträchtlich erhöht worden sei. Offenbar aus der gleichen Erfahrung heraus be
antragte auch der Vertreter des Kantons Tessin einen allgen1cinen Posttarif.2 Alle 
diese sicher gut ge1ncintcn Vorschläge wurden von der Tagsatzung lediglich ad 
referendu1n genommen, ebenso am 4.Juli 1810 ein weiterer Antrag von Solo
thurn, allgemeine Grundsätze über die Zentralisierung des Postwesens aufzustellen. 2 

Schon früher ist auf einen Schriftwechsel hingewiesen worden, mit den1 der 
Stand Luzern Ende 1803 an den Kanton Thurgau gelangte zur Einrichtung des 
Postwesens nach einem bestimmten Plane.3 Luzern stand somit einer Zentralisation 

sympathisch gegenüber und kam in der Tagsatzung vom 28. Juni 1811 auf den in1 

1 Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung 1803-1813, S. 235, STAF. 
2 Repertorimn der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung 1803-1813, S. 236, STAF. 
3 Kleiner Rat, Protokoll vom 29. November 1803, S. 408, und 3r. Dezember 1803, S. 91, STAF, vgl. oben S. 25. 
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Vorjahr von Solothurn gen1achten Antrag zuri.ick.1 Die Gesandtschaft von Luzern 
bc1ni.ihte sich, die Vorteile einer Zentrahsation des Post,vesens einleuchtend dar

zustellen, mit Hinweis auf die dadurch entstehenden geringern Betriebskosten 
trotz zweckn1äßigerer Einrichtung des Postbetriebs, womit den Postbenützern 
und den1 schweizerischen Gcmein,vesen überhaupt a111 besten gedient wäre. In der 
folgenden Diskussion wurde der Antrag auf Zentralisation nur von den V ertre
tern der Stände Appenzell, Glarus, Graubünden, Luzern, Solothurn, Thurgau und 
Zug unterstützt. Die Mehrheit, die offenbar das den Kantonen erst vor wenigen 

Jahren zugestandene Postregal noch nicht preisgeben wollte, war dagegen. An 
eine Verwirklichung der Zentralisation war sonüt vorläufig noch nicht zu denken. 

Die Unordnung iin Tarifwesen bestand ,vciter. Auf Antrag von Appenzell 
faßtc deshalb die Tagsatzung an1 13.Juli 1813 den Besehluß, es solle eine Zeit 
festgesetzt werden, bis zu der alle Posttarife dcn1 Landan1mann der Schweiz vor
zulegen wären. Dan1it sollte bezweckt werden, gleich wie dies bereits binsichtlich 
der Zölle und W eggclder geschehen, allge111eine Grundsätze und glcichfönnigc 
Taxen über das Postwesen aufzustellen. 2 Ebenfalls a111 13. Juli I 813 legte der Land
a111111ann der Tagsatzung einen an1 27. Februar 18 I 3 unter eidgenössischer V er
mittlung, nach vielen Bemühungen des Bundesoberhauptes, abgeschlossenen 
Vertrag zwischen Bern, Freiburg und Solothurn einerseits, und W aadt anderseits, 
vor. 2 Mit diesem Vertrag wurden endlich die zwischen diesen Kantonen bestehen
den bedenklichen Postanstände erledigt, welche in der Schweiz viel Aufsehen 
erregten und während längerer Zeit den öffentlichen Postdienst schädigten. 

Dein in1111er wieder auftauchenden Zentralisationsgedanken begegnen ,vir 
auch bei der Beratung über einen «Entwurf eines Bundesvertrags» in den Tag

satzungsverhandlungen vom 10. Mai bis 4. Juli 1814.3 Im Zusa1nn1enhang dan1it 
stand die Zentralisierung der Münz-, Post- und Pulverregalien zur Diskussion. 
Während .namentlich Appenzell, Solothurn und Zug die Anregung befürworteten, 
wurde sie von der Mehrzahl der Kantone verworfen. Die Zentralisierung greife 
in die Souveränitätsrechte der Stände ein; sie sei unbilhg gegenüber einzelnen 
Kantonen, Korporationen und Familien, welche im Besitze jener Regalien wären, 
das waren die vorgebrachten Begründungen. 

Das Bestreben, mehr Einheitlichkeit in das Postwesen zu bringen, führte zu 

drei Konkordaten, die am 9. und 10.Juli 1818 abgeschlossen wurden, denen aber 
einige Kantone nur bedingt beitraten, andere gar nicht. 4 Mit diesen Konkordaten, 

1 Repertoriu1n der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung 1803-1813, S. 236, STAF. 
2 Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung 1803-1813, § 113, B, Postregal S. 238, STAF. 
3 Abschiede der außerordentlichen Tagsatzung 1814/1815, I. Band, B, S. 88, STAF Nr. 3 82 16. 
4 Ritter, Vcrcinhcitlichungsbcstrcbungcn in1 Postwesen, Postjahrbuch 1913. 

Eidgenössische Abschiede 1818, § 19, Abschnitt P, S. 81-83, STAF Nr. 3 82 22. 
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denen der Stand Thurgau unbedingt zustin1111te, ,vurde das Postwesen als H.egale 
und Eigentun1 der Kantone anerkannt. I)ie Posttaxen sollen allgen1ein nach billi
gen Grundsätzen festgesetzt ,verden. Obrigkeitliche Briefe werden taxfrei be
fördert. Weggelder dürfen von Posten und Messagcricn nicht bezogen ,vcrden. 
Das Postgchcin1nis wird gewährleistet. Der Postenlauf darf weder gche1nn1t noch 
verspätet \Vcrdcn. Die Poststellen haften für den Wert der ihnen anvertrauten 
Postsachen, unter Gewährleistung des betreffenden Kantons. Das Beschwerderecht 
steht dein Fre1ndcn gleich zu wie dein Einheilnischen. 1111 wcitern wurde verein
bart, es solle bei dc111 früher angcnon1n1cnen Grundsatz der Unzulässigkeit irgend 
einer Erhöhung der Posttaxen oder Veränderung der Postrouten, zu1n Nachteil 
anderer Kantone und ihrer Angehörigen, sein gänzliches Verbleiben haben. End
lich wurde vorgesehen, daß zum Zweck der Untersuchung und Revision der 
Posttaxen die frühcrn und die jetzt bestehenden Tarife der Tagsatzung vorgelegt 
,vcrden sollten. 

Die verlangte Vorlegung der Posttarife lag iin Interesse einer Vereinheitlichung 
in1 Tarifwesen aller Kantone, doch stieß die Durchführung dieses Beschlusses auf 
Widerstand. Die Tagsatzung sah sich deshalb genötigt, in ihrer Sitzung vo1n 
6. und 7.Juli 1819 eine Frist bis 1820 festzusetzen. 1 l)iesem Beschlusse hatten 
fünfzehn Stände, worunter auch Thurgau, zugestin11nt, während die andern Kan
tone, wie Basel und Wallis, teils ablehnten, teils nur bedingt zustimmten. Die Tag
satzung vo1n 4. August I 820 mußte bei der Behandlung dieser Frage feststellen, 
daß sich einige Stände im1ner noch gegen die Vorlage wehrten, namentlich gegen 
die Untersuchung ihrer Posttarife.2 Auf die übereinstimmenden Voten der Stände
vertrctcr Aargau und Thurgau, daß in dieser Sache endlich Klarheit geschaffen 
werden n1üsse, wurde 1nit sechzehn Stimn1en Mehrheit beschlossen, es sei die Ein
ladung zur Vorlage der Tarife ün Laufe des Jahres, spätestens auf die nächste Tag
satzung hin, zu erneuern. Ferner sollten die Stände Basel, Bern, Neuenburg, 
Waadt und Wallis dringend zum Beitritt zum Konkordat eingeladen ,verden. 

Wie gering der Erfolg war, zeigten die Tagsatzungsverhandlungen von1 
20. Juli I 821.3 Es wurde festgestellt, daß nur Genf, Glarus, Graubünden, Waadt 
und Wallis bis zu jene1n Zeitpunkt die Tarife vorgelegt hatten (Thurgau stand 
bekanntlich ün Pachtverhältnis n1it der Postverwaltung Zürich, die ihre Tarife 
hätte vorlegen sollen). In der Diskussion brachten die Ständevertreter alle 1nög
lichen Wenn und Aber vor. Im allgemeinen kam immerhin der Wille zur Vor
legung der Tarife zum Ausdruck, sofern alle übrigen Kantone ihre Tarife eben-

1 Eidgenössische Abschiede 1819, § 53, S. 169, STAF Nr. 3 82 24. 
2 Eidgenössische Abschiede 1820, § 43, S. 77, STAF Nr. 3 82 25. 
3 Eidgenössische Abschiede 1821, § 41, S. 75, STAF Nr. 3 82 26. 
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falls vorlegten. Auch dem Beitritt zun1 Konkordat standen die noch fernstehenden 
Kantone syn1pathisch gegenüber. Offenbar haben vorgebrachte Beschwerden 
über festgestellte Taxerhöhungen den Gedanken einer einheitlichen Regelung 
neu belebt. Mit Mehrheit wurde der vorjährige Beschluß, betreffend Einladung 
an alle Stände des Konkordats zur Tarifvorlage und an die übrigen Stände zu1n 

Beitritt, bestätigt. 
Wie mühsa1n und schwerfällig der Weg zu einer einheitlichen Ordnung des 

Postwesens in der Schweiz war, geht aus der Tatsache hervor, daß sich die Tag
satzung schon iin August 1822 \Vieder damit befassen n1ußte. 1 Sieben Kantone, 
darunter Thurgau, verlangten die Beseitigung von bestehenden Mißbräuchen und 
die Herabsetzung zu hoher Taxen. Diesen1 Antrag folgten lange Diskussionen über 
Rücksichtnahme auf die Interessen des Publikums, auf die Notwendigkeit des 
Beitritts zun1 Konkordat, Stellungnahn1e der einzelnen Stände us\v. Mit einer 
Mehrheit von fünfzehn Stin1n1en, darunter der des Thurgaus, wurde beschlossen, 
die Eingabe der Tarife zun1 Zwecke einer Ge\vährleistung des ersten Kon
kordats von1 10. Juli 1818 zu verlangen. Dadurch solle erzielt werden, daß der 
anerkannte Grundsatz der Unzulässigkeit irgend einer Erhöhung der Posttaxen 
oder Veränderung der Postrouten allseits genau beobachtet werde. In diesen1 
Sinne \viederhole die Tagsatzung ihre Einladung zun1 Beitritt zu jenen1 Konkor
dat und zur Vorlage der Tarife. 

Mit den gleichen Postgeschäften hatten sich auch die Tagsatzungen von 1823 
und 1824 zu befassen.2 Erst an1 15.Juli 1825 konnte die Vorlage sämtlicher Post
tarife festgestellt und dieses Geschäft, das die Tagsatzung während n1ehreren Jahren 
beschäftigt hatte, endlich abgeschrieben werden.3 Auf Antrag der Kantone Aargau, 
Appenzell, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, 
Solothurn, Thurgau, Unterwalden, Uri, Zug und Zürich geschah dies mit dem 
Beifügen, die Tagsatzung habe die bestimmte Zuversicht, daß der Grundsatz der 
Unzulässigkeit irgend einer Erhöhung der Posttaxen allseits genau beachtet werde. 
Nicht ganz bedingungslos schlossen sich diesem Wunsche auch Basel, Bern, 
Neuenburg, St. Gallen, Tessin, Waadt und Wallis an. Ihr Verhalten dürfte wohl 
am besten zeigen, wie weit entfernt man von einer wirklichen Einheit im Post
wesen damals noch war, und doch wurde die Zersplitterung im Verkehrswesen 
im1ner mehr als eine lästige Hemmung empfunden. Sicher war dies ein Grund 

mehr, nach einer Revision des Bundesvertrages vo1n 7. August I 815 zu rufen. 
Ohne eine allgemeine Zentralisation und Schaffung einer Zentralbehörde konnte 

1 Eidgenössische Abschiede 1822, § 36. S. 77, STAF Nr. 3 82 27. 
2 Eidgenössische Abschiede 1823, § 36, S. 83, STAF Nr. 3 82 28. 

Eidgenössische Abschiede 1824, § 29, S. 63, STAF Nr. 3 82 29. 
3 Eidgenössische Abschiede 1825, § 29, S. 49. STAF Nr. 3 82 30. 
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auch in1 Verkehrswesen keine befriedigende Lösung gefunden werden. Wie die 
R.eformbewegung schließlich, wenn auch erst nach zwei Jahrzehnten, zur Bundes
verfassung und danüt zur U111wandlung der kantonalen Postwesen zur eidgenössi
schen Post führte, das soll i111 folgenden Kapitel behandelt werden. 

2. Der Weg zur Bu11desveifass1111g 11nd zur eidgenössischen Post 

Der Ruf nach einer R.evision des Bundesvertrags von I 8 I 5 1nachte sich im1ner 
n1ehr geltend. Es ,var dein Kanton Thurgau vorbehalten, dieses wichtige Geschäft 
ins R.ollen zu bringen. A111 2 5. Mai I 8 3 I gelangte der Kleine Rat des Kantons 
Thurgau 1nit einer Zuschrift an den eidgenössischen Vorort, worin er darauf lün
wies, daß beinahe in allen Kantonen die Ordnung der Dinge u1ngestaltet worden 
sei. 1 Neue, volkstün1liche Verfassungen seien ins Leben getreten, die den Befug-
1Üssen und H.echten des freien Schweizers zusagten. Man solle jedoch nicht auf 
halbe1n Wege stehen bleiben, da111it sich der Bundesstaat aus Halbheit erhebe zu 
einem starken Ganzen. Dies sei der Wunsch aller Gaue der Eidgenossenschaft. In 
der Tagsatzung vom 19. August 183 r äußerte sich der thurgauische Gesandte noch 
näher dazu, erklärte jedoch, keine Instruktionen dafür erhalten zu haben. Der 
Stand Thurgau überlasse es den übrigen Kantonen, Anträge zu den einzelnen 
Punkten zu stellen. In der anschließenden Diskussion wünschte Freiburg, daß ge
wisse Geschäfte allgen1einer Verwaltung gemeineidgenössisch gemacht würden, 
wie zum Beispiel das Münzrecht, Maß und Gewicht, Postwesen und Zollwesen. 
Nach weitern Voten der übrigen Stände (Uri, Schwyz, Unterwalden und Wallis 
waren klare Gegner) wurde beschlossen, die durch das Schreiben des thurgaui
schen Kleinen R.ats vom 25. Mai 1831 angeregte Frage über die Revision des be
stehenden Bundesvertrags falle ad referendun1 et instruendum in den Abschied. 

Man ließ die Sache auf sich beruhen bis zur Tagsatzung vom folgenden Jahre. 
Bei der Beratung arn 16.Juli 1832 lagen Eingaben aus verschiedenen Landes
teilen vor, die eine Revision des bestehenden Bundesvertrags verlangten, 2 so aus 
dem Thurgau von Bischofszell mit r 15 Unterschriften, von Matzingen mit 
109 und von Miinchwilen mit r r 51 Unterschriften, ferner eine weitere 
Eingabe aus dem Thurgau ohne bestin11nte Ortsnennung nüt 103 Unter
schriften. Nach langer Diskussion wurde mit einer Mehrheit von dreizehn 
Stimmen die Revision und die Einsetzung einer Komn1ission, bestehend aus 
fünfzehn Mitgliedern, beschlossen. Bereits atn 15. Dezember 18 3 2 übergab diese 

1 Eidgenössische Abschiede 1831, § 28, S. 74, STAF Nr. 3 82. 
2 Eidgenössische Abschiede 1832, § 25, S. l 15, STAF Nr. 3 82 37. 
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Kon111iission de111 Vorort Luzern den Entwurf einer Bundesurkunde, der liierauf 
sän1tlichen Ständen zur Kenntnis und zur Prüfung vorgelegt wurde.1 Die weitere 

Behandlung erfolgte in1 März des folgenden Jahres. Zuerst setzte die Tagsatzung 
am 14. März 1833 eine Kon1niission ein zur Prüfung des zu beobachtenden Ver
fahrens bei der Beratung. Auf die lebhaften l{undgebungen der einzelnen Stände 
hin wurde eine weitere Kon1111ission bestin1111t zur Sichtung ihrer verschiedenen 
Instruktionen. Dieser Ko111n1ission gehörte auch der thurgauische Vertreter Kan
tonsrat und Obergerichtspräsident Leonz Eder an. 2 

Als in den folgenden Tagen der vorliegende Ent\vurf zur Beratung kan1, 
1neldete sich der Abgeordnete von1 Stand Thurgau wie folgt zun1 Wort :3 «Es ist 
bekannt, daß von1 Thurgau aus der erste Antrag gen1acht wurde, den Bundesver
trag zu revidieren. Es war darun1 auch von vornherein zu erwarten, und wirklich 
ist die Gesandtschaft ermächtigt und beauftragt, zu alle111 Hand zu bieten, was 
geeignet ist, den Bundesvertrag zu verbessern und un1 die Eidgenossen ein festeres 
und engeres Band zu schließen.» 

Es dürfte interessieren, in welcher Weise eine Neuordnung des Postwesens 
vorgesehen war. Davon handelte der Artikel 26 des Entwurfs 1nit folgenden1 
Wortlaut:4 

Art. 26. Das Postwesen im U111fang der ganzen Eidgenossenschaft wird von1 Bund über
nomn1en unter folgenden Bedingungen: 

a. Die Postverbindungen dürfen in keinem Kanton in1 allge111einen unter den jetzigen Be
stand herabsinken. 

b. Es soll die Unverletzlichkeit des Postgchciinnisses zu jeder Zeit und unter allen Umständen 
gesichert sein. 

c. Die Tarife werden in allen Teilen der Eidgenossenschaft nach den gleichen Grundsätzen 
bestU11mt. 

d. Für die Abtretung des Postregals leistet der Bund Entschädigung und zwar: 

r. Die Kantone erhalten¾ des reinen Ertrags der Postbedienung im Un1fang ihres Gebiets. 

2. Private, welche Posteigentii111er sind, erhalten aus der Bundeskasse gleichfalls ¾ des 
reinen Ertrags. Für weitere Forderungen steht ihnen, wo es der Fall sein sollte, der 
Rekurs gegen die Betreffenden zu. 

3. Bei allen nach Ziffer r und 2 aus der Bundeskasse zu leistenden Entschädigungen 
werden die Ergebnisse der Verwaltung des Jahres 1832 als Maßstab angeno111men. 

4. Die Entschädigung geschieht durch jährliche Leistung der nach vorstehenden Be
stim111ungen schuldigen Swnme, die jedoch n1ittels des fünfundzwanzigfachen Betrags 
in teilweisen Raten oder in einer Zahlung losgekauft werden kann. 

5. Die in Ziffer 2 bezeichneten Privaten haben das Recht auf Tilgung in vier Jahresraten. 

1 Eidgenössische Abschiede 1833, § 4, S. 2off., STAF Nr. 3 82 41. 
2 Eidgenössische Abschiede 1833, § 4, S. 2off., STAF Nr. 3 82 41. 
3 Eidgenössische Abschiede 1833, § 4, S. 27, STAF Nr. 3 82 41. 
·1 Eidgenössische Abschiede 1833, § 4, S. 69, STAF Nr. 3 82 41. 
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e. Die allfällige Übernalunc von vorhandenc111 Material und die Benützung der Gcbäulich
keiten ist Sache gütlichen Einverständnisses zwischen der eidgenössischen Postverwaltung 
und den Eigentü1nern. 

Die Stellungnahn1e der Kantone zu dieser Fassung war verschieden. So lehnte 
Zürich, das bekanntlich über ein gut ausgebautes Postwesen verfügte, eine Zen
tralisation und IZegalabtretung an die Eidgenossenschaft ab. F'reiburg wünschte 
ebenfalls keine Zentralisation, sondern lediglich eine zentrale Aufsicht. Waadt 
lehnte ab. Genf wünschte weiterhin Kantonalisierung des Postwesens, aber 1nit 

jährlicher Geldablieferung an die Bundeskasse. Aarga11 konnte nur einer Aufsicht 
zustin11nen. St. Gallen 1nachte eine eventuelle Zentralisation von einer Entschädi
gungsskala abhängig. Bern stin11nte 111it verschiedenen Klauseln betreffend Ent
schädigung und Aufsicht durch die I{antone zu. Glar11s, Thurgau und Graubünden 
erklärten sich n1it der vorgesehenen Fassung einverstanden. 

Die weitere Beratung des Entwurfs zur Bundesurkunde der schweizerischen 
Eidgenossenschaft führte zu Art. 20 betreffend das Postwesen 1nit einem voll
ständig neuen Wortlaut :1 

«Art. 20. l)e111 Bund steht die Beaufsichtigung des Post,vesens in der Eidgenossenschaft zu. 
Ein Bundesgesetz wird deren U111fang besti.tnmen. Zu einer allfälligen Zentralisation des 
Postwesens, besonders hinsichtlich der Verbindungen 1nit dcn1 Ausbnd, soll auf dein W cge 
des Konkordats das W eitere eingeleitet werden.» 

Dieser neue Artikel wurde von der Tagsatzung am 14. Mai 1833 sofort angeno1n
n1en, ebenso die durchberatene Bundesurkunde, die den Ständen zur Durchfüh
rung der Abstiinmung bis r. August 1833 zugestellt wurde. Im Thurgau ergab 
diese Abstin1mung eine Mehrheit für die Annahme, die Mehrzahl der Stände 
lehnte jedoch ab. Damit waren die Einigungsbestrebungen iin Bund und zugleich 
die Vereinheitlichung des Postwesens für einn1al gescheitert. 

Von diesem Abstimmungsergebnis wurde der Tagsatzung am 28. August 1833 
Kenntnis gegeben mit der Feststellung, es habe sich dennoch der entschiedene 
Wille zu erkennen gegeben, an dem am 17.Juni 1832 ausgesprochenen Grundsatz 
der Revision des Bundesvertrags von1 7. August 1815 festzuhalten. Der Vertreter 
des Standes Thurgau gab n1it Hinweis auf die thurgauische Staatsverfassung, in 
welcher der Wunsch nach einer kräftigeren Zentralisation in mehrfacher Hinsicht 
zum Ausdruck gekommen sei, die Erklärung ab, die Gesandtschaft müsse am 
seinerzeit gefaßten Beschluß für die Revision festhalten, und schlug vor, eine Kom
n1ission einzusetzen, die hierüber Antrag stellen solle. 2 Diesen1 Vorschlag wurde 

1 Eidgenössische Abschiede 1833, § 4, S. III, STAF Nr. 3 82 4r. 
2 Eidgenössische Abschiede 1833, § 31, S. Sr, STAF Nr. 3 82 40. 
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zugestin1mt. Man machte sich neuerdings an die Prüfung der R.evisionsfrage. 
Bereits an1 10. Oktober 1833 konnte die bestellte Komn1ission über die bis
herigen Verhandlungsschwierigkeiten berichten.1 Eindeutig klar sei nur, daß eine 
R.evision allgen1ein gewünscht werde, in Frage stehe dagegen, ob Total- oder 
Partialrevision. Der Vorort wurde hierauf beauftragt, die Stände über die V er
handlungen zu orientieren und sie zur Prüfung des R.efonnprojekts einzuladen. 
Doch diese111 neuen V orstoß war kein Erfolg beschieden. Es lag son1it wieder voll
ständig bei den einzelnen Kantonen, Mittel und Wege zur Beseitigung der krasse
sten Übelstände irn Postwesen zu suchen, was bei der aufgeregten politischen 
Stin1mung in jenen Jahren keine leichte Sache war. Bereits 1834 hatte sich die 
Tagsatzung 1nit einen1 Antrag St. Gallens zu befassen, der den freien Transit 

der Briefpostgegenstände so gestalten wollte, daß jeder Kanton verpflichtet 
sei, den andern die sogenannten An1tspakete für weiter liegende Kantone 
abzunehmen und sie gegen billige Vergütung transitieren zu lassen. 2 Bezeich
nenderweise begründete der St. Galler Gesandte den Antrag unter anderen1 
1nit den Worten: «Da durch den einstweiligen V erzieht auf die Zentralisierung der 
Posten in der Schweiz das Postwesen in seine111 dennaligen, für das interessierte 
Publikun1 höchst unbefriedigende1n Zustand verbleibt, soll versucht ,verden, die 
größten Hen1n1ungen zu beseitigen.» Von Zug lag der Antrag vor, an der nächsten 
Tagsatzung die Verwirklichung der Zentralisierung des schweizerischen Post
wesens wieder in Beratung zu ziehen. Beide Anträge \Vurden wohl zur Prüfung 

entgegengenom1nen, doch vergingen noch volle zehn Jahre, bis ernsthafte Schritte 
in der Postfrage unternommen wurden. 

Die nächsten Jahre brachten in postalischer Hinsicht nicht viel Neues. Erst 
1843 regte sich dafür wieder ein vern1ehrtes Interesse. So geißelte die Thurgauer 
Zeitung in der Nettjahrsnummer 1843 die Zerfahrenheit und die Zersplitterung 
im Postwesen mit folgenden W orten :3 

« In Deutschland suchen sich die verschiedenen Staaten über ihre Postangelegenheiten 
durch Verträge zu einigen. Und in der Schweiz suchen sich die Postad1ninistrationen ver
schiedener Kantone in jeder Weise Abbruch zu tun. Zur Ehre oder zum Vorteil? Es stünde 
besser, wenn na1nentlich iin Postwesen ein eidgenössisches Syste1n angestrebt würde. Hoffen 
wir, daß es im nächsten Jahr in dieser Hinsicht besser werde.» 

Über die damaligen Posttarife, besonders über die von Zürich eingeführten 

neuen Posttaxen, orientiert die Thurgauer Zeitung vom 19. Januar 1843 wie folgt: 4 

1 Eidgenössische Abschiede 1833, § 31, S. 84. STAF Nr. 3 82 40. 
2 Eidgenössische Abschiede 1834, § 37, S. 176, STAF Nr. 3 82 42. 
3 Thurgauer Zeitung Nr. I von 1843. 
'1 Thurgauer Zeitung Nr. 8 von 1843. 
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«Das Briefpostwesen geht in Europa einer großcn Veränderung entgegen. Es geht der 
Ruf nach Herabsetzung und Vereinfachung der Taxen. Zur l)iskussion steht in 111ehreren 
Staaten ,glcichn1äßige Brieftaxe für gesarntcn internen V er kehr', ob kleine oder großc Strecke. 
Von England eingeführt und zwar l Penny für den einfachen Brief. Frankreich prüft einfache 
Taxe von 20 c:cntin1en (14 Rappen). Österreich hat in allen Staaten nur zwei Taxen für den 
innern Verkehr: 6 Kreuzer Konventionsnüinze bis 10 Meilen (20 Stunden) in gerader Linie, 
12 Kreuzer weitere Entfernung. 

In unsenn kleinen Lande sollte gleicher, 111öglichst niederer Ansatz 111öglich sein. Wäre 
praktisch für Postverwaltung und Postbenützer. Wirkte belebend! 

l)ie bisherigen Taxen für den inncrn Verkehr vom Kanton Zürich gehören zu den ge
ringsten der W clt, wie überhaupt das schweizerische Postwesen sich von den 111eisten übrigen 
Postanstalten vorteilhaft auszeichnet. Bisher bestanden für intern nur drei Ansätze: 

a. von 5 Rappen; b. von 6 Rappen; c. von 8 Rappen 

Diese drei Klassen veranlaßten aber 111anchcrlei Übelstände und Unbilligkeiten. Die zweite 
!{lasse wurde insbesondere durch Zugabe einer Bestellgebühr von r Rappen gebildet, welche 
die Briefträger in und un1 Zürich, auch etwa noch hie und da in einer andern Gerneinde, über 
die 5 Rappen Taxe hinaus bezogen, welche dagegen in Winterthur und den 111eisten Gemein
den nicht bezogen wurde. ferner ka111en Briefe in die dritte Klasse von 8 Rappen bloß des
halb, weil sie durch Zürich transitiert, obwohl sie eine viel kleinere Strecke durchliefen, als 
111anche zu 5 Rappen taxierte Briefe. 

Durch Einführung einer einfachen Kantonaltaxe i.Jn Kanton Zürich von 6 Rappen werden 
nun alle Ungleichheiten gehoben, und die Taxe ist so niedrig, daß inan sich billigerweise nicht 
darüber beschweren kann. Die Taxen der Westschweiz und von St. Gallen sind viel höher. 
Ein Brief von Feuerthalen nach Knonau oder Wald nach Weiningen ZH wird in Zukunft 
nur 6 Rappen kosten, also wie ein Brief nach Erlenbach ZH oder umgekehrt. Neben dieser 
Kantonal taxe wird noch eine Lokal taxe von r Schilling ei.J1geführt für sogenannte ,klei.J1e Post', 
innerhalb eines jeden Bureaubezirks. Diese Taxe ist wichtig für Zürich, Winterthur und andere 
Orte. Dazu gehören alle Briefe, die von den1 gleichen Postbureau, den1 sie übergeben, auch 
,,,vieder zugestellt werden. 

Es werden zur Erleichterung Frankaturstempel von der Post ausgegeben. Es kann so1nit 
jedennann jeden beliebigen Brief (auch kleine Post, wie Einladungen, Anzeigen) einem 
Freunde franko durch die Post zusenden, inde1n er für die kleine Post ein Stempelehen von 
4 Rappen, für die kantonale Post zu 6 Rappen, auf den Briefu1nschlag aufklebt und diesen 
Brief (vielleicht durch ein Kind) in einen Briefkasten werfen läßt. Bis jetzt war die volle 
Frankatur in Zürich sogar unn1öglich und das Frankieren selbst konnte nur durch Barbezah
lung auf der Post vorgenom1nen werden.» 

Diese von Zürich auf 1. März 1843 eingeführte Neuerung bedeutete einen 
,vichtigen Fortschritt im Postwesen. Um für die ganze Schweiz eine größere Ver
einheitlichung zu erreichen, lud der Regierungsrat des Kantons Zürich, auf An
regung von St. Gallen hin, auf den 21. August 1843 zu einer Postkonferenz nach 
Zürich ein, die von Staatsrat Bluntschli präsidiert wurde.1 Wallis, Bern und 

1 Thurgaucr Zeitung Nr. 95 und 104 von 1843. 
Ritter, Vcrcinhcitlichungsbcstrebungcn itn Postwesen, Postjahrbuch 1913. 

8 
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Schaffhausen waren nicht vertreten. l)ie ün Postverband 1nit Zürich stehenden 

Kantone Uri, Unterwalden, Zug und Thurgau sandten ebenfalls keine besondern 

Vertreter. 
An dieser Konferenz, die fünf Tage dauerte, wurden Vereinbarungen bespro

chen über den Transit geschlossener Briefpakete, über Brief- und Drucksachenta

xen, Passagiertaxen, Extrapost\vesen, so,vie ein Konkordat über einen nüt Öster

reich neu abzuschließenden Postvertrag. J)ie Thurgauer Zeitung berichtete hierüber 

einläßlich an1 3 1. August I 843 und fügte bei, 111an hoffe auf« Postfrieden und Post

bündrus». Diese Erwartung war etwas zu hoch geschraubt. W oh! \Vurden Ab-

111achungen von der Zürcher R.egierung sozusagen restlos angenon1111en; das an 

der Konferenz nicht vertretene Bern nahn1 jedoch nachträglich eine ganz gegen

teilige Stellung dazu ein, und St. Gallen sprach sich gegen das Passagierkonkordat 

aus. Bern lud sogar die schweizerischen Postän1ter zu einer Gegenkonferenz auf 

1 r. März 1844 nach Bern ein, die zwei Tage dauerte, aber keinen be111erkens,verten 

Erfolg aufwies.1 

Trotz den großen politischen Spannungen in den einzelnen Kantonen - \vir 

erinnern an die Kloster- und Jesuitenfrage, an die Wirren in1 Wallis 111it den1 Blut

bad a1n Trientbach - ließen die unerfreulichen Verhältnisse i111 Postwesen Versuche 

zu ihrer Verbesserung nicht ruhen. Am 2. Septen1ber r 844 kan1en die Abgeordne

ten der versclüedenen Stände neuerdings zu einer Konferenz in Zürich zusan1111en.2 

Leider stellte sich auch diesrnal Bern abseits und ließ sich nicht vertreten. Zur Dis

kussion standen, und es wurden hierüber Beschlüsse gefaßt, der Transit von ge

schlossenen An1tspaketen, Vertragsverhandlung nüt Österreich, einheitliche Brief

taxen nach Distanzen und Gewicht, Passagiertaxenn1axirnum 4 ½ Batzen für eine 

Stunde, Extrapostreglement, mäßige einheitliche Taxe für Drucksachen und ein

heitliche dreistufige Taxen für Zeitungen. 

Noch folgte im Oktober 1845 eine interkantonale Postkonferenz in Luzern und 

ün Januar 1847 eine solche in Basel.3 Un1wälzende, den Postbenützer interessie

rende Neuerungen sind aus diesen Besprechungen nicht hervorgegangen. Der 

Ausbruch des Sonderbundskriegs vereitelte weitere Schritte in der bisherigen 

Form von Konkordaten, interkantonalen Vereinbarungen und dergleichen, be

reitete aber zugleich die schon längst allgernein als Bedürfrus empfundene Zen

tralisation des Postwesens vor. Anläßlich der Tagsatzung vom r6. August 1847 

wurde den Abgeordneten der immer noch zu Recht bestehende Tagsatzungsbe-

1 Ritter, Vcreinheitlichungsbestrcbungcn im Postwesen, Postjahrbuch 1913. 
2 Thurgaucr Zeitung Nr. 107 von 1844. 

Ritter Vereinhcitlichungsbestrebungen im Postwesen, Postjahrbuch 1913. 
3 Ritter, Vercinhcitlichungsbestrcbungcn im Postwesen, Postjahrbuch 1913. 
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schluß von1 r 7. Juli I 832 in Erinnerung gebracht, wonach der Bundesvertrag von1 

7. August r 8 I 5 einer Revision zu unterwerfen sei, ferner darauf hinge,viesen, daß 
seither alljährlich V ersuche zu einer solchen R.evision unternommen worden seien.1 

Ein R.i.ickblick auf die Stellungnahn1e der einzelnen Stände in dieser Sache schloß 

niit der Feststellung, was heute die Schweizer trenne, sei nicht der Gegensatz der 

Föderalisten und Unitarier (die Sch,veizer seien ja grundsätzlich Föderalisten!), 

sondern der Freunde und der Gegner in der Klöster- und Jesuitenfrage. Hierauf 

wurde n1it dreizehn Stir11111en beschlossen, eine Ko111111ission, bestehend aus vier

zehn Mitgliedern, zur Vorbereitung der R.evision einzusetzen. Dieser Ko111niission 

gehörte auch der Thurgauer I)r. Johann Konrad Kern, Obergerichtspräsident, an, 

der nebst den1 Waadtländer Heinrich Druev, Staatsrat, niit der Redaktion des 
' 

Ent,vurfs zur Bundesverfassung betraut wurde. 2 Dieser ehrenvolle Auftrag ist ein 

Beweis für das hohe Ansehen, das die beiden Staatsmänner bei ihren Tagsatzungs

kollegen genossen. 

Die bestellte Ko111niission konnte ihre Arbeit am 27. Februar I 848 aufnehmen 

und beendigte sie nach einunddreißig Sitzungen an1 8. April r 848. Anläßlich der 

Behandlung des Postwesens wurde hervorgehoben, daß dieser Verkehrszweig in 

kurzer Zeit 111annigfache Umstellungen erlebt habe. 3 Vor kau111 einen1 Menschen

alter habe z. B. der Kanton Glarus noch eine reforn1ierte und eine katholische Post 

gehabt, während ander,Närts das Postvvesen sogar einzelnen Familien als Sinekure 

zur Ausbeutung überlassen worden sei. Einige Kantone seien zur Einsicht ge

kon1men, daß die Verwaltung des Postwesens durch den Kanton besser sei im 
Interesse von Publiku1n und Staat, und hätten daniit Fortschritte erzielt. Es wurde 

sodann auf die Verhandlungen n1it Österreich hingewiesen betreffend Festlegung 

von Transitgebühren für seine Briefe durch die Schweiz, statt der bis anhin be

standenen Transitfreiheit. Der Zweck sei erreicht worden, mit Mehreinnahmen 

für verschiedene Kantone. Schwebend sei auch die Frage der Brieftaxen zwischen 
Österreich und der Sch\veiz. Zuvor müßten aber unter den einzelnen Kantonen 

Verträge vereinbart werden. Die Zentralisation dränge sich deshalb auf. Dem 

erhobenen Einwand, das Postwesen in der Schweiz sei unter Mitwirkung der 

Kaufinannschaft ebensogut geführt worden wie jenes in1 Ausland, wurde ent

gegengehalten, daß die Zentralisation doch besser, einfacher und billiger sei, als 

zwölf bis fünfzehn einzelne Postverwaltungen. Es wurde auch auf die vielen Kon
flikte zwischen den Kantonen hingewiesen, wie zum Beispiel zwischen Zürich 

und St. Gallen. Der von der Kommission bereinigte Entwurf kam am 15. Mai 

1 Eidgenössische Abschiede 1847, § 23, S. 77 und 82, STAF Nr. 3 82 65. 
2 Eidgenössische Abschiede 1847, III. Teil,§ 14, S. 45, STAF Nr. 3 82 67. 
' Eidgenössische Abschiede 1847, IV. Teil, Anhang, 1 r. Sitzung der Kommission, STAF Nr. 3 82 68. 
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1848 in der Tagsatzung zur Beratung.1 Zuerst wurden die R.edaktoren Dr. J. Kon
rad Kern und Staatsrat Druey, welche in der I~evisionskonunission ihre Aufgabe 
ausgezeichnet erledigt hatten, ersucht, die Redaktion auch in der Tagsatzung zu 
besorgen. Ihre Wahl erfolgte mit zwanzig Stin1111en (ohne Thurgau und Tessin). 
Eine längere Diskussion ergab die Frage, ob ein« Verfassungsrat» zu bestitn1nen sei 
oder ob die Tagsatzung selber zur Beratung des vorliegenden Entwurfs einer 
neuen Bundesverfassung schreiten solle. Nachde111 111it neunzehn Stin1111en die 
Einsetzung eines Verfassungsrats abgelehnt worden war, begann die artikelweise 
Beratung, die in den nächsten Tagen fortgesetzt wurde. 

Bern beantragte vollständige Zentralisation des Zoll- und Postwesens, ohne 
Entschädigung an die Kantone, jedoch Übernah1ne der Hauptstraßen durch den 
Bund. Seine Vertreter fügten diesen1 Antrag bei, wenn jeder Kanton in Rechnung 
bringe, was er für Militär und Straßen weniger ausgeben rnüsse, so werde er 
finden, daß er durch die Abtretung des Zoll- und Post,vesens eher ge,vinne, als 
verliere. 

Nachden1 sich inzwischen die Kon11nission noch1nals nüt den verschiedenen 
Anträgen und Anregungen befaßt hatte, lag der Tagsatzung an1 21. Juni 1848 fol
gender Entwurf über die mit Art. 33 der Bundesverfassung vorgesehene Neuord
nung des Postwesens vor: 2 

1. Die gegenwärtig bestehenden Postverbindungen dürfen in1 allgerneinen ohne Zustinunung 
der beteiligten Kantone nicht vermindert werden. 

2. Die Tarife werden in1 ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft nach den gleichen, 111öglichst 
billigen Grundsätzen bestin1mt. 

3. Die Unverletzlichkeit des Postgeheimnisses ist gewährleistet. 

4. Für die Abtretung des Postregals leistet der Bund Entschädigung und zwar nach folgenden 
nähern Bestin1n1ungen: 

a. Die Kantone erhalten jährlich ¾ der Durchschnittssu1n1ne des reinen Ertrags, den sie 
in den drei Jahren 1844, 1845 und 1846 von1 Postwesen bezogen haben. Wo die Aus
übung des Postregals an Private abgetreten wurde, übernirnmt der Bund die dies
fällige Entschädigung. 

b. Wenn ein Kanton infolge eines 1nit eine1n andern Kanton abgeschlossenen Pachtver
trags vom Postwesen bedeutend weniger bezogen hat, als die Ausübung des Postregals 
auf seinem Gebiete erweislicher111aßen rein ertragen hat, so soll bei Ausn1ittlung der 
Entschädigungssu1nme hierauf besonders Rücksicht genon1n1en werden. 

c. Die Entschädigung geschieht durch jährliche Bezahlung der nach vorstehenden Be
stirnrnungen ausgemittelten Entschädigungssl1111111e. 

d. Der Bund ist berechtigt und verpflichtet, das zu111 Post,vesen gehörige Material, soweit 

1 Eidgenössische Abschiede 1847, IV. Teil,§ 8, S. 34ff., STAF Nr. 3 82 68. 
2 Eidgenössische Abschiede 1847, IV. Teil, § 8, S. 228 ff., STAF Nr. 3 82 68. 
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dasselbe zurn Gebrauche tauglich und erforderlich ist, gegen eine den Eigentümern 
abzureichende billige Entschädigung zu übernehn1en. 

e. Die eidgenössische Postverwaltung ist berechtigt, die Gebäulichkeiten gegen Ent
schädigung entweder als Eigenturn oder aber nur 1nietweise zur Benützung zu über
nchrnen. 

Die folgende Diskussion befaßte sich vor allen1 1nit der Berechnung der 
Entschädigung. Während Frcib111~1,; die fünf Jahre 1841 bis 1845 in Vorschlag 
brachte, schlug Zürich die drei Jahre 1845 bis 184 7 vor, nur ausnahmsweise sollten 
die Jahre 1844 bis 1846 gelten. Nach Antrag Baselstadt sollten die Kantone jähr
lich die Durchschnittssun1n1e des Reinertrags erhalten, ir11 weitern sei dieser Artikel 
wie folgt zu ergänzen: 

« Dern Bund steht die Beaufsichtigung des Postwesens in der Eidgenossenschaft zu. Ein 
Bundesgesetz wird deren Urnf.,ng bcstirnmen. Zu einer allfälligen Zentralisation des Post
wesens, besonders hinsichtlich der V erbindungcn 1nit dem Ausland, soll auf dem Wege des 
Konkordats das W eitere eingeleitet werden.» 

Baselstadt bekämpfte das von der Kommission vorgeschlagene System mit der 
Begründung, die Post 1nüsse den Lokalbedürfnissen Rücksicht tragen, was nur 
dann 111öglich sei, wenn die Handelswelt Einfluß auf deren Betrieb habe. Es werde 
sich nach und nach ein Polizeibeamtenstaat entwickeln, der mehr die Hebung der 
Standesinteressen im Auge habe, als die Befriedigung des Publikums. Wel111 aber 
die Zentralisation komme, dann n1üsse Baselstadt die vollständige Entschädigung 
für das Postregal verlangen, da dieser Kanton zehnmal mehr einnehn1e, als die 
andern Kantone nach der durchschnittlichen Berechnung. 1830 hätten die Ein
nahmen der Posten in Basel für beide Kantonsteile ungefähr 50 ooo Franken be

tragen, seither das Doppelte davon. 
Dieser Stellungnahme wurde entgegengehalten, daß mit der Zentralisation 

Ordnung in ein Chaos gebracht werde, das n1an jetzt nur deshalb ertrage, weil 
man daran gewöhnt sei. W el111 die Zentralisation vorgenommen werde, könne 
n1an sich nach einigen Jahren den frühern Zustand nicht mehr vorstellen. 

Am 27. Juni 1848 war der Entwurf der Bundesverfassung durch beraten und 
wurde mit einer Mehrheit von dreizehn Stimmen angenommen.1 Die endgültige 
Fassung von Art. 3 3, der das Postwesen als Bundessache erklärte, lautete folgender

maßen: 

Art. 33. Das Postwesen im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft wird vom Bund 
übernommen unter folgenden Vorschriften: 

I. Die gegenwärtig bestehenden Postverbmdungen dürfen im Ganzen ohne Zustimmung 
der beteiligten Kantone nicht vermindert werden. 

1 Eidgenössische Abschiede 1847, IV. Teil, § 8, S. 26r, STAF Nr. 3 82 68. 
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2. Die Tarife werden in1 ganzen Gebiete der Eidgenossenschaft nach den gleichen, n1öglichst 
billigen Grundsätzen bestin11nt. 

3. Die Unverletzlichkeit des Postgehein1nisses ist ge,vährleistet. 

4. Für Abtretung des Postregals leistet der Bund Entschädigung und z,var nach folgenden 
nähern Bestin1mungcn: 

a. l)ie Kantone erhalten jährlich die l)urchschnittssununc des reinen Ertrages, den sie 
in den drei Jahren 1844, 1845 und 1846 von1 Postwesen auf ihre111 I<.antonsgebictc be
zogen haben. Wenn jedoch der reine Ertrag, welchen der Bund von1 Postwesen be
zieht, für Bestreitung dieser Entschädigung nicht hinreicht, so v;ird den Kantonen das 
Mangelnde nach Verhältnis der festgesetzten Durchschnittssu1111ne in Abzug gebracht. 

b. Wenn ein Kanton von1 Postwesen un111ittclbar noch gar nichts oder infolge eines 111it 
cinen1 andern Kanton abgeschlossenen Pachtvertrags bedeutend ,ve11iger bezogen hat, 
als die Ausübung des Postregals auf seine1n Gebiete de1njenigen Kanton der dasselbe 
gepachtet hatte, erweislichennaßen rein ertragen hat, so sollen solche Verhältnisse bei 
Aus111ittlung der Entschädigungssu1n111e billige Berücksichtigung finden. 

c. Wo die Ausübung des Postregals an Private abgetreten ,vorden ist, übernii111nt der 
Bund die diesfälligc Entschädigung. 

d. Der Bund ist berechtigt und verpflichtet, das zu111 Post,vesen gehörige Material, so\veit 
dasselbe zum Gebrauche tauglich und erforderlich ist, gegen eine den Eigcntün1ern 
abzureichende billige Entschädigung zu überneh111cn. 

e. Die eidgenössische Verwaltung ist berechtigt, die gegenwärtig für das Postwesen bc
stünmten Gebäulichkeiten gegen Entschädigung oder aber nur niietweise zur Be
nützung zu übernehn1en. 

Die von der Tagsatzung bereinigte Bundesverfassung wurde nun den Kan
tonen zur Durchführung der Volksabstin1mung bis Ende August 1848 vorgelegt. 
Fünfzehn ganze und ein Halbkanton erklärten sich für Annahme, sechs ganze und 
ein Halbkanton waren dagegen. Von den 43 7 103 stirnn1fähigen Schweizerbi.irgern 

stimn1ten 169 743 Ja und 71 899 Nein.1 hn Thurgau erfolgte die Annahme mit 
der überwältigenden Mehrheit von 13 384Ja gegenüber nur 2054 Nein. 2 

Mit der am 12. September 1848 feierlich verkündeten Annahme der Bundes
verfassung hat das Schweizervolk den Bundesstaat geschaffen. Gleichzeitig sind 
damit jahrelange Bestrebungen zur Vereinheitlichung des Postwesens in der 
Schweiz in Erfüllung gegangen. Achtzehn einzelne Postverwaltungen in den 
Kantonen Aargau, Baselstadt, Baselland, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubün
den, Luzern, Neuenburg, St. Gallen (mit Schwyz), Solothurn, Tessin, Uri, 
Waadt, Wallis, Zürich (n1it Thurgau, Zug, Obwalden, Nidwalden) sowie die 
Thurn und Taxissche Post für den Kanton Schaffhausen verschwanden nunmehr. 
In den beiden Halbkantonen Appenzell IRh. und ARh. war bis anhin das Post- und 
Botcn,vcsen vollständig den einzelnen Gemeinden überlassen worden. Appenzell 

1 Eidgenössische Abschiede r848, II. Teil § r5, S. 65 f. 
' Thurgauer Zeitung 1848, Nr. 207. 
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war der einzige Kanton, der das Postwesen nicht als Regal behandelt und keine 
Einnahmen aus diesem Verkehrszweig bezogen hatte. 

Mit der Auflösung der kantonalen Postwesen und deren Übernahme durch 
den Bund wurde eine einheitliche Ordnung in das bisherige Chaos der Posttaxen 
gebracht. So traten an Stelle der für die Postbenützer nicht leicht verständlichen 
kantonalen Brieftaxen, die sogar in vielen Fällen für den Hinweg und den Rück
weg verschieden ,varen, einheitlich für die ganze Schweiz geltende Ansätze. Diese 
wurden niit Bundesgesetz von1 8. Juni 1849 itn Innern der Schweiz nach der Ent
fernung und nach den1 Ge,vicht bestin1n1t.1 Für die Entfernung galten vier Brief
kreise bis 10 Wegstunden, 10 bis 25, 25 bis 40 und über 40 Wegstunden. Für die 
Briefe bestanden acht Gewichtsstufen bis ½ loth, ½ bis I loth, 1 bis 1 ½ loth, 
1 ½ bis 2 loth, 2 bis 4 Loth, 4 bis 8 Loth, 8 bis 16 Loth und 16 Loth bis 1 Pfund. 
Ein loth ,var I 5, 6 g nach heutigen1 Gewicht. 

Die Taxe für Briefe im einfachen Gewicht bis ½ loth betrug für die 
vier Briefkreise 5 R.p., 10 Rp., 15 Rp. und 20 Rp. Der Bundesrat wurde sodann 
ern1ächtigt, für große Orte niit bedeutendem Briefverkehr eine Ortspost zu be
willigen. Diese Briefe n1ußten frankiert werden bis 2 loth niit 2½ Rp., für 2 bis 
4 loth niit 5 R.p. und für 4 bis 8 loth mit 10 Rp. Wurden sie der Post unfrankiert 
übergeben, dann galten die gleichen Taxen. Eine erste Vereinfachung dieses 
itnmerhin noch schwerfälligen Brieftarifs erfolgte bereits drei Jahre später. 

Gemäß Beschluß der ersten Bundesversammlung vom 28. November 1848 

wurden 1nit dem 1. Januar 1849 sämtliche Postadministrationen auf eidgenössische 
Rechnung übernommen, in der Meinung jedoch, daß die bisherigen Einrichtun
gen und Verwaltungen vorläufig unter Aufsicht des Bundesrats als Vollzugs
behörde noch fortdauern sollten. 

J. Schliu]ivort 

Die Schaffung eines eidgenössischen Postwesens auf 1. Januar r 849 war eine 
glückliche Tat, die in der Folge reiche Früchte trug. Mit viel Umsicht und mit 
Weitblick machten sich die neu gewählten Bundesbehörden an die Beratung und 
an den Erlaß der postalischen Gesetze und Vorschriften, wie das Gesetz betreffend 
die Postorganisation, das Postregal und das Posttaxengesetz. Hundert Jahre sind 
seither verflossen. Stets war die Postverwaltung bestrebt, den Postdienst auszu
bauen und den immer wechselnden Verkehrsbedürfnissen anzupassen. Als erste 

1 Schweizerisches Bundesblatt Nr. 31 vom 15. Juni 1849, S. rr5ff. 
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\Vichtige Neuerung ist die Einführung der eidgenössischen Briefn1arke im Jahr 
1850 zu nennen, als Ersatz für die kantonalen Marken, wo solche früher in1 Ge
brauche standen. Weitere Neuerungen von großer Bedeutung sind der Post
anweisungsdienst ( l 862), die Eilzustellung ( l 868), die Einführung der Postkarte 
( 1870 ), der Einzugsn1andatdienst ( 1875) und der Postcheck- und Girodienst ( 1906). 

Mit den1 Aufkon1men der Bahnen verlor die Post nach und nach die wichtige
ren und rentablen Postkurse, auf die das reisende Publikum vorher in1 Landesinnern 
ausschließlich angewiesen war. Der ganze Postkursbetrieb in der Schweiz mußte 
den neuen Verhältnissen angepaßt werden. Anderseits wurde 1857 als wichtige 
Neuerung der Bahnpostdienst eingeführt, das heißt, in gewissen Bahnzügen 
wurden Bahnpostwagen mit Postpersonal, das sind fahrende Postbureaux, n1it
geführt zur Verarbeitung und Sortierung der Postsachen während der Fahrt. Auf 
diese Weise konnten die Postsachen viel rascher an ihre Bestimmung geleitet 
werden. Eine noclunalige große Wandlung erlitt der ganze Postkursbetrieb zu 
Anfang dieses Jahrhunderts n1it der Benützung des Autos zur Personenbeförde
rung. Zu den ersten Versuchen mit diesen1 neuen Verkehrsmittel ist der im Jahr 
1904 durch private Initiative eingerichtete Autokurs zwischen Frauenfeld und 
Steckborn zu zählen, der jedoch bereits 1906, weil unrentabel, wieder eingestellt 
werden mußte. Auch die 1905 eingeführten privaten Autokurse Sirnach - Fischin
gen und Eschlikon - Turbenthal hatten nur eine ganz kurze Lebensdauer. Schon 
im folgenden Jahre mußten die aufgehobenen Pferdeposten wieder eingesetzt 
werden. Es vergingen eine Reihe von Jahren, bis 1916 zwischen Sirnach und 
Fischingen neuerdings ein privater Autokurs eingerichtet wurde. Voller Erfolg 
war dagegen der Postverwaltung beschieden, als sie nach Ende des ersten Welt
krieges dazu überging, die Pferdeposten nach und nach durch das flinkere Post
auto zu ersetzen, erstmals im Thurgau im Jahr 1920 von Frauenfeld nach Stamm
heim. Weitere Umwandlungen von Pferdeposten in Postautokurse folgten bereits 
1921 und in den folgenden Jahren. Heute stellen in unserm Kanton eine stattliche 
Anzahl gut organisierter Postautokurse nebst eii1igen Privatkursen die Verbin
dung zwischen Stadt und Land, zwischen abgelegenen Gegenden und den Bahn
stationen her. 

Nicht unerwähnt n1öchten wir lassen, daß die schweizerische Postverwaltung 
von Anfang an immer das möglichste unternomn1en hat, um gute Postverbindun
gen mit dem Ausland zu unterhalten und damit dem Postbenützer ebenfalls zu 
dienen. 

Alles in allem darf gesagt werden, daß wir heute in der Schweiz ein wohl
geordnetes Postwesen besitzen, das auch im Ausland ein hohes Ansehen genießt. 
Ein großes Netz von Poststellen steht den l?ostbeni.itzern zur Verfügung, und die 
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entlegensten Täler und Bergdörfer werden nach allgen1ein einheitlichen Grund
sätzen und Taxen bedient. 

Der Verfasser rnuß sich n1it diesen wenigen Angaben begnügen und sich ver
sagen, auf die Organisation des Postdienstes und dessen sprunghafte Entwicklung 
seit 1849 bis heute näher einzutreten. Es würde dies über das gesteckte Ziel hinaus
gehen. 

Anhang 

1. Poststellen irn Ka11ton Thurgau von 1 8 o 7 bis 1 8481 

Ort 

Frauenfeld3 

Arbon 
Bischofszell 

Dießenhofen 

Steckborn 

Tägerwilen 

Weinfelden 

Münchwilen 
Müllheim 

Uttwil 

Kreuzlingen 

Islikon 

Stelleninhaber 2 

Anderwert Joh. Jakob4 

Wüest Joh. Jakob5 

Sauter J. M., Zolleinnehn1er 

Ott Joh. Kaspar, Sekretär des 
meinderates 

Ott Franz Theodor 
Schlatter Friedrich, Pferdehalter 
Wepfer J. K., zum Löwen 
Guhl Joh. Hch., Hauptn1ann 
Labhart Melchior 
lliby, Zolleinnehmer 

Riethmann J. Jakob 
R.einhard Jakob 
Brenner Paul 

Ge-

Steger, zun1 Engel, alt Pferdehalter 
Schlatter 

Wepf 
Pfister Wilhehn 

Eggrnann 
Diethelrn Johann Ulrich 
Morell 

Wild 
Weidele Johann 
Greuter B. 

1 STAF, Kassabuch des Zentralpostamts Frauenfeld. 
2 Nan1c der Stelleninhaber, soweit nachweisbar. 
3 Der Postverwalter in Frauenfeld war zugleich Leiter des thurgauischen Postwesens. 
4 Gestorben 5. November r8r6. 
5 Rücktritt 1849. 

l)icnstantritt 

I. Juli 
9. Januar 

I. Juli 

I. Juli 

' 
' 
J. Juli 
r. Juli 

' 

1807 
1817 
1807 

1807 
1817 
1848 
1807 
1807 
1845 

r. Juli r 807 
r.Januar 1836 
I. Juli I 807 
1. Oktober 1811 
I. September 1826 
I.Januar 1836 
I. Januar 
I. Januar 
1. April 
1. April 

r. Juli 
I. Januar 
r. Oktober 

' 

1846 
1847 
1838 
1839 
1840 
1841 
1841 
1838 



122 

Ort Stelleninhaber l)icnstantritt 

Aadorf Kesselring Michael, Wirt ? 1839 
Kesselring Michael (Sohn?), Wirt I. Juli 1847 

Hauptwil Gut r. März 1842 
Gonzenbach 1. Oktober 1845 
Huber Joh. Jakob r. Juli 1846 

Sulgen Krapf 1. März 1842 
Zingg 1. Dezen1ber 1846 

Köpplishaus1 Schadegg Johann I. Januar 1842 
I(on1anshorn Allispach J. J. l. J u!i 1842 
Erlen Huber J. 1. April 1843 
Neukirch (Egnach) Straub K. 1. Januar 1843 
Wängi Stierlin 1. April 1843 

Berkn1i.iller Alfons r. Juli 1848 
Atnris\vil Keller J oachin1, Lehrer ' 1844 

Nägeli J. J. r. Oktober 1848 
Affeltrangen Hug r.Januar 1845 

Rieser 1. Oktober 1848 
Pfyn Schmid r. Oktober 1845 

Hüblin r. Oktober 1846 
Altenburger Melchior r. Januar 1847 

Altnau Schwank Gg. I.Januar 1845 
Ermatingen Ammann Elias I.Januar 1845 

Geiger Gottfried, Lehrer r. Oktober 1846 
Bedingen Maron I.Januar 1845 

Kern Leonhard I. Januar 1847 
Keßwil Baer David I.Januar 1845 
Güttingen Müller I.Januar 1845 

Vogt I. Oktober 1845 
Scherzingcn Rutishauser Johann r. Januar 1845 
Bottighofen Müller Jakob r. Januar 1845 
Kurzrickenbach Olbrccht I.Januar 1845 

Allenspach Johann ? 1849 
Sitterdorf Gonzenbach r. Januar 1845 

Stark r. Oktober 1846 
Müller Jakob r. April 1847 

1 Poststelle aufgehoben 1855. 
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Ort S tcllcninha ber Dienstantritt 

Horn IZorschach I.Januar 1845 
Eschenz Keller 1. Januar 1845 

Widn1er r. Juli 1847 
W agenhausen Guhl Daniel 1. Januar 1845 
Man1n1ern Sirr,.vart 

0 I. Januar 1845 
13ach r. April 1846 
Haeberlin r. April 1848 

Mannenbach I)ietzi 1. Januar 1845 
FehrJakob I. Oktober 1849 

lZickenbach Wigert I. Januar 1845 
Wäldi Siegrist I. Oktober 1845 

An1111ann J. C. I. Oktober 1847 
Schlattingen Gut Jakob 1. Oktober 1845 
Guntershausen (Sulgen) Altwegg 1. Oktober 1845 
Alterswilen Weber Ulrich, Gen1einderat 1. Oktober 1845 
Lippoldswilen Keller Johann 1. Oktober 1845 
Weerswilen Brauchli I. Oktober 1845 

Fritz Johann I. Oktober 1847 
Zezikon Kesselring Conrad I. Oktober 1845 
Bießenhofen Forster r. Oktober 1845 
Berg Renhart r. Oktober 1845 

Rubischum I.Januar 1848 
Mauren Ri.igger Johann 1. Oktober 1845 
Kehlhof Altwegg r. Oktober 1845 
Andwil Gitnmi J. Conrad r. Oktober 1845 
Unterneuwilcn Obcrhänsli I. Oktober 1845 
Mattwil Bischoff Jakob, Gctneindeammann r. Oktober 1845 
Altishauscn Oßwald Johannes I. Oktober 1845 
Dotnacht Heer Jakob I. Oktober 1845 
Oberbußnang Kesselring J. 1. Oktober 1845 
Happerswil Nater Konrad I. Oktober 1845 
Ellighausen Ludwig Jakob 1. Oktober 1845 
Bänikon Ringold Konrad r. Oktober 1845 
Lommis Froelich r. Oktober 1845 

Schwager Joseph r. Juli 1848 
Weingarten (Märwil) Bi.ihler Jakob r. Oktober 1845 
Neukirch a.d.Thur Schweizer J. J. r. Oktober 1846 
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Ort S tcllcninha bcr ])icnstantritt 

Üßlingen Sauter r. Oktober 
Diebold Wwe. 1. Oktober 

Matzingen Hanhart 1. Oktober 

Gubler Jakob r. Juli 
Buch (Sch1nidshof) Oettli Conrad I. Oktober 

Märwil Früh Jakob I. Oktober 

Oppikon Oettli Johann I. Oktober 

Hi.ittwilen Hagen A. r. Oktober 
W attinger Christ. ' 

Dozwil Schoop Konrad, Lehrer I. Oktober 
Tobel Ruckstuhl I. Oktober 

Wuppenau Meienhofer P. I. Oktober 
Hör hausen Schaefli Karl l. Januar 
Herdern Li.ithi Th., Wwe. I. Januar 
Roggwil Ackermann Ulrich I. Januar 
Sirnach Osterwalder Johann I. Januar 
Gerlikon Müller Jakob r. Oktober 
Oftershausen Meyer Johann I. Oktober 
Weingarten-Kalthäusern Heuer 1. Oktober 
Rothenhausen Oet!i Johann Jakob 1. Oktober 
Boltshausen Schnellberg 1. Oktober 
Schneckenberg1 Siegrist Caspar 1. Oktober 
Weiningen Huber Conrad r. Oktober 
Bi.irglen Schönholzer 1. Januar 
R.iedt Eglof Johann Jakob r. Juli 
Tannegg Hubmann Jakob r. Oktober 
Maltbach2 Oberhänsli Jakob 1. Oktober 
Friltschen Bartholdi Jakob 1. Oktober 
Erzenholz Greuter 1. Oktober 

1 Schreibweise änderte in Schneggenburg bei Weinfclden, Poststelle Ende März r856 aufgehoben. 
2 Maltbach, Ortsgemeinde Zezikon. 

1846 
1848 
1846 
1847 
1846 
1846 
1846 
1846 
1849 
1846 
1846 
1846 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1847 
1848 
1848 
1848 
1848 
1848 
1848 
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Fra11enji,fd. l)i. J)o. Sa. Gachnang Kefikon Ellikon Straß Stegen Bewangen 
R.osenhuben Messenriet Niederwil Bettelhausen. 

Hi.ittvvilen Steinegg Seeben Horben Kalchrain Nergeten Warth lttingen. 
Herdern Liebenfels Wilen Weckingen Weiningen llohr. 
Nußbaun1en Buch Ürschhausen Trüttlikon Iselisberg Üßlingen Horgenbach 

Erzenholz Osterhalden. 
Oberneunforn Langn1ühle Entenschieß Fahrhof Mi.inchhof Niederneunforn 

Wilen Dietingen. 
Tuttwil Heiterschen Scheurle2 Anetswil Eggctsbühl Schöncnberg Lachen Wil

hof Wittenwil W eiern Hunzikon. 
Täglich Bißegg Leut1nerken Griesenberg Fünmelsberg Holzhof Hofen Hub 

Strohwilen W olfikon Bietenhard3 Aufhofen Lustdorf Thundorf Kirchberg Köll 
Hahngen S01u1enberg Dingenhart Bühl Obholz Wüsthäusle4 Huben. 

J)i. I)o. Sa. Guntershausen Ettenhausen Maischhausen Iffwil Balterswil Bichel
see Itaslen Tänikon Aadorf Aawangen Häuslenen Hagenbuch Hutzenwil Hunger
bühl Espi. 

Mo. Do. Sa. Mettlen Stehrenberg Niederhof Lanterswil Toos Weingarten Mär
wil Langnau Friltschen Buch R.üti Zezikon Bollsteg Affeltrangen Tobel Lomrnis 
Weingarten Kalthäusern Stettfurt. 

Dießcnll<:fen. Mo. l\1i. Fr. Willisdorf Schlatt Basadingen. 
Steckhorn. Täglich Ermatingen Wolfsberg Arenenberg Fruthwilen Salenstein 

Ma1u1enbach Berlingen Steckborn Reckenwil Hörstetten Pfyn Frauenfeld. 
Mi. Fr. So. Dettighofen Lanzenneunforn Gündelhart Hörhausen Burg. 
Di. Do. Sa. Eschenz Bornhausen Windhansen Freudenfels Khngenzell Eppen

berg. 
Wagenhausen Kaltenbach Bleuelhausen Etzwilen. 
Müllheiln. Di. Do. Sa. Homburg Spottenberg5 Eugerswil Klingenberg Langen

hart Salen Reutenen. 
Raperswilen Büren Fischbach Mühlberg Illhart Lamperswil. 
Hefenhauscn Schnudholz Lipperswilen Hattenhausen Gonterswil Helsig

hausen Wagerswil. 

1 STAF, VJ. 130. r. 
2 Schürli, Gemeinde Anetswil. 
3 Bictcnhard, abgegangen, Gcn1. Lustdorf. 
' Jetzt Neuhauscn bei Frauenfeld. 
5 Jetzt Unterkappe! bei Hamburg. 
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Tägenvilen. Di. Do. Sa. Illighausen Städcli Oberhofcn Lengwil Dettighofcn 
Liebburg Geißberg Kreuzlingen. 

Täglich Altnau Herrenhof Langrickenbach Zuben Schönenbaun1garten. 

l)i. Do. Sa. Wäldi Engwilen Schn1eckwies. 
Weitifelde11. Mo. Do. Sa. Schlatt Aufhäusern Hugelshofen Mannen111ühle Lip

poldswil Neuwilen Ellighausen Ke1nn1ersn1ühle Dietschn1ühle1 Neu1nühle Dot
nacht Alterswilen Siegershausen Altishausen Graltshausen Engels\vil W eiers\viP 
W einfelden. 

Wald3 Altenburg Utwilen Altenklingen Entenn100s Riet Neuburg R.uberbaun1 
Ottenberg Halden Schnellberg Bolzhausen Bachtobel. 

Täglich Matt,vil Birwinken Berg Kehlhof Mauren Burg Hard Gontershofen . 
. Mo. Do. Sa. Andhausen Gontershausen Klarsreute Happerswilen Andwil A111-

menhofen4. 

Bürglen Istighofen Moos Ritzisbuh,vil Scherrersbuhwil5 Anstettenbuh\vil6 

Hausschnucdenbuhwil 7• 

R.othenhausen Bußnang Oberbußnang Thurrain Oppikon Pupikon Reute 
Schnuedhof Buch Atzenwilen Bohl Holzhäusern Hünikon. 

Mo. Do. Sa. Braunau Hittingen Oberhausen Karlishub Tobel Affeltrangen Boll
steg Kaltenbrunn Maltbach Bänikon Junkholz Anuikon Schachen8• 

Mo. Di. Do. Sa. Boltshauscn Ottenberg Märstetten Engwang Wigoltingen 
Tangwang Gilhof Bonau Gehrau Häusern. 

S11lgen. Mo. Do. Sa. Götighofen Heldswil Oettlishausen Hohentannen Kradolf 
Bleichen Gubertshauscn. 

Täglich Donzhauscn. 
Mo. Mi. Do. Sa. Lein1bach Opfershofen Hessenreuti Uhrenbohl Kru1nbach. 
Erlen. Mo. Do. Sa. Riedt Ennetaach Guggenbühl Engishofen Kü111111ertshausen 

Buch Leuenhaus Rutishausen Neuhaus Dünnershaus Waldhof. 
Buchackern Oberegg Hüttenschwil Bernhausen. 

Köpplishaus. Täglich Schochers,vil Zihlschlacht Sitterdorf Bischofszell. 
Schrofen Oberaach Niederaach Son1meri Hefenhofen Reuti Bießenhofen. 
A1nriswil Hatswil Auenhofen. 

1 Jetzt Dutschenmühlc bei Dotnacht. 
2 Weerswilen. 
3 Wald bei Ottoberg. 
4 Heimcnhofen. 
s Jetzt Oberdorf. 
6 Jetzt Unterdorf. 
7 Bei Pupikofer, Gemälde, S. 251: Hansschmiedenbuhwil, Mun.-Gem. Schönholzerswilcn. Der Name ist 
heute verschollen. Nach Mitteilung der Ortsvorstehcrschaft Buhwil wohnte vor langer Zeit beitn Unterdorf 
östlich des Baches eine Fan1ilic, die « 's Hansschn1iede>) genannt \.Vurdc. 
8 Schachen, abgegangen, Gem. Wcinfclden. 



Brüschwil Doz,vil Katzenreute Kressibuch Uttwil. 

Mo. Do. Sa. Aln1ensberg Räuchlisberg Hagenwil. 
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Bischojszcll So. Di. Mi. Fr. Mettlen Hagenbuch Wartenwil Ren1ensberg Hagen
,vil Secki Wuppenau Welfensberg Hosenruck Rudenwil Heiligkreuz Brugglen 
Kenzenau Schweizersholz Enzetschwil Muggenstunn Neukirch Schönholzers
,vilen W eiblingen W ertbühl Metzgersbuh,vil. 

Täglich Hauptwil. 
Di. l)o. Sa. Wilen Ge111einde Gottshaus. 
Neukirch i111 Eg11ach J)i. Do. Sa. Stäubishub Täschliberg Kügeliswinden Erd-

hausen Gaishäusern Luxburg und Nebenorte. 

Arbon Di. I)o. Sa. Roggwil Stachen Feilen und un1liegende Orte. 
Täglich Horn und Rorschach. 
So. J)i. Fr. Frasnacht Kratzern Wiedehorn Buch Egnach Neuhaus Haslen 

Saln1sach Ron1anshorn Reckholdern Holzenstein Tobelmühle Riedern Uttwil. 

Täglich St. Gallen. 
Miinchivilen. So. Di. I)o. Fr. Mi.inchwilen Sirnach Oberhofen Eschlikon Bi.i

felden Hurnen Wiezikon Wallenwil Oberwangen Dußnang Schurten Hatten
schwil Fischingen Au Murg. 

Mo. Mi. Sa. Rickenbach Wilen Bußwil Littenheid Gloten. 
To/Jel. So. Di. Fr. Affeltrangen Zezikon Warenberg Eutenberg Buch Isenegg 

Tobel Tägerschen Sedel Anet St. Margarethen Bettwiesen Mi.inchwilen. 

3. Verzeichnis der Botenkurse irn Kanton Thurgau niit Angabe der Postb11rca11x, 

der Botenkreise und K11rsier11ngszeiten. Stand am 1. Oktober 18461 

(Den Adressaten und Abonnenten sind sän1tliche Postgegenstände und die bei der 
Post bestellten Zeitschriften an den hier bezeichneten Botentagen beförderlich 

und ohne eine besondere Bestellgebühr zuzustellen) 

Arbon. Täglich Roggwil Stachen Feilen und umliegende Orte St. Gallen Horn 
Rorschach. 

Bischofszell. Montag bis Samstag Muggenstur1n Hagberen Schweizersholz Ken
zenau Buhreuti Neukirch Heiligkreuz Gabris Oberheimen Rudenwil Hosenruck 
Wuppenau Schönholzerswilen Hagenwil Wartenwil Hagenbuch Rohren Mettlen. 

Di. Do. Sa. Stehrenberg Niederhof Lanterswil Häusern Toos Habisreuti. 

1 STAF, VI. 130. I (Fischingen ist in diesem Verzeichnis nicht aufgeführt). 
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Metzgersbuhwil Ritzisbuh,vil Anstettcnbuhwil Scherrersbuh,vil Hard Moos 

Istighof en W ertbühl. 
Wilen Gen1einde Gottshaus. 

Di~f/enhojen. Mo. Do. Sa. Willisdorf Schlatt Basadingen. 

Erlen. Mo. Do. Sa. R..iedt Ennetaach Guggenbühl Engishofen Kümtnertshausen 
Buch Leuenhaus R.utishausen Neubaus Dünnershaus Waldhof Bießenhofen. 

Ern1atingc11. Täglich Fruthwilen Salenstein Mannenbach Bedingen Steckborn 

Pfyn. 

Frauc11feld. Täglich Huben Wüsthäusli Obholz Bühl Dingenhart Kirchberg Auf
hofen Lustdorf W olfikon Burg Griesenberg Strohwilen Hub Holzhof Fiinn1els
berg Leutn1erken Bißegg Halingen Köll Sonnenberg. 

Di. J)o. Sa. Espi Aumühle Moos Häuslenen Burg Aawangen Hagenbuch Aadorf 
Ettenhausen Tänikon Guntershausen Maischhausen Ifwil Balterswil Bichelsee Loh 
Niederwies Steig Sattellegi Wittenhausen Haselberg W eiern Itaslen. 

Kefikon Straß Bewangen Rosenbuben Mesenried. 
Rohr Warth. 

Kreuzlingen. Mo. Do. Sa. Geißberg Liebburg Dettighofen Lengwil Oberhofen 
Städeli Illighausen. 

Köpplishaus. Täglich Atnriswil Moos Hatswil Kressibuch Katzenreuti Kappen
hausen Dauhub1 Holzli Auenhofen Sonnenberg Brüsch,vil Hatnisfeld Doz,vil 
Uttwil. 

Schrofen Oberaach Hüsli Sommeri. 

Di. Do. Sa. Niederaach Hefenhofen Reuti Räuchlisberg Egg Hagenwil Hem-
tnerswil Gitzenhaus. 

Täglich Zihlschlacht Sitterdorf Bischofszell nüt umliegenden Orten. 

Matzingen. Di. Do. Sa. Stettfurt. Kalthäusern. 

Miinchivilcn. Montag bis Sarnstag St. Margarethen Thurn Sedel Tägerschen Tobel 
Lommis. 

Di. I)o. Sa. Bettwiesen Oberhofen Braunau Bekingen Hittingen Weingarten 
Eutenberg Warenberg Zezikon Anet Rickenbach Wilen Bußwil Littenheid 
G!oten. 

Mo. Di. Do. Sa. Murg Au Hatterschwil Schurten Dußnang Oberwangen Wal
lenwil Wiezikon Hurnen Eschlikon Oberhofen Sirnach. 

Miillhein1. Di. l)o. Sa. Langenhart Klingenberg Eugerswil Homburg Spotten
bcrg Raperswilen Büren Fischbach Mühlberg Illhart Lan1perswil Reutenen Salen. 

1 Tonhub, Gc1n. Hcfcnhofrn. 
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Hefenhausen Sch1nidholz Lipperswil Hattenhausen Gonterswil Helsighausen 
Wagerswil. 

Wäldi Engwilen Schn1eckwies. 

Z\Jeukirch. l)i. Do. Sa. Staubishub Ki.igelis\vinden Erdhausen Gaishäusern Fras
nacht Kretzern Wiedehorn Buch Egnach Ahnensberg Neuhaus Haslen Steineloh. 

Pfy11. Di. l)o. Sa. Herdern Wilen Weiningen Weckingen Kalchrain Horben 
Nergeten Seeben Hi.ittwilen Nußbaun1en. 

Dettighofen Lanzenneunforn Gündelhart Hörhausen Burg R.eckenwil Hör
stetten. 

Sulgcn. So. Mo. I)i. Do. Fr. Sa. Hessenreuti Donzhausen Lei111bach. 
Mo. l)o. Sa. Götighofen Heldswil Oettlishausen Hohentannen Kradolf Bleichen 

Gubertshausen Uhrenbohl Opfershofen. 
Ta;'senlJi!en. Täglich Altnau Herrenhof Kurzrickenbach Zuben Schönenbaum

garten. 
Üßlingen. l)i. Do. Sa. Dietingen Niederneunforn Fahrhof Münchhof Lang

mühle Entenschieß Oberneunforn Wilen Trüttlikon Ürschhausen Buch Iselisberg. 
Weinfelden. Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. Boltshausen Märstetten Wigoltingen. 
Mo. Do. Sa. Bonau Gehrau Tangwang Häusern Engwang Gilhof Ottenberg 

Uetwilen Altenklingen Ruberbaum Halden Schnellberg Bachtobel. 
Thurrain Rothenhausen Oberbußnang Unterbußnang Friltschen Weingarten 

Wahr1 Bo1nmelisegg Hin1melreich Märwil Buch Langnau Affeltrangen Kalten
brunnen Schlatt Maltbach Reuti Schmidshof Atzenwilen Bohl Holzhäusern 

Bänikon Bißegg Junkholz Amlikon. 
Burg W eerswilen Berg Heimenlachen Graltshausen Lanzendorn Altishausen 

Siegershausen Alterswilen Ellighausen Neuwilen Stöcken Lippoldswilen Mannen
mi.ihle Hugelshofen Schlatt Dotnacht Engelswilen Stelzenhof Scheurli Strausberg 
Schlipfenberg Schwaderloh Geboltshausen Aufhäusern Scheidbach Holzn1anns

haus Oftershausen. 
Täglich Mattwil Birwinken Kehlhof Mauren Burg Hard Gontershofen. 
Wangi. Di. Do. Sa. Tuttwil Heiterschen Scheurle Anetswil Eggetsbühl Schö

nenberg lachen Wilhof Wittenwil Hunzikon. 

1 Warth bei Friltschen. 

9 



Thurgauer Chronik 1952 
von Egon Islcr 

Die allge1neine Weltlage entspannt sich iin Berichtsjahr kau1n. Die Waffenstillstands
verhandlungen in Korea konunen zu keinem Ende und der kleine Frontkrieg hält an. Auch 
in Indochina wird gekäinpft, was a1n Mark von Frankreich inuner stärker zehrt. In Iran bleibt 
die unsichere Lage. In1 vorderen Orient gärt es andauernd, wie es der Umsturz in Ägypten 
zeigt, ,vo eine nationalistische W eile König Faruk und sein Regiine ,vegfegt und General 
Naguib an die Macht führt. Die Spannung zwischen Ägypten und England ,vegen der 
Räu1nung der Suezkanalzone durch die englischen Truppen niin1nt zu. In Europa stellen sich 
die Saarverhandlungen hindernd vor eine Einigung von Frankreich und Deutschland. Die 
Wiederaufrüstung Europas respektive der Atlantikpaktmächte geht langsan1er voran als es 
wünschenswert wäre. Gegen die dazugehörigen ,vichtigen Europaverträge 1uacht sich aller
orten Widerstand be1nerkbar, vor allein in Deutschland. An1erika ist in seiner außenpolitischen 
Tätigkeit gehen11nt durch die Präsidentschaftswahlen. General Eisenho\ver wird als Kandidat 
der republikanischen Partei zun1 Präsidenten der USA gewählt. Bei all dein steht So\vjetruß
land, hochgerüstet und 1nit einer riesigen Annce Ge,vehr bei Fuß, und nin1mt seine Satelliten 
inklusive Ostdeutschland inuner n1ehr an die Kandare. 

Die Wirtschaftslage der Schweiz ist noch iinn1er sehr gut, wenn auch in den einzelnen 
Wirtschaftszweigen unausgeglichen. Vor allein die Textilindustrie erleidet gegen die zweite 
Hälfte des Jahres einen scharfen Einbruch in ihren1 Arbeitsvolu111en. In den übrigen Industrien 
herrscht guter Geschäftsgang. Sehr groß ist der Zustrom von fremden in das klassische 
Ferienland Schweiz. Die Landwirtschaft verzeichnet eine gute Heuernte, und einen schlechten 
En1det. Der Ge1nüseertrag befriedigt. Das andauernde nasse Herbstwetter beeinträchtigt die 
Getreide- und Obsternte, auch zu111 Teil die W einernte. Der Viehstand erreicht all111ählich 
wieder den Rekordstand von 1937. Die Voraussicht auf zu wenig Winterfutter führt zu großen1 
Angebot auf den Vieh- und Schlachtviclunärkten, was allgen1ein auf den Preis drückt. 

Leider hat das Sch,veizer Volk die Vorlage über die Rüstungsfinanzierung vcr,vorfen, so 
daß die endgültige Regelung der Bundesfinanzen \Veiterhin eine große Sorge der eidgenös
sischen Räte und des Bundesrates bleibt. Es zeigt sich iin1ner 111ehr, daß der allgen1eine Ruf 
nach Abbau des Staatsapparates und der Staatsausgaben, vor allem des Bundes, nur bei kräftiger 
Beschneidung der Subventionen und der den1 Bund überbürdeten Aufgaben 1nöglich wäre, 
wofür die eidgenössischen Räte aber nicht zu haben sind; der Ruf «der Bund soll helfen», ver
stun1n1t dabei gleichwohl nie und nirgends. Die Finanzen der Kantone und Gcn1eindcn sind 
hingegen in erfreulich guten1 Zustand. 



E11drohertrag der Sch111cizerischc11 La11dwirtschaft in Millionen Franken 
1951 .................................................... . 
19521 ................................................... . 

Ackcrba11 i111 Thurgau 

1951 ....................................... . 
1952 ....................................... . 

Anbaufläche 

11 600 ha 
12 ooo ha 

IJ I 

Pflanzenbau Tierhaltung 

609,0 

625,3 

Getreide 

7500 ha 
7500 ha 

1716,5 

1774,3 
übrige 

Ackerfrüchte 

4100 ha 
4500 ha 

Staatsrechn1111g. Verwaltungsrechnung: Einnah111en Fr. 39 834 208.06; Ausgaben Franken 
40 525 187.59; Defizit: Fr. 690.979.53. 

Kantonalba11k. Reinge\vinn Fr. 2 384 092. 55 + Saldo von1 Vorjahr Fr. 189 893. 85 gleich 
Fr. 2 573 986.40; Verzinsung des Grundkapitals Fr. I 087 500.-; übrige Verwendung 
des Reingewinnes: Zu,veisung an die Reserven Fr. 390 000.-; Ablieferung an den Staat 
Fr. 780 000.- zuhanden der Staatskasse und des kantonalen Fonds für Hilfszwecke; an 
die anteilberechtigten Ge111einden Fr. 130 ooo. -; Vortrag auf neue Rechnung Franken 
186 486. 40. 

Bodcnkredita11stalt. Reingewinn Fr. 1 459 241. 88 + Saldo vo1n Vorjahr Fr. 324 214. 87 gleich 
Fr. 1 783 456. 75. Er findet wie folgt Verwendung: Dividenden und Tantien1cn Franken 
1180000.-. Vortrag auf neue Rechnung Fr. 553 456.75. 

Fra11cnfeld- vVil-Bahn. Betriebseinnah1nen Fr. 579 937. 70; Betriebsausgaben Fr. 493 201. 66; 
Bctriebsübcrschuß Fr. 86 736.04; Gewinn- und Verlustrechnung: Einnahrnen Franken 
90 427.74; Ausgaben Fr. 180 355.19; Passivsaldo Fr. 89 927.45. 

Mittcl-Th11rgau-Bahn. Betriebsrechnung: Einnahmen Fr. I 446 073. 25; Betriebsausgaben 
Fr. I 379494. 53; Betriebsüberschuß Fr. 66 578. 72; Gewinn- und Verlustrechnung: Ein
nahmen Fr. 328 869. 18, Ausgaben Fr. 549 891. 12, Passivsaldo Fr. 221 021.94. 

Bodc11see-Togge11burg-Bahn. Betriebseinnahmen Fr. 5 541 225. 24, Betriebsausgaben Franken 
4 790 767. 02, Betricbsüberschuß Fr. 750 458. 22; Gewinn- und Verlustrechnung: Ein
nahrnen Fr. 919 832.65, Ausgaben Fr. 915 098.19, Aktivsaldo Fr. 4 734.46. 

Verband ostschtvcizerischcr la11dwirtschaftlichcr Gcnosse11schaften. Einnahmen Fr. 11 562 469. 36, 
Ausgaben Fr. I I 012 598. 03, Reinertrag Fr. 549 871. 3 3, Gesamtwarenumsatz Franken 
120 248 03 I·-. 

Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau. Einnah111en Fr. 8 725 435. 95, Ausgaben Franken 
8 074 624. 91, Bctricbsüberschuß Fr. 650 81 I. 04; Ver,vcndung des Reingewinnes: Ab
schreibung auf den Anlagen Fr. 320 000.-, Erneuerung der Stangenentschädigung und 
Durchlcitungsrechte Fr. 70 ooo. -, Einlage in die Spezialreserve Fr. 100 ooo. -, Ablie
ferung an den Staat Fr. I 50 ooo. -, Vortrag auf neue Rechnung Fr. 10 81 I. 04. 

Verband schtveizerischer Darlchc11skassc11. Einnah1nen Fr. 6 633 466. 39, Ausgaben Fr. 5 910 573. 09, 
Reingewinn Fr. 722 893. 30. Thurgau: 43 !(assen, 6116 Mitglieder. Umsatz: Franken 
286 961 674.-. 

vVittenmg 

Januar: trüber, schneereicher Monat, Te1npcratur kalt bis kühl, ohne extreme Kälte. 

Februar: reichlicher Schneefall und anhaltende nicht große Kälte, Niederschläge 8 3 111111. 

1 beruht auf Schätzung des Schweizerischen Bauernverbandes, Sekretariat Brugg, die de
finitiven Zahlen bringen jeweils noch geringfügige Verschiebungen. 
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Miirz: ebenfalls niederschlagsreich und tneist trübe, bei durchschnittlich \Vännerer Ten1pcratur 
zirka 30 wärn1er als norrnal. 

April: fällt wieder in den Winter zurück, an1 r. Schneefall 30 cm, die Schneedecke bleibt bis 
in die zweite Monatshälfte liegen, arn Schluß einige sehr ,varrnc Tage. 

Mai: kühl und 111it viel Nebel, ,venig Niederschläge. 

J1111i: bis Mitte Monat durchschnittlich zie111lich bewölkt tnit einzelnen heftigen Niederschlägen 
gegen Ende des Monats heiß. 

Juli: An1 Monatsanfang sehr heiß, dann trocken und warm, wenig Niederschlag. 

August: itn allgen1einen veränderlich, ab Mitte Monat verstärkt Regen bei kühler Witterung. 

September: vorherrschend veränderlich nüt viel Regen und kühl, 8 5 1nm Niederschlag. 

Oktober: bewölkt und regnerisch den ganzen Monat hindurch, kühl, 149 111n1 Niederschlag. 

Nove111ber: veränderlich, \vobei sich eine längere Schönwetterperiode nicht durchsetzen kann. 

Dezember: beginnt niit trübem, regnerische111 Wetter, dann kalt und trocken, Mitte Monat 
von neuen1 wänneres Regenwetter, bis nach Weihnachten sich wieder Nebel und kalte 
Witterung durchsetzt. 

Januar 

Allgemeine Ereignisse. 2. Seit 1939 wird wieder der erste Jahrgang, der von 1891, aus der 
Wehrpflicht entlassen, da die Wehrpflicht auf 60 Jahre ausgedehnt worden ist. 3. Das Schloß 
Hauptwil, itn Besitze der Thurgauischen Gemeinnützigen Gesellschaft, soll renoviert werden 
und als er,veitertes Altersheitn seine Dienste tun. 8. Die Obstbaumzählung m1 letzten Jahre 
ergibt für den Thurgau 1 485 ooo Obstbäume. 10. Die Zahl der Ausländer stieg von 1850 bis 
1950 von 1902 auf 9716, das heißt von 21 auf 95 Pro111ille. Der Höchststand wurde 1910 mit 
25 664 Ausländern = 190 Promille erreicht, <lern 1941 mit 8083 ein neuer Tiefstand folgte = 

58 Pro111ille. 12. Der Regierungsrat en1pfängt den neuen Komn1andanten der 7. Division, 
Oberstdivisionär Berli sowie den neuen Kommandanten Ter'zone 4, Oberstbrigadier Wagner, 
zusamn1en mit den abtretenden Ko111mandanten Oberstdivisionär Frey und Oberst W. Gubler. 
13. Schlatt führt als erste Ge111einde eine Heimatwoche durch. 18. Oberst von Le Bret spricht 
in Frauenfeld über die Kriegserfahrungen eines Truppenkommandanten itn russischen Feld
zug 1941-1945. In Frauenfeld spricht Prof. Trachand Roy über Indien, seine geistige Welt. 
26. Sitzung des Großcn Rates. Das Gesetz über Abstitnrtlungen und W ahlcn wird in erster 
Lesur;g durchbcraten. Der Rat stitnrtlt dem Ankauf der Liegenschaft «Pflanzgarten» in Frauen
feld für eine spätere Spitalerweiterung zu. 

Kulturelle Ereignisse. 7. Das Cornichon spielt nüt seinem Programn1 «Spanische Nüßli» in 
Frauenfeld. 13. Der Oratoriengesangverein Frauenfeld bringt Werke Mozarts zur Auffüh
rung: die Linzer Syn1phonie und die Krönungsmesse, Maria Stader Sopran, Paul Geyser, 
Adolf Schatz Baß, Siegfried Hildenbrand Orgel. 13. Der Männerchor «Harmonie» A111riswil 
gibt ein Konzert niit klassischen Werken, Peter Rybar, Violine Solist. 13. In Kreuzlingen 
gastiert das Winterthurer Stadtorchester unter der Leitung von Desarzens mit Werken von 
Haydn, Ravel und Mozart. 24. Die Kantonsschiiler führen das Spiel von Hans Kriesi «Shake
speare kommt hein1» auf. 
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Februar 

Allge111ei11c Ereignisse. Kreuzlingen er\vcitert seine Schießanlage auf das ko111mende kan
tonale Schützenfest. 4. I)ie thurgauischen Bäucrinnentage an verschiedenen Orten finden 
großen Zuspruch. Es sprechen Frau Böll-Büchi über «Berufs- und Lebensfragen unserer 
Bauerntöchter» und Großrat Stadehnann, Escholz1natt über «Hab Sonne im Herzen». II. In 
Bürglcn spricht Nationalrat Dr. Eder über «l)ie Schweiz iin internationalen Wirtschafts
geschehen». 20. Minister E. Zellweger spricht in Frauenfeld über «])er Bruch Stalin-Tito». 
21. Pfarrer Breit spricht in Frauenfeld über «Die Kirche und das Problen1 Rußland». 24. In 
Weinfelden findet eine ge\verbepolitischc Tagung statt. Es spricht U. Meyer-Boiler über 
«Aufgaben und Problen1e der gewerblichen Wirtschaft». 25. In Kreuzlingen stirbt Lehrer 
Gottlieb Kuglcr, ein bekannter Geograph, Schöpfer eines Reliefs des Kantons Thurgau. 26. 
Die Auseinandersetzung über den Bau des Kraftwerkes Rheinau wirft auch bei uns ziemliche 
Wellen. Anhänger und Gegner dieses Baues bekämpfen sich. 

Kulturelle Ereignisse. 3. In Ron1anshorn spielt das Nuovo Quartetto italiano Werke von 
Beethoven, Mozart und Schubert. 4. Das Churcr Stadttheater bringt in Frauenfeld das Stück 
«Das Boot ohne Fischer» von Casano zur Aufführung. 7. Prof. Dr. Emil Staiger spricht in 
Frauenfeld über C. F. Meyer. 14. In Kreuzlingen singt Maria Stader, an1 Flügel begleitet von 
Hans Erisn1ann. 14. An n1ehreren Abenden Vorträge von Hans Rüedi, Arbon über Leonardo 
da Vinci an der Volkshochschule Amriswil. Ing. Hilfiker und Liliequist sprechen an der Volks
hochschule Frauenfeld über unsere Energieversorgung und die elektrische Zugförderung. 18. 
In Frauenfeld wird J. W. Goethes «Torquato Tasso» gespielt. 22. Dorothea Winand-Mendels
sohn gibt in Frauenfeld einen Klavierabend. 

März 

Al/gemeine Ereignisse. In der eidgenössischen Abstinnnung über die Hotelbedürfnisklausel 
stunmt der Thurgau wie folgt: 13 605 Ja und 13 23 I Nein (Schweiz: Gesamtresultat 247 840 Ja 
und 290 265 Nein). 2. An der Jahresversa1111nlung der thurgauischen Offiziersgesellschaft 
spricht Oberstdivisionär Berli über «Worauf es ankommt». 3. In Neukirch-Egnach spricht 
Pfarrer Högger aus Baden über die« Spannungen zwischen Kirche und Staat». 3. Die Sitzung 
des Großcn Rates ist wieder der Beratung des Gesetzes über Abstimn1ungen und Wahlenge
widn1et, wobei verschiedene Paragraphen an die Kommission zurückgewiesen werden. Der 
Rat bewilligt einen Beitrag an die Viehversicherungskorporationen von 23 226 Fr. und einen 
Beitrag an den Umbau des Krankenhauses in Arbon. 10. In Arbon beginnt der Ehrvcrletzungs
prozeß von Dr. A. Müller, A1nriswil gegen Nationalrat Schü1nperli und Redaktor Rodel 
wegen der Steuerhinterziehungsaffaire Löw in Oberaach. I I. Die Ackerbaustelle berichtet 
über den guten Erfolg der che1nischen Maikäferbekäinpfung iin Bezirk Dießenhofen. 16. Die 
renovierte Kirche Nußbaumen wird neu eingeweiht, alte Wandmalereien wurden renoviert. 
17. Für die Einführung der neuen Truppenordnung müssen auch die Landwehrjahrgänge des 
Grenzschutzes für 14 Tage einrücken. 17. In der Tagung thurgauischer Kirchenvorsteher in 
Frauenfeld spricht Kirchenrat Wegmann und Pfarrer A. Gsell, Münchwilen, über «Dienst 
des Mannes in der Gemeinde». 31. Das schweizerische Landwirtschaftsgesetz, dem eine sehr 
rege Abstimmungskampagne vorangegangen war, wird im Thurgau mit 19 360 Ja gegen 
15 058 Nein angenommen (Schweiz: Resultat: 480 852 Ja gegen 413 944 Nein). 

Kulturelle Ereignisse. 6. In Frauenfeld Dichterabend mit Rudolf Hagelstange, Meersburg. 
9. In Romanshorn gibt Heinz Huggler, Tenor, unter Begleitung von Siegfried Fritz Müller 
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einen Liederabend. 1 I. In Frauenfeld ebenfalls Liederabend von Friedrich Gutn1ann nlit Paul 
Danuser als Begleiter. Ab 18. Vortragsreihe in Anuiswil über Fortschritte der Medizin. Es 
sprechen Dr. Paul Nef, St. Gallen, Dr. R. Forster, St. Gallen, H. I(. v. Rechenberg und l)r. 
Max Engel aus St. Gallen. 23. An verschiedenen Orten ,verdcn liturgische Passionsfeiern ge
halten, ein Brauch, der sehr zu begrüßen ist. 26. l)orothea Klotz-Sonnen und Otto Sonnen 
geben in Weinfelden ein Konzert zu 2 Klavieren. 3 I. Das Rathauskonzert des Stadtorchesters 
Frauenfeld bringt Werke von B ritten, Mozart und Beethoven. 

April 

Allge111ei11e Ereignisse. I. An Stelle von l)r. Kaufinann wird Hans Rudolf Moser als Mathe
n1atiklchrer an die Kantonsschulc gewählt. 5. l)r. C. Widen111eyer, Erdölgeologe, der vor 
allen1 die Erdgasgewinnung in Italien gefördert, stirbt in Frauenfeld. 8. Eine Stiftung l)r. 
Emil Boßhart-Burkhardt ,vill Schülern und Schülerinnen des Lehrerse111inars in Kreuzlingen 
nlit Stipendien die Studien erleichtern. 14. I)as Osterspringen wird dieses Jahr 'Nieder 111it ge
vvohnte111 Erfolg durchgeführt. 16. !)er Große Rat bewilligt in seiner Sitzung die Finanzhilfe 
an die Mittel-Thurgau-Bahn ün Betrage von 650 ooo Fr., ,venn die Gerneinden, die an der 
Bahn liegen, in prozentualer Verteilung die Defizitgarantie überneh111en. Das Gesetz über 
Abstinunungen und Wahlen hat nun die z,vcite Lesung fertig passiert. 19. Die neue Spital
küche Ün Kantonsspital Münsterlingen ,vird eröffi1ct. 24. Die Ge111cinde\vahlen bringen nur 
geringe Verschiebungen irn Parteienverhältnis, Rornanshorn wird wieder bürgerlich. 27. Die 
Zentralstelle für ,veibliche Berufsberatung feiert das 3ojährige Bestehen, eine kleine Denk
schrift gibt Rechenschaft über das bisher Geleistete. 28. In Kreuzlingen spricht H. R. Gautschi, 
St. Gallen «Über den n1odernen Strafvollzug». 30. Der Gerneinderat Frauenfeld hat eine neue 
Bauordnung gutgeheißen. 

Kulturelle Ereignisse. 6. In Ennatingen Kirchenkonzert, «Die sieben Worte des Erlösers am 
Kreuz» werden aufgeführt. 25. In Weinfelden singt die Altistin Kath. Marti in Begleitung von 
Paul Danuser. 26. An der Jahresversa1nmlung der thurgauischen naturforschenden Gesellschaft 
spricht Professor Töndury über «Die Anatomie und ihre Bedeutung für die Entwicklung der 
medizinischen Wissenschaften». 27. An einem Orgelabend in Frauenfeld singt Margrit Ebner
Rüegg. 28. Der dänische Dichter H. C. Brauner liest aus eigenen Werken in Amriswil. 28. 
Johann Nestroys «Lumpazivagabundus» wird in Frauenfeld aufgeführt. 30. Jahresversammlung 
des Bundes thurgauischer Frauenvereine mit Vortrag von Frau A. Stapfer «Günstige und un
günstige Einflüsse im heutigen Familienleben». 

Mai 

Al/gemeine Ereignisse. 3. Frl. Dr. Gebhart wird als Oberärztin an die Heil- und Pflege
anstalt in Münsterlingen ge,vählt. 9. In Frauenfeld findet eine schlichte Erinnerungsfeier an 
die verstorbenen 97 thurgauischen Wehrmänner des Aktivdienstes 1939-1945 statt mit An
sprachen von Regierungsrat W. Stähelin und Bundesrat Kobelt und einem Vorbeimarsch des 
Regiments 3 r. 3. Im ehe111aligen Kloster Paradies ist eine Eisenbibliothek von der Firma G. Fi
scher eingerichtet worden. rr. In Fünmelsberg wird ein neues Schulhaus eingeweiht. 18. Die 
Initiative für ein Friedensopfer wird im Kanton Thurgau mit II 118 Ja gegen 19 405 Nein 
abgelehnt (Schweiz: 328 275 Ja, 421 764 Nein). 18. In Arbon tagen die schweizerischen Straßen
fachleute. 20. Vortrag Dr. E. Leutenegger in Frauenfeld über die Sonnenfinsternisexpedition 
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nach l(hartu111. 20. W einfclden stunn1t 1nit 423 gegen 394 Stiinmen für die Übernah1ne des 
Gen1eindeanteils an der Defizitgarantie der Mittelthurgaubahn. 21. Vor 200 Jahren ist die 
Kirchgen1einde Stettfurt gegründet worden. 26. Der Große Rat wählt zu seine1n Präsidenten 
l)r. M. Halfter, zun1 Vizepräsidenten Nationalrat Bauer, Präsident des Regierungsrates ,vird 
Dr. J. Müller, Präsident des Obergerichtes Dr. J. Plattner. Die Kantonalbankvorsteherschaft 
,vird neu bestellt. 26 Kantonsbürgerrechtsgesuche ,verden gutgeheißen und a1n Schluß noch 
die Rechnung der Kantonalbank genehnügt (1951). 28. In der Kirche Ennatingen wird eine 
neue Orgel eingeweiht. 

Krdturcllc Ercig11isse. 14. 1111 Schloß Arbon ,vird eine Ausstellung von schweizerischen und 
thurgauischen Malern und Bildhauern eröffnet. 18. Karl Matthäi spielt auf der neugeschaffenen 
Orgel von Müllhei1n. 22. l)as Auffahrtskonzert in Aadorfbringt Werke von Reger, Bach und 
Buxtehude; Solistin Margrit Ebncr-Rüegg, Dirigent A. Knöpfli. 22. Die thurgauischen Volks
hochschulen haben 25 Kurse niit rund 3000 Hörern durchgeführt. 28. In Ron1anshor11 Vortrag 
von Walter Kern über die l(unst Ün Rahn1e11 der Ausstellung «Mensch und Tier in der Land
schaft». 

Juni 

Allgc111ci11c Erc(r;nissc. r. Das Pfingstrennen wird durch das Wetter beeinträchtigt, sonst 
aber wickelt es sich in1 gewohnt großen Rah1nen ab. 7. An der Jahresversan11nlung des thur
gauischen Handels- und Industrievereins spricht Prof. Dr. Hans Bachmann «Über Gegen
,vartsfragen der schweizerischen Außcnhandelspolitik». 15. Mit 783 Ja zu 779 Nein hat Kreuz
lingen als letzte und größte Gen1cinde des Kantons sich bereit erklärt, ihren l)cfizitanteil der 
Mittclthurgaubahn zu überneh1ne11. Da1nit ist die Weiterführung der Bahn gesichert. 17. In 
Kreuzlingen wird das neue Schulhaus eingeweiht und auf den Namen des ersten Seniinar
direktors J. J. W ehrli getauft. 24. Der Kantonsarchäologe Dr. Bosch spricht an der Jahres
versammlung der thurgauischen Museun1sgesellschaft über «Denbnalpflege und Denbnal
schutz irn Aargau». 21. Dr. Otto Binswanger, Kreuzlingen wird wegen seiner initiativen 
Förderung des Krankenhaus,vesens z1un Dr. med. h. c. der Universität Zürich ernannt. 27. 

In Frauenfeld spricht Ständerat E. Ullmann, Mammern, über «Probleme der Rüstungsfinan
zierung». 28. In Davos stirbt der verdienstvolle Chefarzt Dr. H. Stöcklin der Thurgauisch
Schaffhausischen Heilstätte. 29. Mit einer Feier wird das neue Schulhaus überwiesen in Frauen
feld einge,veiht. 

Kulturelle Ereignisse. 7. Jahresversammlung des Bodenseegeschichtsvereins. Dr. Leisi tritt 
als Präsident zurück. Prof. Jaag hält einen Vortrag über «Aktuelle Gewässerschutzprobleme 
insbesondere iin Systen1 Rhein-Bodensee-Untersee». 16. In der evangelischen Stadtkirche 
Frauenfeld Orgelabend von Prof. Micheelsen mit eigenen Kompositionen. 

Al/gemeine Ereignisse. 3. In Frauenfeld stirbt Ständerat Dr. Paul Altwegg. 6. In der Abstim
mung über die Rüstungsfinanzierung wird die Vorlage im Thurgau mit II 146 Ja gegen 
r6 452 Nein bachabgeschickt (Schweiz: 256 035 Ja gegen 352 205 Nein). 12. Das thurgauisch
kantonale Schützenfest in Kreuzlingen beginnt. Das Festspiel « Zum Schuß fertig» ist erfolg
reich. I 6. Bei den internationalen Schützenweltmeisterschaften tragen die Schweizer große 
Erfolge davon. Gleich zwei Thurgauer werden Weltmeister, August Hollenstein und Ernst 
Schmid. 23. In Egg bei Sirnach wird ein neues Schulhaus eingeweiht. 
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Aug11st 

Al/gc111ei11e Ereignisse. 5. Schützenweltmeister Hollenstein wird in Bettwiesen begeistert 
e1npfangen. 6. In Frauenfeld spricht Staatsan\valt Dr. H. Brunner «Über die Praxis bei Ver
kehrsunfällen». 8. Die Nach- und Strafsteuern der Löw AG. betragen 5,9 Mill. Fr., die nüt 
eine111 vereinbarten Tilgungsplan abgetragen werden. 13. In Müllhein1 stirbt alt Notar A. 
Löhle, früher auch Bezirksrichter und Schulinspektor. 25. An der Jahresversan1111lung der 
thurgauischen Verkehrsvereiiügung wird eine neue Sektion Hinterthurgau aufgeno1nn1en. 
Die Vereinigung bemüht sich un1 direkte Verbindungen Konstanz - Zürich und Konstanz -
St. Gallen, Appenzellerland. 25. In Dießenhofen stirbt iin Alter von 66 Jahren Rudolf Hauslin, 
der als Ingenieur in Brasilien mit Brückenbauten, Industrie- und Elektrizitätsbauten sich einen 
Na1ncn gemacht hatte. 29. Der thurgauische Große Rat niinmt einen Entwurf zu eine111 
Pensionskassengesetz in Angriff. 30. In Gachnang wird die neue Bruder Klausenkirche einge
weiht. 

Sepce,nber 

Allge111ei11e Ereignisse. 8. In Bürglen stirbt der in Turnerkreisen bekannte Lehrer Hans 
Schluep. 1 I. Zun1 neuen Direktor der thurgauisch-schaffhausischen Heilstätte in Davos wird 
Dr. 1ned. Felix Suter in Davos gewählt. 1 I. In Romanshorn bildet sich unter dein Vorsitz von 
Gemeindeammann Schatz ein Komitee für die Schiffahrt Rhein-Bodensee. 14. Das Land
erziehungsheiin Glarisegg feiert sein 5ojährigesJubiläwn. 15. Die Synode faßt eine Resolution 
für geschäftsfreie Adventssonntage. Das neue Gesangbuch wird angenom1nen. Die Gründung 
einer protestantischen Bürgschaftsgenossenschaft wird gutgeheißen. Ein Reglement zur Unter
stützung finanziell schwer belasteter Kirchgemeinden wird angenommen. Auf die Vorlage 
betreffend Revision der Kirchenordnung wird eingetreten und die Detailberatung begonnen. 
Eine Resolution wünscht einen motorfahrzeuglosen Bettag. 20. In Ro1nanshorn stirbt alt 
Forst1neister J. Fischer. 22. Die thurgauische Schulsynode in Romanshorn hört sich ein Re
ferat von Fritz Bürki an «Unsere Schulbildung in1 Spiegel der pädagogischen Rekruten
prüfungcn». 23. Wcinfelden eröffnet eine Gewerbeausstellung. 23. Iin Rathaus Zürich wird 
die von der thurgauischen Regierung geschenkte, von Maler E. Graf geschaffene, Standes
scheibe für die 600 Jahrfeier aufgehängt. 

Kulturelle Ereignisse. An der Jahresversamn1lung der thurgauischen Kunstgesellschaft spricht 
A. Knöpfli über «Probleme wn eine Kirchenrenovation». 28. I. Abonnementskonzert in Ro
manshon1 bringt einen Klavierabend von Hans Leygraf. 

Oktober 

Al/gemeine Ereignisse. 2. Sitzung des Großen Rates. Die erste Lesung des Entwurfes für ein 
thurgauisches Pensionskassengesetz wird beendet und das Gesetz über die Bekämpfung der 
Rindertuberkulose durchberaten. 6. Die eidgenössische Vorlage über den Schutz der Tabak
industrie wird nüt 19 495 Ja gegen 10 233 Nein iin Kanton angenommen und die Vorlage 
über den Einbau von Luftschutzräun1en in Altbauten wird mit 5303 Ja gegen 24 336 Nein ver
worfen (Schweiz: Resultate Tabakvorlage: 491 607 Ja gegen 232 032 Nein, Luftschutzbauten: 
110 831 Ja gegen 612 091 Nein). 12. InErmatingen wird ein neues Schulhaus eingeweiht. 14. 
In1 Ehrverletzungsprozeß Dr. A. Müller gegen Nationalrat Schümperli und E. Rodel folgen 
die Zeugeneinvernahmen. 19. Mit einer Beteiligung von 627 Startenden findet der Frauen-
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felder Militärwett111arsch statt. Sieger wird wiedennn Funker Frischknecht. 24. Heute sind 
es 100 Jahre, daß die thurgauischen Schwurgerichte a1nten. 25. Der thurgauische FHD-Ver
band hält in Frauenfeld eine Propagandaübung ab. 29. Der thurgauische Große Rat niinmt 
das Pensionskassengesetz einstiin1nig an. Die 1. Lesung des Rindertuberkulosegesetzes wird 
beendet, die Staatsrechnung pro 1951 genehn1igt wie auch die Rechenschaftsberichte des Re
gierungsrates und des Obergerichts. 

Kulturelle Ereignisse. In Arbon wird eine Kunstausstellung eröffi1et 1nit Werken von Karl 
Schlagcter, sowie einer Reihe von St. Galler und vorarlbergischen Künstlern. r. Der Pianist 
Paul Bau1ngartner gastiert in Sirnach. 2. Prof. Stepanow liest in Frauenfeld über Raffael. 
12. In Frauenfeld spielt das Wintcrthurer Stadtorchester unter der Leitung von Paul Danuser 
Werke von Haydn, Beethoven und das Violinkonzert von Mendelssohn, Solist Peter Rybar. 
21. An der Volkshochschule in Frauenfeld beginnt ein Kurs von V. Gitennann über die 
Geschichte Rußlands. 26. l)er Liederkranz an1 Ottoberg führt zusammen mit dein thurgau
ischen Kam1nerorchcstcr in W einfclden das Requiem in d-1noll vom Cherubini auf. 

November 

Allge111cinc Ereignisse. 5. Dr. med. Ludwig Binswanger in Kreuzlingen wird von der 
Österreichischen Gesellschaft für Psychotherapie zum Ehremnitglied und von der Societe 
Medico-Psychologique in Paris zun1 Membre associe etranger ernannt. 8. In Bischofszell wird 
das Grundwasserwerk Bischofszell-Flawil eröffi1et. 9. Der Maler Adolf Dietrich in Bedingen 
feiert seinen 75. Geburtstag. 17. In der Sitzung des Großen Rates wird die Motion Biberstein 
dahingehend beantwortet, daß die Bekämpfung der Tuberkulose auf dein bisherigen Wege 
verstärkt werden könne und es keines neuen Gesetzes bedürfe. 22. Sekundarlehrer Fröhlich, 
der Erfinder der Kosmos-Baukästen, feiert seinen 60. Geburtstag. 23. In der eidgenössischen 
Abstiinmung über die Preiskontrolle und die Brotgetreideordnung finden beide Vorlagen die 
Gnade des Souveräns. Thurgau Preiskontrolle 15 549 Ja gegen 15 135 Nein, Brotgetreide
ordnung: 22 200 Ja gegen 8414 Nein. (Schweiz: Preiskontrolle: 488 489 Ja gegen 289 462 
Nein; Brotgetreideordnung: 582 188 Ja gegen 187 862 Nein). 26. Die Sitzung des Großen 
Rates ist dein Budget pro 1953 gewid1net. Der Voranschlag mit einem Ausgabenüberschuß 
von Fr. 55 000.- wird angenon1men. Das Gesetz über Abstiinmungen und Wahlen wird zu 
Ende beraten, nachde111 verschiedene Artikel von der Kom1nission noch u1ngearbeitet wurden. 
28. Im Prozeß Dr. Müller gegen Nationalrat Schün1perli und E. Rodel findet die Befragung 
des Klägers und der Beklagten statt. Das Urteil wird später schriftlich ausgestellt werden, samt 
der Begründung. 

Kulturelle Ereignisse. 3. Klavierabend von Klara Haskil in Frauenfeld. 6. In Frauenfeld liest 
Alja Rachmanova aus eigenen Werken. 9. Das Thurgauische Kam1nerorchester führt Werke 
von Händel und Mozart auf, Solist Hans Will, Horn. 14. In Frauenfeld beginnt ein Volks
hochschulkurs von Dr. Zolliker über « Geistige Störungen». 14. In Frauenfeld spielt die Öster
reichische Länderbühne Shakespeares «Son1mernachtstraum». 19. In Amriswil liest Horst 
Wolfram Geißler aus eigenen Werken vor. 21. In Frauenfeld gastiert das Trio di Trieste mit 
Werken von Vivaldi Beethoven und Schubert. 23. Renate Borgatti bringt iin Schloß Berg, 
«Das wohltemperierte Klavier» von J. S. Bach zu Gehör. 25. «Die Armut» von Anton Wild
gans wird in Frauenfeld durch das Vorarlberger Theater aufgeführt. 28. In Amriswil spricht 
Dr. A. Bögli über die Höhlenforschung speziell iin Muotatal. 30. Der Männerchor Romans
horn feiert sein 1oojähriges Bestehen durch ein Festkonzert. 



138 

Deze111ber 

Al/gemeine Ereignisse. 3. l)ie Belchenjagd läßt den außerkantonalcn Naturschützlcrn keine 
Ruhe. Es wird nun die Gründung eines Reservat angeregt. 8. Das Erweiterungsprojekt von 
Münsterlingen wird nurunehr definitiv nach gründlichen Un1änderungen festgelegt. 12. l)r. 
A. Osterwalder, alt Adjunkt der Obst- und Weinbau-Gartenschule in Wädenswil wird niit 
dem W crderprcis ausgezeichnet. 14. In Kreuzlingcn feiert alt O berpfcrdearzt L. Collaud, 
früher Tierarzt in Dießenhofen, seinen 70. Geburtstag. 16. In Rornanshorn spricht Oberst
divisionär E. Schurnacher über « Christliche Dernokratie». 16. l)er neue Löwensaal in Kreuz
lingen wird der Benützung übergeben. 20. Sitzung des Großen Rates. Eine kleine Korrektur 
von Besoldungen von Notaren und des Präsidenten der Steuerrekursko1111nission passiert 
anstandslos. Das Gesetz über Verlängerung der Arntsdauern wird gutgeheißcn. Die Verord
nung über Proporzwahlen wird durchberaten. Das Kreditbegehren für Bauten der 2. Etappe 
in Münsterlingen wird genehrnigt, nachdern die Einrichtung einer Spitalapotheke einige 
Wellen geworfen hatte. Eine Motion verlangt das Einführungsgesetz zun1 Gesetz über das 
Bodenrecht zur Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes. 23. l)er Jahrgang 1892 wird rnit 
einer kleinen schlichten Feier aus der Wehrpflicht entlassen. Jeder Wehnnann erhält eine 
Urkunde über seine erfüllte Wehrpflicht. 26. Irn Volkswirtschaftlichen Verein in Arbon 
spricht Prof. Hans Pall1nann, Schulratspräsident «Über die Notwendigkeit wissenschaftlicher 
Forschung in der Sclr<.veiz ». 

Kulturelle Ereignisse. 4. In Kreuzlingen spielt das Leipziger Gew:urdhausorchester unter der 
Leitung des Thomaskantors Günther Ramin. 8. In Frauenfeld tragen Urs Herdi Klavier und 
Ulrich Lehmann, Violine rnoderne Musik vor. 10. In Romanshorn beginnt eine Vortrags
reihe «Naturkundliche Streifzüge an1 Bodensee», 1nit den Referenten Dr. A. Schifferli, Hans 
A. Traber, Prof. Steirunann und Forstingenieur Ritzler. 1 I. Minister Prof. Dr. C. J. Burck
hardt spricht in Anuiswil über «Städtegeist». 24. Alfred Huggenberger feiert seinen 85. Ge

burtstag. 



AA 
ARh 
BN 
BS 
BU 
BZ 
DB 

Thurgauische Geschichtsliteratur 1952 

Zusammengestellt von Fritz Brüllmann, \'veinfelden 

Amriswiler Anzeiger, Amriswil 
- Anzeiger am Rhein, Dießenhofen 
- Bischofszeller Nachrichten, Bischofszell 

Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees, Friedrichshafen 
- Bote vom Untersee, Steckborn 
- Bischofszeller Zeitung, Bischofszell 
- Das Bodenseebuch. Wanderer-Verlag, Zürich 

lKUK -
HH 
MThNG •~ 
NZZ 

Im Kulturkreis unserer Kirche (Beilage zur Thurgauer Volkszeitung) 
Hinterthurgauer Heimatblätter (Beilage zum Volksblatt vom Hörnli) 
tv1itteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft 
Neue Zürcher Zeitung, Zürich 

Ob 
SA 
SBZ 
StH 
ThA 
ThB 
ThJ 
ThT 

Der Oberthurgauer, Arbon 
Sonderabdruck 
Schweizerische Bodensee-Zeitung, Romanshorn 
Stimmen der Heimat (Beilage zur Bischofszeller Zeitung) 
Thurgauer Arbeiterzeitung, Arbon 
Thurgauische Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Frauenfeld 
Thurgauer Jahrbuch, Frauenfeld 
Thurgauer Tagblatt, Weinfelden 

ThVf 
ThVz 

Thurgauer Volksfreund, Kreuzlingen 
Thurgauer Volkszeitung, Frauenfeld 

ThZ 
WH 
ZAK 

- Thurgauer Zeitung, Frauenfeld 
Weinfelder Heimatblätter (Beilage zum Thurgauer Tagblatt) 
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Basel 
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, Zürich SZG 

I. Ortschaften 
Affeltrangen 

Die Munizipalgemeinde Affeltrangen. Beilage zum ThT vom 20. II I. Inhalt: Affeltrangen, von Jakob 
Hugentobler, Arenenberg; Die Ortsgemeinde Zezikon, von Kantonsrat A. Bolli, Zezikon; Die 
Ortsgemeinde Märwil, von W. Wellauer, Märwil. 1 

Amlikon 

Hugentobler Jakob: Amlikon. ThT 29. XI. 2 
Die Munizipalgemeinde Amlikon. Amlikon, von Hans Landolf, Lehrer, Amlikon; Ein Dokument 
über die Freischule Amlikon, von demselben; Geschichtliches von Griesenberg-Leutmerken, 
von Jakob Hugentobler, Arenenberg. ThT 10.V. 3 
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Amriswil 

Gremminger Hermann: Amriswiler Chronik 1951. AA 26. IV. 4 
Isler Egon: Die Flurnamen von Amriswil und Umgebung als Spiegel bäuerlicher Kultur. 12", 36 S. 

Buchdruckerei Grob & Zürcher, Amriswil. 5 
Amriswiler Schreibmappe 1952. Inhalt: Die Toten (Albert Keller, Oberaach; Johann Bisang; Jean 

Brüschweiler, Schocherswil; Arnold Weber; Jean H ungerbühler, Sommeri; Johannes Straub, 
Hatswil; August Roth). Unsere Wasserversorgung, von Carl Müller, Gemeindeammann. Hansjörg 
Laib. (Abend im Hudelmoos). Die Mühlen von Amriswil und Umgebung (Radmühle, Neumühle), 
von Albert Rutishauser. Drei Bilder vom Tode (Paul Bodmer), von Pfr. Hans Steingruber. 
Chronik von Amriswil und Umgebung, vom 1.10.1950 bis 30.9.1951. Redaktion: Dino Larese, 
Amriswil. 6 

Arbon 

Blanke Fritz: In Wangen und Arbon. Neue Beobachtungen zum Missionswerk Columbans des Jüngeren. 
In: Ev. Missions-Magazin, 96.Jg., S. 172-186. Basel. 7 

Keller Heinrich: Eine Beleuchtungsepisode in Arbon. ( = Museumsgesellschaft Arbon. Ortsgeschicht-
liches Nr. 3, 8°, 19 S.). 8 

Lieb Hans: Tuggen und Bodman. Bemerkungen zu zwei römischen ltinerarstationen. (Arbon und 
Bodensee). SZG I I, 386-396. 9 

Mayer Theodor: Konstanz und St. Gallen in der Frühzeit. SZG II, 473-524 (Arbongau). 10 
Meyer Otto: Der römische Bleibarren von Arbon. Ur-Schweiz XVI, Nr. 3, S. 51-53. Basel. 11 
Die Pfarrkirche St. Martin in Arbon in ihrer Vergangenheit. ThVz 14., 16. VI. 12 

Berg 

Die Munizipalgemeinde Berg. Beilage zum ThT vom 18. II. Inhalt: Berg, von Sekundarlehrer E. Well-
auer; Mauren, von Lehrer H. Schalch; Weerswilen, von Lehrer W. Rechsteiner. 13 

Berlingen 

Dutli-Rutishauser Maria: Die Legende vom Berlinger-Altar. IKUK 21. V. 14 

Bernraln 

Humpert Theodor: Die Heiligkreuzkapelle auf Bernrain. Ein Beitrag zur Geschichte der Kollegiat
stiftskirche St. Stephan in Konstanz. Freiburger Diözesan-Archiv Bd. 70, S. 87-122. 1950. 15 

Blrwlnken 

Germann R.: Der Kranz der Ortsgemeinden (in der Munizipalgemeinde Birwinken): Andwil, Happers-
wil-Buch, Klarsreuti, Birwinken, Guntershausen, Mattwil). ThT 8. XI. 16 

Huber Jean: Aus der Geschichte der Schulgemeinde Birwinken. (Vervielfältigte Maschinenschrift). 
23 S. 17 

Blschofszell 

Camper Lis: Entschwundene Tage (Königin Hortense und die Lindenwirtin. 
hundert Jahren. Die Extrapost). StH Nr. 2, Dez. 

Schenker Robert: 100 Jahre Literaria Bischofszell. StH Nr. 1, Dez. 

Bodensee 

Ein Heiratsantrag vor 
18 
19 

Lhotsky Alphons: Genfersee und Bodensee. Irrtümer in der Benennung. Mitt. des Bodenseegeschichts-
vereins Nr. 18, S. 13-17. Bregenz. 20 

Biirglen 

Ausderau Heinrich: Von der Post in Bürgten. ThZ 8. XI.; Th T 8. XI. 21 
Die Munizipalgemeinde Bürglen. Beilage zum ThT vom 21. VI. Inhalt: Die Ortsgemeinde Bürglen, 

von Heinrich Ausderau, Lehrer; Die Außengemeinden (Opfershafen, Leimbach, Donzhausen, 
Hessenreuti), von Walter Tiebel, Opfershofen. 22 



Dleßenhofen 

Waldvogel Heinrich: Die Straßennamen im alten Dießenhofen. SA aus 
8°, 32 s. 

- Das obere Amtshaus zu Dießenhofen. Thurgauer Jahresmappe 1952. 
Arbon. 

R.: Stadtgrundrisse (Dießenhofen, Arbon, Bischofszell). ThZ 9. I 1. 

Erlen 

I4I 

dem ARh, Dießenhofen. 
23 

Genossenschaftsdruckerei 
24 
25 

Die Munizipalgemeinde Erlen. Erlen, Ennetaach, Buchackern, Engishofen und Kümmertshausen, von 
A. Zuberbühler, Sekundarlehrer. ThT 30. IV. 26 

Ermatlngen 

Steiger Hermann: Geschichte der Primarschule Ermatingen. Festschrift zur Einweihung des Primar
schulhauses Ermatingen. Oktober 1952. 8°, 83 S. Buchdruckerei E. Ribi, Ermatingen. Besprochen 
von H. A. in ThZ 18. X. 27 

Flschingen 

Tuchschmid Karl: Der Fischinger Sittenpreis. I KUK 21. V. 28 

Frasnacht 

Schulhausweihe in Frasnacht. ThA 14. VI. 29 

Frauenfeld 

Bucher Ernst: Frauenfelder Schönheit in Gefahr (Haus zum Licht). ThZ 4. IX. 30 
Fava Willi: 75 Jahre Hugelshofer-Transporte (Frauenfeld). 8°, 12 S. Druck Huber & Co., Frauenfeld 31 
Golle Marcel: Victor Hugo in Frauenfeld. ThZ 8. I I 1. 32 
Knöpfli Albert: Victor Hugo zeichnet das Schloß Frauenfeld. ThZ 8. I I 1. 33 
- Soll das ,,Licht" verschwinden? (Haus ,,zum Licht" in Frauenfeld). ThZ 19. VI 1. 34 

Eine Frauenfelder Zivilstandsstatistik. ThZ 5. 11. 35 
Wallertshauser: 75 Jahre Zivilstandsdienst in Frauenfeld. 4°, 16 S. (Vervielfältigte Maschinenschrift) 36 
Das neue Schulhaus überwiesen in Frauenfeld. ThZ 28. Vl. 37 

Gottlleben 

Brauchli Walter: Kirche Gottlieben. Zur Einweihung der renovierten Kirche und der neuen Orgel. 
ThVf19.Xll. 38 

Strauß Hermann: Das ,,Waaghaus" in Gottlieben. ThZ 17., 20. u. 24. V. Auch SA, 8°, 16 S. 39 

Hauptwil 

Knöpfli Albert: Das Schloß Hauptwil, Schmuck und Zierde des Thurgaus. 
Schloß Hauptwil geschehen? S. 7-12. 8°. Frauenfeld 

Streuli Jakob: Das Schloß Hauptwil, das thurgauische Rütli. ThT 4. X. 

Hugelshofen 

In: Was soll mit dem 
40 
41 

Die Munizipalgemeinde Hugelshofen. Beilage zum ThT vom 9. IV. Inhalt: Kirche und Kirchliches 
von Hugelshofen, von Pfr. E. Signer, Alterswilen; Das Leben im Bauerndorf, von W. Kreis, 
Lehrer, Hugelshofen; Im obern Kemmental, von M. Thalmann, Lehrer, Engelswilen; Die Güter
zusammenlegung in der Munizipalgemeinde Hugelshofen, von Hans Nater, Schlatt. 42 

St. Katharlnental 

Lötseher Joseph: Frauen im Sturm (Aus der Klostergeschichte von St. Katharinental). IKUK 13. IX., 
4. X. U. 27. XI 1. 43 

Kradolf 

Ein Blick in eine thurgauische Teigwarenfabrik (Firma Robert Ernst AG. 1n 
s. 49-50. 

Kradolf). ThJ, 
44 
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Kreuzlingen 

Feger Otto: Ein Staatsbesuch zu Kreuzlingen (Fürstabt von St. Gallen 1778). ThZ 21. VI. 45 
Knöpfli Albert: Louis XVI in Kreuzlingen. (Rosenegg-Schulhaus). ThZ 21. VI. 46 
Leisi Ernst: Die Mitra von Kreuzlingen. Mitteilungen des Bodenseegeschichtsvereins Nr. 18, Mai, 

S. 5-10. Bregenz 47 
Strauß Hermann: Die ,,Rosenegg" in Kreuzlingen. ThZ 19. u. 26. IV. 48 
- Die Schulen von Kreuzlingen. ThZ 7., 10., 18. VI., 5., 12. VII. 49 

Der neue Löwensaal in Kreuzlingen. Beilage zum ThVf vom 16. XII. 50 
55. Thurgauisches Kantonalschützenfest in Kreuzlingen. Beilage zum ThVf vom 11.VI I. 51 
Das Wehrli-Schulhaus in Kreuzlingen. Beilage zum ThVf vom 16. Juni. Inhalt: Knus Emil, Die Bau-

geschichte 1941-1952; Schoch Edwin: Der Neubau aus der Sicht des Architekten; Vogel H.: 
Warum Wehrli-Schulhaus? Johann Jakob Wehrli 1790-1855. 52 

Debrunner A.: Das neue Wehrli-Schulhaus in Kreuzlingen. ThZ 14. VI. 53 
Gedenkschrift zum Bau des Wehrli-Schulhauses Kreuzlingen. Herausgeber Schulvorsteherschaft 

Kreuzlingen. Klein Folio 44 S. Inhalt: Vorwort, von Al bin Beeli, S. 3; Aus der Schulgeschichte 
von Kurzrickenbach, von Walter Greuter, S. 4-11; 50 Jahre Schulgemeinde Kreuzlingen, von 
Adolf Eberli, S. 12-26; Aus der Schulgeschichte von Emmishofen, von Pfarrer B. Schmid, 
S. 27-30; Das Wehrli-Schulhaus, von Emil Knus, S. 31-35; Warum Wehrli-Schulhaus, von 
Pfarrer H. Vogel, S. 37-40; Bemerkungen zu Carl Roeschs Mosaik im Wehrli-Schulhaus, von 
W. Schohaus, S. 40-41. - Besprochen von H. A. in ThZ 17. III 1953. 54 

Beiträge zur Ortsgeschichte von Kreuzlingen, Heft VI. Inhalt: Die Schuten von Kreuzlingen, von 
H. Strauß. Die ,,Rosenegg" in Kreuzlingen (Geschichte des Hauses und seiner Bewohner), von 
H. Strauß. Die ,,Rosenegg" als Baudenkmal, von Albert Knöpfli. Die Krippenfiguren des Klosters 
Kreuzlingen, von Albert Knöpfli. 8°, 64 S. Kreuzlingen. 55 

Märstetten 

Hilarius. Unterhaltungsblatt auf den Bürgertrunk des Jahres 1952. Nr. 14 vom 12. I. Inhalt: 50 Jahre 
Frauen- und Töchterchor Märstetten, von A. K.; Vom Jahre 1951, von J. F.; Zivilstandsamtliche 
statistische Erhebungen der letzten 10 Jahre, von A. S. 56 

Leisi Ernst: Der Kehlhof in Märstetten. ThT 15. XI. 57 

Müllheim 

-st.: Müllheimer Schulrückblicke. Thurtal-Anzeiger 29. VI I I. 
h-.: Geschichtliches über Müllheim. Ebenda. 
Die Munizipalgemeinde Müllheim. Beilage zum Th T vom 26. I I. 

Neukirch an der Thur 

58 
59 
60 

Die Munizipalgemeinde Neukirch an der Thur. Beilage zum ThT vom 18. XII. Inhalt: Kurzer Streif
zug durch die Munizipalgemeinde, von M. Huber, Gemeinderatsschreiber, Schönenberg; Aus der 
Entwicklung der Mechanischen Seidenstoffweberei Schönenberg, von W. Steiner, Lehrer, Schönen
berg; Die Ortsgemeinde Schönenberg, von J. Schmidhauser, Notar, Schönenberg; Das ,,Heim" 
in Neukirch, von M. Huber; ,,Ammes Fritz", Erinnerungen aus der Bubenzeit in Asperüti, von 
Dr. Fritz Wartenwiler; Aus der Geschichte der Gemeinde Neukirch, von E. Osterwalder, Lehrer 61 

Nußbaumen 

Gasser Ulrich: Unser Dorf Nußbaumen (Heimatkunde und Bauernkultur). 
Landwirt, 47. Jg., Nr. 8, S. 292-322. 23. I I. 

Knöpfli Albert: Die kirchlichen Wandmalereien von Nußbaumen.ThZ 15. I I I. 
Nägeli Ernst: Die erneuerte Nußbaumer Kirche. ThZ 15. III. 

Paradies 

Der ostschweizerische 
62 
63 
64 

Knöpfli Albert: Vom Paradieser Klarissenkonvent zur Eisenbibliothek. ThZ 3. V. 65 
Schib Karl: Geschichte des Klosters Paradies. (Zeichnungen von Hans Rippmann.) 4°, 113 S. Hg. von 

der Georg Fischer AG., Schaffhausen 1951. Druck Buchdruckerei Winterthur AG. Besprochen 
von At. in NZZ 25. V., Nr. 1145; von Georg Boner in SZG II, 461. 66 

JS.: Einweihung der Eisenbibliothek im Klostergut Paradies. NZZ 6. V., Nr. 994 67 



Rheinklingen 

H. K.: Richiingen-Rheinklingen. ThZ 5. VIII. 

Romanshorn 

Fuchs Hans: 100 Jahre Männerchor Romanshorn 1852-1952. 8°, 55 S. Romanshorn 

Salen-Reutenen 

R. Sch.: Die St. Antoniuskapelle in Salen-Reutenen. ThVz 4., 5. u. 6. IX. 

Schlatt 

Leisi Ernst: Aus der Geschichte von Schlatt. ThZ 19. I. 
- Geschichte von Schlatt. SA aus ARh 28. I. fg. 8 Nrn. 8°, 24 S. 

Nägeli Ernst: Blick auf Schlatt. ThZ 19. I. 

Schwaderloh 

Feger Otto: Kriegsgefangenschaft im Schwabenkrieg. ThB 89, S. 1-46. Frauenfeld. 

Steckhorn 

Dutli-Rutishauser Maria: Mörike in Steckborn. ThT 24. V. 

Stettfurt 

E ... s: Zweihundert Jahre Pfarrei Stettfurt. ThZ 21. V. 

Sulgen 

Der Kirchturmbrand in Sulgen (19. XII. 1887). ThT 21. V. 

Wagenhausen 

Knöpfli Albert: Die Propstei Wagenhausen. ZAK Bd. 13, S. 193-236. Basel. 

Weerswilen 

Rechsteiner W.: Aus der Geschichte der Schulgemeinde Weerswilen. ThT 30. IV. 

Weinfelden 
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68 

69 

70 

71 
72 
73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Bcesch Paul: Daniel Lindtmeyers Scheibenriß 
WH Nr. 61 vom 26. V. 

für Pfarrer Hieronymus Bor von Weinfelden (1595). 

Brüllmann Fritz: Weinfelden baut sein erstes Schulhaus. WH Nr. 59 vom 8. I. 
- Das älteste Weinfelder Ratsbuch. WH Nr. 59 vom 8. I. u. fg. 
- Weinfclden im Landesmuseum. WH Nr. 60 vom 1. V. 
- Die Weinfelder Steuerordnung vom 12. Juli 1751. WH Nr. 62 vom 15. VII. 

80 
81 
82 
83 
84 

- Die Vermächtnisse insSchul-undArmengutWeinfelden(1711-1798). WH Nr. 63 vom 29. VIII. 85 
86 
87 

- Die Weinfelder «Herbstgeschichte» von 1791. WH Nr. 64 vom 17. XII. 
Nägeli Ernst: Bochselnacht in Weinfelden. ThZ 19. XII. 
Seeger Walter: Weinfelden. Die geschichtliche und wirtschaftliche Entwicklung. ThJ 

II. Sachgebiete 
Armenwesen 

Rüegg W.: Die Revision des kantonalen Armengesetzes und die Beibehaltung der 
Armenpflege. 8°, 16 S., 1951. SA aus ThZ. 

Burgen siehe Hauptwil 40, 41. 

Chronik 
Isler Egon: Thurgauer Chronik 1951. ThB 89, S. 60-68. Frauenfeld. 
Thurgauer Chronik vom 1. X. 1950 bis 30. IX. 1951. ThJ, S. 64-68. 
Siehe Amriswil 4, 6. 

S.3-19. 88 

konfessionellen 
89 

90 
91 
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Flurnamen siehe Amriswil 5. 

Geldwesen 
Sager Josef: Vom Reichsgulden zum Schweizerfranken. ThB 89, S. 47-59. Frauenfeld. 

Gemeindewesen 
Bühler Eugen: Der thurgauische Gemeindedualismus. 8°, 114 S. Freiburger Diss. 

Geographie 
R. H.: Grenzspäne (Schlattingen, Steinegg, Stammheim, Hörnli). ThZ 1. 1 I I. 
0. B.: Die Schreibung unserer Flurnamen. ThZ 12. I. 

Geologie 

92 

93 

94 
95 

Scherrer Artur: 
s. 19-25. 
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Die Verfasser von geschichtlichen Arbeiten werden freundlich gebeten, dem Bearbeiter dieses 
Verzeichnisses der Geschichtsliteratur ein Exemplar zur Einsicht zuzusenden, damit er davon in 
richtiger Form Notiz nehmen kann. 



Jahresversammlung auf dem Nollen 

Sa1nstag, den 6. Juni 1953 

Der Abschluß der 1950 begonnenen Arbeiten auf der Burgruine Heitnau bei 
Tobel, den wir letztes Jahr als unn1ittclbar bevorstehend bezeichnet haben, zog 
sich wegen der pausenlos schlechten Witterung im Herbst 1952 doch noch bis ins 
Frül~ahr 1953 hinaus. Nun war es gegeben, die Ergebnisse der Konservierung von 
Gemäuer und Funden sowie die bisherigen IZcsultatc der wissenschaftlich durch
geführten Ausgrabung unsern Mitgliedern und eincn1 wcitern Kreis von Interes
senten bekanntzun1achcn. In stattlicher Zahl fanden sich daher die Geschichts
freunde auf den1 markanten Hügel der «Hcitinouwa» ein, un1 sich zunächst von 
Franziska Knoll-Hcitz über den Grundriß der Anlage orientieren zu lassen. l)ic 
Burg erwies sich n1it einer Platcauflächc von 22 auf 22 Metern als viel un1fäng
licher, als zu Beginn der Grabung angcnomn1cn werden konnte, und deutet darauf 
hin, daß wir es n1it cinc1n wichtigen Stützpunkt der Grafen von Toggcnburg 
innerhalb ihrer thurgauischcn Besitzungen zu ttu1 haben. Die bisher schützende 
Decke von Wald und Erde hatte vo1n Gemäuer kau1n eine Spur noch freigegeben; 
heute sind die stattlichen Mauerzüge, vor allein der zwei Meter starke und sieben 
Meter im Geviert 1nessende Bergfried bloßgeschürft und vor weiterem Zerfall 
geschützt worden. Da in einer zweiten Bauperiode eine gleich starke Schildmauer 
vor den Wehrturm gebaut worden war, erreicht dieser auf der Südseite die impo
sante Stärke von vier Metern. Die Heitnau gibt jetzt dem W anderer ein recht an
schauliches Bild von1 Umfang und von der Art einer Burg des 12./13. Jahrhunderts 
und verdient es, zum Ziel von Ausflügen erkoren zu werden. 

Anschließend begab sich die Gesellschaft auf den Nollen, nicht in erster Linie 
der an diesem prächtigen Tage doppelt eindrücklichen Fernsicht halber, sondern 
weil dort in einem großen festhüttenähnlichen Raume die umfänglichen Pläne 
und Profilaufnahmen, sowie die lange Reihe der Keramik und einige seltene Eisen
funde (Schere, Striegel) ausgestellt werden konnten. Dieses Anschauungsmaterial 
förderte natürlich das Verständnis und erhöhte den Genuß der beiden hier an
gehörten Vorträge. Über die Schicksale der 1209-1296 nachweisbaren, gewalt
tätigen Dienstmannen sprach klar und anregend unser Vorstandsmitglied Sekun
darlehrer Tuchschmied aus Eschlikon. Da dank dem Entgegenkommen des Ver-
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lages der von1 Referenten redigierten Hinterthurgauer l-Ieiinatblätter inan das 
Wesentliche seiner Ausführungen saint den1 Grundrißplan der Burg und einer 
Stan1111tafel gedruckt nach Hause tragen durfte und zuden1 in unsen11 Jahresheft 
zusan1111enfassende Berichte erscheinen sollen, kann auf nähere Hinweise an dieser 
Stelle verzichtet werden. Das gilt auch für den zweiten Vortrag von Frau Knoll, 
der burgenkundigen Thurgauerin aus St. Gallen, ,velche die Ausgrabung und 
Konservierung 111it großer U111sicht und Sorgfalt geleitet hat. Aus ihren Worten 
sprach die Liebe und lebendige Anteilnahn1e, 1nit der sie ntit ihren Helfern zu Werke 
ging. Man vernahm von ihr und spürte es auch aus den1 herzlichen Dank des 
Präsidenten, wie das Unternehn1en dieser Ausgrabung und Konservierung ein 
richtiges Gen1cinschafts,verk gewesen ist, denn es wurden alle Gesichtspunkte 
einer wissenschaftlichen Erschlicßung des Objektes mitberücksichtigt: Präsident 
und Vorstands1nitgliedcr unseres V crcins standen in historischen und archäologi
schen Belangen nüt Rat und Tat zur Seite, der Botaniker crschloß aus der Pollen
analyse den dan1aligen Waldbestand, der Geologe erforschte den vom Gletscher 
und von Waldbächen geforn1ten Moränenhügel, der Zoologe bestimmte aus den 
Knochenfunden die vertretenen Haustierrassen und Wildtiere, der Keramik
spezialist nahm sich der zahlreichen Topf- und Ofenbecherkacheln an. Die topo
graphische Vermessung des Burghügels besorgte ein Insasse der Anstalt Tobel mit 
fachmännischer Genauigkeit; von seiner Hand stammen auch die schön und 
nünutiös ausgeführten Grabungsschnitte, der Fund- und der Fotoplan samt den 
zugehörigen Registern und den1 Tagebuch. Dinge, hinter welchen eine Unsumme 
von Arbeit steckt. Aber dies alles wäre zu verwirklichen unn1öglich gewesen, hätte 
der Vorsteher des kantonalen Baudepartementes, Herr Regierungsrat Dr. A. Roth, 
nicht in zwei Malen sehr namhafte Beiträge an das Unternehmen bewilligt und 
Herr Kantonsrat Kappcler als Quästor der Baukommission Heitnau nicht zahl
reiche kleinere, aber nicht minder willkommene Spenden von Interessenten der 
Un1gcgend zusa1nmengebracht. Die Mittel wären aber bald erschöpft gewesen, 
wenn nicht Herr Regierungsrat Dr. J. Müller, Vorsteher des Justizdepartementes 
und Herr Verwalter Castelberg geeignete Leute der Anstalt Tobel zu günstigsten 
Bedmgungen zur V erfi.igung gestellt hätten. Diesen Insassen der Anstalt darf für 
ihre Arbeiten ein vorzügliches Zeugnis ausgestellt werden. Herr Forstmeister 
Krebs endlich drückte ob der erklecklichen Unordnung im Staatswalde nicht nur 
ein oder gar beide Augen zu, sondern brachte mit seinen Leuten die Sache wieder 

in schönste Ordnung. 
Im Anschluß an die beiden Vorträge begrüßte der Präsident, dem von einem 

Berichterstatter das Lob fanüliärer Vereinsleitung gespendet wurde, die Mit
glieder und die Gäste, unter welchen sich der Präsident des Bodenseegeschichts-
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vereins, Dr. Leiner aus Konstanz, und der Präsident des st. gallischen Nachbar
vereines, Prof. Edelrnann, befanden. Dann legte er den Jahresbericht vor. Das 
Heft 89 unserer Beiträge kan1 leider erst in1 März 1953 heraus. Es enthält zwei sehr 
lesenswerte Aufsätze. Stadtarchivar Dr. Feger aus Konstanz veröffentlicht und 
kommentiert eine Anzahl Briefe, die 1499 in1 Schwabenkrieg wegen der Aus
lösung der Gefangenen von beiden Lagern geschrieben wurden, wobei 111an nut 
besonderem Vergnügen in der Briefträgerin zwischen Schwaderloh und Konstanz 
das berühn1te tapfere Thurgauer Mädchen der Überlieferung wiedererkennt. Ein 
zweiter Aufsatz von Herrn J. Sager in Münchwilen erinnert an die Einführung des 
Schweizerfrankens im Mai und Ju1u 1852, die also gerade hundert Jahre zurück
liegt. Die aufschlußreiche Arbeit wird von Mi.i.nztabellen begleitet; an die daraus 
erwachsenden Kosten von 1200 Franken steuerte die Thurgauische Kantonalbank 
die Hälfte bei, wofür ihr auch hier der beste Dank bezeugt sei. Den Verfassern 
der beiden Beiträge danken wir für ihre wissenschaftliche Arbeit auf das beste. 
Wir möchten aber schon jetzt auch Herrn alt Postverwalter Kolb aus Frauenfeld 
in diesen Dank einschließen, dessen Geschichte des Postwesens in1 Thurgau seit 
den Anfängen bis zur 1850 erfolgten Übergabe an die Eidgenossenschaft iin vor
liegenden Heft 90 Aufnahn1e gefunden hat. Da diese Arbeit ein Stück Geschichte 
des Kantons Thurgau während der 150 Jahre seiner Selbständigkeit bietet, eignet 
sie sich besonders für die Veröffentlichung im Jubiläumsjahr. Darum beschloß der 
Vorstand die Ausgabe dieses Heftes auf die Festlichkeiten, obwohl damit seit dem 
Erscheinen des Vorgängers eine ungewohnt kurze Zeitspanne verstrichen ist. 

Außer dem Heft der Thurgauischen Beiträge konnten wir auch wieder einen 
Faszikel des Thurgauischen Urkundenbuches herausgeben. Es ist Heft 2 des 
siebenten Bandes und umfaßt die Urkunden der Jahre 1379 bis 1384. Diese Bau
steine zur thurgauischen Geschichte sind oft sehr interessant. So fand sich im Ge
nerallandesarchiv in Karlsruhe ein Urbar der Konstanzer Dompropstei vorn Jahr 
1385, das soeben in Heft 3 gedruckt worden ist; darin kommen die Namen von 
etwa 15 Örtlichkeiten im Thurgau vor, die inzwischen verschwunden sind. In1 
Jahr 1954 gedenken wir in der Publikation eine Pause eintreten zu lassen, um un
sern Finanzen Gelegenheit zu geben, sich etwas zu erholen. Die Herausgabe eines 
einzigen Heftesnut seinem komplizierten Satz kommt uns nämlich auf 8000 Fr. zu 
stehen. Es wird wohl unumgänglich sein, die Regierung um Erhöhung ihres jähr
lichen Beitrages zu bitten. Von dieser Seite gingen bisher jährlich 3 roo Fr. ein. 

Unter unsern Mitgliedern hat der Tod wieder einige schmerzliche Lücken ge
rissen. Seit Jahresfrist haben wir verloren die Herren 

Dr. Karl Frei, Vizedirektor am Landesmuseum in Zürich, 
Eduard Hanhart, alt Statthalter, Steckborn, 
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Josef Jäck, Bauunternehn1er, Arbon 
Peter Jakob Krapf, Bankkassier, Kreuzlingen. 

Die V ersan1n1lung ehrte die Verstorbenen in der üblichen W eise. Den V erlu
sten steht ein Zuwachs von neun Mitgliedern gegenüber. Der Vorsitzende ver
n1erkte die Neueintritte nüt freundlichen Willkon11nensworten. hn Vorstand ist 

keine Änderung eingetreten. Die Jahresrechnung konnte noch nicht vorgelegt 
werden, weil das lZechnungsjahr erst Ende Ju1ü abläuft. Leider müssen wir fest
stellen, daß auch für das Jahresheft die Druckkosten in1 Steigen begriffen sind. Wir 
\Verden uns den111ächst nüt Sa1üerungsvorschlägen zu befassen haben. 

Im letzten Bericht 1neldeten wir, daß der Verkehrsverein Wil gedenke, die 
Erinnerung an das alte Thurlindengericht, das seine Sitzungen unter einer Linde 
iin thurgauischen R.ickenbach abhielt, in geeigneter Forn1 wachzuhalten. Heute 
sieht man auch vorn fahrenden Zuge aus zur rechten Hand gerade bei der großen 
Thurbrücke östlich von Rickenbach eine neben einem Felsblock gepflanzte Linde. 

Eine neue Aufgabe stellt sich den1 Historischen Verein in der Erhaltung der 
Ruine Anwil in Buhwil, einem nüttelalterlichen, stark zerfallenen Turm. Auch 
hier vermochten wir das Baudeparten1ent zu interessieren und in zwei Sitzungen, 
an welchen die örtlichen Instanzen ebenfalls vertreten waren, sprach n1an sich auf 
Grund von Vorschlägen, die Frau Knoll-Heitz ausgearbeitet hatte, aus über die 
Möglichkeiten bloßer Konsolidierung oder teilweiser Erneuerung und praktischer 
Verwendung des Getnäuers. Wir erwarten jetzt die endgültige Stellungnahme der 
Gen1einde. 

Die Rückfahrt vom Nollen führte die Teilneh1ner der Jahresversan1mlung zur 
nähern Orientierung zun1 Burgstock von Anwil bei der Hintennühle Buhwil. 
Dort bezeugte Herr Vorsteher Rüttitnann den Gästen zwar den guten Willen des 
Dorfes, den efeuun1sponnenen Trutzturn1 als Denkn1al der Ritterzeit erhalten zu 
wollen, n1ußte aber auch auf die schwachen örtlichen Kräfte verweisen, welche 
hiezu nicht genügen können. 

Wir erleben wieder einn1al ein Jahr, in den1 die Geschichte besonders hoch im 
Kurs steht. Indem wir uns daran erinnern, daß der Thurgau nunmehr seit 150 

Jahren ein selbständiger Staat ist, denken wir gerne an die Fortschritte, welche 
seitdem gemacht worden sind. Zum größten Teil sind es zwar nicht gerade thur
gauische, nicht einmal schweizerische, sondern allgemeine Erscheinungen der 
zivilisierten Welt, die unser Leben beeinfl.ußten. Trotzdem hat der Thurgau in 
vielen Dingen seinen eigenen Weg eingeschlagen, und wer Sinn für Geschichte 
hat, wird bei der kommenden Gedächtnisfeier gerade diese heimatliche Seite in 
der allgemeinen Entwicklung herausfühlen und sich ihrer freuen. 
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Frl. Angchrn Lcni, Lehrerin, Wilen bei Wil 

Baumberger Werner, Stählistraßc 36, Krcuzlingcn 

Etter Alfred, Lehrer, W cinfelden 

Felix Walter R., Direktor, Sihlstraßc 38, Zürich r 

Frl. Frei Ruth, Lehrerin, Sirnach 

Gecl Oskar, alt Bahnhofvorstand, Sargans 

Goßwcilcr Hans, Pfarrer, Hiittlingen 

Kauth Fritz, Lehrer, St. Margarethen TG 

Rieser August, Lehrer, Vikar, Frauenfeld 

Rieser Otto, Lehrer, Bußwil TG 

Weber Annin, Lehrer, Wängi TG 


